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II 

(Rechtsakte ohne Gesetzescharakter) 

INTERNATIONALE ÜBEREINKÜNFTE 

BESCHLUSS DES RATES 

vom 8. Oktober 2014 

über die Unterzeichnung — im Namen der Union und ihrer Mitgliedstaaten — eines Protokolls zur 
Änderung des Abkommens über den gemeinsamen Luftverkehrsraum zwischen der Europäischen 
Union und ihren Mitgliedstaaten einerseits und Georgien andererseits anlässlich des Beitritts der 
Republik Kroatien zur Europäischen Union und über die vorläufige Anwendung dieses Protokolls 

(2014/928/EU) 

DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION — 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union, insbesondere auf Artikel 100 Absatz 2 in Ver­
bindung mit Artikel 218 Absatz 5, 

gestützt auf die Akte über den Beitritt Kroatiens, insbesondere auf Artikel 6 Absatz 2 Unterabsatz 2, 

auf Vorschlag der Europäischen Kommission, 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) Am 14. September 2012 hat der Rat die Kommission ermächtigt, im Namen der Europäischen Union, ihrer Mit­
gliedstaaten und der Republik Kroatien Verhandlungen über den Abschluss eines Protokolls zur Änderung des 
Abkommens über den gemeinsamen Luftverkehrsraum zwischen der Europäischen Union und ihren Mitglied­
staaten einerseits und Georgien andererseits (1) zu eröffnen, um dem Beitritt der Republik Kroatien zur Europä­
ischen Union Rechnung zu tragen (im Folgenden „Protokoll“). 

(2)  Diese Verhandlungen wurden am 5. Dezember 2013 erfolgreich abgeschlossen. 

(3)  Das Protokoll sollte im Namen der Union und ihrer Mitgliedstaaten vorbehaltlich seines Abschlusses zu einem 
späteren Zeitpunkt unterzeichnet werden. 

(4)  Das Protokoll sollte vorläufig angewandt werden — 

HAT FOLGENDEN BESCHLUSS ERLASSEN: 

Artikel 1 

Die Unterzeichnung des Protokolls zur Änderung des Abkommens über den gemeinsamen Luftverkehrsraum zwischen 
der Union und ihren Mitgliedstaaten einerseits und Georgien andererseits anlässlich des Beitritts der Republik Kroatien 
zur Europäischen Union wird — vorbehaltlich des Abschlusses dieses Protokolls — im Namen der Union und ihrer Mit­
gliedstaaten genehmigt. 

Der Wortlaut des Protokolls ist diesem Beschluss beigefügt. 
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(1) Der Wortlaut des Abkommens wurde im ABl. L 321 vom 20.11.2012, S. 3, veröffentlicht. 



Artikel 2 

Der Präsident des Rates wird ermächtigt, die Person(en) zu bestellen, die befugt ist (sind), das Protokoll im Namen der 
Union und ihrer Mitgliedstaaten zu unterzeichnen. 

Artikel 3 

Das Protokoll wird gemäß Artikel 3 Absatz 2 des Protokolls nach seiner Unterzeichnung durch die Vertragsparteien (1) 
bis zu seinem Inkrafttreten vorläufig angewandt. 

Artikel 4 

Dieser Beschluss tritt am Tag seiner Annahme in Kraft. 

Geschehen zu Brüssel am 8. Oktober 2014. 

Im Namen des Rates 

Der Präsident 
M. LUPI  
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(1) Der Zeitpunkt, ab dem das Protokoll vorläufig angewendet wird, wird auf Veranlassung des Generalsekretariats des Rates im Amtsblatt der 
Europäischen Union veröffentlicht. 



PROTOKOLL 

zur Änderung des Abkommens über den gemeinsamen Luftverkehrsraum zwischen der 
Europäischen Union und ihren Mitgliedstaaten einerseits und Georgien andererseits anlässlich des 

Beitritts der Republik Kroatien zur Europäischen Union 

DAS KÖNIGREICH BELGIEN, 

DIE REPUBLIK BULGARIEN, 

DIE TSCHECHISCHE REPUBLIK, 

DAS KÖNIGREICH DÄNEMARK, 

DIE BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND, 

DIE REPUBLIK ESTLAND, 

IRLAND, 

DIE HELLENISCHE REPUBLIK, 

DAS KÖNIGREICH SPANIEN, 

DIE FRANZÖSISCHE REPUBLIK, 

DIE REPUBLIK KROATIEN 

DIE ITALIENISCHE REPUBLIK, 

DIE REPUBLIK ZYPERN, 

DIE REPUBLIK LETTLAND, 

DIE REPUBLIK LITAUEN, 

DAS GROSSHERZOGTUM LUXEMBURG, 

UNGARN, 

DIE REPUBLIK MALTA 

DAS KÖNIGREICH DER NIEDERLANDE, 

DIE REPUBLIK ÖSTERREICH, 

DIE REPUBLIK POLEN, 

DIE PORTUGIESISCHE REPUBLIK, 

RUMÄNIEN, 

DIE REPUBLIK SOWENIEN, 

DIE SLOWAKISCHE REPUBLIK, 

DIE REPUBLIK FINNLAND, 

DAS KÖNIGREICH SCHWEDEN, 

DAS VEREINIGTE KÖNIGREICH GROSSBRITANNIEN UND NORDIRLAND, 

als Parteien des Vertrags über die Europäische Union und des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union 
und als Mitgliedstaaten der Europäischen Union (im Folgenden „Mitgliedstaaten“), und 

DIE EUROPÄISCHE UNION 

einerseits und 

GEORGIEN 

andererseits, 
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IN ANBETRACHT des Beitritts der Republik Kroatien zur Europäischen Union am 1. Juli 2013, 

SIND WIE FOLGT ÜBEREINGEKOMMEN: 

Artikel 1 

Die Republik Kroatien ist Vertragspartei des am 2. Dezember 2010 unterzeichneten Abkommens über den gemeinsamen 
Luftverkehrsraum zwischen der Europäischen Union und ihren Mitgliedstaaten einerseits und Georgien andererseits (1) 
(im Folgenden „Abkommen“). 

Artikel 2 

Die kroatische Sprachfassung des Abkommens (2) ist in gleicher Weise verbindlich wie die anderen Sprachfassungen. 

Artikel 3 

(1) Dieses Protokoll wird von den Vertragsparteien nach Maßgabe ihrer eigenen Verfahren genehmigt. Es tritt am 
Datum des Inkrafttretens des Abkommens in Kraft. Sofern dieses Protokoll von den Vertragsparteien jedoch erst nach 
Inkrafttreten des Abkommens genehmigt wird, tritt es gemäß Artikel 29 Absatz 1 des Abkommens einen Monat nach 
dem Datum der letzten Note eines Austauschs diplomatischer Noten zwischen den Vertragsparteien in Kraft, in der die 
Vertragsparteien bestätigen, dass alle für das Inkrafttreten des Protokolls notwendigen Verfahren abgeschlossen sind. 

(2) Dieses Protokoll wird ab seiner Unterzeichnung durch die Vertragsparteien vorläufig angewandt. 

Geschehen zu Brüssel am 26. November 2014 in doppelter Urschrift in bulgarischer, dänischer, deutscher, englischer, est­
nischer, finnischer, französischer, griechischer, italienischer, kroatischer, lettischer, litauischer, maltesischer, niederländi­
scher, polnischer, portugiesischer, rumänischer, schwedischer, slowakischer, slowenischer, spanischer, tschechischer, unga­
rischer und georgischer Sprache, wobei jeder Wortlaut gleichermaßen verbindlich ist.  
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(1) Der Wortlaut des Abkommens wurde im ABl. L 321 vom 20.11.2012, S. 3 veröffentlicht. 
(2) Sonderausgabe in kroatischer Sprache, Kapitel 11 Band 102, S. 232. 



За държавите-членки 
Por los Estados miembros 

Za členské státy 
For medlemsstaterne 

Für die Mitgliedstaaten 
Liikmesriikide nimel 

Για τα κράτη μέλη 
For the Member States 
Pour les États membres 

Za države članice 
Per gli Stati membri 
Dalībvalstu vārdā – 

Valstybių narių vardu 
A tagállamok részéről 

Għall-Istati Membri 
Voor de lidstaten 

W imieniu Państw Członkowskich 
Pelos Estados-Membros 
Pentru statele membre 

Za členské štáty 
Za države članice 

Jäsenvaltioiden puolesta 
För medlemsstaterna 

За Европейския съюз 
Рог la Unión Europea 

Za Evropskou unii 
For Den Europæiske Union 
Für die Europäische Union 

Euroopa Liidu nimel 
Για την Ευρωπαϊκή Ένωση 
For the European Union 
Pour l'Union européenne 

Za Europsku uniju 
Per l'Unione europea 

Eiropas Savienības vārdā – 
Europos Sąjungos vardu 

Az Európai Unió részéről 
Għall-Unjoni Ewropea 
Voor de Europese Unie 

W imieniu Unii Europejskiej 
Pela União Europeia 

Pentru Uniunea Europeană 
Za Európsku úniu 
Za Evropsko unijo 

Euroopan unionin puolesta 
För Europeiska unionen 

За Грузия 
Por Georgia 

Za Gruzii 
For Georgien 
Für Georgien 

Gruusia nimel 
Για τη Γεωργία 

For Georgia 
Pour la Géorgie 

Za Gruziju 
Per la Georgia 

Gruzijas vārdā – 
Gruzijos vardu 
Grúzia részéről 
Għall-Ġeorġja 
Voor Georgië 

W imieniu Gruzji 
Pela Georgia 

Pentru Georgia 
Za Gruzínsko 

Za Gruzijo 
Georgian puolesta 

För Georgien 
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BESCHLUSS DES RATES 

vom 15. Dezember 2014 

über die Unterzeichnung — im Namen der Europäischen Union — und die vorläufige Anwendung 
des Protokolls über die Festlegung der Fangmöglichkeiten und der finanziellen Gegenleistung nach 
dem partnerschaftlichen Fischereiabkommen zwischen der Republik Madagaskar und der 

Europäischen Gemeinschaft 

(2014/929/EU) 

DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION — 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union, insbesondere auf Artikel 43 in Verbindung mit 
Artikel 218 Absatz 5, 

auf Vorschlag der Europäischen Kommission, 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) Am 15. November 2007 hat der Rat die Verordnung (EG) Nr. 31/2008 über den Abschluss des partnerschaftli­
chen Fischereiabkommens zwischen der Europäischen Gemeinschaft und der Republik Madagaskar (1) (im Folgen­
den „Abkommen“) erlassen. Das derzeitige Protokoll zum Abkommen läuft am 31. Dezember 2014 aus. 

(2) Der Rat hat die Kommission ermächtigt, ein neues Protokoll zum Abkommen auszuhandeln (im Folgenden „Pro­
tokoll“), das Schiffen der Union Fangmöglichkeiten in der Fischereizone einräumt, die der Gerichtsbarkeit der Re­
publik Madagaskar untersteht. Nach Abschluss der Verhandlungen wurde das Protokoll am 19. Juni 2014 para­
phiert. 

(3) Damit die Schiffe der Union ihre Fangtätigkeiten fortführen können, sieht Artikel 15 des Protokolls dessen vorläu­
fige Anwendung durch die Vertragsparteien ab dem Datum der Unterzeichnung, frühestens jedoch ab dem 
1. Januar 2015 vor. 

(4)  Das Protokoll sollte unterzeichnet und vorläufig angewandt werden, bis die für seinen Abschluss erforderlichen 
Verfahren abgeschlossen sind — 

HAT FOLGENDEN BESCHLUSS ERLASSEN: 

Artikel 1 

Die Unterzeichnung des Protokolls über die Festlegung der Fangmöglichkeiten und der finanziellen Gegenleistung nach 
dem partnerschaftlichen Fischereiabkommen zwischen der Republik Madagaskar und der Europäischen Gemeinschaft im 
Namen der Union wird vorbehaltlich seines Abschlusses im Namen der Union genehmigt. 

Der Wortlaut des Protokolls ist diesem Beschluss beigefügt. 

Artikel 2 

Der Präsident des Rates wird ermächtigt, die Person(en) zu benennen, die befugt ist (sind), das Protokoll im Namen der 
Union zu unterzeichnen. 

Artikel 3 

Das Protokoll wird gemäß seinem Artikel 15 ab dem Datum seiner Unterzeichnung (2), jedoch nicht vor dem 1. Januar 
2015, vorläufig angewandt, bis die für seinen Abschluss erforderlichen Verfahren abgeschlossen sind. 
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(1) ABl. L 15 vom 18.1.2008, S. 1. 
(2) Das Datum der Unterzeichnung des Protokolls wird im Amtsblatt der Europäischen Union auf Veranlassung des Generalsekretariats des 

Rates veröffentlicht. 



Artikel 4 

Dieser Beschluss tritt am Tag seiner Annahme in Kraft. 

Geschehen zu Brüssel am 15. Dezember 2014. 

Im Namen des Rates 

Der Präsident 
M. MARTINA  
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PROTOKOLL 

zur Festlegung der Fangmöglichkeiten und des finanziellen Beitrags nach dem partnerschaftlichen 
Fischereiabkommen zwischen der Republik Madagaskar und der Europäischen Gemeinschaft 

Artikel 1 

Anwendungsbereich 

1. Die in Artikel 5 des partnerschaftlichen Fischereiabkommens eingeräumten Fangmöglichkeiten werden gewährt für: 

Thunfische und vergleichbare Arten (Thunfisch, Echter Bonito, Spanische Makrele, Marlin, Schwertfisch), vergesellschaf­
tete Arten und Fischereien, die dem Bewirtschaftungsmandat der Thunfischkommission für den Indischen Ozean (IOTC) 
unterliegen, mit Ausnahme 

—  der durch internationale Übereinkommen geschützten Arten, 

—  der Arten, deren Mitführen an Bord, Umladung, Anlandung oder Lagerung im Ganzen oder in Teilen von der IOTC 
untersagt sind, insbesondere die Arten der Familie der Alopiidae, der Familie der Sphyrnidae, sowie 

— folgender Arten: Cethorinus maximus, Rhincodon typus, Carcharodon carcharias, Carcharinus falciformis, Carcharinus longima­
nus, 

—  40 Thunfischwadenfänger, 

—  32 Oberflächen-Langleiner mit einer Tonnage von mehr als 100 BRZ und 

—  22 Oberflächen-Langleiner mit einer Tonnage von bis zu 100 BRZ. 

2. Nummer 1 gilt vorbehaltlich der Artikel 8 und 9 dieses Protokolls. 

Artikel 2 

Laufzeit 

Dieses Protokoll und sein Anhang gelten ab dem Zeitpunkt ihrer vorläufigen Anwendung für einen Zeitraum von vier 
Jahren. 

Artikel 3 

Grundsätze und Ziele der Durchführung dieses Protokolls 

1. Die beiden Vertragsparteien verpflichten sich, in der Fischereizone Madagaskars eine verantwortungsvolle Fischerei 
nach dem Grundsatz der Nichtdiskriminierung zwischen den in dieser Zone tätigen Fangflotten zu fördern. Sämtliche in 
Anlage 2 des vorliegenden Protokolls aufgeführten technischen Erhaltungsmaßnahmen, die mit der Gewährung von 
Fanggenehmigungen einhergehen, gelten für jede ausländische industrielle Flotte, die in der Fischereizone Madagaskars 
unter ähnlichen technischen Bedingungen wie die Flotten der Europäischen Union Fischfang betreibt. 

2. Die Vertragsparteien verpflichten sich, dafür zu sorgen, dass dieses Abkommen gemäß Artikel 9 des Abkommens 
von Cotonou über die wesentlichen Elemente mit Bezug auf die Menschenrechte, die demokratischen Grundsätze und 
das Rechtsstaatsprinzip sowie das fundamentale Element der verantwortungsvollen Staatsführung, der nachhaltigen Ent­
wicklung und der nachhaltigen und vernünftigen Umweltpflege umgesetzt wird. 

Artikel 4 

Finanzielle Gegenleistung 

1. Die finanzielle Gegenleistung gemäß Artikel 7 des partnerschaftlichen Fischereiabkommens beläuft sich für den 
gesamten in Artikel 2 genannten Zeitraum auf insgesamt 6 107 500 EUR. 
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2. Diese finanzielle Gegenleistung wird wie folgt verwendet: 

2.1.  Ein jährlicher Betrag in Höhe von 866 250 EUR für jedes der beiden ersten Jahre des Protokolls und von 
787 500 EUR für jedes der beiden folgenden Jahre, entsprechend einer jährlichen Referenzfangmenge für alle Arten 
von 15 750 Tonnen für den Zugang zur Fischereizone Madagaskars und 

2.2.  ein spezifischer Betrag in Höhe von 700 000 EUR jährlich zur Unterstützung der sektoriellen Politik Madagaskars 
für die Fischbestände und die Fischerei und deren Durchführung. Die für die Unterstützung der Sektorpolitik 
bestimmte finanzielle Gegenleistung wird dem Ministerium für Fischbestände und Fischerei (Ministère des Ressour­
ces Halieutiques et de la Pêche, MRHP) zur Verfügung gestellt. 

3. Nummer 1 gilt vorbehaltlich der Artikel 5, 6, 8, 11 und 12 dieses Protokolls. 

4. Die finanzielle Gegenleistung nach Absatz 2 wird auf ein einziges Konto des Schatzamtes bei der Zentralbank von 
Madagaskar überwiesen, dessen Daten der Europäischen Union von Madagaskar vor Beginn der vorläufigen Anwendung 
mitgeteilt und jedes Jahr bestätigt werden. 

Artikel 5 

Zahlungsweise des den Zugang betreffenden Teils der finanziellen Gegenleistung 

1. Übersteigen die für Fischereifahrzeuge der Europäischen Union gemäß Kapitel IV Abschnitt 1 des Anhangs zu die­
sem Protokoll gemeldeten und validierten jährlichen Fänge der in Artikel 1 genannten Arten in der Fischereizone Mada­
gaskars die Referenzfangmenge nach Artikel 4 Nummer 2.1, so wird der Betrag der jährlichen finanziellen Gegenleistung 
in den ersten beiden Jahren des Protokolls um 55 EUR und in den letzten beiden Jahren um 50 EUR für jede in dem be­
treffenden Jahr zusätzlich gefangene Tonne erhöht. 

2. Der von der Europäischen Union für den Zugang zur Fischereizone Madagaskars gezahlte jährliche Gesamtbetrag 
darf jedoch für das betreffende Jahr das Doppelte des in Artikel 4 Nummer 2.1 genannten Betrages nicht übersteigen. 
Übersteigen die von Fischereifahrzeugen der Europäischen Union in der Fischereizone Madagaskars getätigten Fänge die 
Menge, die dem doppelten jährlichen Gesamtbetrag entspricht, so wird der Betrag, der für die über den Grenzwert 
hinausgehende Menge zu entrichten ist, im nachfolgenden Jahr gezahlt. 

3. Die Zahlung des Teils der finanziellen Gegenleistung für den Zugang von Fischereifahrzeugen der Europäischen 
Union zur Fischereizone Madagaskars für das erste Jahr erfolgt spätestens 90 Tage nach Beginn der vorläufigen Anwen­
dung dieses Protokolls gemäß Artikel 15, und für die folgenden Jahre spätestens am Jahrestag der Anwendung dieses Pro­
tokolls. 

4. Die Behörden Madagaskars entscheiden uneingeschränkt über die Verwendung des in Artikel 4 Nummer 2.1 
genannten Teils der finanziellen Gegenleistung. 

Artikel 6 

Modalitäten der Durchführung und Zahlung der Unterstützung für den Fischereisektor 

1. Der Gemischte Ausschuss legt spätestens drei Monate nach Beginn der vorläufigen Anwendung dieses Protokolls 
ein Mehrjahresprogramm für den Fischereisektor vor, dessen allgemeines Ziel die Förderung einer verantwortungsvollen 
und nachhaltigen Fischerei in der Fischereizone Madagaskars ist, in Einklang mit der nationalen Strategie Madagaskars 
für den Fischereisektor. 

2. Die Durchführungsbestimmungen dieses mehrjährigen Unterstützungsprogramms für den Fischereisektor umfassen 
insbesondere: 

2.1.  Jahres- und Mehrjahresleitlinien für die Verwendung des spezifischen Betrags der finanziellen Gegenleistung gemäß 
Artikel 4 Nummer 2.2; 

2.2.  die jährlichen und mehrjährigen Ziele für den Übergang zu einer nachhaltigen und verantwortungsvollen Fischerei, 
die Madagaskars Prioritäten auf dem Gebiet der nationalen Fischereipolitik und vor allem der nationalen Strategie 
für die Thunbewirtschaftung, insbesondere der Unterstützung der handwerklichen und traditionellen Fischerei, des 
Monitoring sowie der Kontrolle und Überwachung der Fischereitätigkeit, der Bekämpfung der illegalen, nicht gemel­
deten und unregulierten Fischerei (IUU), sowie der Stärkung der madagassischen Kapazitäten in der Fischereifor­
schung und den Kapazitäten für die Verwaltung von Zugang zu und Nutzung von marinen Ökosystemen und Fisch­
beständen Rechnung trägt; 

2.3. Kriterien und Verfahren, gegebenenfalls einschließlich Haushalts- und Finanzindikatoren, zur Beurteilung der jähr­
lich erreichten Ziele. 
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3. Die Behörden von Madagaskar legen jedes Jahr einen jährlichen Fortschrittsbericht über die Tätigkeiten vor, die mit 
Hilfe der finanziellen Gegenleistung zur Unterstützung des Fischereisektors durchgeführt werden. Dieser Bericht wird 
vom Gemischten Ausschuss geprüft. Der Jahresbericht für das letzte Jahr umfasst auch eine Bilanz der Umsetzung der 
Unterstützung des Fischereisektors während der gesamten Laufzeit des Protokolls. 

4. Vorschläge für Änderungen des Mehrjahresprogramms für den Fischereisektor sind dem Gemischten Ausschuss 
vorzulegen. 

5. Die Zahlung des Teils des finanziellen Beitrags zur Unterstützung des Fischereisektors erfolgt gemäß den Absät­
zen 2, 3 und 4 in jährlichen Tranchen auf der Grundlage einer Analyse des Gemischten Ausschusses, die die Ergebnisse 
der Umsetzung der Unterstützung des Fischereisektors berücksichtigt. 

6. Die Europäische Union kann in folgenden Fällen die Zahlung des Teils des finanziellen Beitrags gemäß Artikel 4 
Nummer 2.2 dieses Protokolls vollständig oder teilweise aussetzen: 

6.1.  wenn die Analyse des Gemischten Ausschusses gemäß Absatz 5 ergibt, dass die erzielten Ergebnisse nicht mit der 
Planung des Gemischten Ausschusses übereinstimmen, 

6.2.  wenn die finanzielle Gegenleistung nicht zweckentsprechend verwendet wird. 

7. Nach einer Aussetzung gemäß Absatz 6 wird die Zahlung des für die Unterstützung des Fischereisektors bestimm­
ten Teils der finanziellen Gegenleistung erst nach Konsultation und Zustimmung der beiden Vertragsparteien wiederauf­
genommen, und wenn die Ergebnisse der Umsetzung der Unterstützung des Fischereisektors mit der Planung des 
Gemischten Ausschusses übereinstimmen. Allerdings kann die Zahlung des für die Unterstützung des Fischereisektors be­
stimmten Teils der finanziellen Gegenleistung nur bis maximal sechs Monate nach Ablauf des Protokolls erfolgen. 

Artikel 7 

Wissenschaftliche Zusammenarbeit für verantwortungsvolle Fischerei 

1. Die Vertragsparteien verpflichten sich, im Wege der wissenschaftlichen Zusammenarbeit eine verantwortungsvolle 
Fischerei in der Fischereizone Madagaskars für die dem Bewirtschaftungsmandat der IOTC unterliegenden Arten und 
Fischereien zu fördern. Die Vertragsparteien verpflichten sich, die Entschließungen und Empfehlungen der IOTC zu 
beachten. 

2. Während der Geltungsdauer dieses Protokolls tauschen die Europäische Union und Madagaskar alle einschlägigen 
wissenschaftlichen Informationen aus, die es ermöglichen, den Zustand der Fischereiressourcen in der Fischereizone 
Madagaskars zu bewerten. 

3. Während der Geltungsdauer dieses Protokolls können die Vertragsparteien erforderlichenfalls eine gemeinsame wis­
senschaftliche Arbeitsgruppe zur Prüfung aller wissenschaftlichen Fragen in Zusammenhang mit der Umsetzung dieses 
Protokolls einsetzen. Mandat, Zusammensetzung und Arbeitsweise dieser gemeinsamen wissenschaftlichen Arbeitsgruppe 
werden vom Gemischten Ausschuss festgelegt. 

4. Der Gemischte Ausschuss entscheidet auf der Grundlage der Entschließungen und Empfehlungen der IOTC und im 
Lichte der jüngsten verfügbaren wissenschaftlichen Gutachten sowie gegebenenfalls der Schlussfolgerungen der gemeinsa­
men wissenschaftlichen Arbeitsgruppe über Maßnahmen für eine nachhaltige Bewirtschaftung der unter dieses Protokoll 
fallenden Fischereiressourcen, die sich auf die Tätigkeit der Fischereifahrzeuge der Union auswirken. 

Artikel 8 

Einvernehmliche Anpassung der Fangmöglichkeiten und der technischen Maßnahmen durch den Gemischten 
Ausschuss 

1. Die Fangmöglichkeiten gemäß Artikel 1 können, gegebenenfalls nach Stellungnahme der wissenschaftlichen 
Arbeitsgruppe, einvernehmlich durch den Gemischten Ausschuss geändert werden, sofern die Empfehlungen und Ent­
schließungen der IOTC bestätigen, dass diese Änderung die nachhaltige Bewirtschaftung der unter dieses Protokoll fallen­
den Fischereiressourcen garantiert. 

2. In diesem Fall wird die finanzielle Gegenleistung gemäß Artikel 4 Nummer 2.1 proportional und zeitanteilig geän­
dert, und dieses Protokoll einschließlich Anhang entsprechend angepasst. 

3. Der Gemischte Ausschuss kann, wenn erforderlich, die Voraussetzungen für die Ausübung von Fangtätigkeiten 
sowie die Durchführungsmodalitäten dieses Protokolls und seiner Anhänge prüfen und einvernehmlich ändern. 
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Artikel 9 

Versuchsfischereikampagnen 

1. Der Gemischte Ausschuss kann die Versuchsfischerei in der Fischereizone Madagaskars genehmigen, um die techni­
sche Durchführbarkeit und die wirtschaftliche Rentabilität neuer Fischereien zu prüfen. Zu diesem Zweck legt er auf 
Antrag einer der beiden Vertragsparteien die Arten, die Bedingungen und alle sonstigen geeigneten Parameter zu den von 
der gemeinsamen wissenschaftlichen Arbeitsgruppe bestimmten Bedingungen fest. 

2. Die Europäische Union informiert die madagassischen Behörden über die Versuchsfischereianträge; dies geschieht 
mittels einer technischen Dokumentation, die folgende Angaben enthalten muss: 

—  echnische Merkmale des Schiffes; 

—  Erfahrung und Qualifikation der Schiffsoffiziere für die betreffende Fischerei; 

—  vorgeschlagene technische Parameter der Kampagne (Dauer, Fanggerät, erkundete Gebiete usw.). 

3. Die Versuchsfischerei wird für einen Zeitraum von höchstens sechs Monaten genehmigt. Die Genehmigung ist an 
die Zahlung einer Gebühr gebunden, deren Höhe von den madagassischen Behörden festgelegt wird. 

4. Während der gesamten Kampagne befindet sich ein von Madagaskar benannter wissenschaftlicher Beobachter an 
Bord. 

5. Alle im Laufe der Erforschungskampagne getätigten Fänge bleiben Eigentum des Reeders. 

6. Die detaillierten Ergebnisse der Kampagne werden dem Gemischten Ausschuss übermittelt. Hat die Versuchsfischer­
eikampagne nach dessen Auffassung positive Ergebnisse erbracht, so kann Madagaskar vorschlagen, der Fangflotte der 
Europäischen Union im Rahmen eines anderen Protokolls Fangmöglichkeiten für die neuen Arten zuzuteilen. 

Artikel 10 

Bedingungen für die Ausübung der Fangtätigkeiten — Ausschließlichkeitsklausel 

1. Fischereifahrzeuge der Europäischen Union dürfen nur dann in der Fischereizone Madagaskars Fischfang betreiben, 
wenn sie in der Liste fangberechtigter Schiffe der IOTC geführt werden und im Besitz einer Fanggenehmigung sind, die 
von den Behörden Madagaskars nach Maßgabe des partnerschaftlichen Fischereiabkommens und dieses Protokolls erteilt 
wurde. 

2. Die Behörden Madagaskars erteilen den Fischereifahrzeugen der Europäischen Union Fanggenehmigungen nur nach 
Maßgabe des partnerschaftlichen Fischereiabkommens und dieses Protokolls; die Vergabe von Genehmigungen an diese 
Schiffe außerhalb dieses Rahmens, insbesondere in Form von Privatlizenzen, ist untersagt. 

3. Die Tätigkeiten der in der Fischereizone Madagaskars fangberechtigten Fischereifahrzeuge der Europäischen Union 
unterliegen den madagassischen Rechts- und Verwaltungsvorschriften, sofern in diesem Protokoll und seinem Anhang 
nichts anderes geregelt ist. 

4. Die Vertragsparteien teilen einander etwaige Änderungen ihrer Fischereipolitik und Fischereigesetzgebung mit. 

Artikel 11 

Aussetzung 

1. Die Anwendung dieses Protokolls einschließlich der Zahlung der finanziellen Gegenleistung kann im Falle der 
Nichteinhaltung der in Artikel 3 des Abkommens und Artikel 3 dieses Protokolls aufgeführten Bedingungen sowie in fol­
genden Fällen und unter folgenden Bedingungen einseitig von einer der Vertragsparteien ausgesetzt werden: 

1.1.  höhere Gewalt, 

1.2.  gravierender, nicht gelöster Konflikt zwischen den beiden Vertragsparteien über die Auslegung oder Anwendung 
des Abkommens und dieses Protokolls, 

1.3. Nichtzahlung der finanziellen Gegenleistung gemäß Artikel 4 Nummer 2.1 durch die Europäische Union aus ande­
ren als den in Artikel 6 dieses Protokolls genannten Gründen. 
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2. Die Aussetzung wegen Nichteinhaltung der in Artikel 3 Nummer 2 dieses Protokolls vorgesehenen Bedingungen 
kann nur erfolgen, wenn die Konsultationsmechanismen gemäß Artikel 96 des Abkommens von Cotonou im Zusam­
menhang mit einer Verletzung wesentlicher und grundlegender Bestimmungen der Menschenrechte und demokratischen 
Grundsätze gemäß Artikel 9 des Abkommens von Cotonou aktiviert wurden. 

3. Wird die Anwendung des Protokolls aus anderen als den in Absatz 2 genannten Gründen ausgesetzt, so muss die 
betreffende Vertragspartei ihre Absicht mindestens drei Monate vor dem Zeitpunkt, ab dem die Aussetzung wirksam 
werden soll, schriftlich mitteilen. 

4. Die Aussetzung des Protokolls aus den in Absatz 2 genannten Gründen wird unmittelbar nach Fassung des Ausset­
zungsbeschlusses wirksam. 

5. Im Fall der Aussetzung konsultieren die Vertragsparteien einander und bemühen sich um eine gütliche Beilegung 
der Meinungsverschiedenheiten. Wird eine solche Beilegung erreicht, so wird die Anwendung des Protokolls wieder auf­
genommen und der Betrag des finanziellen Ausgleichs je nach Dauer der Aussetzung des Protokolls proportional und 
zeitanteilig entsprechend gekürzt. 

6. Alle Tätigkeiten der Fischereifahrzeuge der Europäischen Union in der Fischereizone Madagaskars werden während 
des gesamten Zeitraums der Aussetzung ausgesetzt. 

Artikel 12 

Kündigung 

1. Im Falle einer Kündigung dieses Protokolls teilt die kündigende Vertragspartei der anderen Vertragspartei mindes­
tens sechs Monate vor dem Tag, an dem die Kündigung wirksam werden soll, schriftlich ihre Kündigungsabsicht mit. 

2. Die Absendung der Mitteilung zieht Konsultationen der Vertragsparteien nach sich. 

Artikel 13 

Vertraulichkeit der Daten 

1. Madagaskar und die Europäische Union verpflichten sich, alle im Rahmen des Abkommens erhaltenen namentli­
chen Daten zu Fischereifahrzeugen der Europäischen Union und deren Fangtätigkeiten zu jeder Zeit nach strengen Maß­
stäben entsprechend den jeweiligen Grundsätzen der Vertraulichkeit und des Datenschutzes zu behandeln. 

2. Die Vertragsparteien stellen sicher, dass gemäß den einschlägigen IOTC-Bestimmungen ausschließlich die aggregier­
ten Daten zu den Fangtätigkeiten in der Fischereizone Madagaskars der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden. 

3. Als vertraulich geltende Daten dürfen von den zuständigen Behörden ausschließlich zur Umsetzung des Abkom­
mens und zum Zwecke der Bewirtschaftung und des Monitoring sowie zur Kontrolle und Überwachung der Fischerei 
verwendet werden. 

Artikel 14 

Elektronischer Datenaustausch 

1. Madagaskar und die Europäische Union verpflichten sich, unverzüglich die erforderlichen Informatiksysteme für 
den elektronischen Austausch aller Informationen und Dokumente zur Durchführung des Abkommens einzurichten. Für 
jeden elektronischen Datenaustausch wird eine Empfangsbestätigung übermittelt. 

2. Die elektronische Fassung eines Dokuments ist in jeder Hinsicht als der Papierfassung gleichwertig zu betrachten. 

3. Madagaskar und die Europäische Union melden einander unverzüglich jede Störung der Informationssysteme. Die 
Informationen und Dokumente im Zusammenhang mit der Durchführung des Abkommens werden dann automatisch 
durch die Papierfassung ersetzt. 
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Artikel 15 

Vorläufige Anwendung 

Dieses Protokoll wird ab dem Datum seiner Unterzeichnung, frühestens jedoch ab dem 1. Januar 2015, vorläufig angew­
endet. 

Artikel 16 

Inkrafttreten 

Dieses Protokoll tritt an dem Tag in Kraft, an dem die Vertragsparteien einander den Abschluss der hierzu erforderlichen 
Verfahren notifizieren. 

Für die Europäische Union 

Für die Republik Madagaskar  
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ANHANG 

Bedingungen für die Ausübung der Fischereitätigkeit durch Schiffe der Europäischen Union in der Fischereizone Madagaskars 

KAPITEL I 

ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN  

1. Benennung der zuständigen Behörde 

Für die Zwecke dieses Anhangs bezeichnet, sofern nicht anders festgelegt, jede Bezugnahme auf die zuständige 
Behörde der Europäischen Union (EU) oder der Republik Madagaskar (Madagaskar): 

1.1.  für die EU die Europäische Kommission, gegebenenfalls über die Delegation der EU in Madagaskar; 

1.2.  für die Republik Madagaskar: das Ministerium für Fischbestände und Fischerei.  

2. Fanggenehmigung 

Für die Zwecke der Anwendung dieses Anhangs ist der Begriff „Fanggenehmigung“ gleichbedeutend mit dem Begriff 
„Lizenz“, wie er in der madagassischen Gesetzgebung definiert ist.  

3. Fischereizone Madagaskars 

3.1. Bei der Fischereizone Madagaskars handelt es sich um den Teil der madagassischen Gewässer, in dem Fischerei­
fahrzeuge der Europäischen Union mit Genehmgiung Madagaskars Fischfang betreiben dürfen. 

3.1.1.  Die geografischen Koordinaten der Fischereizone Madagaskars und der Basislinien sind Anlage 3 zum 
Anhang dieses Protokolls zu entnehmen. 

3.1.2.  Die nach den madagassischen Rechtsvorschriften für den Fischfang geltenden Sperrgebiete, beispielsweise 
Nationalparks, geschützte Meeresgebiete und Laichgebiete, sind Anlage 4 zu entnehmen. 

3.2.  Sämtliche Bestimmungen des Protokolls und seines Anhangs gelten unbeschadet nachstehender Bestimmungen 
ausschließlich in der Fischereizone Madagaskars, wie sie in Anlage 3 beschrieben ist: 

3.2.1.  Die Thunfischwadenfänger und Oberflächen-Langleiner der Europäischen Union dürfen in den Gewässern 
außerhalb des Küstenstreifens von 20 Seemeilen ab der Basislinie fischen. 

3.2.2.  Eine Schutzzone von drei Seemeilen wird um von den madagassischen Fischern genutzte, fest verankerte 
Fischsammelgeräte herum eingerichtet, in die die Schiffe der EU nicht einfahren dürfen. Madagaskar mel­
det die Positionierung der jenseits von 17 Seemeilen fest verankerten Fischsammelgeräte und die EU ver­
merkt diese auf den Fanggenehmigungen, die den Schiffen der Europäischen Union erteilt werden. 

3.2.3.  Außerdem sind die Fangtätigkeiten in den Gebieten Banc de Leven und Banc de Castor, deren Koordinaten 
in Anlage 4 angegeben sind, ausschließlich der handwerklichen und traditionellen madagassischen Fische­
rei vorbehalten.  

4. Benennung eines Konsignatars 

Jeder EU-Reeder, der im Rahmen des vorliegenden Protokolls eine Fanggenehmigung beantragen will, muss durch 
einen Konsignatar mit Wohnsitz in Madagaskar vertreten sein.  

5. Angabe des Empfängers der Zahlungen der Reeder 

Madagaskar teilt der EU vor Beginn der vorläufigen Anwendung des Protokolls das Konto des Schatzamtes mit, auf 
das die Beträge überwiesen werden, die im Rahmen des Abkommens von EU-Reedern zu zahlen sind. Anfallende 
Gebühren für Banküberweisungen gehen zulasten der Reeder.  

6. Kontakte 

Die einschlägigen Kontaktdaten beider Vertragsparteien sind Anlage 9 zu entnehmen. 

19.12.2014 L 365/14 Amtsblatt der Europäischen Union DE     



KAPITEL II 

FANGGENEHMIGUNGEN  

1. Voraussetzungen für die Erteilung einer Fanggenehmigung — zugelassene Schiffe 

Eine Fanggenehmigung nach Artikel 6 des Abkommens wird unter der Bedingung erteilt, dass das Schiff im Register 
für Fischereifahrzeuge der EU und in der Liste fangberechtigter Schiffe der IOTC geführt ist. Darüber hinaus darf 
weder für den Kapitän noch für das Schiff ein Fangverbot aufgrund ihrer Tätigkeit in der Fischereizone Madagaskars 
verhängt worden sein.  

2. Beantragung einer Fanggenehmigung 

2.1.  Die EU unterbreitet Madagaskar (elektronisch), mit Kopie an die Delegation der EU in Madagaskar, für jedes 
Schiff, das nach Maßgabe des Abkommens Fischfang betreiben will, einen Antrag auf Erteilung einer Fanggeneh­
migung. 

2.2.  Für die Einreichung der Anträge ist das Formular nach Anlage 1 zu diesem Anhang zu verwenden. 

2.3.  Jedem Erstantrag auf Erteilung einer Fanggenehmigung und jedem Antrag infolge technischer Änderungen des 
Schiffes ist Folgendes beizufügen: 

—  der Beleg über die im Voraus gezahlte Pauschalgebühr für die Geltungsdauer der Genehmigung; 

—  ein aktuelles Farbfoto von wenigstens 15 × 10 cm, welches das Schiff in Seitenansicht zeigt; 

—  erforderlichenfalls eine von der zuständigen EU-Behörde ausgestellte Bescheinigung der Zulassung oder 
gesundheitspolitischen Registrierung des Schiffes. 

2.4.  Einem Antrag auf Verlängerung einer Fanggenehmigung im Rahmen des geltenden Protokolls für ein Schiff, das 
technisch nicht verändert wurde, muss lediglich ein Beleg über die im Voraus gezahlte Pauschalgebühr beigefügt 
werden.  

3. Gebühr und im Voraus gezahlte Pauschalgebühr 

3.1.  Die Höhe der Gebühr in Euro, die pro Tonne in der Fischereizone Madagaskars gefangenen Fischs zu entrichten 
ist, wird für die Thunfischwadenfänger und Oberflächen-Langleiner wie folgt festgelegt: 

—  60 EUR/t in den ersten beiden Jahren der Anwendung, 

—  70 EUR/t in den letzten beiden Jahren der Anwendung. 

3.2. Die Fanggenehmigungen werden nach im Voraus erfolgter Zahlung folgender Pauschalgebühren an die zuständi­
gen staatlichen Behörden erteilt: 

Für Thunfischwadenfänger 

—  11 400 EUR pro Schiff, entsprechend den Gebühren für 190 Tonnen pro Jahr in den ersten beiden Jahren 
der Anwendung, 

—  13 300 EUR pro Schiff, entsprechend den Gebühren für 190 Tonnen pro Jahr in den letzten beiden Jahren 
der Anwendung. 

Für Oberflächen-Langleiner mit einer Tonnage von mehr als 100 BRZ 

—  3 600 EUR pro Schiff, entsprechend den Gebühren für 60 Tonnen pro Jahr in den ersten beiden Jahren der 
Anwendung, 

—  4 200 EUR pro Schiff, entsprechend den Gebühren für 60 Tonnen pro Jahr in den letzten beiden Jahren der 
Anwendung. 
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Für Oberflächen-Langleiner mit einer Tonnage von bis zu 100 BRZ 

—  2 400 EUR pro Schiff, entsprechend den Gebühren für 40 Tonnen pro Jahr in den ersten beiden Jahren der 
Anwendung, 

—  2 800 EUR pro Schiff, entsprechend den Gebühren für 40 Tonnen pro Jahr in den letzten beiden Jahren der 
Anwendung. 

3.3.  Die Im Voraus gezahlte Pauschalgebühr umfasst alle nationalen und lokalen Steuern mit Ausnahme der Hafen-, 
Anlande- und Umladegebühren sowie der Kosten für die Erbringung von Dienstleistungen.  

4. Erteilung der Fanggenehmigung 

4.1.  Ab dem Eingang der Anträge auf Erteilung einer Fanggenehmigung nach Nummer 2 verfügt Madagaskar über 
20 Arbeitstage, um die Fanggenehmigungen für die Fischereifahrzeuge der Europäischen Union zu erteilen, deren 
Anträge als mit den Nummern 2.2, 2.3 und 2.4 konform akzeptiert werden,. 

4.2. Die Originale der Fanggenehmigungen übermittelt Madagaskar unverzüglich den Reedern oder ihren Konsignata­
ren über die Delegation der EU in Madagaskar. 

4.3.  Eine Kopie dieser Fanggenehmigung wird unverzüglich elektronisch der Delegation der EU sowie den Reedern 
oder ihren Konsignataren übermittelt. Diese an Bord mitgeführte Kopie ist während eines Zeitraums von höchs­
tens 60 Kalendertagen nach Erteilung der Fanggenehmigung gültig. Nach Ablauf dieses Zeitraums ist das Origi­
nal der Fanggenehmigung an Bord mitzuführen.  

5. Übertragung der Fanggenehmigung 

5.1.  Die Fanggenehmigung wird für ein bestimmtes Schiff erteilt und ist nicht übertragbar. 

5.2.  Auf Antrag der EU und bei nachweislichem Vorliegen höherer Gewalt, vor allem im Fall des Verlustes oder der 
längeren Stilllegung eines Schiffs aufgrund eines schwerwiegenden technischen Defekts, wird die Fanggenehmi­
gung eines Schiffs jedoch durch eine neue Fanggenehmigung für ein anderes Schiff derselben Kategorie ersetzt, 
ohne dass erneut eine Gebühr zu zahlen ist. 

5.3. In diesem Fall wird bei der Berechnung der Fangmenge zur Ermittlung etwaiger zusätzlicher Beträge die Gesamt­
fangmenge beider Schiffe in der Fischereizone Madagaskars zugrunde gelegt. 

5.4.  Der Reeder des zu ersetzenden Schiffs oder sein Konsignatar sendet die ungültig gewordene Fanggenehmigung 
über die EU-Delegation in Madagaskar an das Fischereiüberwachungszentrum (FÜZ) Madagaskars zurück. 

5.5.  Die neue Fanggenehmigung gilt ab dem Tag, an dem der Reeder dem FÜZ Madagaskars die ungültig gewordene 
Genehmigung zurückgibt. Die Delegation der EU wird von der Übertragung der Fanggenehmigung unterrichtet.  

6. Geltungsdauer der Fanggenehmigung 

6.1  Die Fanggenehmigungen werden für einen Jahreszeitraum erteilt. 

6.2.  Die Fanggenehmigungen können verlängert werden. 

6.3.  Fällt der Beginn der vorläufigen Anwendung nicht auf den 1. Januar 2015, so ist für die Festlegung des Beginns 
der Geltungsdauer der Fanggenehmigungen unter Jahreszeitraum Folgendes zu verstehen: 

— im ersten Jahr der Anwendung des Protokolls der Zeitraum vom Beginn der vorläufigen Anwendung des Pro­
tokolls bis zum 31. Dezember desselben Jahres; 

—  danach jedes vollständige Kalenderjahr; 

— im letzten Jahr der Anwendung des Protokolls der Zeitraum vom 1. Januar bis zum Auslaufen des Proto­
kolls. 

19.12.2014 L 365/16 Amtsblatt der Europäischen Union DE     



7. An Bord mitzuführende Dokumente 

Während des Aufenthalts in madagassischen Gewässern oder Häfen müssen folgende Dokumente jederzeit an Bord 
mitgeführt werden: 

— das Original der Fanggenehmigung; allerdings ist für einen Zeitraum von 60 Kalendertagen, bis das Original aus­
gestellt ist, auch eine Kopie der Fanggenehmigung gemäß Nummer 6 dieses Abschnitts ausreichend; 

—  die Navigationslizenz des Schiffes oder jedes andere von der Behörde des Flaggenstaats ausgegebene gleichwertige 
Dokument; 

—  der Kapazitätsplan des Schiffs in Form aktueller Zeichnungen oder Beschreibungen des Schiffsplans, insbesondere 
der Anzahl der Fischladeräume, und der Angabe des Fassungsvermögens in Kubikmetern.  

8. Hilfsschiffe 

8.1. Auf Antrag der EU und nach Prüfung durch die madagassischen Behörden gestattet Madagaskar den Fischerei­
fahrzeugen der EU, die im Besitz einer Fanggenehmigung sind, Unterstützung von Hilfsschiffen in Anspruch zu 
nehmen. 

8.2. Die Hilfsschiffe müssen unter der Flagge eines EU-Mitgliedstaats fahren und dürfen nicht für den Fischfang ausge­
rüstet sein. Diese Unterstützung darf weder die Betankung noch das Umladen der Fänge umfassen. 

8.3.  Für die Hilfsschiffe gilt, soweit es auf sie anwendbar ist, dasselbe Verfahren wie für die Übermittlung der Anträge 
auf Erteilung einer Fanggenehmigung gemäß diesem Kapitel. Madagaskar erstellt eine Liste der genehmigten 
Hilfsschiffe und übermittelt sie unverzüglich der EU. 

8.4.  Die jährliche Lizenzgebühr für ein Hilfsschiff beträgt 3 500 EUR. 

KAPITEL III 

TECHNISCHE ERHALTUNGSMASSNAHMEN 

1.  Die Fischereifahrzeuge der Europäischen Union, die in der Fischereizone Madagaskars fischen dürfen, halten sämtliche 
auf sie anwendbaren technischen Erhaltungsmaßnahmen, Entschließungen und Empfehlungen der IOTC und gelten­
den madagassischen Rechtsvorschriften ein. 

2. Die technischen Erhaltungsmaßnahmen, die für Fischereifahrzeuge der Europäischen Union im Besitz einer Fangge­
nehmigung für die Fischereizone, Fanggeräte und Beifänge gelten, sind für jede Fischereiart in den technischen Über­
sichtsbögen in Anlage 2 zu diesem Anhang festgelegt. 

3.  Bei Fangeinsätzen in der Fischereizone Madagaskars ist, mit Ausnahme natürlicher treibender Fischsammelgeräte, die 
Verwendung von Fanghilfsmitteln, die das Verhalten weit wandernder Arten beeinflussen und insbesondere zu deren 
Konzentration in der Nähe oder unterhalb des Fanghilfsmittels beitragen, auf diejenigen künstlichen treibenden Fisch­
sammelgeräte beschränkt, die als „ökologisch“ bezeichnet werden und durch deren Konzeption, Aufbau und Einsatz 
jeglicher unerwünschter Beifang von Walen, Haien und Schildkröten ausgeschlossen ist. Das Material dieser Hilfsgeräte 
muss biologisch abbaubar sein. Das Ausbringen und die Verwendung dieser künstlichen treibenden Fischsammelge­
räte ist mit den einschlägigen Entschließungen und Empfehlungen der IOTC konform. 

KAPITEL IV 

ABSCHNITT 1 

Regelung der Fangmeldungen und des Fischereiaufwands  

1. Fischereilogbuch 

1.1 Der Kapitän eines im Rahmen des Abkommen fischenden EU-Fischereifahrzeugs muss ein IOTC-Fischereilog­
buch führen, das den IOTC-Entschließungen für die Langleiner und Wadenfänger entspricht. 

1.2  Das Fischereilogbuch wird vom Kapitän für jeden Tag ausgefüllt, an dem sich das Schiff in der Fischereizone 
Madagaskars aufhält. 
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1.3  Der Kapitän trägt in das Fischereilogbuch täglich für jede Art (gekennzeichnet durch den FAO-Alpha-3-Code) die 
gefangene und an Bord behaltene Menge in Kilogramm Lebendgewicht oder gegebenenfalls als Stückzahl ein. Für 
jede Hauptart zeichnet der Kapitän auch die Nullfänge, Beifänge und die Rückwürfe auf. 

1.4.  Das Fischereilogbuch wird leserlich in Großbuchstaben ausgefüllt und vom Kapitän unterzeichnet. 

1.5.  Der Kapitän haftet für die Richtigkeit der Angaben im Fischereilogbuch.  

2. Fangmeldungen 

2.1. Der Kapitän meldet die Fänge seines Schiffes durch Aushändigung der für die Zeit des Aufenthalts in der Fische­
reizone Madagaskars ausgefüllten Fischereilogbuchblätter an Madagaskar. 

2.2.  Bis zur Einführung des elektronischen Systems zur Übertragung der Daten über Fangtätigkeiten nach Nummer 3 
dieses Abschnitts werden die Fischereilogbücher wie folgt übermittelt: 

2.2.1.  bei Anlaufen eines madagassischen Hafens wird das Original jedes Fischereilogbuchblattes dem örtlichen 
Vertreter Madagaskars übergeben, der den Empfang schriftlich bestätigt; 

2.2.2.  beim Auslaufen aus der Fischereizone Madagaskars ohne vorheriges Anlaufen eines madagassischen 
Hafens werden die Originale der Fischereilogbuchblätter 

—  unverzüglich eingescannt per E-Mail an die von den zuständigen Behörden Madagaskars übermittelten 
E-Mail-Adressen 

oder ersatzweise 

—  per Fax an die von den zuständigen Behörden Madagaskars übermittelten Faxnummern oder 

—  binnen 7 Arbeitstagen nach der Ankunft in einem anderen Hafen und in jedem Fall binnen 15 
Arbeitstagen nach Verlassen der Fischereizone Madagaskars per Post an die Anschrift in Anlage 9 
übersandt. 

2.3. Der Kapitän übersendet Kopien aller Fischereilogbuchblätter an die EU und die zuständige Behörde seines Flag­
genstaats. Der Kapitän übersendet ferner Kopien aller seiner Fischereilogbücher 

—  an das USTA — Amt für Thunfischstatistik von Antsiranana 

—  sowie an eines der folgenden wissenschaftliche Institute: 

—  IRD (Institut de recherche pour le développement — Forschungsinstitut für Entwicklung); 

—  IEO (Instituto Español de Oceanografía — Spanisches Ozeanografisches Institut); 

—  IPMA (Instituto Português do Mar e da Atmosfèra — Portugiesisches Institut für Meeresangelegenheiten und 
Meteorologie). 

2.4.  Kehrt das Schiff während der Geltungsdauer seiner Fanggenehmigung in die Fischereizone Madagaskars zurück, 
sind erneut Fangmeldungen zu machen. 

2.5. Bei Nichteinhaltung der Bestimmungen über die Fangmeldungen kann Madagaskar die Fanggenehmigung des be­
treffenden Fischereifahrzeugs aussetzen, bis die fehlenden Fangmeldungen vorliegen, und gegen den Reeder die 
nach geltendem madagassischem Recht vorgesehenen Strafen verhängen. Bei wiederholtem Verstoß gegen diese 
Bestimmungen kann Madagaskar eine Verlängerung der Fanggenehmigung ablehnen. 

2.6. Madagaskar unterrichtet die EU zum Zeitpunkt der Notifzierung des Reeders über jede in diesem Zusammen­
hang verhängte Strafe.  

3. Inbetriebnahme eines elektronischen Systems für die Meldung der Daten über Fangtätigkeiten (ERS) 

Die beiden Vertragsparteien beschließen, auf der Grundlage der Leitlinien in Anlage 8 ein elektronisches System für 
die Meldung aller Daten über Fangtätigkeiten (ERS) einzuführen. Die Vertragsparteien setzen sich zum Ziel, dieses Sys­
tem binnen sechs Monaten nach Beginn der vorläufigen Anwendung dieses Protokolls einsatzbereit zu machen. 
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4. Vierteljährliche und jährliche Meldungen der Fänge und des Fischereiaufwands  

4.1. Vierteljährliche Meldungen 

4.1.1.  Ist das elektronische System zur Übertragung der Daten über Fangtätigkeiten nach Nummer 3 dieses 
Abschnitts nicht einsatzbereit, so meldet die EU Madagaskar vor Ablauf des dritten Monats jedes Quartals 
die Fang- und Fischereiaufwanddaten (Anzahl der Tage auf See) für jede in diesem Protokoll vorgesehene 
Kategorie für die Monate des vorhergehenden Quartals nach dem Muster in Anlage 5 zu diesem Anhang. 

4.1.2. Diese aggregierten Daten aus den Fischereilogbüchern gelten als vorläufige Daten, bis die EU eine endgül­
tige Jahresabrechnung der Fang- und Fischereiaufwanddaten übermittelt.  

4.2. Jährliche Meldungen 

4.2.1  Für jeden Thunfischwadenfänger und jeden Oberflächen-Langleiner, der in der Fischereizone Madagaskars 
fischen darf, erstellt die EU eine jährliche Meldung der Fänge und des Fischereiaufwands (Anzahl der Tage 
auf See) für jede Art und jeden Monat, auf der Grundlage der von den nationalen Behörden der Flaggen­
staaten bestätigten Fangdaten und nach einer Analyse, die die vorstehend genannten Fischereiforschungs­
institute der Europäischen Union durch Abgleich der verfügbaren Daten aus den Fischereilogbüchern, den 
Anlandeerklärungen, den Verkaufsabrechnungen und gegebenenfalls den wissenschaftlichen Beobachtungs­
berichten erstellen. 

4.2.2  Die von den Fischereiforschungsinstituten der Europäischen Union verwendete Methodik zur Auswertung 
von Umfang und Zusammensetzung der Fänge in der Fischereizone Madagaskars wird mit dem Amt für 
Thunfischstatistik von Antsiranana, dem FÜZ Madagaskars und der Direktion für Statistik und Programm­
planung des Ministeriums für Fischbestände und Fischerei (MRHP) ausgetauscht.  

5. Gebührenabrechnung für Thunfischwadenfänger und Oberflächen-Langleiner 

5.1.  Auf der Grundlage der jährlichen Meldung der Fang- und Fischereiaufwanddaten nach Nummer 4.2 und für 
jeden Thunfischwadenfänger und jeden Oberflächen-Langleiner der Europäischen Union, der im Vorjahr in der 
Fischereizone Madagaskars fischen durfte, erstellt die EU eine endgültige Abrechnung der für die Fänge jedes 
Schiffs im vorangegangen Kalenderjahr zu zahlenden Gebühren. 

5.2.  Die jährliche Meldung der Fang- und Fischereiaufwanddaten und die endgültige Gebührenabrechnung übermittelt 
die EU an Madagaskar zur Bestätigung vor dem 31. Juli des Jahres, das auf das Jahr folgt, in dem die Fänge getä­
tigt wurden. 

5.3.  Madagaskar bestätigt der EU den Eingang dieser Meldungen und dieser Abrechnung und kann von der EU alle 
als notwendig erachteten Klarstellungen fordern. 

5.3.1  In diesem Fall wendet sich die EU an die Verwaltungen der Flaggenstaaten und die zuständigen nationalen 
Institute der EU und übermittelt an Madagaskar die geforderten ergänzenden Informationen binnen 
20 Arbeitstagen. 

5.3.2  Erforderlichenfalls kann eine Sondersitzung der wissenschaftlichen Arbeitsgruppe einberufen werden, zu 
der Vertreter der zuständigen nationalen Institute der EU und Madagaskars eingeladen werden, um die 
Fangdaten und die für den Informationsabgleich verwendete Methodik zu prüfen. 

5.4.  Madagaskar kann die jährliche Meldung der Fänge und des Fischereiaufwands sowie die endgültige Abrechnung 
unter Vorlage entsprechender Nachweise innerhalb von 30 Arbeitstagen ab dem Zeitpunkt der Übermittlung 
nach Nummer 5.3 anfechten. 

5.4.1  Bei Meinungsveschiedenheiten konsultieren die Vertragsparteien einander im Gemischten Ausschuss. 

5.4.2  Wurde kein Widerspruch eingelegt, so erachten die Vertragsparteien nach Ablauf dieser Frist die jährliche 
Meldung der Fänge und des Fischereiaufwands und die endgültige Abrechnung als angenommen. 

5.5. Fällt die endgültige Gebührenabrechnung höher aus als die Pauschalvorausgebühr, die bei Beantragung der Fang­
genehmigung gezahlt wurde, überweist der Reeder Madagaskar den Restbetrag bis spätestens 30. September des 
laufenden Jahres. Fällt die endgültige Abrechnung niedriger aus als die im Voraus gezahlte Pauschalgebühr, so 
wird dem Reeder die Differenz nicht erstattet. 
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ABSCHNITT 2 

Einfahrt in die Fischereizone Madagaskars und Ausfahrt 

1.  Die Kapitäne der Fischereifahrzeuge der Europäischen Union, die im Rahmen dieses Protokolls in der Fischereizone 
Madagaskars Fischfang betreiben, teilen den zuständigen Behörden Madagaskars mindestens drei Stunden im Voraus 
ihre Absicht mit, in die Fischereizone Madagaskars einzufahren oder diese zu verlassen. 

2.  Bei der Mitteilung der Einfahrt bzw. Ausfahrt in die bzw. aus der Fischereizone Madagaskars teilen die Kapitäne der 
Schiffe unbeschadet der Bestimmungen in Abschnitt 2 von Anlage 8 gleichzeitig ihre Position sowie für jede Art die 
geschätzte Menge der bereits an Bord befindlichen Fänge (durch ihren Alpha-3-Code der FAO eindeutig gekennzeich­
net) in Kilogramm Lebendgewicht oder gegebenenfalls als Stückzahl mit. Diese Mitteilungen müssen per E-Mail, Fax 
oder Funk an die in Anlage 9 aufgeführten Adressen erfolgen. 

3.  Der Eingang der elektronischen Nachricht wird von den madagassischen Behörden per E-Mail bestätigt. 

4.  Ein Schiff, das fischend angetroffen wird, ohne das FÜZ Madagaskars entsprechend unterrichtet zu haben, wird als 
Schiff ohne Fanggenehmigung angesehen und unterliegt den in den geltenden madagassischen Rechtsvorschriften vor­
gesehenen Sanktionen. 

5. Die E-Mail-Adresse, die Fax- und Telefonnummern sowie die Funk-Koordinaten des FÜZ Madagaskars sind der Fangge­
nehmigung beigefügt. 

6.  Madagaskar teilt der EU und den betroffenen Schiffen unverzüglich jede Änderung von E-Mail-Adresse, Faxnummer 
oder Funkfrequenz mit. 

ABSCHNITT 3 

Umladungen und Anlandungen 

1.  Umladungen auf See sind verboten. 

2. Eine Umladung in den Gewässern Madagaskars kann in einem nach vorheriger Genehmigung durch das FÜZ Mada­
gaskars zu diesem Zweck bezeichneten Hafen sowie unter Kontrolle von Fischereiinspektoren Madagaskars erfolgen. 

3.  Die bezeichneten Fischereihäfen für diese Umladungen sind Antsiranana für die Wadenfänger und Toliary, Ehoala, 
Toamasina und Mahajanga für die Langleiner. 

4.  Beabsichtigt der Reeder eines Fischereifahrzeugs der Europäischen Union oder sein Vertreter, Anlandungen oder 
Umladungen in einem madagassischen Hafen vorzunehmen, so meldet er gleichzeitig dem FÜZ und der Hafenbe­
hörde in Madagaskar mindestens 72 Stunden im Voraus Folgendes: 

— den Namen und die Nummer des anlandenden oder umladenden Fischereifahrzeugs in der IOTC-Fischereifahr­
zeugkartei; 

—  den Umlade- oder Anlandehafen und gegebenenfalls den Namen des übernehmenden Frachtschiffes; 

—  Datum und voraussichtliche Uhrzeit der Umladung oder Anlandung; 

— für jede Art (gekennzeichnet durch den FAO-Alpha-3-Code) die umzuladende oder anzulandende Menge in Kilo­
gramm Lebendgewicht oder gegebenenfalls als Stückzahl; 

—  die Bestimmung der umgeladenen oder angelandeten Fänge. 

5.  Nach Prüfung der Informationen nach Nummer 4 und binnen 24 Stunden nach der Notifizierung erteilt das FÜZ 
Madagaskars dem Reeder oder seinem Vertreter eine vorherige Umlade- oder Anlandegenehmigung. 

6. Umladungen und Anlandungen gelten als Ausfahrt aus der Fischereizone Madagaskars. Dafür gelten die Bestimmun­
gen nach Abschnitt 2 dieses Kapitels. 

7.  Nach der Umlandung oder Anlandung teilt der Reeder oder sein Vertreter seine Absicht mit, seine Fangtätigkeit in 
der Fischereizone Madagaskars fortzusetzen oder die Fischereizone Madagaskars zu verlassen. 

8. Jede nicht mit den Bestimmungen nach den Nummern 1 bis 7 dieses Abschnitts konforme Umladung oder Anlan­
dung in der Fischereizone Madagaskars ist verboten. Verstöße gegen diese Bestimmung werden nach Maßgabe der 
geltenden madagassischen Rechtsvorschriften geahndet. 
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9.  Gemäß der geltenden Entschließung der IOTC bemühen sich die EU-Wadenfänger, die in einem madagassischen 
Hafen anlanden, den lokalen Verarbeitungsunternehmen ihren Beifang zu lokalen Marktpreisen zur Verfügung zu 
stellen. Auf Anfrage der Reeder von EU-Fischereifahrzeugen übermitteln die Regionaldirektionen des madagassischen 
Ministeriums für Fischbestände und Fischerei eine Liste lokaler Verarbeitungsunternehmen mit Kontaktadressen. 

10. Thunfischfänger der Europäischen Union, die ihre Fänge freiwillig in einem madagassischen Hafen anlanden, erhal­
ten für den Fischereizweig des betreffenden Schiffes auf den in Kapitel II Nummer 3.1 angegebenen Betrag eine 
Ermäßigung in Höhe von 5 EUR pro Tonne, die in der Fischereizone Madagaskars gefischt wurde. Eine weitere Ermä­
ßigung in Höhe von 5 EUR pro Tonne wird gewährt, wenn die Fänge an einen madagassischen Fischverarbeitungsbe­
trieb verkauft werden. 

ABSCHNITT 4 

Satellitengestütztes Schiffsüberwachungssystem (VMS)  

1. VMS — Schiffspositionsmeldungen 

1.1. Fischereifahrzeuge der Europäischen Union im Besitz einer Fanggenehmigung müssen mit einem satellitenge­
stützten Schiffsüberwachungssystem (Vessel Monitoring System — VMS) ausgestattet sein, über das die Position 
des Schiffes jede Stunde automatisch an das Fischereiüberwachungszentrum (FÜZ) seines Flaggenstaates übertra­
gen wird. 

1.2.  Jede Positionsmeldung hat das in Anlage 7 zu diesem Anhang vorgegebene Format und enthält Angaben über: 

—  die Schiffskennzeichen; 

— die letzte Position des Schiffes (Längen- und Breitengrad) auf mindestens 500 m genau und mit einem Konfi­
denzintervall von 99 %; 

—  Datum und Uhrzeit der Positionsaufzeichnung; 

—  Schiffsgeschwindigkeit und -kurs. 

1.3.  Die erste Positionmeldung nach der Einfahrt in die Fischereizone Madagaskars wird mit dem Code „ENT“ 
gekennzeichnet. Alle nachfolgenden Positionen tragen den Code „POS“, mit Ausnahme der ersten Positionsauf­
zeichnung nach der Ausfahrt aus der Fischereizone Madagaskars; sie wird mit „EXI“ gekennzeichnet. 

1.4. Das FÜZ des Flaggenstaats garantiert die automatische Verarbeitung und gegebenenfalls elektronische Übertra­
gung der Positionsmeldungen. Die Positionsmeldungen müssen sicher aufgezeichnet und für drei Jahre gespei­
chert werden.  

2. Übertragung vom Schiff bei Ausfall des VMS 

2.1. Der Kapitän vergewissert sich, dass das VMS seines Schiffes jederzeit einwandfrei funktioniert und die Positions­
meldungen stets korrekt an das FÜZ des Flaggenstaats übermittelt werden. 

2.2.  EU-Schiffe, deren VMS defekt ist, dürfen nicht in die Fischereizone Madagaskars einfahren. 

2.3.  Fällt das VMS des Schiffes nach der Einfahrt in die Fischereizone Madagaskars aus, muss es innerhalb von 
15 Tagen repariert oder ausgetauscht werden. Nach Ablauf dieser Frist darf das Schiff anderenfalls nicht länger 
in der Fischereizone Madagaskars fischen. 

2.4.  Schiffe, die in der Fischereizone Madagaskars mit einem defekten VMS Fischfang betreiben, nehmen gemäß 
Nummer 1.2 ihre Positionsmeldungen an das FÜZ des Flaggenstaats und das FÜZ Madagaskars mindestens alle 
vier Stunden per E-Mail, Fax oder Funk vor und machen dabei alle vorgeschriebenen Angaben.  

3. Sichere Übertragung der Positionsmeldungen an Madagaskar 

3.1.  Das FÜZ des Flaggenstaats überträgt die Positionsmeldungen der betreffenden Schiffe automatisch an das FÜZ 
Madagaskars. Das FÜZ des Flaggenstaats und das FÜZ Madagaskars tauschen ihre E-Mail-Kontaktadressen aus 
und teilen einander jede Änderung dieser Adressen unverzüglich mit. 
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3.2.  Die Übertragung der Positionsmeldungen zwischen dem FÜZ des Flaggenstaats und dem FÜZ Madagaskars 
erfolgt elektronisch über ein sicheres Kommunikationssystem. 

3.3.  Das FÜZ Madagaskars informiert das FÜZ des Flaggenstaats und die EU, wenn die Positionsmeldungen für ein 
Schiff im Besitz einer Fanggenehmigung nicht mehr regelmäßig eingehen, das betreffende Schiff aber keine Aus­
fahrt aus der Fischereizone Madagaskars gemeldet hat.  

4. Störungen des Kommunikationssystems 

4.1.  Madagaskar stellt sicher, dass seine elektronische Einrichtung mit der des Flaggenstaat-FÜZ kompatibel ist, und 
informiert die EU im Interesse einer möglichst raschen technischen Behebung unverzüglich über jede Störung 
bei Versendung oder Empfang der Positionsmeldungen. 

4.2.  Bei etwaigen Streitfällen wird der Gemischte Ausschuss befasst. 

4.3.  Für jede festgestellte Manipulation des VMS an Bord eines Schiffes zur Störung seines einwandfreien Betriebs 
oder Fälschung der Positionsangaben haftet der Kapitän. Jeder Verstoß wird mit den hierfür nach madagassi­
schem Recht vorgesehenen Strafen geahndet.  

5. Änderung der Übermittlungshäufigkeit 

5.1. Im Fall eines begründeten Hinweises auf illegales Verhalten kann das FÜZ Madagaskars das FÜZ des Flaggen­
staats — mit Kopie an die EU — auffordern, die Häufigkeit, mit der die Positionsmeldungen für ein bestimmtes 
Schiff übertragen werden, für einen bestimmten Untersuchungszeitraum auf Abstände von 30 Minuten zu ver­
kürzen. 

5.2.  Das FÜZ Madagaskars muss dem FÜZ des Flaggenstaats und der EU die Gründe für seinen Verdacht mitteilen. 

5.3. Das FÜZ des Flaggenstaats sendet dem FÜZ Madagaskars die Positionsmeldungen umgehend in kürzeren Abstän­
den. 

5.4.  Das FÜZ Madagaskars benachrichtigt das FÜZ des Flaggenstaats und die EU unverzüglich über das Ende des 
Inspektionsverfahrens. 

5.5.  Am Ende des Untersuchungszeitraums unterrichtet das FÜZ Madagaskars das FÜZ des Flaggenstaats und die EU 
über gegebenenfalls erforderliche Überwachungsmaßnahmen.  

6. Gültigkeit der VMS-Positionsmeldung bei Streitfällen 

Bei Meinungsverschiedenheiten zwischen den Vertragsparteien sind einzig die vom VMS übermittelten Positionsdaten 
maßgeblich. 

ABSCHNITT 5 

Beobachter  

1. Beobachtung der Fangtätigkeiten 

1.1.  Die Vertragsparteien erkennen die Bedeutung der Einhaltung der Verpflichtungen, die sich aus den geltenden 
IOTC-Entschließungen ergeben, für das Programm wissenschaftlicher Beobachter an. 

1.2.  Im Interesse der Einhaltung der genannten Verpflichtungen gelten für Beobachter folgende Bestimmungen: 

1.2.1.  Auf Antrag der madagassischen Behörden nehmen von den Fischereifahrzeugen der Europäischen Union, 
die in der Fischereizone Madagaskars fischen dürfen, 10 % aller fangberechtigten Schiffe nach Fischerei­
zweig im Sinne des Kapitels 1 Beobachter an Bord. 
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1.2.2.  Aufgabe der Beobachter ist es, für die Anwendung der Bestimmungen, die in den unter Nummer 1.1 
genannten IOTC-Entschließungen festgelegt worden sind, oder für die Sammlung sonstiger Informationen 
zu sorgen, die das zuständige nationale madagassische Institut oder die gemeinsame wissenschaftliche 
Arbeitsgruppe benötigen. 

1.2.3.  Die Beobachter werden von den zuständigen Behörden Madagaskars benannt. 

1.3. Die Schiffe mit einer Tonnage von bis zu 100 BRZ sind von den Bestimmungen dieses Abschnitts ausgenom­
men.  

2. Benannte Schiffe und Beobachter 

2.1.  Zum Zeitpunkt der Erteilung der Fanggenehmigungen erstellt und (gegebenenfalls) aktualisiert Madagaskar eine 
Liste von Schiffen, die ausgewählt wurden, um unter Einhaltung der Ziele nach Punkt 1.2.2. einen Beobachter an 
Bord zu nehmen. 

2.2. Madagaskar übermittelt der EU diese Liste unmittelbar nach ihrer Erstellung oder Aktualisierung auf elektron­
ischem Wege. Verfügt eines der ausgewählten Schiffe nachweislich und aufgrund der vor allem mit Piratenüber­
fällen verbundenen Sicherheitsanforderungen nicht über ausreichend Platz, so passen die Europäische Union und 
Madagaskar die Liste der ausgewählten Schiffe an, um dieser Lage Rechnung zu tragen, und gewährleisten gleich­
zeitig die Einhaltung der Ziele nach Punkt 1.2.1.. 

2.3.  Sobald die Liste der für die Anbordnahme eines Beobachters ausgewählten Schiffe fertiggestellt ist, unterrichtet 
Madagaskar gleichzeitig die Reeder (oder ihre Konsignatare) der Schiffe, die während ihres Aufenthalts in der 
Fischereizone Madagaskars einen Beobachter an Bord nehmen müssen. 

2.4. Sobald die madagassischen Behörde gemeinsam mit dem Reeder des ausgewählten Schiffes das Datum der Ein­
schiffung gemäß Nummer 7.2. dieses Abschnitts festgelegt haben, teilt Madagskar der EU und dem betreffenden 
Reeder oder seinem Konsignatar den Namen und die Kontaktdaten des benannten Beobachters mit. 

2.5.  Madagaskar teilt der EU und den betreffenden Reedern der Europäischen Union oder deren Vertreter gemäß 
Nummer 2.1 und 2.3 dieses Abschnitts unverzüglich jede Änderung der Schiffe und der benannten Beobachter 
mit. 

2.6.  Madagaskar und die EU bemühen sich, in Zusammenarbeit mit den übrigen Küstenstaaten des südwestlichen 
Indischen Ozeans, vor allem auf Initiative der IOTC, eine konzertierte Umsetzung der Beobachterprogramme zu 
entwickeln. 

2.7.  Ein Fischereifahrzeug der Europäischen Union, das gemäß Nummer 2.1 dazu bestimmt wurde, einen Beobachter 
an Bord zu nehmen, ist von dieser Verpflichtung ausgenommen, wenn sich bereits ein Beobachter an Bord befin­
det und während des gesamten vorgesehenen Zeitraums an Bord bleibt, sofern dieser Beobachter 

— im Rahmen eines regionalen Beobachterprogramms, an dem Madagaskar und die EU beteiligt sind, aner­
kannt ist, oder 

— aufgrund von Verpflichtungen an Bord genommen wurde, die den Verpflichtungen nach Nummer 1.2.2 die­
ses Abschnitts gleichwertig und in anderen Partnerschaftsabkommen für eine nachhaltige Fischerei zwischen 
der Europäischen Union und anderen Küstenstaaten des südwestlichen Indischen Ozeans vorgesehen sind, 

—  den Zielen nach den Nummern 1.2.1 und 8 dieses Abschnitts gerecht wird und dem FÜZ Madagaskars das 
Ergebnis dieser Beobachtungen übermitteln kann, während sich das Schiff in der Fischereizone Madagaskars 
befindet. 

2.8.  Die Dauer der Anwesenheit des Beobachters an Bord überschreitet nicht die zur Wahrnehmung seiner Aufgaben 
erforderliche Zeit.  

3. Finanzieller Beitrag der Reeder 

3.1.  Unbeschadet eines auf regionaler Ebene konzertierten Beobachterprogramms nach Nummer 2.6. dieses 
Abschnitts entrichtet der Reeder für jeden von Madagaskar zur Einschiffung auf einem Fischereifahrzeug der 
Europäischen Union benannten Beobachter einen Betrag von 20 EUR pro Beobachtertag. Dieser Betrag fließt in 
den Etat des vom FÜZ Madagaskars verwalteten Beobachterprogramms. 

3.2. Die An- und Abreisekosten des madagassischen Beobachters zwischen dem Einschiffungs- oder Ausschiffungsha­
fen und seinem gewöhnlichen Wohnsitz in Madagaskar gehen zulasten des Reeders. 
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4. Vergütung des Beobachters 

Die Vergütung und die Sozialabgaben des von Madagaskar benannten Beobachters gehen zulasten der madagassischen 
Behörden.  

5. Einschiffungsbedingungen 

5.1. Die Bedingungen für die Einschiffung des Beobachters, insbesondere die Dauer seiner Anwesenheit an Bord, wer­
den vom Reeder oder seinem Konsignatar und Madagaskar einvernehmlich festgelegt. 

5.2.  Der Beobachter wird an Bord wie ein Offizier behandelt. Bei seiner Unterbringung an Bord werden jedoch die 
technischen Möglichkeiten des Schiffes berücksichtigt. 

5.3.  Die Kosten der Unterbringung und Verpflegung des Beobachters gehen zulasten des Reeders. 

5.4.  Der Kapitän trifft in seinem Verantwortungsbereich alle Vorkehrungen, um Sicherheit und Wohlergehen des 
Beobachters zu gewährleisten. 

5.5.  Dem Beobachter ist bei der Wahrnehmung seiner Aufgaben jede erforderliche Hilfe zu gewähren. Der Kapitän 
des Schiffs gewährt dem Beobachter Zugang zu den Kommunikationsmitteln und Unterlagen an Bord sowie zu 
den sich auf die Fangtätigkeiten des Schiffes beziehenden Dokumenten, insbesondere dem Fischereilogbuch, dem 
Gefrierlogbuch und den Navigationsaufzeichnungen, und zu allen Teilen des Schiffes, die in direktem Zusam­
menhang mit seinen Aufgaben stehen.  

6. Aufgaben des Beobachters 

Während seines Aufenthalts an Bord 

— trifft der Beobachter alle geeigneten Vorkehrungen, um die Fangtätigkeiten weder zu unterbrechen noch zu behin­
dern; 

—  geht er mit den an Bord befindlichen Sachen und Ausrüstungen sorgfältig um; 

—  wahrt er die Vertraulichkeit sämtlicher Dokumente des Schiffes.  

7. Ein- und Ausschiffung des Beobachters 

7.1.  Der Beobachter kommt in einem vom Reeder gewählten Hafen an Bord. 

7.2.  Der Reeder oder sein Vertreter teilt Madagaskar mindestens zehn Tage im Voraus Datum, Uhrzeit und Hafen der 
Einschiffung des Beobachters mit. Wird der Beobachter im Ausland eingeschifft, so gehen die Reise- und Transit­
kosten (einschließlich der Kosten der Unterbringung und Verpflegung) bis zum Einschiffungshafen zulasten des 
Reeders. 

7.3.  Findet sich der Beobachter nicht binnen zwölf Stunden nach dem vereinbarten Zeitpunkt zur Einschiffung ein, 
so ist der Reeder automatisch von der Verpflichtung befreit, diesen Beobachter an Bord zu nehmen. Das Schiff 
kann den Hafen verlassen und seine Fangtätigkeit aufnehmen. 

7.4.  Erfolgt die Ausschiffung des Beobachters nicht in einem madagassischen Hafen, so trägt der Reeder die Reise- 
und Transitkosten (einschließlich der Kosten der Unterbringung und Verpflegung) des Beobachters, bis dieser 
wieder an seinen gewöhnlichen Wohnsitz in Madagaskar zurückgekehrt ist. 

7.5. Erscheint das Schiff nicht zum vereinbarten Zeitpunkt in dem zuvor für die Einschiffung des Beobachters be­
stimmten Hafen, trägt der Reeder die während der Wartezeit des Beobachters entstehenden Kosten (Unterkunft, 
Verpflegung). 

7.6.  Erscheint das Schiff nicht, kann Madagaskar die Fanggenehmigung des betreffenden Schiffs aussetzen und die in 
den geltenden madagassischen Rechtsvorschriften vorgesehenen Sanktionen anwenden, es sei denn, es handelt 
sich um einen Fall höherer Gewalt, der dem FÜZ Madagaskars mitgeteilt wurde. Im letztgenannten Fall verein­
bart der Reeder mit den madagassischen Behörden ein neues Datum für die Einschiffung des Beobachters, und 
das Schiff darf bis zur Einschiffung des Beobachters keine Fangtätigkeiten in der Fischereizone Madagaskars aus­
üben. Madagaskar teilt der EU und dem Reeder unverzüglich die im Rahmen dieser Nummer getroffenen Maß­
nahmen mit. 
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8. Aufgaben des Beobachters 

8.1.  Der Beobachter hat folgende Aufgaben: 

8.1.1  Sammlung aller Informationen zur Fangtätigkeit des Schiffs, insbesondere über 

—  das verwendete Fanggerät, 

—  die Position des Schiffes beim Fischfang, 

—  die gefangene Menge oder gegebenenfalls Stückzahl für jede Zielart und jede vergesellschaftete Art 
sowie für unerwünschte Beifänge, 

—  die Schätzung der an Bord behaltenen Fänge und der Rückwürfe. 

8.1.2  Durchführung biologischer Probennahmen im Rahmen wissenschaftlicher Programme. 

8.2.  Der Beobachter meldet seine Beobachtungen, einschließlich Fangmengen und Beifänge und alle sonstigen vom 
FÜZ Madagaskars verlangten Angaben, täglich per Funk, Fax oder E-Mail, solange das Schiff in der Fischereizone 
Madagaskars fischt.  

9. Bericht des Beobachters 

9.1.  Bevor er das Schiff verlässt, legt der Beobachter dem Schiffskapitän einen Bericht seiner Beobachtungen vor. Der 
Kapitän hat das Recht, den Bericht mit Anmerkungen zu versehen. Der Bericht wird vom Beobachter und vom 
Kapitän unterschrieben, der eine Kopie dieses Berichts erhält. Weigert sich der Kapitän, den Bericht des Beobach­
ters zu unterschreiben, schreibt er in den Bericht die Gründe für diese Weigerung und vermerkt „Unterschrift 
verweigert“. 

9.2.  Der Beobachter sendet seinen Bericht an das FÜZ Madagaskars, das binnen 15 Arbeitstagen nach Ausschiffung 
des Beobachters eine Kopie an die EU weiterleitet. 

ABSCHNITT 6 

Inspektion auf See und im Hafen 

1.  Die Inspektion von Fischereifahrzeugen der Europäischen Union im Besitz einer Fanggenehmigung auf See oder im 
Hafen, am Kai oder auf Reede, in der Fischereizone Madagaskars wird von Schiffen und Inspektoren Madagaskars vor­
genommen, die für die Kontrolle der Fangtätigkeit vereidigt sind. 

2. Bevor sie an Bord kommen, kündigen die Inspektoren Madagaskars dem Kapitän des Fischereifahrzeugs der Europä­
ischen Union ihre Entscheidung an, eine Inspektion durchzuführen. Die Inspektion wird von den Fischereiinspektoren 
vorgenommen. Vor Beginn der Inspektion müssen sich die Inspektoren ausweisen und ihre Qualifikation sowie ihren 
Auftrag nachweisen. 

3. Die Inspektoren bleiben nicht länger an Bord des Fischereifahrzeugs der Europäischen Union, als für die Wahrneh­
mung ihrer Aufgaben erforderlich ist. Sie führen die Inspektion so durch, dass Schiff, Fischfang und Ladung so wenig 
wie möglich beeinträchtigt werden. 

3.1.  Madagaskar kann EU-Vertretern gestatten, als Beobachter an der Inspektion teilzunehmen. 

3.2.  Der Kapitän des Fischereifahrzeugs der Europäischen Union erleichtert den Inspektoren das Anbordkommen 
und deren Arbeit. 

3.3.  Am Ende jeder Inspektion erstellen die Inspektoren einen Inspektionsbericht. Der Kapitän des Fischereifahrzeugs 
der Europäischen Union hat das Recht, den Inspektionsbericht mit Anmerkungen zu versehen. Der Inspektions­
bericht wird von dem Inspektor, der ihn abgefasst hat, und vom Kapitän des Fischereifahrzeugs der Europäischen 
Union unterschrieben. Weigert sich der Kapitän zu unterschreiben, schreibt er in den Bericht die Gründe für 
diese Weigerung und vermerkt „Unterschrift verweigert“. 

3.4. Die Inspektoren händigen dem Kapitän des Fischereifahrzeugs der Europäischen Union eine Kopie des Inspek­
tionsberichts aus, bevor sie von Bord gehen. Unbeschadet der Bestimmungen des Abschnitts 7 Nummer 1 über­
mittelt Madagaskar der EU innerhalb von höchstens acht Arbeitstagen nach der Rückkehr der Inspektoren an 
Land eine Kopie des Inspektionsberichts. 
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ABSCHNITT 7 

Verstöße  

1. Behandlung von Verstößen 

1.1. Jeder Verstoß, den ein Fischereifahrzeug der Europäischen Union im Besitz einer Fanggenehmigung nach Maß­
gabe der Bestimmungen dieses Anhangs in der Fischereizone Madagaskars begeht, und der Gegenstand einer Ver­
stoßnotifizierung war, wird in einem Inspektionsbericht vermerkt. 

1.2. Bei Verstößen, die ein Fischereifahrzeug der Europäischen Union in der Fischereizone Madagaskars begeht, wer­
den dem Reeder gemäß dem hierfür in den madagassischen Rechtsvorschriften vorgesehenen Verfahren unmittel­
bar der Verstoß sowie die entsprechenden Auflagen für den Kapitän oder das Fischereiunternehmen notifiziert. 

1.3.  Madagaskar übermittelt der EU binnen 72 Stunden auf elektronischem Wege eine Kopie des Inspektionsberichts 
und der Verstoßnotifizierung. 

1.4.  Mit seiner Unterschrift unter den Inspektionsbericht greift der Kapitän nicht dem Recht des Reeders vor, sich 
gegen den Vorwurf des Verstoßes zu verteidigen.  

2. Aufbringung von Schiffen — Informationssitzung 

2.1.  Wenn ein Verstoß festgestellt wurde und die geltenden madagassischen Rechtsvorschriften es vorsehen, kann 
jedes Fischereifahrzeug der Europäischen Union, das einen Verstoß begangen hat, gezwungen werden, seine 
Fangtätigkeit einzustellen und, wenn es sich auf See befindet, einen madagassischen Hafen anzulaufen. 

2.2.  Madagaskar benachrichtigt die EU binnen 24 Stunden per E-Mail über jede Aufbringung eines Fischereifahrzeugs 
der Europäischen Union. Dabei werden die Gründe für die Aufbringung und/oder Festsetzung angegeben. und 
Nachweise für den Verstoß beigefügt. 

2.3.  Bevor etwaige Maßnahmen gegen Schiff, Kapitän, Besatzung oder Ladung ergriffen werden, Maßnahmen zur 
Sicherung von Beweisen ausgenommen, beruft Madagaskar innerhalb eines Arbeitstags nach der Benachrichti­
gung über die Aufbringung eine Informationssitzung ein, um die Umstände zu klären, die zur Aufbringung des 
Schiffes geführt haben, und etwaige Folgemaßnahmen darzulegen. An dieser Informationssitzung können ein 
Vertreter des Flaggenstaats und des Reeders des Schiffes teilnehmen.  

3. Ahndung des Verstoßes — Vergleichsverfahren 

3.1.  Die Strafe für den festgestellten Verstoß wird von Madagaskar nach geltendem madagassischen Recht festgesetzt. 

3.2.  Ist zur Verfolgung des Verstoßes ein Gerichtsverfahren erforderlich, so wird vor der Einleitung gerichtlicher 
Schritte versucht, den mutmaßlichen Verstoß — sofern es sich nicht um eine Straftat handelt — zwischen den 
madagassischen Behörden und der EU im Wege eines Vergleichs zu regeln und Art und Höhe der Strafe festzule­
gen. Das Verfahren wird spätestens 72 Stunden nach der Benachrichtigung über die Aufbringung abgeschlossen. 

3.3.  An diesem Vergleichsverfahren kann ein Vertreter des Flaggenstaats des Fischereifahrzeugs der Europäischen 
Union teilnehmen.  

4. Gerichtsverfahren — Banksicherheit 

4.1.  Kann der Fall nicht durch einen Vergleich beigelegt werden, und wird der Verstoß vor die zuständige gerichtliche 
Instanz gebracht, so hinterlegt der Reeder des verstoßenden Schiffes bei einer von Madagaskar bezeichneten 
Bank eine Sicherheit, deren Höhe von Madagaskar festgesetzt wird und die Kosten der Aufbringung, der wahr­
scheinlichen Geldstrafe und möglicher Entschädigungen abdeckt. Die Banksicherheit wird nicht vor Abschluss 
des Gerichtsverfahrens freigegeben. 

4.2.  Die Banksicherheit wird freigegeben und dem Reeder unverzüglich nach Ergehen des Urteils zurückgezahlt: 

—  in voller Höhe, wenn keine Strafe verhängt wurde, 

—  in Höhe des Restbetrags, wenn die verhängte Geldstrafe niedriger ausfällt als die hinterlegte Banksicherheit. 
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4.3.  Madagaskar teilt der EU die Ergebnisse des Gerichtsverfahrens binnen acht Tagen nach dem Urteilsspruch mit.  

5. Freigabe von Schiff und Besatzung 

Das Schiff und seine Besatzung dürfen den Hafen verlassen, wenn den Verpflichtungen im Rahmen des Vergleichs 
nachgekommen wurde oder wenn die Banksicherheit hinterlegt ist. 

ABSCHNITT 8 

Partizipative Überwachung bei der Bekämpfung der IUU-Fischerei  

1. Ziel 

Zur Verstärkung der Fischereiüberwachung auf Hoher See und der Bekämpfung der IUU-Fischerei (illegale, ungemel­
dete und unregulierte Fischerei) sind die Kapitäne von Fischereifahrzeugen der Europäischen Union aufgerufen, jedes 
Schiff, das sich in der Fischereizone Madagaskars aufhält und das nicht auf der Schiffsliste der IOTC oder der mada­
gassischen Liste der in der Fischereizone Madagaskars fangberechtigten Schiffe aufgeführt ist, zu melden.  

2. Verfahren 

2.1. Beobachtet der Kapitän eines Fischereifahrzeugs der Europäischen Union ein anderes Fischereifahrzeug, das mög­
licherweise IUU-Tätigkeiten betreibt, so kann er möglichst viele Informationen darüber sammeln. 

2.2.  Diese Informationen werden unverzüglich gleichzeitig an das FÜZ Madagaskars und die zuständigen Behörden 
des Flaggenstaats des Schiffes, von dem aus die Beobachtung gemacht wurde, übermittelt. Unmittelbar nach Ein­
gang übermitteln diese die Informationen auf elektronischem Wege an die EU. 

2.3.  Die EU übermittelt diese Informationen an Madagaskar.  

3. Gegenseitigkeit 

Madagaskar übermittelt der EU schnellstmöglich jeden dem Land vorliegenden Beobachtungsbericht über Fischerei­
fahrzeuge, die in der Fischereizone Madagaskars möglicherweise IUU-Fangtätigkeiten betreiben. 

KAPITEL V 

ANHEUERUNG VON SEELEUTEN 

1.  Die Reeder der Fischereifahrzeuge der Europäischen Union, die im Rahmen dieses Protokolls Fischfang betreiben, 
bemühen sich, während der Fangreise in der Fischereizone Madagaskars Staatsangehörige Madagaskars oder, falls das 
nicht möglich ist, anderer AKP-Länder anzuheuern. Die Zahl madagassischer Seeleute, die jedes Fischereifahrzeug der 
Europäischen Union anheuern muss, beträgt mindestens zwei auf Wadenfängern und einen auf Langleinern von mehr 
100 BRZ. 

2. Die Reeder, die nicht die Mindestanzahl madagassischer Seeleute nach Nummer 1 anheuern, zahlen einen Pauschalbe­
trag von 20 EUR pro Tag und pro nicht angeheuertem Seemann. 

3.  Die Erklärung der Internationalen Arbeitsorganisation (IAO) zu den grundlegenden Prinzipien und Rechten bei der 
Arbeit gilt uneingeschränkt für die auf Fischereifahrzeugen der EU tätigen Seeleute. Dabei handelt es sich insbesondere 
um die Versammlungsfreiheit sowie um die effektive Anerkennung des Rechts der Arbeitnehmer auf Tarifverhandlun­
gen, und um die Beseitigung von Diskriminierungen in Beschäftigung und Beruf. 

4. Die Arbeitsverträge der Seeleute aus Madagaskar, von denen die zuständigen Behörden Madagaskars und die Unter­
zeichner der Verträge jeweils eine Kopie erhalten, werden zwischen dem (den) Vertreter(n) der Reederei und den Seel­
euten und/oder ihren Gewerkschaften bzw. Vertretern geschlossen. Durch diese Verträge sind die Seeleute nach gel­
tendem madagassischem Recht an das für sie geltende Sozialversicherungssystem angeschlossen, einschließlich einer 
Lebens-, einer Kranken- und einer Unfallversicherung. 

5.  Die Heuer der madagassischen Seeleute geht zu Lasten der Reeder. Sie ist von den Reedern oder ihren Vertretern und 
den Seeleuten und/oder ihren Gewerkschaften bzw. Vertretern einvernehmlich festzusetzen. Die Entlohnung der See­
leute darf jedoch nicht schlechter sein als die in Madagaskar und darf nicht unter den IAO-Normen liegen. 
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6.  Alle von Reedern von Fischereifahrzeugen der Europäischen Union angeheuerten Seeleute müssen sich einen Tag vor 
der vorgesehenen Einschiffung beim Kapitän des bezeichneten Schiffes melden. Erscheint der Seemann nicht zum vor­
gesehenen Zeitpunkt zur Einschiffung, so ist der Reeder von der Verpflichtung zur Anheuerung dieses Seemanns 
befreit. 

7.  Die An- und Abreisekosten der madagassischen Seeleute zwischen dem Einschiffungs- oder Ausschiffungshafen und 
ihrem gewöhnlichen Wohnsitz in Madagaskar gehen zulasten des Reeders.  
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Anlage 2 
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Anlage 3 

Koordinaten (Breiten- und Längengrade) der Fischereizone Madagaskars 

Punkt LatDD LonDD  BreiteString LängeString 

1 -10,3144 49,4408  10° 18′ 52″ S 049° 26′ 27″ E 

2 -11,0935 50,1877  11° 05′ 37″ S 050° 11′ 16″ E 

3 -11,5434 50,4776  11° 32′ 36″ S 050° 28′ 39″ E 

4 -12,7985 53,2164  12° 47′ 55″ S 053° 12′ 59″ E 

5 -14,0069 52,7392  14° 00′ 25″ S 052° 44′ 21″ E 

6 -16,1024 52,4145  16° 06′ 09″ S 052° 24′ 52″ E 

7 -17,3875 52,3847  17° 23′ 15″ S 052° 23′ 05″ E 

8 -18,2880 52,5550  18° 17′ 17″ S 052° 33′ 18″ E 

9 -18,7010 52,7866  18° 42′ 04″ S 052° 47′ 12″ E 

10 -18,8000 52,8000  18° 48′ 00″ S 052° 47′ 60″ E 

11 -20,4000 52,0000  20° 23′ 60″ S 052° 00′ 00″ E 

12 -22,3889 51,7197  22° 23′ 20″ S 051° 43′ 11″ E 

13 -23,2702 51,3943  23° 16′ 13″ S 051° 23′ 39″ E 

14 -23,6405 51,3390  23° 38′ 26″ S 051° 20′ 20″ E 

15 -25,1681 50,8964  25° 10′ 05″ S 050° 53′ 47″ E 

16 -25,4100 50,7773  25° 24′ 36″ S 050° 46′ 38″ E 

17 -26,2151 50,5157  26° 12′ 54″ S 050° 30′ 57″ E 

18 -26,9004 50,1112  26° 54′ 01″ S 050° 06′ 40″ E 

19 -26,9575 50,0255  26° 57′ 27″ S 050° 01′ 32″ E 

20 -27,4048 49,6781  27° 24′ 17″ S 049° 40′ 41″ E 

21 -27,7998 49,1927  27° 47′ 59″ S 049° 11′ 34″ E 

22 -28,1139 48,6014  28° 06′ 50″ S 048° 36′ 05″ E 

23 -28,7064 46,8002  28° 42′ 23″ S 046° 48′ 01″ E 

24 -28,8587 46,1839  28° 51′ 31″ S 046° 11′ 02″ E 

25 -28,9206 45,5510  28° 55′ 14″ S 045° 33′ 04″ E 

26 -28,9301 44,9085  28° 55′ 48″ S 044° 54′ 31″ E 

27 -28,8016 44,1090  28° 48′ 06″ S 044° 06′ 32″ E 

28 -28,2948 42,7551  28° 17′ 41″ S 042° 45′ 18″ E 

29 -28,0501 42,2459  28° 03′ 00″ S 042° 14′ 45″ E 

30 -27,8000 41,9000  27° 48′ 00″ S 041° 53′ 60″ E 

31 -27,5095 41,5404  27° 30′ 34″ S 041° 32′ 25″ E 
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Punkt LatDD LonDD  BreiteString LängeString 

32 -27,0622 41,1644  27° 03′ 44″ S 041° 09′ 52″ E 

33 -26,4435 40,7183  26° 26′ 37″ S 040° 43′ 06″ E 

34 -25,7440 40,3590  25° 44′ 38″ S 040° 21′ 32″ E 

35 -24,8056 41,0598  24° 48′ 20″ S 041° 03′ 35″ E 

36 -24,2116 41,4440  24° 12′ 42″ S 041° 26′ 38″ E 

37 -23,6643 41,7153  23° 39′ 51″ S 041° 42′ 55″ E 

38 -22,6317 41,8386  22° 37′ 54″ S 041° 50′ 19″ E 

39 -21,7798 41,7652  21° 46′ 47″ S 041° 45′ 55″ E 

40 -21,3149 41,6927  21° 18′ 54″ S 041° 41′ 34″ E 

41 -20,9003 41,5831  20° 54′ 01″ S 041° 34′ 59″ E 

42 -20,6769 41,6124  20° 40′ 37″ S 041° 36′ 45″ E 

43 -19,6645 41,5654  19° 39′ 52″ S 041° 33′ 55″ E 

44 -19,2790 41,2489  19° 16′ 44″ S 041° 14′ 56″ E 

45 -18,6603 42,0531  18° 39′ 37″ S 042° 03′ 11″ E 

46 -18,0464 42,7813  18° 02′ 47″ S 042° 46′ 53″ E 

47 -17,7633 43,0335  17° 45′ 48″ S 043° 02′ 01″ E 

48 -17,2255 43,3119  17° 13′ 32″ S 043° 18′ 43″ E 

49 -16,7782 43,4356  16° 46′ 42″ S 043° 26′ 08″ E 

50 -15,3933 42,5195  15° 23′ 36″ S 042° 31′ 10″ E 

51 -14,4487 43,0263  14° 26′ 55″ S 043° 01′ 35″ E 

52 -14,4130 43,6069  14° 24′ 47″ S 043° 36′ 25″ E 

53 -14,5510 44,3684  14° 33′ 04″ S 044° 22′ 06″ E 

54 -14,5367 45,0275  14° 32′ 12″ S 045° 01′ 39″ E 

55 -14,3154 45,8555  14° 18′ 55″ S 045° 51′ 20″ E 

56 -13,8824 46,3861  13° 52′ 57″ S 046° 23′ 10″ E 

57 -12,8460 46,6944  12° 50′ 46″ S 046° 41′ 40″ E 

58 -12,6981 47,2079  12° 41′ 53″ S 047° 12′ 28″ E 

59 -12,4637 47,7409  12° 27′ 49″ S 047° 44′ 27″ E 

60 -12,0116 47,9670  12° 00′ 42″ S 047° 58′ 01″ E 

61 -11,0158 48,5552  11° 00′ 57″ S 048° 33′ 19″ E 

62 -10,3144 49,4408  10° 18′ 52″ S 049° 26′ 27″ E  

Hinweis: Die Koordinaten der Basislinie werden von Madagaskar spätestens bei Beginn der vorläufigen Anwendung die­
ses Protokolls übermittelt.  
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Anlage 4 

Koordinaten der ausschließlich der handwerklichen und traditionellen madagassischen Fischerei vorbehaltenen 
Zone 

Punkt Breite Länge 

1 12° 18,44S 47° 35,63 

2 11° 56,64S 47° 51,38E 

3 11° 53S 48° 00E 

4 12° 18S 48° 14E 

5 12° 30S 48° 05E 

6 12° 32S 47° 58E 

7 12° 56S 47° 47E 

8 13° 01S 47° 31E 

9 12° 53S 47° 26E   
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Anlage 6 
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Anlage 7 

Format der VMS-Positionsmeldung 

MITTEILUNG VON VMS-MELDUNGEN AN MADAGASKAR 

FORMAT DER VMS-DATEN — POSITIONSMELDUNG 

Datenfeld Code 
Obligatoris­

ch/ 
Fakultativ 

Inhalt 

Aufzeichnungsbeginn SR O Systemdetail; gibt den Beginn der Aufzeichnung an 

Empfänger AD O Detail Meldung; Alpha-3-Ländercode des Empfängers (ISO- 
3166) 

Absender FR O Detail Meldung; Alpha-3-Ländercode des Absenders (ISO- 
3166) 

Flaggenstaat FS O Detail Meldung; Alpha-3-Code der Flagge (ISO-3166) 

Art der Meldung TM O Detail Meldung; Art der Meldung (ENT, POS, EXI) 

Rufzeichen (IRCS) RC O Detail Schiff; internationales Rufzeichen des Schiffes (IRCS) 

Interne Referenznummer der 
Vertragspartei 

IR F Detail Schiff; Nummer der Vertragspartei, Alpha-3-Code (ISO- 
3166), gefolgt von der Nummer 

Externe Kennnummer XR O Detail Schiff; am Schiff außen angebrachte Nummer (ISO 
8859.1) 

Breitengrad LT O Detail Schiffsposition; Position in Graden und Dezimalgraden 
+/- DD.ddd (WGS84) 

Längengrad LG O Detail Schiffsposition; Position in Graden und Dezimalgraden 
+/- DDD.ddd (WGS84) 

Kurs CO O Schiffskurs 360°-Einteilung 

Geschwindigkeit SP O Schiffsgeschwindigkeit in Knoten x 10 

Datum DA O Detail Schiffsposition; Datum der Positionsaufzeichnung UTC 
(JJJJMMTT) 

Uhrzeit TI O Detail Schiffsposition; Uhrzeit der Positionsaufzeichnung UTC 
(HHMM) 

Aufzeichnungsende ER O Systemdetail; gibt das Ende der Aufzeichnung an  

Eine Datenübertragung ist folgendermaßen aufgebaut: 

Die verwendeten Zeichen müssen der Norm ISO 8859.1 entsprechen. 

Ein doppelter Schrägstrich (//) und der Code „SR“ stehen für den Beginn einer Meldung. 

Jedes Datenelement wird durch seinen Code gekennzeichnet und durch doppelten Schrägstrich (//) von den anderen 
Datenelementen getrennt. 

Ein einfacher Schrägstrich (/) trennt den Feldcode von den Daten. 

Der Code „ER“ und ein doppelter Schrägstrich (//) bedeuten das Ende einer Meldung. 

Die fakultativen Datenelemente sind zwischen Aufzeichnungsbeginn und Aufzeichnungsende einzufügen.  
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Anlage 8 

Leitlinien für Verwaltung und Betrieb des elektronischen Systems zur Übertragung der Daten über Fangtätig­
keiten (ERS) 

1. Allgemeine Bestimmungen 

i)  Jedes Fischereifahrzeug der Union muss, wenn es in der Fischereizone Madagaskars Fischfang betreibt, mit einem 
elektronischen System (nachstehend „ERS“) ausgestattet sein, mit dem die Daten über Fangtätigkeiten (nachstehend 
„ERS-Daten“) aufgezeichnet und übertragen werden können. 

ii)  Schiffe der EU, die nicht mit einem ERS ausgestattet sind, oder deren ERS nicht funktioniert, sind nicht berechtigt, 
zur Durchführung von Fangtätigkeiten in die Fischereizone Madagaskars einzufahren. 

iii)  Die ERS-Daten werden gemäß den Verfahren des Flaggenstaats des Schiffes übermittelt, d. h. dass sie zunächst an das 
Fischereiüberwachungszentrum (nachstehend „FÜZ“) des Flaggenstaats gesendet werden, das die automatische Über­
mittlung an das FÜZ von Madagaskar sicherstellt. 

iv)  Der Flaggenstaat und Madagaskar stellen sicher, dass ihre FÜZ über die entsprechende IT-Ausstattung und Software, 
die für die automatische Übermittlung der ERS-Daten im XML-Format erforderlich sind, sowie über ein Verfahren 
zur Computer-lesbaren Speicherung der ERS-Daten für einen Zeitraum von mindestens drei Jahren verfügen. 

v)  Zur Übermittlung der ERS-Daten müssen die als DEH (Data Exchange Highway — Datenautobahn) bezeichneten und 
von der Europäischen Kommission im Namen der EU verwalteten elektronischen Kommunikationsmittel genutzt 
werden. 

vi)  Der Flaggenstaat und Madagaskar benennen jeweils einen ERS-Ansprechpartner, der als Kontaktstelle dient. 

a)  Die ERS-Ansprechpartner werden für einen Zeitraum von mindestens sechs Monaten benannt. 

b)  Die FÜZ des Flaggenstaats und von Madagaskar teilen einander vor Inbetriebnahme des ERS die Kontaktdaten 
(Name, Anschrift, Telefonnummer, Telex, E-Mail-Adresse) ihrer jweiligen ERS-Ansprechpartner mit. 

c)  Jede Änderung der Kontaktdaten dieses ERS-Ansprechpartners ist unverzüglich mitzuteilen. 

2. Erstellung und Übermittlung der ERS-Daten 

i)  Die Fischereifahrzeuge der Union müssen 

a)  für jeden Tag, an dem sie sich in der Fischereizone Madagaskars aufhalten, täglich die ERS-Daten übermitteln; 

b) für jeden Hol die Menge aller gefangenen und an Bord behaltenen Zielarten oder Beifänge sowie die Rückwurf­
menge angeben; 

c)  für jede in der von Madagaskar ausgestellten Fanglizenz aufgeführte Art auch Nullfänge angeben; 

d)  jede Art durch ihren Alpha-3-Code der FAO eindeutig angeben; 

e)  die Mengen in Kilogramm Lebendgewicht oder gegebenenfalls als Stückzahl angeben; 

f)  für jede Art in den ERS-Daten die umgeladenen und/oder angelandeten Mengen aufzeichnen; 

g)  bei jeder Einfahrt („COE“-Meldung) in die Fischereizone Madagaskars und bei jeder Ausfahrt („COX“-Meldung) aus 
dieser Fischereizone eine besondere Meldung abgeben, in der für jede Art, die in der von Madagaskar ausgestellten 
Fanggenehmigung aufgeführt ist, die zum Zeitpunkt der Ein- bzw. Ausfahrt an Bord befindlichen Mengen angege­
ben sind; 

h) täglich bis spätestens 23.59 UTC die ERS-Daten in dem unter Nummer 2 genannten Format an das FÜZ des Flag­
genstaats übermitteln. 

ii)  Der Kapitän ist für die Richtigkeit der aufgezeichneten und übermittelten ERS-Daten verantwortlich. 

iii)  Das FÜZ des Flaggenstaats leitet die ERS-Daten automatisch und umgehend an das FÜZ Madagaskars weiter. 

iv)  Das FÜZ Madagaskars bestätigt den Eingang der ERS-Daten durch eine Antwortmeldung und behandelt alle ERS- 
Daten vertraulich. 
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3. Ausfall des ERS an Bord eines Schiffes und/oder der Übertragung der ERS-Daten zwischen dem Schiff und dem FÜZ 
des Flaggenstaats 

i)  Der Flaggenstaat informiert den Kapitän und/oder den Reeder (bzw. dessen Vertreter) eines Schiffes unter seiner 
Flagge unverzüglich über jeden Ausfall des ERS an Bord des Schiffes oder über das Nichtfunktionieren der Übermitt­
lung der ERS-Daten zwischen dem Schiff und dem FÜZ des Flaggenstaats. 

ii) Der Flaggenstaat setzt Madagaskar über den festgestellten Ausfall und die ergriffenen Abhilfemaßnahmen in Kennt­
nis. 

iii)  Bei Ausfall des ERS an Bord des Schiffes sorgen der Kapitän und/oder der Reeder dafür, dass das ERS innerhalb von 
zehn Tagen repariert oder ausgetauscht wird. Läuft das Schiff innerhalb dieser zehn Tage in einen Hafen ein, darf es 
seine Fangtätigkeit in der Fischereizone Madagaskars erst dann wiederaufnehmen, wenn sein ERS einwandfrei funk­
tioniert, es sei denn, Madagaskar erteilt eine Ausnahmegenehmigung. 

a)  Ein Fischereifahrzeug darf nach einem Ausfall seines ERS erst dann wieder auslaufen, wenn sein ERS erneut zur 
Zufriedenheit des Flaggenstaats und von Madagaskar funktioniert, oder 

b)  es eine entsprechende Genehmigung des Flaggenstaats erhält. Im letztgenannten Fall informiert der Flaggenstaat 
vor Auslaufen des Schiffes Madagaskar über seine Entscheidung. 

iv)  Jedes EU-Schiff, das mit einem nicht-funktionsfähigen ERS in der Fischereizone Madagaskars Fischfang betreibt, muss 
täglich bis 23.59 UTC alle ERS-Daten über ein anderes verfügbares und dem FÜZ von Madagaskar zugängliches elekt­
ronisches Kommunikationsmittel an das FÜZ des Flaggenstaats übermitteln. 

v)  Das FÜZ des Flaggenstaats übermittelt die ERS-Daten, die Madagaskar aufgrund eines Ausfalls nicht über das ERS zur 
Verfügung gestellt werden konnten, in einer anderen vereinbarten elektronischen Form an das FÜZ von Madagaskar. 
Dieser alternative Übermittlungsweg gilt als prioritär, da davon ausgegangen wird, dass die normalerweise geltenden 
Fristen für die Übertragung nicht eingehalten werden können. 

vi) Erhält das FÜZ von Madagaskar an drei aufeinanderfolgenden Tagen keine ERS-Daten eines Schiffes, so kann Mada­
gaskar das Schiff anweisen, zum Zwecke einer Untersuchung unverzüglich in einen von Madagaskar bezeichneten 
Hafen einzulaufen. 

4. Ausfall der FÜZ — Nichtempfang der ERS-Daten durch das FÜZ von Madagaskar 

i) Erhält ein FÜZ keine ERS-Daten, informiert der ERS-Ansprechpartner umgehend den ERS-Ansprechpartner des ande­
ren FÜZ und arbeitet, falls erforderlich, an der Behebung des Problems mit. 

ii) Das FÜZ des Flaggenstaats und das FÜZ von Madagaskar verständigen sich vor Inbetriebnahme des ERS auf die alter­
nativen elektronischen Kommunikationsmittel, die bei einem Ausfall der FÜZ zur Übertragung der ERS-Daten zu ver­
wenden sind, und informieren sich unverzüglich über jede Änderung. 

iii) Meldet das FÜZ Madagaskars, dass ERS-Daten nicht empfangen wurden, ermittelt das FÜZ des Flaggenstaats die Ursa­
che des Problems und ergreift geeignete Maßnahmen, um das Problem zu beheben. Das FÜZ des Flaggenstaats infor­
miert das FÜZ Madagaskars und die EU innerhalb von 24 Stunden, nachdem der Ausfall festgestellt wurde, über die 
Ergebnisse und die ergriffenen Maßnahmen. 

iv) Nimmt die Behebung des Problems mehr als 24 Stunden in Anspruch, übermittelt das FÜZ des Flaggenstaats die feh­
lenden ERS-Daten unverzüglich unter Nutzung der unter Nummer 3 Ziffer v angegebenen alternativen elektronischen 
Mittel an das FÜZ Madagaskars. 

v)  Madagaskar unterrichtet seine zuständigen Kontrolleinrichtungen (SCS), damit die Schiffe der EU nicht vom FÜZ 
Madagaskars wegen der fehlenden Übermittlung der ERS-Daten aufgrund des Ausfalls eines FÜZ eines Verstoßes 
beschuldigt werden. 

5. Wartung eines FÜZ 

i)  Über geplante Wartungsarbeiten in einem FÜZ (Instandhaltungsprogramm), durch die der Austausch der ERS-Daten 
behindert werden könnte, ist das andere FÜZ mindestens 72 Stunden im Voraus zu informieren; dabei sind, soweit 
möglich, Datum und Dauer der Arbeiten anzugeben. Bei außerplanmäßigen Wartungsarbeiten werden diese Informa­
tionen so bald wie möglich an das andere FÜZ übersandt. 

ii)  Während der Arbeiten kann die Bereitstellung der ERS-Daten ausgesetzt werden, bis das System erneut betriebsbereit 
ist. Die betreffenden ERS-Daten werden dann unmittelbar nach Abschluss der Wartungsarbeiten bereitgestellt. 
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iii)  Nehmen die Wartungsarbeiten mehr als 24 Stunden in Anspruch, so werden die ERS-Daten unter Nutzung eines der 
unter Nummer 3 Ziffer v genannten alternativen elektronischen Kommunikationsmittel an das andere FÜZ übermit­
telt. 

iv)  Madagaskar unterrichtet seine zuständigen Kontrolleinrichtungen (SCS), damit die Schiffe der EU nicht wegen der 
fehlenden Übermittlung der ERS-Daten aufgrund von Wartungsarbeiten in einem FÜZ eines Verstoßes beschuldigt 
werden. 

6. Übermittlung der ERS-Daten nach Madagaskar 

i)  Zur Übermittlung der ERS-Daten des Flaggenstaats an Madagaskar sind die als DEH (Data Exchange Highway — 
Datenautobahn) bezeichneten und von der Europäischen Kommission im Namen der EU verwalteten elektronischen 
Kommunikationsmittel nach Nummer 1 dieser Anlage zu nutzen. 

ii)  Zur Verwaltung der Fischereitätigkeit der EU-Flotte werden diese Daten gespeichert und stehen zur Konsultation 
durch das autorisierte Personal der Dienststellen der Europäischen Kommission im Namen der Europäischen Union 
zur Verfügung.  
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Anlage 9 

Kontaktdaten in Madagaskar 

Hinweis: Madagaskar übermittelt sämtliche nachstehend vorgesehenen Kontaktdaten spätestens zum Zeitpunkt des 
Beginns der Anwendung dieses Protokolls  

1. Ministère des Ressources Halieutiques et de la Pêche (Ministerium für Fischbestände und Fischerei) 

Postanschrift, E-Mail-Adresse, Telefon- und Faxnummer.  

2. Für Anträge auf Erteilung einer Fanggenehmigung 

Postanschrift, E-Mail-Adresse, Telefon- und Faxnummer.  

3. Direction de la Statistique et de la Programmation (DSP) (Direktion für Statistik und Programmplanung) 

Postanschrift, E-Mail-Adresse, Telefon- und Faxnummer.  

4. Centre de Surveillance des Pêches (CSP) et Notification d'Entrée et Sortie (Fischereiüberwachungszentrum (FÜZ) und 
Meldungen über die Einfahrt bzw. die Ausfahrt) 

Name des FÜZ (Rufzeichen): 

Funk: 

UKW: F1 Kanal 16 F2 Kanal 71 

MW: F1 5 283 MHZ F2 7 3495 MHZ 

Postanschrift, Haupt-E-Mail-Adresse, alternative E-Mail-Adresse, Telefon- und Faxnummer.  

5. Unité de Statistique Thonière d'Antsiranana (Amt für Thunfischstatistik von Antsiranana) 

Postanschrift, E-Mail-Adresse, Telefon- und Faxnummer.  
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VERORDNUNGEN 

VERORDNUNG (EU) Nr. 1350/2014 DES RATES 

vom 15. Dezember 2014 

über die Aufteilung der Fangmöglichkeiten nach dem Protokoll zur Festlegung der Fangmöglichkei­
ten und der finanziellen Gegenleistung nach dem partnerschaftlichen Fischereiabkommen zwi­

schen der Republik Madagaskar und der Europäischen Gemeinschaft 

DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION — 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union, insbesondere auf Artikel 43 Absatz 3, 

auf Vorschlag der Europäischen Kommission, 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) Am 15. November 2007 hat der Rat die Verordnung (EG) Nr. 31/2008 über den Abschluss des partnerschaftli­
chen Fischereiabkommens zwischen der Republik Madagaskar und der Europäischen Gemeinschaft (1) (im Folgen­
den „Abkommen“) angenommen. Das derzeitige Protokoll zum Abkommen läuft am 31. Dezember 2014 aus. 

(2)  Am 19. Juni 2014 wurde ein neues Protokoll (2) zum Abkommen (im Folgenden „Protokoll“) paraphiert. Mit dem 
Protokoll werden den Fischereifahrzeugen der Union Fangmöglichkeiten in der Fischereizone eingeräumt, die der 
Gerichtsbarkeit der Republik Madagaskar unterliegt. 

(3) Am 15. Dezember 2014 hat der Rat den Beschluss 2014/929/EU (3) über die Unterzeichnung und vorläufige An­
wendung des Protokolls angenommen. 

(4)  Der Schlüssel zur Aufteilung der Fangmöglichkeiten auf die Mitgliedstaaten sollte für die Anwendungsdauer des 
Protokolls festgelegt werden. 

(5)  Gemäß Artikel 10 Absatz 1 der Verordnung (EG) Nr. 1006/2008 des Rates (4) unterrichtet die Kommission die 
betreffenden Mitgliedstaaten, wenn sich herausstellt, dass die der Union im Rahmen des Protokolls eingeräumten 
Fangmöglichkeiten nicht vollständig ausgeschöpft werden. Geht innerhalb einer vom Rat festzulegenden Frist 
keine Antwort ein, so gilt das als Bestätigung, dass die Fischereifahrzeuge des betreffenden Mitgliedstaats ihre 
Fangmöglichkeiten in dem betreffenden Zeitraum nicht voll in Anspruch nehmen. Diese Frist sollte vom Rat fest­
gelegt werden. 

(6)  Damit die Fischereifahrzeuge der Union ihre Fangtätigkeiten fortsetzen können, sieht Artikel 15 des Protokolls 
dessen vorläufige Anwendung durch die Vertragsparteien mit Wirkung ab dessen Unterzeichnung, frühestens 
jedoch ab 1. Januar 2015 vor. 

(7)  Diese Verordnung sollte ab dem Datum der Unterzeichnung des Protokolls, frühestens jedoch ab dem 1. Januar 
2015 gelten — 

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN: 

Artikel 1 

(1) Die im Protokoll festgesetzten Fangmöglichkeiten werden wie folgt auf die Mitgliedstaaten aufgeteilt: 

a)  Thunfisch-Wadenfänger: 

Spanien: 20 Fischereifahrzeuge 

Frankreich: 19 Fischereifahrzeuge 

Italien: 1 Fischereifahrzeug  
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b)  Oberflächen-Langleinenfischer mit einer Tonnage von mehr als 100 BRZ: 

Spanien: 18 Fischereifahrzeuge 

Frankreich: 9 Fischereifahrzeuge 

Italien: 5 Fischereifahrzeuge  

c)  Oberflächen-Langleinenfischer mit einer Tonnage von bis zu 100 BRZ: 

Frankreich: 22 Fischereifahrzeuge  

(2) Die für Oberflächen-Langleinenfischer der Union im Protokoll im Zusammenhang mit dem Thunfischfang festge­
setzten Fangbeschränkungen für Haie werden wie folgt auf die Mitgliedstaaten aufgeteilt: 

Spanien: 207 Tonnen 

Frankreich: 34 Tonnen 

Portugal: 9 Tonnen  

(3) Die Verordnung (EG) Nr. 1006/2008 gilt unbeschadet des Abkommens. 

(4) Schöpfen die Anträge der in Absatz 1 genannten Mitgliedstaaten auf Erteilung einer Fanggenehmigung die im Pro­
tokoll festgesetzten Fangmöglichkeiten nicht aus, so berücksichtigt die Kommission Anträge anderer Mitgliedstaaten auf 
Genehmigung von Fischereitätigkeiten gemäß Artikel 10 der Verordnung (EG) Nr. 1006/2008. 

(5) Die Frist, innerhalb der die Mitgliedstaaten gemäß Artikel 10 Absatz 1 der Verordnung (EG) Nr. 1006/2008 bestä­
tigen müssen, dass sie die im Rahmen des Fischereiabkommens eingeräumten Fangmöglichkeiten nicht vollständig in 
Anspruch nehmen, wird auf zehn Arbeitstage ab dem Zeitpunkt der Unterrichtung durch die Kommission, dass die Fang­
möglichkeiten nicht ausgeschöpft sind, festgesetzt. 

Artikel 2 

Diese Verordnung tritt am Tag nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union in Kraft. 

Sie gilt ab dem Datum der Unterzeichnung des Protokolls, frühestens jedoch ab dem 1. Januar 2015. 

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem 
Mitgliedstaat. 

Geschehen zu Brüssel am 15. Dezember 2014. 

Im Namen des Rates 

Der Präsident 
M. MARTINA  
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VERORDNUNG (EU) Nr. 1351/2014 DES RATES 

vom 18. Dezember 2014 

zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 692/2014 über restriktive Maßnahmen als Reaktion auf die 
rechtswidrige Eingliederung der Krim und Sewastopols durch Annexion 

DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION — 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union, insbesondere auf Artikel 215, 

gestützt auf den Beschluss 2014/386/GASP des Rates vom 23. Juni 2014 über Beschränkungen für Waren mit Ursprung 
auf der Krim oder in Sewastopol als Reaktion auf die rechtswidrige Eingliederung der Krim und Sewastopols durch 
Annexion (1), 

gestützt auf den gemeinsamen Vorschlag der Hohen Vertreterin der Union für Außen- und Sicherheitspolitik und der 
Europäischen Kommission, 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) Mit der Verordnung (EU) Nr. 692/2014 des Rates (2) werden bestimmte im Beschluss 2014/386/GASP vorgese­
hene Maßnahmen umgesetzt, insbesondere Beschränkungen für Waren mit Ursprung auf der Krim oder in Sewas­
topol und für die Bereitstellung von Finanzmitteln oder finanzieller Unterstützung für die Einfuhr derartiger 
Waren sowie Handels- und Investitionsbeschränkungen in Zusammenhang mit Infrastrukturprojekten in den 
Bereichen Verkehr, Telekommunikation, Energie und Ausbeutung von Erdöl-, Erdgas- und Mineralreserven. 

(2)  Im Einklang mit der Resolution 68/262 der Generalversammlung der Vereinten Nationen vom 27. März 2014 
werden die Krim und Sewastopol weiterhin Teil der Ukraine betrachtet. Der Rat (Auswärtige Angelegenheiten) hat 
auf seiner Tagung vom 17. und 18. November 2014 erneut bekräftigt, dass die EU die rechtswidrige Annexion 
der Krim und Sewastopols verurteilt und nicht anerkennen wird. 

(3)  Am 18. Dezember 2014 hat der Rat den Beschluss 2014/933/GASP (3) angenommen, mit dem der Beschluss 
2014/386/GASP durch die Aufnahme des Verbots aller ausländischen Investitionen auf der Krim oder in Sewasto­
pol geändert wird. Mit jenem Beschluss werden auch Dienstleistungen verboten, die direkt mit dem Investitions­
verbot in Zusammenhang stehen, sowie Dienstleistungen, die in Zusammenhang mit Tourismusaktivitäten, ein­
schließlich im maritimen Sektor, und in den Sektoren Verkehr, Telekommunikation, Energie und Ausbeutung von 
Erdöl-, Erdgas- und Mineralreserven auf der Krim oder in Sewastopol erbracht werden. Das bereits bestehende 
Ausfuhrverbot für Güter und Technologien in den Sektoren Verkehr, Telekommunikation, Energie und Ausbeu­
tung von Erdöl-, Erdgas- und Mineralreserven wird ausgeweitet. 

(4)  Um die Auswirkungen dieser restriktiven Maßnahmen auf die Wirtschaftsbeteiligten und die Zivilbevölkerung auf 
der Krim oder in Sewastopol so gering wie möglich zu halten, sollten Ausnahmen und Übergangszeiten einge­
räumt werden. 

(5)  Für die Zwecke dieser Verordnung sollte der Verwendungsort von Waren und Technologien auf der Grundlage 
einer Bewertung objektiver Elemente festgestellt werden, u. a., jedoch ohne Beschränkung darauf, des Bestim­
mungsortes der Lieferung, der Postleitzahl des Lieferortes, jeglicher Angaben zum Verbrauchsort und vom Einfüh­
rer dokumentierter Angaben. Der Begriff „Verwendungsort“ sollte für Waren und Technologien gelten, die dauer­
haft auf der Krim oder in Sewastopol genutzt werden. 

(6)  Die Verbote und Beschränkungen dieser Verordnung können nicht so ausgelegt werden, dass sie den Transit durch 
das Gebiet der Krim oder Sewastopols durch natürliche oder juristische Personen oder Einrichtungen der Union 
verbieten oder beschränken. 

(7)  Die Verbote und Beschränkungen dieser Verordnung gelten nicht für rechtmäßige Geschäfte mit Einrichtungen 
außerhalb der Krim oder Sewastopols, die im Gebiet der Krim oder Sewastopols tätig sind, wenn keine hinrei­
chende Gründe für die Annahme vorliegen, dass die betreffenden Waren oder Dienstleistungen für den Gebrauch 
auf der Krim oder in Sewastopol bestimmt sind oder wenn die damit zusammenhängenden Investitionen nicht 
für Unternehmen oder Tochtergesellschaften oder verbundene Unternehmen unter ihrer Kontrolle auf der Krim 
oder in Sewastopol bestimmt sind. 

(8)  Das Verbot der Erbringung von Dienstleistungen, die unmittelbar mit Tourismusaktivitäten im Zusammenhang 
stehen, einschließlich Kreuzfahrtdiensten, kann nicht so auslegt werden, als seien Dienstleistungen für die Zwecke 
der Sicherheit, der Gefahrenabwehr und bei Notfällen im Seeverkehr wie Wartung, Reparatur, elektronische Identi­
fizierung und elektronische Kommunikationssysteme oder Versicherung erfasst. 
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(9)  Da diese Maßnahmen in den Geltungsbereich des Vertrags fallen, ist nach Erlass des Beschlusses 2014/933/GASP 
eine Regelung auf Unionsebene erforderlich, insbesondere um seine einheitliche Anwendung in allen Mitglied­
staaten zu gewährleisten. Die Verordnung (EU) Nr. 692/2014 sollte daher entsprechend geändert werden — 

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN: 

Artikel 1 

Die Verordnung (EU) Nr. 692/2014 wird wie folgt geändert: 

1.  In Artikel 1 werden folgende Nummern angefügt: 

„h) ‚Einrichtung auf der Krim oder in Sewastopol‘ jede Einrichtung, die ihren satzungsmäßigen Sitz, ihre Hauptver­
waltung oder ihre Hauptniederlassung auf der Krim oder in Sewastopol hat, deren Tochtergesellschaften oder ver­
bundene Unternehmen unter ihrer Kontrolle auf der Krim oder in Sewastopol sowie Zweigniederlassungen und 
andere Einrichtungen, die auf der Krim oder in Sewastopol tätig sind; 

i)  ‚Wertpapierdienstleistungen‘ bezeichnen folgende Dienstleistungen und Tätigkeiten: 

i) Entgegennahme und Weiterleitung von Aufträgen im Zusammenhang mit einem oder mehreren Finanzinst­
rumenten; 

ii)  Auftragsausführung für Kunden; 

iii)  Handel für eigene Rechnung; 

iv)  Portfolioverwaltung; 

v)  Anlageberatung; 

vi)  Übernahme der Emission von Finanzinstrumenten und/oder Platzierung von Finanzinstrumenten mit fester 
Übernahmeverpflichtung; 

vii)  Platzierung von Finanzinstrumenten ohne feste Übernahmeverpflichtung; 

viii)  alle Dienstleistungen im Zusammenhang mit der Zulassung zum Handel auf einem geregelten Markt oder 
zum Handel über ein multilaterales Handelssystem; 

j)  ‚Unionsreeder‘ hat dieselbe Bedeutung wie ‚Gemeinschaftsreeder‘ im Sinne des Artikels 2 Absatz 2 Buchstaben a 
und b der Verordnung (EWG) Nr. 3577/92 des Rates (*).  

(*) Verordnung (EWG) Nr. 3577/92 des Rates vom 7. Dezember 1992 zur Anwendung des Grundsatzes des freien 
Dienstleistungsverkehrs auf den Seeverkehr in den Mitgliedstaaten (Seekabotage) (ABl. L 364 vom 12.12.1992, 
S. 7).“ 

2.  Die Artikel 2a, 2b, 2c, und 2d erhalten folgende Fassung: 

„Artikel 2a 

(1) Folgendes ist verboten: 

a) der Erwerb von oder die Ausweitung einer Beteiligung am Eigentum an Immobilien auf der Krim oder in Sewasto­
pol; 

b)  der Erwerb einer neuen oder die Ausweitung einer bestehenden Beteiligung am Eigentum an oder der Kontrolle 
über Einrichtungen auf der Krim oder in Sewastopol, einschließlich des vollständigen Erwerbs solcher Einrichtun­
gen oder des Erwerbs von Anteilen und anderen Wertpapieren mit Beteiligungscharakter solcher Einrichtungen; 

c)  das Abschließen von Vereinbarungen oder das Beteiligtsein an Vereinbarungen zur Vergabe von Darlehen oder 
Krediten oder die sonstige Bereitstellung von Finanzierungen für Einrichtungen auf der Krim oder in Sewastopol 
oder für den nachgewiesenen Zweck der Finanzierung solcher Einrichtungen;, 

d)  die Gründung von Gemeinschaftsunternehmen auf der Krim oder in Sewastopol oder mit Einrichtungen auf der 
Krim oder in Sewastopol; 

e) die Erbringung von Wertpapierdienstleistungen, die direkt mit den unter den Buchstaben a bis d genannten Tätig­
keiten in Zusammenhang stehen. 

(2) Die Verbote und Beschränkungen dieses Artikels gelten nicht für das Tätigen rechtmäßiger Geschäfte mit Ein­
richtungen außerhalb des Gebiets der Krim oder Sewastopols, wenn die damit zusammenhängenden Investitionen 
nicht für Einrichtungen auf der Krim oder in Sewastopol bestimmt sind. 

(3) Die Verbote gemäß Absatz 1 gelten unbeschadet der Erfüllung einer Verpflichtung aus einem Vertrag, der vor 
dem 20. Dezember 2014 geschlossen wurden, oder aus akzessorischen Verträgen, die für die Erfüllung eines solchen 
Vertrags erforderlich sind, sofern die zuständige Behörde mindestens fünf Arbeitstage im Voraus unterrichtet wird. 
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Artikel 2b 

(1) Es ist verboten, in Anhang II aufgeführte Güter und Technologien zu verkaufen, zu liefern, weiterzugeben oder 
auszuführen 

a)  an natürliche oder juristische Personen, Einrichtungen oder Organisationen auf der Krim oder in Sewastopol oder 

b)  zur Verwendung auf der Krim oder in Sewastopol. 

Anhang II umfasst bestimmte Güter und Technologien, die für die Verwendung in den folgenden Schlüsselbereichen 
geeignet sind: 

i)  Verkehr; 

ii)  Telekommunikation; 

iii)  Energie; 

iv)  Prospektion, Exploration und Förderung von Öl-, Gas- und Mineralressourcen. 

(2) Folgendes ist verboten: 

a)  unmittelbar oder mittelbar technische Hilfe oder Vermittlungsdienste im Zusammenhang mit den in Anhang II 
aufgeführten Gütern und Technologien oder im Zusammenhang mit der Bereitstellung, Herstellung, Instandhal­
tung und Nutzung dieser Güter und Technologien für natürliche oder juristische Personen, Einrichtungen oder 
Organisationen auf der Krim oder in Sewastopol oder für den Gebrauch auf der Krim oder in Sewastopol zu 
erbringen; 

b)  unmittelbar oder mittelbar Finanzmittel oder finanzielle Unterstützung im Zusammenhang mit den in Anhang II 
aufgeführten Gütern und Technologien für natürliche oder juristische Personen, Einrichtungen oder Organisatio­
nen auf der Krim oder in Sewastopol oder für den Gebrauch auf der Krim oder in Sewastopol bereitzustellen. 

(3) Die Verbote nach Absätzen 1 und 2 gelten, insoweit sie sich auf Absatz 1 Buchstabe b beziehen, nicht, wenn 
keine hinreichenden Gründe für die Feststellung vorliegen, dass die Güter und Technologien oder die Dienstleistungen 
nach Absatz 2 auf der Krim oder in Sewastopol genutzt werden sollen. 

(4) Die Verbote gemäß den Absätzen 1 und 2 gelten unbeschadet der Erfüllung bis zum 21. März 2015 von einer 
Verpflichtung aus einem Vertrag, der vor dem 20. Dezember 2014 geschlossen wurde, oder aus akzessorischen Ver­
trägen, die für die Erfüllung solcher Verträge erforderlich sind, sofern die zuständige Behörde mindestens fünf Arbeits­
tage im Voraus unterrichtet wird. 

Artikel 2c 

(1) Unabhängig von der Herkunft der Güter und Technologien ist es verboten, technische Hilfe oder Vermittlungs-, 
Bau- oder Ingenieurdienstleistungen in unmittelbarem Zusammenhang mit der Infrastruktur auf der Krim oder in 
Sewastopol in den Sektoren gemäß Artikel 2b Absatz 1 zu erbringen, die auf der Grundlage von Anhang II festgelegt 
sind. 

(2) Das Verbot in Absatz 1 gilt unbeschadet der Erfüllung bis zum 21. März 2015 von einer Verpflichtung aus 
einem Vertrag, der vor dem 20. Dezember 2014 geschlossen wurde, oder aus akzessorischen Verträgen, die für die 
Erfüllung eines solchen Vertrags erforderlich sind.. 

(3) Es ist verboten, wissentlich oder vorsätzlich an Tätigkeiten teilzunehmen, mit denen die Umgehung der Verbote 
gemäß Absätzen 1 und 2 bezweckt oder bewirkt wird. 

Artikel 2d 

(1) Die Erbringung von Dienstleistungen in unmittelbarem Zusammenhang mit tourismusbezogenen Aktivitäten 
auf der Krim oder in Sewastopol ist verboten. 

(2) Insbesondere das Anlaufen der in Anhang III aufgeführten Häfen auf der Halbinsel Krim oder das Einlegen 
eines Zwischenstopps in diesen Häfen durch Schiffe, die Kreuzfahrtdienste durchführen, ist verboten. Dieses Verbot 
gilt für Schiffe, die unter der Flagge eines Mitgliedstaats fahren, und für alle Schiffe im Besitz und unter der betriebli­
chen Kontrolle eines Unionsreeders und alle Schiffe, für die ein Unionsbetreiber die betriebliche Gesamtverantwortung 
übernommen hat. 

(3) Die Verbote nach den Absätzen 1 und 2 gelten nicht, wenn ein Schiff aus Gründen der maritimen Sicherheit in 
Notfällen einen der in Anhang III aufgeführten Häfen anläuft oder dort einen Zwischenstopp einlegt. Die zuständige 
Behörde ist innerhalb von fünf Arbeitstagen von dem Einlaufen in den betreffenden Hafen oder dem dortigen Einle­
gen eines Zwischenstopps zu unterrichten. 

(4) Die Verbote gemäß den Absätzen 1 und 2 gelten unbeschadet der Erfüllung von einer Verpflichtung aus einem 
Vertrag oder akzessorischen Vertrag, der vor dem 20. Dezember 2014 geschlossen wurde, oder aus akzessorischen 
Verträgen, die für die Erfüllung eines solchen Vertrags erforderlich sind, sofern die zuständige Behörde mindestens 
fünf Arbeitstage im Voraus unterrichtet wird. 
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Artikel 2e 

(1) Die zuständigen Behörden können unter ihnen geeignet erscheinenden Bedingungen im Zusammenhang mit in 
Artikel 2a Absatz 1 und Artikel 2b Absatz 2 aufgeführten Tätigkeiten und für Güter und Technologie nach Artikel 2b 
Absatz 1 eine Genehmigung erteilen, sofern diese 

a)  für die amtliche Tätigkeit konsularischer Vertretungen oder internationaler Organisationen mit Sitz auf der Krim 
oder in Sewastopol, die nach dem Völkerrecht Immunität genießen, erforderlich sind 

b)  im Zusammenhang mit Projekten stehen, die ausschließlich zur Unterstützung von Krankenhäusern oder anderen 
öffentlichen Gesundheitseinrichtungen, die Gesundheitsdienstleistungen anbieten, oder zivilen Bildungseinrichtun­
gen auf der Krim oder in Sewastopol bestimmt sind; oder 

c)  Geräte oder Ausrüstung für medizinische Zwecke sind. 

(2) Die zuständigen Behörden können ferner unter ihnen geeignet erscheinenden Bedingungen eine Genehmigung 
im Zusammenhang mit den in Artikel 2a Absatz 1 aufgeführten Tätigkeiten erteilen, sofern diese Transaktion der 
Instandhaltung und somit der Gewährleistung der Sicherheit der bestehenden Infrastruktur dient. 

(3) Die zuständigen Behörden können ferner unter ihnen geeignet erscheinenden Bedingungen eine Genehmigung 
im Zusammenhang mit den in Artikel 2a Absatz 1 und in Artikel 2b Absatz 2 aufgeführten Tätigkeiten und mit den 
in Artikel 2b Absatz 1 aufgeführten Gütern und Technologien sowie mit den in Artikel 2c genannten Dienstleistun­
gen erteilen, sofern der Verkauf, die Lieferung, die Weitergabe oder die Ausfuhr der Gegenstände oder die Durchfüh­
rung der Tätigkeiten zur dringenden Abwendung oder Eindämmung eines Ereignisses erforderlich ist, das voraussicht­
lich schwerwiegende und wesentliche Auswirkungen auf die Gesundheit und Sicherheit von Menschen, einschließlich 
der Sicherheit vorhandener Infrastruktur, oder die Umwelt haben wird. In hinreichend begründeten dringenden Fällen 
kann der Verkauf, die Lieferung, die Weitergabe oder die Ausfuhr ohne vorherige Genehmigung erfolgen, sofern der 
Ausführer die zuständige Behörde innerhalb von fünf Arbeitstagen nach dem Verkauf, der Lieferung, der Weitergabe 
oder der Ausfuhr davon unterrichtet und die einschlägigen Gründe für den Verkauf, die Lieferung, die Weitergabe 
oder die Ausfuhr ohne vorherige Genehmigung ausführlich darlegt. 

Die Kommission und die Mitgliedstaaten informieren einander über die nach diesem Absatz getroffenen Maßnahmen 
und übermitteln einander die ihnen vorliegende sonstige sachdienliche Informationen.“ 

3.  Artikel 4 erhält folgende Fassung: 

„Artikel 4 

Es ist verboten, wissentlich und vorsätzlich, einschließlich indirekt, an Tätigkeiten teilzunehmen, mit denen die Umge­
hung der Verbote gemäß dieser Verordnung bezweckt oder bewirkt wird.“ 

4.  Die Anhänge II und III werden gestrichen. 

5.  Die Anhänge I und II der vorliegenden Verordnung werden als Anhang II und Anhang III angefügt. 

Artikel 2 

Diese Verordnung tritt am Tag nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union in Kraft. 

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem 
Mitgliedstaat. 

Geschehen zu Brüssel am 18. Dezember 2014. 

Im Namen des Rates 

Der Präsident 
S. GOZI  
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ANHANG I 

„ANHANG II 

Liste der Güter und Technologien gemäß Artikel 2b 

Kapitel/KN-Code Warenbezeichnung 

Kapitel 25 SALZ; SCHWEFEL; STEINE UND ERDEN; GIPS, KALK UND ZEMENT 

Kapitel 26 ERZE SOWIE SCHLACKEN UND ASCHEN 

Kapitel 27 MINERALISCHE BRENNSTOFFE, MINERALÖLE UND ERZEUGNISSE IHRER DESTILLATION; 
BITUMINÖSE STOFFE; MINERALWACHSE 

Kapitel 28 ANORGANISCHE CHEMISCHE ERZEUGNISSE; ANORGANISCHE ODER ORGANISCHE VERBIN­
DUNGEN VON EDELMETALLEN, VON SELTENERDMETALLEN, VON RADIOAKTIVEN ELEMEN­
TEN ODER VON ISOTOPEN 

Kapitel 29 ORGANISCHE CHEMISCHE ERZEUGNISSE 

3824 Zubereitete Bindemittel für Gießereiformen oder -kerne; chemische Erzeugnisse und Zubereitungen 
der chemischen Industrie oder verwandter Industrien (einschließlich Mischungen von Naturproduk­
ten), anderweit weder genannt noch inbegriffen 

3826 00 Biodiesel und Biodieselmischungen, kein Erdöl oder Öl aus bituminösen Mineralien enthaltend oder 
mit einem Gehalt an Erdöl oder Öl aus bituminösen Materialien von weniger als 70 GHT 

Kapitel 72 Eisen und Stahl 

Kapitel 73 Waren aus Eisen oder Stahl 

Kapitel 74 Kupfer und Waren daraus 

Kapitel 75 Nickel und Waren daraus 

Kapitel 76 Aluminium und Waren daraus 

Kapitel 78 Blei und Waren daraus 

Kapitel 79 Zink und Waren daraus 

Kapitel 80 Zinn und Waren daraus 

Kapitel 81 Andere unedle Metalle; Cermets; Waren daraus 

8207 13 00 Erd-, Gesteins- oder Tiefbohrwerkzeuge, auswechselbar, mit arbeitenden Teilen aus gesinterten 
Metallcarbiden oder Cermets 

8207 19 10 Erd-, Gesteins- oder Tiefbohrwerkzeuge, auswechselbar, mit arbeitenden Teilen aus Diamant oder 
agglomeriertem Diamant 

8401 Kernreaktoren; nicht bestrahlte Brennstoffelemente für Kernreaktoren; Maschinen und Apparate für 
die Isotopentrennung 

19.12.2014 L 365/50 Amtsblatt der Europäischen Union DE     



Kapitel/KN-Code Warenbezeichnung 

8402 Dampfkessel (Dampferzeuger), ausgenommen Zentralheizungskessel, die sowohl heißes Wasser als 
auch Niederdruckdampf erzeugen können; Kessel zum Erzeugen von überhitztem Wasser 

8403 Zentralheizungskessel, ausgenommen solche der Position 8402 

8404 Hilfsapparate für Kessel der Position 8402 oder 8403 (z. B. Vorwärmer, Überhitzer, Rußbläser und 
Rauchgasrückführungen); Kondensatoren für Dampfkraftmaschinen 

8405 Generatorgas- und Wassergaserzeuger, auch mit ihren Gasreinigern; Acetylenentwickler und ähnli­
che mit Wasser arbeitende Gaserzeuger, auch mit ihren Gasreinigern 

8406 Dampfturbinen 

8407 Hub- und Rotationskolbenverbrennungsmotoren mit Fremdzündung 

8408 Kolbenverbrennungsmotoren mit Selbstzündung (Diesel- oder Halbdieselmotoren) 

8409 Teile, erkennbar ausschließlich oder hauptsächlich für Motoren der Position 8407 oder 8408 
bestimmt 

8410 Wasserturbinen, Wasserräder und Regler dafür 

8411 Turbo-Strahltriebwerke, Turbo-Propellertriebwerke und andere Gasturbinen 

8412 Andere Motoren und Kraftmaschinen 

8413 Flüssigkeitspumpen, auch mit Flüssigkeitsmesser; Hebewerke für Flüssigkeiten 

8414 Luft- oder Vakuumpumpen, Luft- oder andere Gaskompressoren sowie Ventilatoren; Abluft- oder 
Umluftabzugshauben mit eingebautem Ventilator, auch mit Filter 

8415 Klimageräte, bestehend aus einem motorbetriebenen Ventilator und Vorrichtungen zum Ändern der 
Temperatur und des Feuchtigkeitsgehalts der Luft, einschließlich solcher, bei denen der Luftfeuchtig­
keitsgrad nicht unabhängig von der Lufttemperatur reguliert wird 

8416 Brenner für Feuerungen, die mit flüssigem Brennstoff, pulverisiertem festem Brennstoff oder Gas 
betrieben werden; automatische Feuerungen, einschließlich ihrer mechanischen Beschicker, mecha­
nischen Roste, mechanischen Entascher und ähnlichen Vorrichtungen 

8417 Nicht elektrische Industrie- und Laboratoriumsöfen, einschließlich Verbrennungsöfen 

8418 Kühl- und Gefrierschränke, Gefrier- und Tiefkühltruhen und andere Einrichtungen, Maschinen, 
Apparate und Geräte zur Kälteerzeugung, mit elektrischer oder anderer Ausrüstung; Wärmepum­
pen, ausgenommen Klimageräte der Position 8415 

8420 Kalander und Walzwerke (ausgenommen Metallwalzwerke und Glaswalzmaschinen) sowie Walzen 
für diese Maschinen 

8421 Zentrifugen, einschließlich Zentrifugaltrockner; Apparate zum Filtrieren oder Reinigen von Flüssig­
keiten oder Gasen 

8422 Geschirrspülmaschinen; Maschinen und Apparate zum Reinigen oder Trocknen von Flaschen oder 
anderen Behältnissen; Maschinen und Apparate zum Füllen, Verschließen, Versiegeln oder Etikettie­
ren von Flaschen, Dosen, Schachteln, Säcken oder anderen Behältnissen; Maschinen und Apparate 
zum Verkapseln von Flaschen, Gläsern, Tuben oder ähnlichen Behältnissen; andere Maschinen und 
Apparate zum Verpacken oder Umhüllen von Waren (einschließlich Schrumpffolienverpackungsma­
schinen); Maschinen und Apparate zum Versetzen von Getränken mit Kohlensäure 

8423 Waagen (einschließlich Zähl- und Kontrollwaagen), ausgenommen Waagen mit einer Empfindlich­
keit von 50 mg oder feiner; Gewichte für Waagen aller Art 
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Kapitel/KN-Code Warenbezeichnung 

8424 Mechanische Apparate, auch handbetrieben, zum Verteilen, Verspritzen oder Zerstäuben von Flüs­
sigkeiten oder Pulver; Feuerlöscher, auch mit Füllung; Spritzpistolen und ähnliche Apparate; Sand­
strahlmaschinen, Dampfstrahlapparate und ähnliche Strahlapparate 

8425 Flaschenzüge; Zugwinden und Spille; Hubwinden 

8426 Derrickkrane; Kabelkrane, Laufkrane, Verladebrücken und andere Krane; fahrbare Hubportale, Por­
talhubkraftkarren und Krankraftkarren 

8427 Gabelstapler; andere mit Hebevorrichtung ausgerüstete Karren zum Fördern und für das Hantieren 

8428 Andere Maschinen, Apparate und Geräte zum Heben, Beladen, Entladen oder Fördern (z. B. Auf­
züge, Rolltreppen, Stetigförderer und Seilschwebebahnen) 

8429 Selbstfahrende Planiermaschinen (Bulldozer und Angledozer), Erd- oder Straßenhobel (Grader), 
Schürfwagen (Scraper), Bagger, Schürf- und andere Schaufellader, Straßenwalzen und andere Boden­
verdichter 

8430 Andere Maschinen, Apparate und Geräte zur Erdbewegung, zum Planieren, Verdichten oder Bohren 
des Bodens oder zum Abbauen von Erzen oder anderen Mineralien; Rammen und Pfahlzieher; 
Schneeräumer 

8431 Teile, erkennbar ausschließlich oder hauptsächlich für Maschinen, Apparate und Geräte der Positio­
nen 8425 bis 8430 bestimmt 

8432 Maschinen, Apparate und Geräte für die Land- und Forstwirtschaft oder den Gartenbau, zum Bear­
beiten oder Bestellen des Bodens oder zur Pflege der Pflanzen; Walzen für Rasenflächen oder Sport­
plätze 

8435 Pressen, Mühlen und ähnliche Maschinen, Apparate und Geräte, zum Bereiten von Wein, Most, 
Fruchtsäften oder ähnlichen Getränken 

8436 Andere Maschinen, Apparate und Geräte für die Land- und Forstwirtschaft, den Gartenbau, die 
Geflügel- oder Bienenhaltung, einschließlich Keimapparate mit mechanischen oder wärmetechni­
schen Vorrichtungen und Brut- und Aufzuchtapparate für die Geflügelzucht 

8437 Maschinen, Apparate und Geräte zum Reinigen, Sortieren oder Sieben von Körner- oder Hülsenf­
rüchten; Maschinen, Apparate und Geräte für die Müllerei oder zum Behandeln von Getreide oder 
Hülsenfrüchten, ausgenommen Maschinen, Apparate und Geräte von der in der Landwirtschaft ver­
wendeten Art 

8439 Maschinen und Apparate zum Herstellen von Halbstoff aus cellulosehaltigen Faserstoffen oder zum 
Herstellen oder Fertigstellen von Papier oder Pappe 

8440 Buchbindereimaschinen und -apparate, einschließlich Fadenheftmaschinen 

8441 Andere Maschinen und Apparate zum Be- oder Verarbeiten von Papierhalbstoff, Papier oder Pappe, 
einschließlich Schneidemaschinen aller Art 

8442 Maschinen, Apparate und Geräte (ausgenommen Werkzeugmaschinen der Positionen 8456 bis 
8465) zum Zurichten oder Herstellen von Druckplatten, Druckformzylindern oder anderen Druck­
formen; Druckplatten, Druckformzylinder und andere Druckformen; Lithografiesteine, Platten und 
Zylinder, für den Druck zugerichtet (z. B. geschliffen, gekörnt, poliert) 

8443 Maschinen, Apparate und Geräte zum Drucken mittels Druckplatten, Druckformzylindern und 
anderen Druckformen der Position 8442; andere Drucker, Kopiergeräte und Fernkopierer, auch mit­
einander kombiniert; Teile und Zubehör für diese Maschinen, Apparate oder Geräte 
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Kapitel/KN-Code Warenbezeichnung 

8444 00 Maschinen zum Düsenspinnen, Verstrecken, Texturieren oder Schneiden von synthetischen oder 
künstlichen Spinnstoffen 

8445 Maschinen zum Vorbereiten oder Aufbereiten von Spinnstoffen; Maschinen zum Spinnen, Dublie­
ren oder Zwirnen von Spinnstoffen und andere Maschinen und Apparate zum Herstellen von 
Spinnstoffgarnen; Maschinen zum Spulen (einschließlich Schussspulmaschinen), Wickeln oder Has­
peln von Spinnstoffen sowie Maschinen zum Vorbereiten von Spinnstoffgarnen zur Verwendung 
auf Maschinen der Position 8446 oder 8447 

8447 Wirk-, Strick-, Nähwirk-, Gimpen-, Tüll-, Spitzen-, Stick-, Posamentier-, Flecht-, Netzknüpf- und Tuf­
tingmaschinen 

8448 Hilfsmaschinen und -apparate für Maschinen der Position 8444, 8445, 8446 oder 8447 (z. B. 
Schaftmaschinen, Jacquardmaschinen, Kett- und Schussfadenwächter und Webschützenwechsler); 
Teile und Zubehör, erkennbar ausschließlich oder hauptsächlich für Maschinen und Apparate dieser 
Position oder der Position 8444, 8445, 8446 oder 8447 bestimmt (z. B. Spindeln, Spindelflügel, 
Kratzengarnituren, Webeblätter, Nadelstäbe, Spinndüsen, Webschützen, Weblitzen, Webschäfte, 
Nadeln und Platinen) 

8449 00 00 Maschinen und Apparate zum Herstellen oder Ausrüsten von Filz oder Vliesstoffen (als Meterware 
oder geformt), einschließlich Maschinen und Apparate zum Herstellen von Filzhüten; Formen für 
die Hutmacherei 

8450 Maschinen zum Waschen von Wäsche, auch mit Trockenvorrichtung 

8452 Nähmaschinen, andere als Fadenheftmaschinen der Position 8440; Möbel, Sockel und Deckel, ihrer 
Beschaffenheit nach besonders für Nähmaschinen bestimmt; Nähmaschinennadeln 

8453 Maschinen und Apparate zum Aufbereiten, Gerben oder Bearbeiten von Häuten, Fellen oder Leder 
oder zum Herstellen oder Instandsetzen von Schuhen oder anderen Waren aus Häuten, Fellen oder 
Leder, ausgenommen Nähmaschinen 

8454 Konverter, Gießpfannen, Gießformen zum Gießen von Ingots, Masseln oder dergleichen und Gieß­
maschinen für Gießereien, Stahlwerke oder andere metallurgische Betriebe 

8455 Metallwalzwerke und Walzen dafür 

8456 Werkzeugmaschinen zum Abtragen von Stoffen aller Art durch Laser-, Licht- oder anderen Photo­
nenstrahl, Ultraschall, Elektroerosion, elektrochemische Verfahren oder Elektronen-, Ionen- oder 
Plasmastrahl; Wasserstrahlschneidemaschinen 

8457 Bearbeitungszentren, Mehrwegemaschinen und Transfermaschinen, zum Bearbeiten von Metallen 

8458 Drehmaschinen (einschließlich Drehzentren) zur spanabhebenden Metallbearbeitung 

8459 Spanabhebende Werkzeugmaschinen (einschließlich Bearbeitungseinheiten auf Schlitten) zum Boh­
ren, Ausbohren, Fräsen oder Außen- oder Innengewindeschneiden von Metallen, ausgenommen 
Drehmaschinen (einschließlich Drehzentren) der Position 8458 

8460 Werkzeugmaschinen zum Entgraten, Schärfen, Schleifen, Honen, Läppen, Polieren oder zu anderem 
Fertigbearbeiten von Metallen oder Cermets mit Hilfe von Schleifscheiben, Schleifstoffen oder 
Poliermitteln, ausgenommen Verzahnmaschinen und Zahnfertigbearbeitungsmaschinen der Posi­
tion 8461 

8461 Hobelmaschinen, Waagerecht- und Senkrechtstoßmaschinen, Räummaschinen, Verzahnmaschinen, 
Zahnfertigbearbeitungsmaschinen, Sägemaschinen, Trennmaschinen und andere Werkzeugmaschi­
nen zur spanabhebenden Bearbeitung von Metallen oder Cermets, anderweit weder genannt noch 
inbegriffen 
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Kapitel/KN-Code Warenbezeichnung 

8462 Werkzeugmaschinen (einschließlich Pressen) zum Freiformschmieden, Gesenkschmieden oder Häm­
mern von Metallen; Werkzeugmaschinen (einschließlich Pressen) zum Biegen, Abkanten, Richten, 
Scheren, Lochstanzen oder Ausklinken von Metallen; Pressen zum Bearbeiten von Metallen oder 
Metallcarbiden, vorstehend nicht genannt 

8463 Andere Werkzeugmaschinen zum spanlosen Be- oder Verarbeiten von Metallen oder Cermets 

8464 Werkzeugmaschinen zum Bearbeiten von Steinen, keramischen Waren, Beton, Asbestzement oder 
ähnlichen mineralischen Stoffen oder zum Kaltbearbeiten von Glas 

8465 Werkzeugmaschinen (einschließlich Nagel-, Heft-, Klebe-, Verleim- und andere Zusammenfügema­
schinen) zum Bearbeiten von Holz, Kork, Bein, Hartkautschuk, harten Kunststoffen oder ähnlichen 
harten Stoffen 

8466 Teile und Zubehör, erkennbar ausschließlich oder hauptsächlich für Maschinen der Positionen 8456 
bis 8465 bestimmt, einschließlich Werkstück- und Werkzeughalter, selbstöffnende Gewindeschneid­
köpfe, Teilköpfe und andere Spezialvorrichtungen für Werkzeugmaschinen; Werkzeughalter für von 
Hand zu führende Werkzeuge aller Art 

8467 Pneumatische, hydraulische oder von eingebautem Motor (elektrisch oder nicht elektrisch) betrie­
bene Werkzeuge, von Hand zu führen 

8468 Maschinen, Apparate und Geräte zum Löten oder Schweißen, auch wenn sie zum Brennschneiden 
verwendbar sind, jedoch ausgenommen solche der Position 8515; Maschinen und Apparate zum 
autogenen Oberflächenhärten 

8469 00 Schreibmaschinen, ausgenommen Drucker der Position 8443; Textverarbeitungsmaschinen 

8470 Rechenmaschinen und Geräte im Taschenformat, zum Aufzeichnen, Wiedergeben und Anzeigen 
von Daten, mit Rechenfunktionen; Abrechnungsmaschinen, Frankiermaschinen, Fahrkarten- oder 
Eintrittskarten-Ausgabemaschinen und ähnliche Maschinen, mit eingebautem Rechenwerk; Regist­
rierkassen 

8471 Automatische Datenverarbeitungsmaschinen und ihre Einheiten; magnetische oder optische Leser, 
Maschinen zum Aufzeichnen von Daten auf Datenträger in codierter Form und Maschinen zum 
Verarbeiten solcher Daten, anderweit weder genannt noch inbegriffen 

8472 Andere Büromaschinen und -apparate (z. B. Hektografen, Schablonenvervielfältiger, Adressierma­
schinen, automatische Banknotenausgabegeräte, Geldsortier-, Geldzähl- oder Geldeinwickelmaschi­
nen, Bleistiftspitzmaschinen, Perforiermaschinen und Büroheftmaschinen) 

8473 Teile und Zubehör (ausgenommen Koffer, Schutzhüllen und dergleichen), erkennbar ausschließlich 
oder hauptsächlich für Maschinen, Apparate oder Geräte der Positionen 8469 bis 8472 bestimmt 

8474 Maschinen und Apparate zum Sortieren, Sieben, Trennen, Waschen, Zerkleinern, Mahlen, Mischen 
oder Kneten von Erden, Steinen, Erzen oder anderen festen (auch pulver- oder breiförmigen) mine­
ralischen Stoffen; Maschinen zum Pressen oder Formen von festen mineralischen Brennstoffen, 
keramischen Massen, Zement, Gips oder anderen pulver- oder breiförmigen mineralischen Stoffen; 
Maschinen zum Herstellen von Gießformen aus Sand 

8475 Maschinen zum Zusammenbauen von mit Glaskolben oder Glasröhre ausgestatteten elektrischen 
Lampen, Elektronenröhren oder Blitzlampen; Maschinen zum Herstellen oder Warmbearbeiten von 
Glas oder Glaswaren 

8476 Warenverkaufsautomaten (z. B. Briefmarken-, Zigaretten-, Lebensmittel- oder Getränkeautomaten), 
einschließlich Geldwechselautomaten 

19.12.2014 L 365/54 Amtsblatt der Europäischen Union DE     



Kapitel/KN-Code Warenbezeichnung 

8477 Maschinen und Apparate zum Be- oder Verarbeiten von Kautschuk oder Kunststoffen oder zum 
Herstellen von Waren aus diesen Stoffen, in Kapitel 84 anderweit weder genannt noch inbegriffen 

8478 Maschinen und Apparate zum Aufbereiten oder Verarbeiten von Tabak, in Kapitel 84 anderweit 
weder genannt noch inbegriffen 

8479 Maschinen, Apparate und mechanische Geräte mit eigener Funktion, in Kapitel 84 anderweit weder 
genannt noch inbegriffen 

8480 Gießerei-Formkästen; Grundplatten für Formen; Gießereimodelle; Formen für Metalle (andere als 
solche zum Gießen von Ingots, Masseln oder dergl.), Metallcarbide, Glas, mineralische Stoffe, Kaut­
schuk oder Kunststoff 

8481 Armaturen und ähnliche Apparate für Rohr- oder Schlauchleitungen, Dampfkessel, Sammelbehälter, 
Wannen oder ähnliche Behälter, einschließlich Druckminderventile und thermostatisch gesteuerte 
Ventile 

8482 Wälzlager (Kugellager, Rollenlager und Nadellager) 

8483 Wellen (einschließlich Nockenwellen und Kurbelwellen) und Kurbeln; Lagergehäuse mit eingebau­
tem Wälzlager; Gleitlager; Lagergehäuse und Lagerschalen; Zahnräder, Zahnstangen, Friktionsräder, 
Kettenräder und Getriebe, auch in Form von Wechsel- oder Schaltgetrieben oder Drehmoment­
wandlern; Kugel- oder Rollenrollspindeln; Schwungräder, Riemen- und Seilscheiben (einschließlich 
Seilrollenblöcke für Flaschenzüge); Schaltkupplungen und andere Wellenkupplungen (einschließlich 
Universalkupplungen) 

8484 Metalloplastische Dichtungen; Sätze oder Zusammenstellungen von Dichtungen verschiedener stoff­
licher Beschaffenheit, in Beuteln, Kartons oder ähnlichen Umschließungen; mechanische Dichtun­
gen 

8486 Maschinen, Apparate und Geräte von der ausschließlich oder hauptsächlich zum Herstellen von 
Halbleiterbarren (boules), Halbleiterscheiben (wafers) oder Halbleiterbauelementen, elektronischen 
integrierten Schaltungen oder Flachbildschirmen verwendeten Art; in Anmerkung 9 C zu diesem 
Kapitel genannte Maschinen, Apparate und Geräte; Teile und Zubehör 

8487 Teile von Maschinen, Apparaten oder Geräten, in diesem Kapitel anderweit weder genannt noch 
inbegriffen, ausgenommen Teile mit elektrischer Isolierung, elektrischen Anschlussstücken, Wick­
lungen, Kontakten oder anderen charakteristischen Merkmalen elektrotechnischer Waren 

8501 Elektromotoren und elektrische Generatoren (ausg. Stromerzeugungsaggregate) 

8502 Stromerzeugungsaggregate und elektrische rotierende Umformer 

8503 Teile, erkennbar ausschließlich oder hauptsächlich für Elektromotoren, elektrische Generatoren, 
Stromerzeugungsaggregate oder elektrische rotierende Umformer bestimmt a.n.g. 

8504 Elektrische Transformatoren, elektrische Stromrichter (z.B. Gleichrichter) sowie Drossel- und andere 
Selbstinduktionsspulen, Teile davon 

8505 Elektromagnete (ausg. für medizinische Zwecke); Dauermagnete und Waren, die dazu bestimmt 
sind, nach Magnetisierung Dauermagnete zu werden; Spannplatten, Spannfutter und ähnl. dauer­
magnetische oder elektromagnetische Aufspannvorrichtungen; elektromagnetische Kupplungen und 
Bremsen; elektromagnetische Hebeköpfe; Teile davon 

8507 Akkumulatoren, elektrisch, einschl. Scheider (Separatoren) dafür, auch in quadratischer oder rechte­
ckiger Form; Teile davon (ausg. ausgebrauchte sowie aus Weichkautschuk oder Spinnstoffen) 

8511 Elektrische Zündapparate, Zündvorrichtungen und Anlasser, für Verbrennungsmotoren mit Fremd- 
oder Selbstzündung (z.B. Magnetzünder, Lichtmagnetzünder, Zündspulen, Zündkerzen und Glüh­
kerzen); mit den vorstehend genannten Motoren verwendete Lichtmaschinen (z.B. Gleich- und 
Wechselstrommaschinen) und Lade- oder Rückstromschalter, Teile davon 
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8514 Elektrische Industrieöfen oder Laboratoriumsöfen, einschließlich Induktionsöfen oder Öfen mit 
dielektrischer Erwärmung (ausg. Trockenöfen); andere Industrie- oder Laboratoriumsapparate zum 
Warmbehandeln von Stoffen mittels Induktion oder dielektrischer Erwärmung; Teile davon 

8515 Löt- und Schweißmaschinen, Schweißapparate und Schweißgeräte (auch wenn sie zum Schneiden 
verwendbar sind), elektrisch (auch mit elektrisch beheiztem Gas) oder mit Laserstrahl, Lichtstrahl 
oder anderem Photonenstrahl, mit Ultraschall, Elektronenstrahl, magnetischen Impulsen oder Plas­
mastrahl arbeitend; elektrische Maschinen, Apparate und Geräte zum Spritzen schmelzflüssiger 
Metalle, Hartmetalle oder Cermets; Teile davon (ausg. Warmspritzpistolen der Pos. 8424) 

8525 Sendegeräte für den Rundfunk oder das Fernsehen, auch mit eingebautem Empfangsgerät oder Ton­
aufnahme oder Tonwiedergabegerät; Fernsehkameras, digitale Fotoapparate und Videokameraauf­
nahmegeräte 

8526 Radar apparatus, radio navigational aid apparatus and radio remote control apparatus 

8527 Rundfunkempfangsgeräte, auch in einem gemeinsamen Gehäuse mit einem Tonaufnahme- oder 
Tonwiedergabegerät oder einer Uhr kombiniert 

8528 Monitore und Projektoren, ohne eingebautes Fernsehempfangsgerät; Fernsehempfangsgeräte, auch 
mit eingebautem Rundfunkempfangsgerät oder Ton- oder Bildaufzeichnungs- oder -wiedergabegerät 

8529 Teile, erkennbar ausschließlich oder hauptsächlich für Geräte der Positionen 8525 bis 8528 
bestimmt 

8530 Elektrische Verkehrssignal-, Verkehrssicherungs-, Verkehrsüberwachungs- und Verkehrssteuergeräte 
für Schienenwege oder dergleichen, Straßen, Binnenwasserstraßen, Parkplätze oder Parkhäuser, 
Hafenanlagen oder Flughäfen; Teile davon (ausg. mechanische oder elektromechanische Geräte der 
Pos. 8608) 

8531 Elektrische Hör- und Sichtsignalgeräte, (z.B. Läutewerke, Sirenen, Anzeigetafeln, Einbruchsalarmge­
räte oder Diebstahlalarmgeräte und Feuermelder); Teile davon (ausg. von der für Kraftfahrzeuge, 
Fahrräder oder Verkehrswege verwendeten Art) 

8532 Elektrische Festkondensatoren, Drehkondensatoren und andere einstellbare Kondensatoren; Teile 
davon 

8533 Elektrische Widerstände, Teile davon (einschließlich Rheostate und Potenziometer), ausgenommen 
Heizwiderstände 

8534 Gedruckte Schaltungen 

8535 Elektrische Geräte zum Schließen, Unterbrechen, Schützen oder Verbinden von elektrischen Strom­
kreisen (z.B. Schalter, Sicherungen, Blitzschutzvorrichtungen, Spannungsbegrenzer, Überspannungs­
ableiter, Steckvorrichtungen und Verbindungskästen), für eine Spannung von mehr als 1 000 V 
(ausg. Schaltschränke, Schaltpulte, Steuerungen usw. der Pos. 8537) 

8536 Elektrische Geräte zum Schließen, Unterbrechen, Schützen oder Verbinden von elektrischen Strom­
kreisen (z.B. Schalter, Relais, Sicherungen, Überspannungsableiter, Steckvorrichtungen, Lampenfas­
sungen und Verbindungskästen), für eine Spannung von 1 000 V oder weniger (ausg. Schalt­
schränke, Schaltpulte, Steuerungen usw. der Pos. 8537) 

8537 Tafeln, Felder, Konsolen, Pulte, Schränke und andere Träger, mit mehreren Geräten der Pos. 8535 
oder 8536, einschl. solcher mit eingebauten Instrumenten oder Geräten des Kapitels 90, zum elekt­
rischen Schalten oder Steuern oder für die Stromverteilung sowie numerische Steuerungen (ausg. 
Vermittlungseinrichtungen für die drahtgebundene Fernsprechtechnik oder Telegrafentechnik oder 
Telegrafentechnik) 
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Kapitel/KN-Code Warenbezeichnung 

8538 Teile, erkennbar ausschließlich oder hauptsächlich für Geräte der Pos. 8535, 8536 oder 8537 
bestimmt, a.n.g. 

8539 Elektrische Glühlampen und Entladungslampen, einschl. innenverspiegelter Scheinwerferlampen 
(sealed beam lamp units), Ultraviolettlampen und Infrarotlampen sowie Bogenlampen; Teile davon 

8540 Glühkathoden-, Kaltkathoden- und Fotokathoden-Elektronenröhren (z.B. Vakuumröhren, dampf- 
oder gasgefüllte Röhren, Quecksilberdampfgleichrichterröhren, Kathodenstrahlröhren und Bildauf­
nahmeröhren für Fernsehkameras), Teile davon 

8541 Dioden, Transistoren und ähnl. Halbleiterbauelemente; lichtempfindliche Halbleiterbauelemente 
(einschl. Fotoelemente, auch zu Modulen zusammengesetzt oder in Form von Tafeln) (ausg. fotovol­
taische Generatoren); Leuchtdioden; gefasste oder montierte piezoelektrische Kristalle; Teile davon 

8542 Elektronische integrierte Schaltungen, Teile davon 

8543 Maschinen, Apparate und Geräte mit eigener Funktion, elektrisch, in Kapitel 85 anderweit weder 
genannt noch inbegriffen; Teile davon 

8544 Drähte und Kabel (einschl. Koaxialkabel) für elektrotechnische Zwecke, isoliert (auch lackisoliert 
oder elektrolytisch oxidiert) und andere isolierte elektrische Leiter, auch mit Anschlussstücken; 
Kabel aus optischen, einzeln umhüllten Fasern, auch elektrische Leiter enthaltend oder mit 
Anschlussstücken 

8545 Kohleelektroden, Kohlebürsten, Lampenkohlen, Batterie- und Elementekohlen und andere Waren 
für elektrotechnische Zwecke, aus Grafit oder anderem Kohlenstoff, auch in Verbindung mit Metall 

8546 Isolatoren für elektrotechnische Zwecke, aus Stoffen aller Art (ausg. Isolierteile) 

8547 Isolierteile, ganz aus Isolierstoffen oder nur mit in die Masse eingepressten einfachen Metallteilen 
zum Befestigen (z.B. mit eingepressten Hülsen mit Innengewinde), für elektrische Maschinen, Appa­
rate, Geräte oder Installationen (ausg. Isolatoren der Pos. 8546); Isolierrohre für elektrotechnische 
Zwecke, einschl. Verbindungsstücke dazu, aus unedlen Metallen, mit Innenisolierung 

8548 Abfälle und Schrott von elektrischen Primärelementen, Primärbatterien und Akkumulatoren; ausge­
brauchte elektrische Primärelemente, Primärbatterien und Akkumulatoren; elektrische Teile von 
Maschinen, Apparaten oder Geräten, in Kapitel 85 anderweit weder genannt noch inbegriffen  

Vertrauliche Produkte des Kapitels 85; Waren des Kapitels 85, die als Post- oder Paketpostsendung 
(extra) versandt werden/zusammengesetzter Kode zur Verbreitung von Statistiken 

Kapitel 86 Schienenfahrzeuge und ortsfestes Gleismaterial, Teile davon; mechanische (auch elektromechani­
sche) Signalgeräte für Verkehrswege 

8701 Zugmaschinen (ausgenommen Zugkraftkarren der Position 8709): 

8702 Kraftfahrzeuge zum Befördern von 10 oder mehr Personen, einschließlich Fahrer: 

8704 Lastkraftwagen: 

8705 Kraftfahrzeuge zu besonderen Zwecken, ihrer Beschaffenheit nach nicht hauptsächlich zur Perso­
nen- oder Güterbeförderung bestimmt (z.B. Abschleppwagen, Kranwagen, Feuerwehrwagen, Beton­
mischwagen, Straßenkehrwagen, Straßensprengwagen, Werkstattwagen, Wagen mit Röntgenanlage): 
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Kapitel/KN-Code Warenbezeichnung 

8706 00 Fahrgestelle für Kraftfahrzeuge der Positionen 8701 bis 8705, mit Motor 

8709 Kraftkarren ohne Hebevorrichtung, von der in Fabriken, Lagerhäusern, Hafenanlagen oder auf Flug­
plätzen zum Kurzstreckentransport von Waren verwendeten Art; Zugkraftkarren, von der auf 
Bahnhöfen verwendeten Art; Teile davon 

8710 00 00 Panzerkampfwagen und andere selbstfahrende gepanzerte Kampffahrzeuge, auch mit Waffen; Teile 
davon 

8716 Anhänger, einschließlich Sattelanhänger, für Fahrzeuge aller Art; andere nicht selbstfahrende Fahr­
zeuge; Teile davon 

Kapitel 88 Luftfahrzeuge und Raumfahrzeuge, Teile davon 

Kapitel 89 Wasserfahrzeuge und schwimmende Vorrichtungen 

Kapitel 98 Vollständige Fabrikationsanlagen 

7106 Silber (einschließlich vergoldetes oder platiniertes Silber), in Rohform oder als Halbzeug oder Pulver 

7107 Silberplattierungen auf unedlen Metallen, in Rohform oder als Halbzeug 

7108 Gold (einschließlich platiniertes Gold), in Rohform oder als Halbzeug oder Pulver 

7109 Goldplattierungen auf unedlen Metallen oder auf Silber, in Rohform oder als Halbzeug 

7110 Platin, in Rohform oder als Halbzeug oder Pulver 

7111 Platinplattierungen auf unedlen Metallen, auf Silber oder auf Gold, in Rohform oder als Halbzeug 

7112 Abfälle und Schrott von Edelmetallen oder Edelmetallplattierungen; andere Abfälle und Schrott, 
Edelmetalle oder Edelmetallverbindungen enthaltend, von der hauptsächlich zur Wiedergewinnung 
von Edelmetallen verwendeten Art 

9013 Flüssigkristallvorrichtungen, die anderweit als Waren nicht genauer erfasst sind; Laser, ausgenom­
men Laserdioden; andere in diesem Kapitel anderweit weder genannte noch inbegriffene optische 
Instrumente, Apparate und Geräte 

9014 Kompasse, einschließlich Navigationskompasse; andere Navigationsinstrumente, -apparate und -­
geräte 

9015 Instrumente, Apparate und Geräte für die Geodäsie, Topografie, Fotogrammmetrie, Hydrografie, 
Ozeanografie, Hydrologie, Meteorologie oder Geophysik, ausgenommen Kompasse; Entfernungs­
messer 

9025 Dichtemesser (Aräometer, Senkwaagen) und ähnliche schwimmende Instrumente, Thermometer, 
Pyrometer, Barometer, Hygrometer und Psychrometer, auch mit Registriervorrichtung, auch mitei­
nander kombiniert 

9026 Instrumente, Apparate und Geräte zum Messen oder Überwachen von Durchfluss, Füllhöhe, Druck 
oder anderen veränderlichen Größen von Flüssigkeiten oder Gasen (z.B. Durchflussmesser, Flüssig­
keitsstand- oder Gasstandanzeiger, Manometer, Wärmemengenzähler), ausgenommen Instrumente, 
Apparate und Geräte der Position 9014, 9015, 9028 oder 9032 
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9027 Instrumente, Apparate und Geräte für physikalische oder chemische Untersuchungen (z.B. Polarime­
ter, Refraktometer, Spektrometer und Untersuchungsgeräte für Gase oder Rauch); Instrumente, 
Apparate und Geräte zum Bestimmen der Viskosität, Porosität, Dilatation, Oberflächenspannung 
oder dergleichen oder für kalorimetrische, akustische oder fotometrische Messungen (einschließlich 
Belichtungsmesser); Mikrotome 

9028 Gaszähler, Flüssigkeitszähler oder Elektrizitätszähler, einschließlich Eichzähler dafür 

9029 Andere Zähler (z.B. Tourenzähler, Produktionszähler, Taxameter, Kilometerzähler oder Schrittzäh­
ler); Tachometer und andere Geschwindigkeitsmesser, ausgenommen solche der Position 9014 oder 
9015; Stroboskope 

9030 Oszilloskope, Spektralanalysatoren und andere Instrumente, Apparate und Geräte zum Messen oder 
Prüfen elektrischer Größen; ausgenommen Zähler der Position 9028, Instrumente, Apparate und 
Geräte zum Messen oder zum Nachweis von Alpha-, Beta-, Gamma-, Röntgenstrahlen, kosmischen 
oder anderen ionisierenden Strahlen 

9031 Instrumente, Apparate, Geräte und Maschinen zum Messen oder Prüfen, in diesem Kapitel ander­
weit weder genannt noch inbegriffen; Profilprojektoren 

9032 Instrumente, Apparate und Geräte zum Regeln 

9033 Teile und Zubehör (in Kapitel 90 anderweit weder genannt noch inbegriffen) für Maschinen, Appa­
rate, Geräte, Instrumente oder andere Waren des Kapitels 90“    

ANHANG II 

„ANHANG III 

Auflistung der Häfen auf der Halbinsel Krim gemäß Artikel 2d 

1.  Sewastopol 

2.  Kertsch 

3.  Jalta 

4.  Feodossija 

5.  Jewpatorija 

6.  Chernomorsk 

7.  Kamisch-Burun“  
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VERORDNUNG (EU) Nr. 1352/2014 DES RATES 

vom 18. Dezember 2014 

über restriktive Maßnahmen angesichts der Lage in Jemen 

DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION — 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union, insbesondere auf Artikel 215, 

gestützt auf den Beschluss 2014/932/GASP des Rates (1), 

auf gemeinsamen Vorschlag der Hohen Vertreterin der Union für Außen- und Sicherheitspolitik und der Europäischen 
Kommission, 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1)  Im Einklang mit der Resolution 2140 (2014) des Sicherheitsrates der Vereinten Nationen vom 26. Februar 2014 
sieht der Beschluss 2014/932/GASP für bestimmte von dem nach Nummer 19 der Resolution 2140 (2014) des 
Sicherheitsrates der Vereinten Nationen eingesetzten Ausschuss zu benennende Personen Beschränkungen der Ein­
reise und der Durchreise und das Einfrieren von Geldern und wirtschaftlichen Ressourcen vor. 

(2)  Am 7. November 2014 hat dieser Ausschuss drei Personen benannt, die den Beschränkungen der Einreise und 
der Durchreise und dem Einfrieren von Geldern und wirtschaftlichen Ressourcen gemäß der Resolution 2140 
(2014) des Sicherheitsrates der Vereinten Nationen unterliegen. 

(3)  Einige im Beschlusse 2014/932/GASP vorgesehene Maßnahmen fallen in den Geltungsbereich des Vertrags über 
die Arbeitsweise der Europäischen Union und daher bedarf es für ihre Umsetzung — insbesondere zur Gewähr­
leistung ihrer einheitlichen Anwendung durch die Wirtschaftsbeteiligten in allen Mitgliedstaaten — Rechtsvor­
schriften auf Ebene der Union. 

(4)  Diese Verordnung steht im Einklang mit den Grundrechten und Grundsätzen, die insbesondere mit der Charta 
der Grundrechte der Europäischen Union anerkannt wurden, insbesondere mit dem Recht auf einen wirksamen 
Rechtsbehelf und ein unparteiisches Gericht und dem Recht auf Schutz personenbezogener Daten. Die Verord­
nung ist unter Achtung dieser Rechte anzuwenden. 

(5) In Anbetracht der von der Situation in Jemen ausgehenden spezifischen Bedrohung für den internationalen Frie­
den und die internationale Sicherheit in der Region und zur Wahrung der Übereinstimmung mit dem Verfahren 
zur Änderung und Überprüfung des Anhangs des Beschlusses 2014/932/GASP sollte die Befugnis zur Änderung 
der Listen in Anhang I dieser Verordnung vom Rat ausgeübt werden. 

(6) Das Verfahren zur Änderung der Liste in Anhang I dieser Verordnung sollte die Angabe der Gründe für die Auf­
nahme von natürlichen oder juristischen Personen, Einrichtungen oder Organisationen in die Liste, wie sie von 
dem nach Nummer 19 der Resolution 2140 (2014) des Sicherheitsrates der Vereinten Nationen eingesetzten Aus­
schuss übermittelt wurden vorsehen, um ihnen die Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben. Wird eine Stellung­
nahme unterbreitet oder werden wesentliche neue Beweise vorgelegt, so sollte der Rat seinen Beschluss unter 
Berücksichtigung dieser Stellungnahme überprüfen und die betreffende Person, Einrichtung oder Organisation ent­
sprechend unterrichten. 

(7)  Zur Durchführung dieser Verordnung und zur Erreichung eines Höchstmaßes an Rechtssicherheit innerhalb der 
Union sollten die Namen und übrigen sachdienlichen Angaben zu den natürlichen und juristischen Personen, Ein­
richtungen und Organisationen, deren Gelder und wirtschaftliche Ressourcen nach dieser Verordnung eingefroren 
werden müssen, veröffentlicht werden. Die Verarbeitung personenbezogener Daten sollte unter Einhaltung der 
Verordnung (EG) Nr. 45/2001 des Europäischen Parlaments und des Rates (2) und der Richtlinie 95/46/EG des 
Europäischen Parlaments und des Rates (3) erfolgen. 

(8) Damit die Wirksamkeit der in dieser Verordnung vorgesehenen Maßnahmen gewährleistet ist, sollte diese Verord­
nung sofort in Kraft treten — 
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HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN: 

Artikel 1 

Für die Zwecke dieser Verordnung gelten folgende Begriffsbestimmungen: 

a)  „Anspruch“ jede vor oder nach Inkrafttreten dieser Verordnung erhobene Forderung, aus oder in Verbindung mit 
einem Vertrag oder einer Transaktion und unabhängig davon, ob sie gerichtlich geltend gemacht wird oder wurde, 
insbesondere 

i) eine Forderung auf Erfüllung einer Verpflichtung aus oder in Verbindung mit einem Vertrag oder einer Transak­
tion, 

ii)  eine Forderung auf Verlängerung oder Zahlung einer Obligation, einer finanziellen Garantie oder Gegengarantie 
in jeglicher Form, 

iii)  eine Forderung auf Entschädigung in Verbindung mit einem Vertrag oder einer Transaktion, 

iv)  eine Gegenforderung, 

v)  eine Forderung auf Anerkennung oder Vollstreckung — auch im Wege der Zwangsvollstreckung — eines 
Gerichtsurteils, eines Schiedsspruchs oder gleichwertigen Entscheidungen, ungeachtet des Ortes, an dem sie ergan­
gen sind; 

b)  „Vertrag oder Transaktion“ jedes Geschäft, ungeachtet der Form und des anwendbaren Rechts, bei dem dieselben oder 
verschiedene Parteien einen oder mehrere Verträge abschließen oder vergleichbare Verpflichtungen eingehen; als „Ver­
trag“ gilt auch eine Garantie, insbesondere eine finanzielle Garantie oder Gegengarantie sowie ein Kredit, rechtlich 
unabhängig oder nicht, ebenso alle Nebenvereinbarungen, die auf einem solchen Geschäft beruhen oder mit diesem 
im Zusammenhang stehen; 

c) „zuständige Behörden“ die auf den in Anhang II aufgeführten Websites angegebenen zuständigen Behörden der Mit­
gliedstaaten; 

d) „wirtschaftliche Ressourcen“ Vermögenswerte jeder Art, unabhängig davon, ob sie materiell oder immateriell, beweg­
lich oder unbeweglich sind, bei denen es sich nicht um Gelder handelt, die aber für den Erwerb von Geldern, Waren 
oder Dienstleistungen verwendet werden können; 

e)  „Einfrieren von wirtschaftlichen Ressourcen“ die Verhinderung der Verwendung von wirtschaftlichen Ressourcen für 
den Erwerb von Geldern, Waren oder Dienstleistungen, die auch den Verkauf, das Vermieten oder das Verpfänden die­
ser Ressourcen einschließt, sich aber nicht darauf beschränkt; 

f) „Einfrieren von Geldern“ die Verhinderung jeglicher Form der Bewegung, des Transfers, der Veränderung und der Ver­
wendung von Geldern sowie des Zugangs zu ihnen oder ihres Einsatzes, wodurch das Volumen, die Höhe, die Bele­
genheit, das Eigentum, der Besitz, die Eigenschaften oder die Zweckbestimmung der Gelder verändert oder sonstige 
Veränderungen bewirkt werden, die eine Nutzung der Gelder einschließlich der Vermögensverwaltung ermöglichen; 

g)  „Gelder“ finanzielle Vermögenswerte und Vorteile jeder Art, die Folgendes einschließen, aber nicht darauf beschränkt 
sind: 

i)  Bargeld, Schecks, Geldforderungen, Wechsel, Zahlungsanweisungen und andere Zahlungsmittel, 

ii) Einlagen bei Finanzinstituten oder anderen Einrichtungen, Guthaben auf Konten, Zahlungsansprüche und ver­
briefte Forderungen, 

iii) öffentlich und privat gehandelte Wertpapiere und Schuldtitel einschließlich Aktien und Anteilen, Wertpapierzerti­
fikate, Obligationen, Schuldscheine, Optionsscheine, Pfandbriefe und Derivate, 

iv)  Zinserträge, Dividenden und andere Einkünfte oder Wertzuwächse aus Vermögenswerten, 

v)  Kredite, Rechte auf Verrechnung, Bürgschaften, Vertragserfüllungsgarantien und andere finanzielle Ansprüche, 

vi)  Akkreditive, Konnossemente, Übereignungsurkunden, und 

vii)  Dokumente zur Verbriefung von Anteilen an Fondsvermögen oder anderen Finanzressourcen; 

h)  „Sanktionsausschuss“ den Ausschuss des Sicherheitsrates der Vereinten Nationen, der mit Nummer 19 der Resolution 
2140 (2014) des Sicherheitsrates der Vereinten Nationen eingesetzt wurde; 

i)  „Gebiet der Union“ die Hoheitsgebiete der Mitgliedstaaten, in denen der Vertrag Anwendung findet, nach Maßgabe 
der im Vertrag festgelegten Bedingungen, einschließlich ihres Luftraums. 

Artikel 2 

(1) Sämtliche Gelder und wirtschaftlichen Ressourcen, die im Eigentum oder Besitz der in Anhang I dieser Verord­
nung aufgeführten natürlichen oder juristischen Personen, Einrichtungen oder Organisationen sind oder von diesen 
gehalten oder kontrolliert werden, werden eingefroren. 

(2) Den in Anhang I aufgeführten natürlichen oder juristischen Personen, Einrichtungen oder Organisationen dürfen 
weder unmittelbar noch mittelbar Gelder oder wirtschaftliche Ressourcen zur Verfügung gestellt werden oder zugute­
kommen. 
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Artikel 3 

(1) Anhang I enthält eine Liste der natürlichen oder juristischen Personen, Einrichtungen und Organisationen, die 
nach Feststellungen des Sanktionsausschusses an Handlungen beteiligt sind oder Handlungen unterstützen, die den Frie­
den, die Sicherheit oder die Stabilität in Jemen gefährden, einschließlich, aber nicht beschränkt auf 

a) Handlungen, die den erfolgreichen Abschluss des politischen Übergangs im Sinne der Vereinbarung über den Umset­
zungsmechanismus der Initiative des Golf-Kooperationsrates behindern oder untergraben; 

b)  Handlungen, die durch Gewalt die Umsetzung der Schlussfolgerungen des Abschlussberichts der Konferenz des 
umfassenden nationalen Dialogs behindern, oder Angriffe auf wesentliche Infrastrukturen; 

c) die Planung, Leitung oder Begehung von Handlungen in Jemen, die die geltenden internationalen Menschenrechtsnor­
men oder das humanitäre Völkerrecht verletzen oder Handlungen, die Menschenrechtsverletzungen darstellen. 

(2) Anhang I enthält die Gründe für die Aufnahme der betreffenden natürlichen oder juristischen Personen, Einrich­
tungen oder Organisationen in die Liste. 

(3) Anhang I enthält, soweit verfügbar, auch Angaben, die vom Sicherheitsrat oder vom Sanktionsausschuss übermit­
telt werden und die zur Identifizierung der betreffenden natürlichen oder juristischen Personen, Einrichtungen oder Orga­
nisationen erforderlich sind. In Bezug auf natürliche Personen können diese Angaben Namen, einschließlich Aliasnamen, 
Geburtsdatum und -ort, Staatsangehörigkeit, Reisepass- und Personalausweisnummern, Geschlecht, Anschrift, soweit 
bekannt, sowie Funktion oder Beruf umfassen. In Bezug auf juristischen Personen, Einrichtungen oder Organisationen 
können diese Angaben Namen, Ort und Datum der Registrierung, Registriernummer und Geschäftsort umfassen. 
Anhang I enthält auch das Datum der Benennung durch den Sicherheitsrat oder den Sanktionsausschuss. 

Artikel 4 

Abweichend von Artikel 2 können die zuständigen Behörden der Mitgliedstaaten die Freigabe bestimmter eingefrorener 
Gelder oder wirtschaftlicher Ressourcen oder die Bereitstellung bestimmter Gelder oder wirtschaftlicher Ressourcen unter 
ihnen geeignet erscheinenden Bedingungen genehmigen, wenn die folgenden Voraussetzungen erfüllt sind: 

a)  Die betreffende zuständige Behörde hat festgestellt, dass die Gelder oder wirtschaftlichen Ressourcen 

i)  für die Befriedigung der Grundbedürfnisse der in Anhang I aufgeführten natürlichen oder juristischen Personen, 
Einrichtungen oder Organisationen und der unterhaltsberechtigten Familienangehörigen solcher natürlicher Perso­
nen, unter anderem für die Bezahlung von Nahrungsmitteln, Mieten oder Hypotheken, Medikamenten und medi­
zinischer Behandlung, Steuern, Versicherungsprämien und Gebühren öffentlicher Versorgungseinrichtungen, erfor­
derlich sind; 

ii)  ausschließlich der Bezahlung angemessener Honorare oder der Rückerstattung von Ausgaben im Zusammenhang 
mit der Erbringung juristischer Dienstleistungen dienen oder 

iii)  ausschließlich der Bezahlung von Gebühren oder Dienstleistungskosten für die routinemäßige Verwahrung oder 
Verwaltung eingefrorener Gelder oder wirtschaftlicher Ressourcen dienen; und 

b)  der betreffende Mitgliedstaat hat die Feststellung nach Buchstabe a und seine Absicht, eine Genehmigung zu erteilen, 
dem Sanktionsausschuss mitgeteilt und der Sanktionsausschuss hat nicht innerhalb von fünf Arbeitstagen nach dieser 
Mitteilung Einwände dagegen erhoben. 

Artikel 5 

Abweichend von Artikel 2 können die zuständigen Behörden der Mitgliedstaaten die Freigabe bestimmter eingefrorener 
Gelder oder wirtschaftlicher Ressourcen oder die Bereitstellung bestimmter Gelder oder wirtschaftlicher Ressourcen unter 
ihnen geeignet erscheinenden Bedingungen genehmigen, sofern die zuständige Behörde festgestellt hat, dass die Gelder 
oder wirtschaftlichen Ressourcen für außerordentliche Ausgaben bestimmt sind, und der betreffende Mitgliedstaat dem 
Sanktionsausschuss diese Feststellung mitgeteilt und der Sanktionsausschuss diese Feststellung gebilligt hat. 

Artikel 6 

Abweichend von Artikel 2 können die zuständigen Behörden der Mitgliedstaaten die Freigabe bestimmter eingefrorener 
Gelder oder wirtschaftlicher Ressourcen genehmigen, wenn die folgenden Voraussetzungen erfüllt sind: 

a) Die betreffenden Gelder oder wirtschaftlichen Ressourcen sind Gegenstand eines Sicherungs- oder Zurückbehaltungs­
rechts, das vor dem Datum, an dem die in Artikel 2 genannte Person, Einrichtung oder Organisation in Anhang I auf­
genommen wurde, oder sie sind Gegenstand einer vor diesem Datum ergangenen Entscheidung eines Gerichts, einer 
Verwaltungsstelle oder eines Schiedsgerichts; 
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b)  die betreffenden Gelder oder wirtschaftlichen Ressourcen werden im Rahmen der geltenden Gesetze und sonstigen 
Rechtsvorschriften über die Rechte des Gläubigers ausschließlich für die Erfüllung der Ansprüche verwendet, die 
durch ein solches Sicherungs- und Zurückbehaltungsrecht gesichert sind oder deren Bestand in einer solchen Ent­
scheidung bestätigt worden ist; 

c) das Sicherungs- und Zurückbehaltungsrecht oder die Entscheidung begünstigt nicht eine in Anhang I aufgeführte Per­
son, Einrichtung oder Organisation; 

d)  die Anerkennung des Sicherungs- und Zurückbehaltungsrechts oder der Entscheidung steht nicht im Widerspruch zur 
öffentlichen Ordnung des betreffenden Mitgliedstaats; und 

e) der Mitgliedstaat hat das Sicherungs- und Zurückbehaltungsrecht oder die Entscheidung dem Sanktionsausschuss mit­
geteilt. 

Artikel 7 

Schuldet eine in Anhang I aufgeführte natürliche oder juristische Person, Einrichtung oder Organisation Zahlungen auf­
grund eines Vertrags oder einer Vereinbarung oder einer Verpflichtungen, die von der betreffenden natürlichen oder 
juristischen Person, Einrichtung oder Organisation vor dem Datum geschlossen bzw. übernommen wurden, an dem diese 
natürliche oder juristische Person, Einrichtung oder Organisation vom VN-Sicherheitsrat oder vom Sanktionsausschuss 
benannt wurde, so können die zuständigen Behörden der Mitgliedstaaten abweichend von Artikel 2 die Freigabe 
bestimmter eingefrorener Gelder oder wirtschaftlicher Ressourcen unter ihnen geeignet erscheinenden Bedingungen 
genehmigen, wenn die betreffende zuständige Behörde festgestellt hat, dass 

a)  die Gelder oder wirtschaftlichen Ressourcen für eine von einer in Anhang I aufgeführten natürlichen oder juristischen 
Person, Einrichtung oder Organisation geschuldete Zahlung verwendet werden sollen, 

b)  die Zahlung nicht gegen Artikel 2 Absatz 2 verstößt und 

c)  der betreffende Mitgliedstaat dem Sanktionsausschuss seine Absicht zur Erteilung der Genehmigung zehn Arbeitstage 
im Voraus mitgeteilt hat. 

Artikel 8 

(1) Artikel 2 Absatz 2 hindert Finanz- und Kreditinstitute nicht daran, Gelder, die von Dritten auf das Konto einer in 
der Liste aufgeführten natürlichen oder juristischen Person, Einrichtung oder Organisation überwiesen werden, auf den 
eingefrorenen Konten gutzuschreiben, sofern die auf diesen Konten gutgeschriebenen Beträge ebenfalls eingefroren wer­
den. Die Finanz- und Kreditinstitute unterrichten unverzüglich die zuständigen Behörden über diese Transaktionen. 

(2) Artikel 2 Absatz 2 gilt nicht für eine auf eingefrorene Konten erfolgte Gutschrift von 

a)  Zinsen und sonstigen Erträge dieser Konten, 

b) Zahlungen aufgrund von Verträgen, Vereinbarungen oder Verpflichtungen, die vor dem Datum, an dem die in Arti­
kel 2 genannte natürliche oder juristische Person, Einrichtung oder Organisation in Anhang I aufgenommen wurde, 
geschlossen wurden beziehungsweise entstanden sind, oder 

c)  Zahlungen aufgrund eines Sicherungs- oder Zurückbehaltungsrechts oder einer gerichtlichen, behördlichen oder 
schiedsgerichtlichen Entscheidung gemäß Artikel 6, 

sofern diese Zinsen, sonstigen Erträge und Zahlungen nach Artikel 2 Absatz 1 eingefroren werden. 

Artikel 9 

(1) Unbeschadet der geltenden Vorschriften über die Anzeigepflicht, die Vertraulichkeit und das Berufsgeheimnis sind 
natürliche und juristische Personen, Einrichtungen und Organisationen verpflichtet, 

a)  Informationen, die die Anwendung dieser Verordnung erleichtern, wie etwa Informationen über die nach Artikel 2 
eingefrorenen Konten und Beträge, unverzüglich der zuständigen Behörde des Mitgliedstaats, in dem sie ihren Sitz 
bzw. Wohnsitz haben, und — direkt oder über den Mitgliedstaat — der Kommission zu übermitteln und 

b)  mit der zuständigen Behörde bei der Überprüfung dieser Informationen zusammenzuarbeiten. 

(2) Zusätzliche Informationen, die direkt bei der Kommission eingehen, werden den Mitgliedstaaten zur Verfügung 
gestellt. 

(3) Die nach diesem Artikel übermittelten oder entgegengenommenen Informationen dürfen nur für die Zwecke ver­
wendet werden, für die sie übermittelt oder entgegengenommen wurden. 
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Artikel 10 

Es ist verboten, wissentlich und vorsätzlich an Tätigkeiten teilzunehmen, mit denen die Umgehung der Maßnahmen nach 
Artikel 2 bezweckt oder bewirkt wird. 

Artikel 11 

(1) Die natürlichen oder juristischen Personen, Einrichtungen oder Organisationen sowie ihre Führungskräfte oder 
Beschäftigten, die im guten Glauben, im Einklang mit dieser Verordnung zu handeln, Gelder oder wirtschaftliche Res­
sourcen einfrieren oder ihre Bereitstellung ablehnen, können hierfür nicht haftbar gemacht werden, es sei denn, es ist 
nachgewiesen, dass das Einfrieren oder das Zurückhalten der Gelder oder wirtschaftlichen Ressourcen auf Fahrlässigkeit 
beruht. 

(2) Natürliche oder juristische Personen, Einrichtungen oder Organisationen können für ihr Handeln nicht haftbar 
gemacht werden, wenn sie nicht wussten und keinen vernünftigen Grund zu der Annahme hatten, dass sie mit ihrem 
Handeln gegen die Verbote nach dieser Verordnung verstoßen. 

Artikel 12 

(1) Ansprüche im Zusammenhang mit Verträgen und Transaktionen, deren Erfüllung bzw. Durchführung von den 
mit dieser Verordnung verhängten Maßnahmen unmittelbar oder mittelbar, ganz oder teilweise berührt wird, einschließ­
lich einem Schadensersatzanspruch oder ähnlichen Ansprüchen, wie etwa einem Anspruch auf Entschädigung oder 
einem Garantieanspruch, vor allem einem Anspruch auf Verlängerung oder Zahlung einer Obligation, einer finanziellen 
Garantie oder Gegengarantie in jeglicher Form, wird nicht stattgegeben, sofern sie geltend gemacht werden von 

a)  den benannten, in Anhang I aufgeführten natürlichen oder juristischen Personen, Einrichtungen oder Organisationen, 

b)  sonstigen Personen, Einrichtungen oder Organisationen, die über eine der in Buchstabe a genannten natürlichen oder 
juristischen Personen, Einrichtungen oder Organisationen oder in deren Namen handeln. 

(2) In Verfahren zur Durchsetzung eines Anspruchs trägt die natürliche oder juristische Person, Einrichtung oder 
Organisation, die den Anspruch geltend macht, die Beweislast dafür, dass die Erfüllung des Anspruchs nicht nach 
Absatz 1 verboten ist. 

(3) Dieser Artikel berührt nicht das Recht der in Absatz 1 genannten natürlichen oder juristischen Personen, Einrich­
tungen oder Organisationen auf gerichtliche Überprüfung der Rechtmäßigkeit der Nichterfüllung vertraglicher Pflichten 
nach dieser Verordnung. 

Artikel 13 

(1) Die Kommission und die Mitgliedstaaten informieren sich untereinander über die nach dieser Verordnung getroffe­
nen Maßnahmen und übermitteln einander ihnen im Zusammenhang mit dieser Verordnung vorliegende sonstige sach­
dienliche Informationen, insbesondere in Bezug auf 

a)  gemäß Artikel 2 eingefrorene Gelder und gemäß den Artikeln 4, 5, 6 und 7 erteilte Genehmigungen, 

b)  Verstöße, Vollzugsprobleme und Urteile nationaler Gerichte. 

(2) Die Mitgliedstaaten übermitteln einander und der Kommission unverzüglich ihnen vorliegende sonstige sachdienli­
che Informationen, die die wirksame Anwendung dieser Verordnung berühren könnten. 

Artikel 14 

Die Kommission wird ermächtigt, Anhang II auf der Grundlage der von den Mitgliedstaaten übermittelten Informationen 
zu ändern. 

Artikel 15 

(1) Benennt der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen oder der Sanktionsausschuss eine natürliche oder juristische 
Person, Einrichtung oder Organisation, und übermittelt eine Begründung für die Benennung, so nimmt der Rat diese 
natürliche oder juristische Person, Einrichtung oder Organisation in Anhang I auf. Der Rat setzt die betreffende natürli­
che oder juristische Person, Einrichtung oder Organisation entweder auf direktem Weg, falls ihre Anschrift bekannt ist, 
oder durch die Veröffentlichung einer Bekanntmachung von seinem Beschluss und den Gründen für die Aufnahme in die 
Liste in Kenntnis, und gibt dabei dieser natürliche oder juristische Person, Einrichtung oder Organisation Gelegenheit zur 
Stellungnahme. 
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(2) Wird eine Stellungnahme unterbreitet oder werden wesentliche neue Beweise vorgelegt, so überprüft der Rat sei­
nen Beschluss und unterrichtet die betreffende Person, Einrichtung oder Organisation entsprechend. 

(3) Beschließt der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen oder der Sanktionsausschuss, eine Person, Einrichtung oder 
Organisation von der Liste zu streichen oder die der Identifizierung dienenden Angaben zu einer in der Liste aufgeführ­
ten Person, Einrichtung oder Organisation zu ändern, so ändert der Rat Anhang I entsprechend. 

Artikel 16 

(1) Die Mitgliedstaaten legen für Verstöße gegen diese Verordnung Sanktionen fest und treffen die zu ihrer Anwen­
dung erforderlichen Maßnahmen. Die Sanktionen müssen wirksam, verhältnismäßig und abschreckend sein. 

(2) Die Mitgliedstaaten teilen der Kommission die entsprechenden Bestimmungen unverzüglich nach Inkrafttreten die­
ser Verordnung mit und melden ihr alle Änderungen dieser Bestimmungen. 

Artikel 17 

(1) Die Mitgliedstaaten benennen die in dieser Verordnung genannten zuständigen Behörden und geben sie auf den 
Websites in Anhang II an. Die Mitgliedstaaten teilen der Kommission jede Änderung der Adressen ihrer Websites in 
Anhang II mit. 

(2) Die Mitgliedstaaten teilen der Kommission ihre zuständigen Behörden einschließlich der Kontaktdaten unverzüglich 
nach Inkrafttreten dieser Verordnung mit und melden ihr jede spätere Änderung. 

(3) Soweit diese Verordnung eine Mitteilungs-, Informations- oder sonstige Kommunikationspflicht gegenüber der 
Kommission vorsieht, werden dazu die Anschrift und die anderen Kontaktdaten verwendet, die in Anhang II angegeben 
sind. 

Artikel 18 

Diese Verordnung gilt 

a)  im Gebiet der Union einschließlich ihres Luftraums, 

b)  an Bord der Luftfahrzeuge und Schiffe, die der Hoheitsgewalt der Mitgliedstaaten unterstehen, 

c)  für Personen, die die Staatsangehörigkeit eines Mitgliedstaats besitzen, innerhalb und außerhalb des Gebiets der 
Union, 

d) für nach dem Recht eines Mitgliedstaats gegründete oder eingetragene juristische Personen, Einrichtungen oder Orga­
nisationen innerhalb und außerhalb des Gebiets der Union, 

e)  für juristische Personen, Einrichtungen oder Organisationen in Bezug auf Geschäfte, die ganz oder teilweise in der 
Union getätigt werden. 

Artikel 19 

Diese Verordnung tritt am Tag ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union in Kraft. 

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem 
Mitgliedstaat. 

Geschehen zu Brüssel am 18. Dezember 2014. 

Im Namen des Rates 

Der Präsident 
S. GOZI  
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ANHANG I 

LISTE DER IN ARTIKEL 2 GENANNTEN PERSONEN, EINRICHTUNGEN UND ORGANISATIONEN 

A.  PERSONEN 

1.  Abdullah Yahya Al Hakim (alias: a) Abu Ali al Hakim; b) Abu-Ali al- Hakim; c) Abdallah al-Hakim; d) Abu Ali 
Alhakim; e) Abdallah al-Mu'ayyad). 

Originalschrift: 

Benennung: Stellvertretender Befehlshaber der Huthi-Gruppe. 
Anschrift: Dahyan, Gouvernement Sa'dah, Jemen. 
Geburtsdatum: a) Etwa 1985 b) zwischen 1984 und 1986. 
Geburtsort: a) Dahyan, Jemen; b) Gouvernement Sa'dah, Jemen. 
Staatsangehörigkeit: Jemenitisch. 
Sonstige Angaben: Geschlecht: männlich. 
Tag der Benennung durch die VN: 7.11.2014. 

Zusätzliche Informationen aus der vom Sanktionsausschuss bereitgestellten Zusammenfassung der Gründe für die 
Aufnahme in die Liste: 

Abdullah Yahya al Hakim wurde am 7. November 2014 gemäß den Nummern 11 und 15 der Resolution 
2140 (2014) des Sicherheitsrates der Vereinten Nationen in die Sanktionsliste aufgenommen, da er den Kriterien für 
die Aufnahme entsprechend den Nummern 17 und 18 der Resolution genügte. 

Abdullah Yahya al Hakim hat sich an Handlungen beteiligt, die den Frieden, die Sicherheit oder die Stabilität in Jemen 
bedrohen, wie Handlungen, die die Umsetzung des Abkommens vom 23. November 2011 zwischen der Regierung 
Jemens und der Opposition über einen friedlichen Machtübergang in Jemen und den politischen Prozess im Land 
behindern. 

Im Juni 2014 hat Abdullah Yahya al Hakim Berichten zufolge ein Treffen organisiert, um einen Staatsstreich gegen 
den jemenitischen Präsidenten Abdrabuh Mansour Hadi zu planen. Al Hakim hat sich mit militärischen Befehlsha­
bern und Befehlshabern des Sicherheitsdienstes sowie mit Stammesfürsten getroffen; auch führende Partisanenvertre­
ter und Anhänger des früheren jemenitischen Präsidenten Ali Abdullah Saleh nahmen an dem Treffen teil, das dem 
Ziel diente, das militärische Vorgehen im Hinblick auf die Einnahme der jemenitischen Hauptstadt Sanaa zu koordi­
nieren. 

Der Präsident des Sicherheitsrates der Vereinten Nationen hat in einer öffentlichen Erklärung vom 29. August 2014 
das Vorgehen der Kämpfer unter dem Befehl von Abdullah Yahya al Hakim, die Amran in Jemen sowie das Haupt­
quartier einer jemenitischen Armeebrigade am 8. Juli 2014 überrannt haben, im Namen des Rates verurteilt. Al 
Hakim hat im Juli 2014 die gewalttätige Übernahme des Gouvernements Amran angeführt und war als militärischer 
Befehlshaber für Entscheidungen im Zusammenhang mit fortdauernden Konflikten im Gouvernement Amran und in 
Hamdan, Jemen, verantwortlich. 

Ab Anfang September 2014 hat sich Abdullah Yahya al Hakim in Sanaa aufgehalten, um bei einem etwaigen Aus­
bruch von Kampfhandlungen diese zu überwachen. Seine Rolle bestand in der Organisation der militärischen Opera­
tionen im Hinblick auf den Umsturz der jemenitischen Regierung; ferner war er für die Sicherung und Kontrolle 
sämtlicher Verkehrswege nach und von Sanaa verantwortlich. 

2.  Abd Al-Khaliq Al-Huthi (alias: a) Abd-al-Khaliq al-Huthi; b) Abd-al-Khaliq Badr-al-Din al Huthi; c) 'Abd al-Khaliq Badr 
al-Din al-Huthi; d) Abu-Yunus). 

Originalschrift: 

Benennung: Militärischer Befehlshaber der Huthi. 
Geburtsdatum: 1984. 
Staatsangehörigkeit: Jemenitisch. 
Weitere Angaben: Geschlecht: männlich. 
Tag der Benennung durch die VN: 7.11.2014. 

Zusätzliche Informationen aus der vom Sanktionsausschuss bereitgestellten Zusammenfassung der Gründe für die 
Aufnahme in die Liste: 

Abd al-Khaliq al-Huthi wurde am 7. November 2014 gemäß den Nummern 11 und 15 der Resolution 2140 (2014) 
des Sicherheitsrates der Vereinten Nationen in die Sanktionsliste aufgenommen, da er den Kriterien für die Aufnahme 
entsprechend den Nummern 17 und 18 der Resolution genügte. 
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Abd al-Khaliq al-Huthi hat sich an Handlungen beteiligt, die den Frieden, die Sicherheit oder die Stabilität in Jemen 
bedrohen, wie Handlungen, die die Umsetzung des Abkommens vom 23. November 2011 zwischen der Regierung 
Jemens und der Opposition über einen friedlichen Machtübergang in Jemen und den politischen Prozess im Land 
behindern. 

Ende Oktober 2013 führte Abd al-Khaliq al-Huthi eine Gruppe von Kämpfern mit jemenitischen Militäruniformen 
bekleidet bei einem Angriff auf Standorte in Dimaj, Jemen, an. In den anschließenden Kämpfen gab es zahlreiche 
Todesopfer. 

Ende September 2014 wurde eine unbekannte Zahl nicht identifizierter Kämpfer angeblich auf einen Angriff auf dip­
lomatische Einrichtungen in Sanaa, Jemen, vorbereitet, wozu sie von Abd Al-Khaliq al-Huthi den Befehl erhalten soll­
ten. Am 30. August 2014 hat al-Huthi die Verbringung von Waffen aus Amran in ein Protestcamp in Sanaa koordi­
niert. 

3.  Ali Abdullah Saleh (alias: Ali Abdallah Salih). 

Originalschrift: 

Benennung: a) Präsident des jemenitischen Allgemeinen Volkskongresses; b) Früherer Präsident der Republik Jemen. 

Geburtsdatum: a) 21.3.1945; b) 21.3.1946; c) 21.3.1942; d) 21.3.1947. 

Geburtsort: a) Bayt al-Ahmar, Gouvernement Sanaa, Jemen; b) Sanaa, Jemen; c) Sana'a, Sanhan, Al-Rib' al-Sharqi. 

Staatsangehörigkeit: Jemenitisch. 

Reisepassnummer: 00016161 (Jemen). 

Nationale Kennziffer: 01010744444. 

Weitere Angaben: Geschlecht: männlich. 

Tag der Benennung durch die VN: 7.11.2014. 

Zusätzliche Informationen aus der vom Sanktionsausschuss bereitgestellten Zusammenfassung der Gründe für die 
Aufnahme in die Liste: 

Ali Abdullah Saleh wurde am 7. November 2014 gemäß den Nummern 11 und 15 der Resolution 2140 (2014) des 
Sicherheitsrates der Vereinten Nationen in die Sanktionsliste aufgenommen, da er den Kriterien für die Aufnahme ent­
sprechend den Nummern 17 und 18 der Resolution genügte. 

Ali Abdullah Saleh hat sich an Handlungen beteiligt, die den Frieden, die Sicherheit oder die Stabilität in Jemen 
bedrohen, wie Handlungen, die die Umsetzung des Abkommens vom 23. November 2011 zwischen der Regierung 
Jemens und der Opposition über einen friedlichen Machtübergang in Jemen und den politischen Prozess im Land 
behindern. 

Gemäß dem durch den Golf-Kooperationsrat gebilligten Abkommen vom 23. November 2011 ist Ali Abdullah Saleh 
nach mehr als 30 Jahren als Präsident Jemens zurückgetreten. 

Ab Herbst 2012 war Ali Abdullah Saleh angeblich einer der glühendsten Verfechter eines gewalttätigen Vorgehens 
der Huthi in Nordjemen. 

Die gewalttätigen Auseinandersetzungen vom Februar 2013 im Süden Jemens waren ein Ergebnis der gemeinsamen 
Bemühungen von Saleh, AQAP und des südjemenitischen Separatisten Ali Salim al-Bayd, vor der Konferenz für den 
nationalen Dialog im Jemen vom 18. März 2013 Unruhe zu stiften. 

In jüngster Vergangenheit, d. h. seit September 2014, destabilisiert Saleh Jemen, indem er die Autorität der Zentralre­
gierung mit fremder Hilfe untergräbt und genügend Instabilität provoziert, um einen Staatsstreich vom Zaun zu bre­
chen. Nach einem Bericht der Expertengruppe der Vereinten Nationen für Jemen vom September 2014 unterstützt 
Saleh Informanten zufolge gewalttätige Aktionen bestimmter jemenitischer Gruppen finanziell und politisch und 
indem er sicherstellt, dass Mitglieder des Allgemein Volkskomitees weiterhin mit verschiedenen Mitteln zur Destabili­
sierung Jemens beitragen.  
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ANHANG II 

WEBSITES MIT INFORMATIONEN ÜBER DIE ZUSTÄNDIGEN BEHÖRDEN UND ANSCHRIFT FÜR MITTEIL­
UNGEN AN DIE EUROPÄISCHE KOMMISSION 

BELGIEN 

http://www.diplomatie.be/eusanctions 

BULGARIEN 

http://www.mfa.bg/en/pages/135/index.html 

TSCHECHISCHE REPUBLIK 

http://www.mfcr.cz/mezinarodnisankce 

DÄNEMARK 

http://um.dk/da/politik-og-diplomati/retsorden/sanktioner/ 

DEUTSCHLAND 

http://www.bmwi.de/DE/Themen/Aussenwirtschaft/aussenwirtschaftsrecht,did=404888.html 

ESTLAND 

http://www.vm.ee/est/kat_622/ 

IRLAND 

http://www.dfa.ie/home/index.aspx?id=28519 

GRIECHENLAND 

http://www.mfa.gr/en/foreign-policy/global-issues/international-sanctions.html 

SPANIEN 

http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/PoliticaExteriorCooperacion/GlobalizacionOportunidadesRiesgos/Documents/ 
ORGANISMOS%20COMPETENTES%20SANCIONES%20INTERNACIONALES.pdf 

FRANKREICH 

http://www.diplomatie.gouv.fr/autorites-sanctions/ 

KROATIEN 

http://www.mvep.hr/sankcije 

ITALIEN 

http://www.esteri.it/MAE/IT/Politica_Europea/Deroghe.htm 

ZYPERN 

http://www.mfa.gov.cy/sanctions 

LETTLAND 

http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539 

LITAUEN 

http://www.urm.lt/sanctions 

LUXEMBURG 

http://www.mae.lu/sanctions 
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UNGARN 

http://www.kulugyminiszterium.hu/kum/hu/bal/Kulpolitikank/nemzetkozi_szankciok/ 

MALTA 

http://www.doi.gov.mt/EN/bodies/boards/sanctions_monitoring.asp 

NIEDERLANDE 

www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/internationale-vrede-en-veiligheid/sancties 

ÖSTERREICH 

http://www.bmeia.gv.at/view.php3?f_id=12750&LNG=en&version= 

POLEN 

http://www.msz.gov.pl 

PORTUGAL 

http://www.portugal.gov.pt/pt/os-ministerios/ministerio-dos-negocios-estrangeiros/quero-saber-mais/sobre-o-ministerio/ 
medidas-restritivas/medidas-restritivas.aspx 

RUMÄNIEN 

http://www.mae.ro/node/1548 

SLOWENIEN 

http://www.mzz.gov.si/si/zunanja_politika_in_mednarodno_pravo/zunanja_politika/mednarodna_varnost/omejevalni_ 
ukrepi/ 

SLOWAKEI 

http://www.mzv.sk/sk/europske_zalezitosti/europske_politiky-sankcie_eu 

FINNLAND 

http://formin.finland.fi/kvyhteistyo/pakotteet 

SCHWEDEN 

http://www.ud.se/sanktioner 

VEREINIGTES KÖNIGREICH 

https://www.gov.uk/sanctions-embargoes-and-restrictions 

Anschrift für Mitteilungen an die Europäische Kommission 
Europäische Kommission 
Dienst für außenpolitische Instrumente (FPI) 
EEAS 02/309 
B-1049 Brüssel 
Belgien 
E-Mail: relex-sanctions@ec.europa.eu  
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DURCHFÜHRUNGSVERORDNUNG (EU) Nr. 1353/2014 DER KOMMISSION 

vom 15. Dezember 2014 

zur Änderung der Durchführungsverordnung (EU) Nr. 1156/2012 zur Festlegung von Durch­
führungsbestimmungen zu bestimmten Artikeln der Richtlinie 2011/16/EU des Rates über die 

Zusammenarbeit der Verwaltungsbehörden im Bereich der Besteuerung 

DIE EUROPÄISCHE KOMMISSION — 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union, 

gestützt auf die Richtlinie 2011/16/EU des Rates vom 15. Februar 2011 über die Zusammenarbeit der Verwaltungsbe­
hörden im Bereich der Besteuerung und zur Aufhebung der Richtlinie 77/799/EWG (1), insbesondere auf Artikel 20 
Absatz 4, 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) Nach der Richtlinie 2011/16/EU muss der Informationsaustausch im Bereich der Besteuerung über Standardform­
blätter und elektronische Formate erfolgen. 

(2) Die Standardformblätter, die für Informationsersuchen, für den spontanen Informationsaustausch, für Zustellungs­
ersuchen und für Rückmeldungen zu verwenden sind, müssen die Anforderungen der Anhänge I bis IV der 
Durchführungsverordnung (EU) Nr. 1156/2012 der Kommission (2) erfüllen. 

(3)  Der verpflichtende automatische Informationsaustausch über bestimmte Arten von Einkünften und Vermögen hat 
über ein elektronisches Format zu erfolgen, dem das bestehende elektronische Format nach Artikel 9 der Richt­
linie 2003/48/EG des Rates (3) zugrunde liegt. 

(4)  Die Verordnung (EU) Nr. 1156/2012 sollte entsprechend geändert werden. 

(5)  Die Änderungen sollten ab dem 1. Januar 2015 gelten, damit sie mit den Bestimmungen des Artikels 29 Absatz 1 
der Richtlinie 2011/16/EU zum Inkrafttreten der Rechts- und Verwaltungsvorschriften, die in den Mitgliedstaaten 
zur Erfüllung des Artikels 8 der Richtlinie über den verpflichtenden automatischen Informationsaustausch erfor­
derlich sind, in Einklang stehen. 

(6)  Die in dieser Verordnung vorgesehenen Maßnahmen entsprechen der Stellungnahme des Ausschusses für die 
Zusammenarbeit der Verwaltungsbehörden im Steuerbereich — 

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN: 

Artikel 1 

Die Verordnung (EU) Nr. 1156/2012 wird wie folgt geändert: 

1.  Folgender Artikel 1 a wird eingefügt: 

„Artikel 1a 

Das elektronische Format, über das der verpflichtende automatische Informationsaustausch gemäß Artikel 8 Absatz 1 
der Richtlinie 2011/16/EU zu erfolgen hat, erfüllt die Anforderungen in Anhang V dieser Verordnung.“ 

2. Der Verordnung (EU) Nr. 1156/2012 wird der im Anhang der vorliegenden Verordnung enthaltene Anhang V ange­
fügt. 
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(1) ABl. L 64 vom 11.3.2011, S. 1. 
(2) Durchführungsverordnung (EU) Nr. 1156/2012 der Kommission vom 6. Dezember 2012 zur Festlegung von Durchführungsbestim­

mungen zu bestimmten Artikeln der Richtlinie 2011/16/EU des Rates über die Zusammenarbeit der Verwaltungsbehörden im Bereich 
der Besteuerung (ABl. L 335 vom 7.12.2012, S. 42). 

(3) Richtlinie 2003/48/EG des Rates im Bereich der Besteuerung von Zinserträgen (ABl. L 157 vom 26.6.2003, S. 38). 



Artikel 2 

Diese Verordnung tritt am dritten Tag nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union in Kraft. 

Sie gilt ab dem 1. Januar 2015. 

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem 
Mitgliedstaat. 

Brüssel, den 15. Dezember 2014 

Für die Kommission 

Der Präsident 
Jean-Claude JUNCKER  
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ANHANG 

„ANHANG V 

Elektronisches Format gemäß Artikel 1a 

Die elektronischen Formate für den verpflichtenden automatischen Informationsaustausch gemäß Artikel 8 der Richtlinie 
2011/16/EU weisen folgende Baumstruktur und Datenelemente auf (*): 

a)  Die Mitteilung insgesamt betreffend: 

b)  Im Teil für die Übermittlung von Informationen über Vergütungen aus unselbstständiger Arbeit oder Aufsichtsrats- 
oder Verwaltungsratsvergütungen: 

19.12.2014 L 365/72 Amtsblatt der Europäischen Union DE     

(*) Bei dem hier verwendeten elektronischen Format müssen nur die im betreffenden Fall tatsächlich verfügbaren und relevanten Felder 
erscheinen. 



c)  Im Teil für die Übermittlung von Informationen über Ruhegehälter: 

d)  Im Teil für die Übermittlung von Informationen über Lebensversicherungsprodukte: 
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e)  Im Teil für die Übermittlung von Informationen über Eigentum an unbeweglichem Vermögen und Einkünfte daraus: 

f)  Wenn in einer bestimmten Kategorie keine Informationen zu übermitteln sind: 

g)  Im Teil für die Bestätigung des Eingangs der Angaben in einer bestimmten Kategorie: 
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DURCHFÜHRUNGSVERORDNUNG (EU) Nr. 1354/2014 DER KOMMISSION 

vom 16. Dezember 2014 

zur Abweichung von den Verordnungen (EG) Nr. 2305/2003, (EG) Nr. 969/2006, (EG) 
Nr. 1067/2008, (EG) Nr. 1964/2006, von der Durchführungsverordnung (EU) Nr. 480/2012 und von 
den Verordnungen (EG) Nr. 828/2009 und (EG) Nr. 1918/2006 hinsichtlich der Zeitpunkte für die 
Antragstellung und die Erteilung der Einfuhrlizenzen 2015 im Rahmen der Zollkontingente für 
Getreide, Reis, Zucker und Olivenöl, zur Abweichung von der Verordnung (EG) Nr. 951/2006 hin­
sichtlich der Zeitpunkte für die Erteilung der Ausfuhrlizenzen im Jahr 2015 in den Sektoren Nicht­
quotenzucker und -isoglucose und zur Abweichung von der Verordnung (EU) Nr. 1272/2009 hin­
sichtlich der Frist zur Prüfung der Angebote für den Ankauf von Weichweizen, Butter und Mager­
milchpulver zum Festpreis im Rahmen der öffentlichen Intervention in den Jahren 2014 und 2015 

DIE EUROPÄISCHE KOMMISSION — 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union, 

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 1095/96 des Rates vom 18. Juni 1996 zur Anwendung der Zugeständnisse gemäß 
der nach Abschluss der Verhandlungen im Rahmen des Artikels XXIV Absatz 6 des GATT aufgestellten Liste CXL (1), ins­
besondere auf Artikel 1, 

gestützt auf die Verordnung (EU) Nr. 1308/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 17. Dezember 2013 
über eine gemeinsame Marktorganisation für landwirtschaftliche Erzeugnisse und zur Aufhebung der Verordnun­
gen (EWG) Nr. 922/72, (EWG) Nr. 234/79, (EG) Nr. 1037/2001 und (EG) Nr. 1234/2007 (2), insbesondere auf Artikel 20 
Buchstabe n, Artikel 144 Buchstabe g, Artikel 178 Buchstabe b, Artikel 187 Buchstabe e und Artikel 192 Absatz 5, 

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 1528/2007 des Rates vom 20. Dezember 2007 mit Durchführungsbestimmungen 
zu den Regelungen der Wirtschaftspartnerschaftsabkommen oder der zu Wirtschaftspartnerschaftsabkommen führenden 
Abkommen für Waren mit Ursprung in bestimmten Staaten, die zur Gruppe der Staaten Afrikas, des karibischen Raums 
und des Pazifischen Ozeans (AKP) gehören (3), insbesondere auf Artikel 9 Absatz 5, 

gestützt auf die Verordnung (EU) Nr. 978/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 25. Oktober 2012 über 
ein Schema allgemeiner Zollpräferenzen und zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 732/2008 des Rates (4), insbeson­
dere auf Artikel 18 Absatz 3, 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1)  Die Verordnungen der Kommission (EG) Nr. 2305/2003 (5), (EG) Nr. 969/2006 (6) und (EG) Nr. 1067/2008 (7) 
enthalten Sonderbestimmungen für die Beantragung und die Erteilung von Einfuhrlizenzen für Gerste im Rahmen 
des Kontingents 09.4126, für Mais im Rahmen des Kontingents 09.4131 und für Weichweizen anderer als hoher 
Qualität im Rahmen der Kontingente 09.4123, 09.4124, 09.4125 und 09.4133. 

(2)  Die Verordnung (EG) Nr. 1964/2006 der Kommission (8) und die Durchführungsverordnung (EU) Nr. 480/2012 
der Kommission (9) enthalten Sonderbestimmungen für die Beantragung und die Erteilung von Einfuhrlizenzen 
für Reis mit Ursprung in Bangladesch im Rahmen des Kontingents 09.4517 und für Bruchreis im Rahmen des 
Kontingents 09.4079. 
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(1) ABl. L 146 vom 20.6.1996, S. 1. 
(2) ABl. L 347 vom 20.12.2013, S. 671. 
(3) ABl. L 348 vom 31.12.2007, S. 1. 
(4) ABl. L 303 vom 31.10.2012, S. 1. 
(5) Verordnung (EG) Nr. 2305/2003 der Kommission vom 29. Dezember 2003 zur Eröffnung und Verwaltung von Gemeinschaftszollkon­

tingenten für die Einfuhr von Gerste (ABl. L 342 vom 30.12.2003, S. 7). 
(6) Verordnung (EG) Nr. 969/2006 der Kommission vom 29. Juni 2006 über die Eröffnung und Verwaltung eines Gemeinschaftszollkontin­

gents für die Einfuhr von Mais aus Drittländern (ABl. L 176 vom 30.6.2006, S. 44). 
(7) Verordnung (EG) Nr. 1067/2008 der Kommission vom 30. Oktober 2008 über die Eröffnung und Verwaltung von Gemeinschaftszoll­

kontingenten für die Einfuhr von Weichweizen anderer als hoher Qualität mit Ursprung in Drittländern und zur Abweichung von der 
Verordnung (EG) Nr. 1234/2007 des Rates (ABl. L 290 vom 31.10.2008, S. 3). 

(8) Verordnung (EG) Nr. 1964/2006 der Kommission vom 22. Dezember 2006 zur Eröffnung und Verwaltung eines Einfuhrzollkontingents 
für Reis mit Ursprung in Bangladesch gemäß der Verordnung (EWG) Nr. 3491/90 des Rates (ABl. L 408 vom 30.12.2006, S. 19). 

(9) Durchführungsverordnung (EU) Nr. 480/2012 der Kommission vom 7. Juni 2012 zur Eröffnung und Verwaltung eines Zollkontingents 
für Bruchreis des KN-Codes 1006 40 00 für die Herstellung von Lebensmittelzubereitungen des KN-Codes 1901 10 00 (ABl. L 148 
vom 8.6.2012, S. 1). 



(3)  Die Verordnung (EG) Nr. 828/2009 der Kommission (1) enthält Sonderbestimmungen für die Beantragung und 
die Erteilung von Einfuhrlizenzen für Zuckererzeugnisse im Rahmen der Kontingente 09.4221, 09.4231 und 
09.4241 bis 09.4247. 

(4)  Die Verordnung (EG) Nr. 1918/2006 der Kommission (2) enthält Sonderbestimmungen für die Beantragung und 
die Erteilung von Einfuhrlizenzen für Olivenöl im Rahmen des Kontingents 09.4032. 

(5)  Wegen der Feiertage im Jahr 2015 sollte während bestimmter Zeiträume hinsichtlich der Zeitpunkte für die 
Antragstellung und die Lizenzerteilung von den Verordnungen (EG) Nr. 2305/2003, (EG) Nr. 969/2006, (EG) 
Nr. 1067/2008, (EG) Nr. 1964/2006, der Durchführungsverordnung (EU) Nr. 480/2012 sowie den Verordnungen 
(EG) Nr. 828/2009 und (EG) Nr. 1918/2006 abgewichen werden, um die Einhaltung der betreffenden Kontingent­
mengen zu ermöglichen. 

(6)  Gemäß Artikel 7d Absatz 1 der Verordnung (EG) Nr. 951/2006 der Kommission (3) werden die Ausfuhrlizenzen 
für Nichtquotenzucker und -isoglucose ab dem Freitag erteilt, der auf die Woche folgt, in der die Lizenzanträge 
eingereicht wurden, sofern die Kommission innerhalb dieser Frist keine besondere Maßnahme getroffen hat. 

(7) Wegen der — durch die Feiertage des Jahres 2015 bedingten — nicht regelmäßigen Veröffentlichung des Amts­
blatts der Europäischen Union wird der Zeitraum zwischen der Einreichung der Anträge und dem Tag der Lizenzer­
teilung für eine ordnungsgemäße Marktverwaltung zu kurz sein. Er sollte deshalb verlängert werden. 

(8)  Gemäß Artikel 14 Absatz 1 Unterabsatz 2 der Verordnung (EU) Nr. 1272/2009 der Kommission (4) entscheidet 
die Kommission innerhalb von zwei Arbeitstagen nach Eingang der Mitteilung gemäß Artikel 13 Absatz 1 der 
genannten Verordnung und innerhalb von fünf Arbeitstagen nach Eingang der Mitteilung gemäß Artikel 13 
Absatz 3 der genannten Verordnung. Die öffentliche Intervention für Butter und Magermilchpulver wurde mit der 
Delegierten Verordnung (EU) Nr. 949/2014 der Kommission (5) bis zum 31. Dezember 2014 verlängert. 

(9)  Wegen der — durch die Feiertage der Jahre 2014 und 2015 bedingten — nicht regelmäßigen Veröffentlichung 
des Amtsblatts der Europäischen Union wird die Frist zur Prüfung der Angebote zu kurz sein, um eine ordnungsge­
mäße Überwachung der angebotenen Mengen sicherstellen zu können. Diese Frist sollte deshalb verlängert wer­
den. 

(10)  Die in dieser Verordnung vorgesehenen Maßnahmen entsprechen der Stellungnahme des Verwaltungsausschusses 
für die gemeinsame Organisation der Agrarmärkte — 

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN: 

Artikel 1 

Getreide 

(1) Abweichend von Artikel 3 Absatz 1 Unterabsatz 2 der Verordnung (EG) Nr. 2305/2003 können die Einfuhrlizen­
zanträge für Gerste im Rahmen des Kontingents 09.4126 für das Jahr 2015 nach Freitag, dem 11. Dezember 2015, 
13 Uhr Brüsseler Zeit, nicht mehr eingereicht werden. 

(2) Abweichend von Artikel 4 Absatz 1 Unterabsatz 2 der Verordnung (EG) Nr. 969/2006 können Einfuhrlizenzan­
träge für Mais im Rahmen des Kontingents 09.4131 für das Jahr 2015 nach Freitag, dem 11. Dezember 2015, 13 Uhr 
Brüsseler Zeit, nicht mehr eingereicht werden. 
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(1) Verordnung (EG) Nr. 828/2009 der Kommission vom 10. September 2009 mit Durchführungsbestimmungen für die Einfuhr und Raffi­
nation von Zuckererzeugnissen der Tarifposition 1701 im Rahmen von Präferenzabkommen für die Wirtschaftsjahre 2009/10 bis 
2014/15 (ABl. L 240 vom 11.9.2009, S. 14). 

(2) Verordnung (EG) Nr. 1918/2006 der Kommission vom 20. Dezember 2006 zur Eröffnung und Verwaltung eines Zollkontingents für 
Olivenöl mit Ursprung in Tunesien (ABl. L 365 vom 21.12.2006, S. 84). 

(3) Verordnung (EG) Nr. 951/2006 der Kommission vom 30. Juni 2006 mit Durchführungsbestimmungen zur Verordnung (EG) 
Nr. 318/2006 des Rates für den Zuckerhandel mit Drittländern (ABl. L 178 vom 1.7.2006, S. 24). 

(4) Verordnung (EU) Nr. 1272/2009 der Kommission vom 11. Dezember 2009 mit gemeinsamen Durchführungsbestimmungen zur Ver­
ordnung (EG) Nr. 1234/2007 des Rates hinsichtlich des An- und Verkaufs von landwirtschaftlichen Erzeugnissen im Rahmen der öffent­
lichen Intervention (ABl. L 349 vom 29.12.2009, S. 1). 

(5) Delegierte Verordnung (EU) Nr. 949/2014 der Kommission vom 4. September 2014 zur Festlegung befristeter Sondermaßnahmen für 
den Sektor Milch und Milcherzeugnisse in Form einer Verlängerung des Zeitraums der öffentlichen Intervention für Butter und Mager­
milchpulver im Jahr 2014 (ABl. L 265 vom 5.9.2014, S. 21). 



(3) Abweichend von Artikel 4 Absatz 1 Unterabsatz 2 der Verordnung (EG) Nr. 1067/2008 können Einfuhrlizenzan­
träge für Weichweizen anderer als hoher Qualität im Rahmen der Kontingente 09.4123, 09.4124, 09.4125 und 
09.4133 für das Jahr 2015 nach Freitag, dem 11. Dezember 2015, 13 Uhr Brüsseler Zeit, nicht mehr eingereicht wer­
den. 

Artikel 2 

Reis 

(1) Abweichend von Artikel 4 Absatz 3 Unterabsatz 1 der Verordnung (EG) Nr. 1964/2006 können Einfuhrlizenzan­
träge für Reis mit Ursprung in Bangladesch im Rahmen des Kontingents 09.4517 für das Jahr 2015 nach Freitag, dem 
4. Dezember 2015, 13 Uhr Brüsseler Zeit, nicht mehr eingereicht werden. 

(2) Abweichend von Artikel 2 Absatz 1 Unterabsatz 3 der Durchführungsverordnung (EU) Nr. 480/2012 können Ein­
fuhrlizenzanträge für Bruchreis im Rahmen des Kontingents 09.4079 für das Jahr 2015 nach Freitag, dem 4. Dezem­
ber 2015, 13 Uhr Brüsseler Zeit, nicht mehr eingereicht werden. 

Artikel 3 

Zucker 

Abweichend von Artikel 4 Absatz 1 der Verordnung (EG) Nr. 828/2009 können Einfuhrlizenzanträge zwischen Freitag, 
dem 11. Dezember 2015, 13 Uhr Brüsseler Zeit, und Freitag, dem 25. Dezember 2015, 13 Uhr Brüsseler Zeit, nicht ein­
gereicht werden. 

Artikel 4 

Olivenöl 

Abweichend von Artikel 3 Absatz 3 der Verordnung (EG) Nr. 1918/2006 werden die in den Zeiträumen gemäß Anhang I 
der vorliegenden Verordnung beantragten Einfuhrlizenzen für Olivenöl vorbehaltlich der gemäß Artikel 7 Absatz 2 der 
Verordnung (EG) Nr. 1301/2006 der Kommission (1) erlassenen Maßnahmen zu den in demselben Anhang genannten 
Zeitpunkten erteilt. 

Artikel 5 

Nichtquotenzucker und -isoglukose 

Abweichend von Artikel 7d Absatz 1 der Verordnung (EG) Nr. 951/2006 werden die in den Zeiträumen gemäß 
Anhang II der vorliegenden Verordnung beantragten Ausfuhrlizenzen für Nichtquotenzucker und -isoglucose zu den in 
demselben Anhang genannten Zeitpunkten erteilt, und zwar gegebenenfalls unter Berücksichtigung der besonderen Maß­
nahmen gemäß Artikel 9 Absätze 1 und 2 der Verordnung (EG) Nr. 951/2006. 

Artikel 6 

Angebote für den Ankauf von Weichweizen zum Festpreis im Rahmen der öffentlichen Intervention 

Abweichend von Artikel 14 Absatz 1 Unterabsatz 2 der Verordnung (EU) Nr. 1272/2009 endet bei Angeboten für den 
Ankauf von Weichweizen, die während der in Anhang III der vorliegenden Verordnung genannten Zeiträume übermittelt 
werden, die Frist, innerhalb deren die Kommission über die Mitteilungen gemäß Artikel 13 Absatz 2 Buchstabe b bzw. 
Artikel 13 Absatz 3 der Verordnung (EU) Nr. 1272/2009 entscheidet, zu dem in demselben Anhang genannten Zeit­
punkt. 

Artikel 7 

Angebote für den Ankauf von Butter und Magermilchpulver zum Festpreis im Rahmen der öffentlichen 
Intervention 

Abweichend von Artikel 14 Absatz 1 Unterabsatz 2 der Verordnung (EU) Nr. 1272/2009 endet bei Angeboten für den 
Ankauf von Butter und Magermilchpulver, die während der in Anhang IV Teile 1 und 2 der vorliegenden Verordnung 
genannten Zeiträume übermittelt werden, die Frist, innerhalb deren die Kommission über die Mitteilungen gemäß Arti­
kel 13 Absatz 2 Buchstabe a bzw. Artikel 13 Absatz 3 der Verordnung (EU) Nr. 1272/2009 entscheidet, zu dem in dem­
selben Anhang genannten Zeitpunkt. 
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(1) Verordnung (EG) Nr. 1301/2006 der Kommission vom 31. August 2006 mit gemeinsamen Regeln für die Verwaltung von Einfuhrzoll­
kontingenten für landwirtschaftliche Erzeugnisse im Rahmen einer Einfuhrlizenzregelung (ABl. L 238 vom 1.9.2006, S. 13). 



Artikel 8 

Inkrafttreten 

Diese Verordnung tritt am dritten Tag nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union in Kraft. 

Ihre Geltungsdauer endet am 10. Januar 2016. 

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem 
Mitgliedstaat. 

Brüssel, den 16. Dezember 2014 

Für die Kommission, 

im Namen des Präsidenten, 
Jerzy PLEWA 

Generaldirektor für Landwirtschaft und ländliche Entwicklung   

ANHANG I 

Zeitraum für die Beantragung von Lizenzen für die Einfuhr von 
Olivenöl Zeitpunkt der Erteilung 

Montag, 30. oder Dienstag, 31. März 2015 Freitag, 10. April 2015 

Montag, 27. oder Dienstag, 28. April 2015 Mittwoch, 6. Mai 2015 

Montag, 11. oder Dienstag, 12. Mai 2015 Donnerstag, 21. Mai 2015 

Montag, 18. oder Dienstag, 19. Mai 2015 Mittwoch, 27. Mai 2015 

Montag, 26. oder Dienstag, 27. Oktober 2015 Mittwoch, 4. November 2015    

ANHANG II 

Zeitraum für die Beantragung von Lizenzen für die Ausfuhr von 
Nichtquotenzucker und –isoglucose Zeitpunkt der Erteilung 

Zwischen Montag, 13. und Freitag, 17. Juli 2015 Dienstag, 28. Juli 2015 

Zwischen Montag, 21. und Freitag, 25. Dezember 2015 Freitag, 8. Januar 2016   
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ANHANG III 

Eingang der Mitteilung über Angebote für 
Weichweizen gemäß Artikel 13 Absatz 2 

Buchstabe b der Verordnung (EU) 
Nr. 1272/2009 

Eingang der Mitteilung über Angebote für 
Weichweizen gemäß Artikel 13 Absatz 3 

der Verordnung (EU) Nr. 1272/2009 

Ende der Frist, innerhalb deren die 
Kommission über die Angebote für 

Weichweizen entsprechend den jeweiligen 
Mitteilungen entscheiden muss 

Mittwoch, 1. April 2015  Mittwoch, 8. April 2015  

Donnerstag, 26. März 2015 

Freitag, 27. März 2015 

Montag, 30. März 2015 

Dienstag, 31. März 2015 

Mittwoch, 1. April 2015 

Donnerstag, 2. April 2015 

Freitag, 3. April 2015 

Montag, 6. April 2015 

Dienstag, 7. April 2015 

Mittwoch, 8. April 2015 

Donnerstag, 9. April 2015 

Freitag, 10. April 2015 

Montag, 13. April 2015 

Montag, 13. April 2015 

Montag, 13. April 2015 

Montag, 13. April 2015  

Freitag, 24. April 2015 

Montag, 27. April 2015 

Dienstag, 28. April 2015 

Mittwoch, 29. April 2015 

Donnerstag, 30. April 2015 

Montag, 4. Mai 2015 

Dienstag, 5. Mai 2015 

Mittwoch, 6. Mai 2015 

Donnerstag, 7. Mai 2015 

Freitag, 8. Mai 2015 

Mittwoch, 13. Mai 2015  Dienstag, 19. Mai 2015  

Donnerstag, 7. Mai 2015 

Freitag, 8. Mai 2015 

Montag, 11. Mai 2015 

Dienstag, 12. Mai 2015 

Mittwoch, 13. Mai 2015 

Donnerstag, 14. Mai 2015 

Freitag, 15. Mai 2015 

Montag, 18. Mai 2015 

Dienstag, 19. Mai 2015 

Mittwoch, 20. Mai 2015 

Donnerstag, 21. Mai 2015 

Freitag, 22. Mai 2015 

Freitag, 22. Mai 2015 

Freitag, 22. Mai 2015  

Montag, 18. Mai 2015 

Dienstag, 19. Mai 2015 

Mittwoch, 20. Mai 2015 

Donnerstag, 21. Mai 2015 

Freitag, 22. Mai 2015 

Dienstag, 26. Mai 2015 

Mittwoch, 27. Mai 2015 

Donnerstag, 28. Mai 2015 

Freitag, 29. Mai 2015 

Montag, 1. Juni 2015   
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ANHANG IV 

TEIL 1 

Eingang der Mitteilung über Angebote für 
Butter und Magermilchpulver gemäß 
Artikel 13 Absatz 2 Buchstabe a der 

Verordnung (EU) Nr. 1272/2009 

Eingang der Mitteilung über Angebote für 
Butter und Magermilchpulver gemäß 

Artikel 13 Absatz 3 der Verordnung (EU) 
Nr. 1272/2009 

Ende der Frist, innerhalb deren die 
Kommission über die Angebote für Butter 
und Magermilchpulver entsprechend den 
jeweiligen Mitteilungen entscheiden muss 

Montag, 22. Dezember 2014  Montag, 5. Januar 2015 

Montag, 29. Dezember 2014  Dienstag, 6. Januar 2015  

Montag, 22. Dezember 2014 

Zwischen Dienstag, 23. Dezember 
2014 und 

Freitag, 2. Januar 2015 

Donnerstag, 8. Januar 2015 

Freitag, 9. Januar 2015  

TEIL 2 

Eingang der Mitteilung über Angebote für 
Butter und Magermilchpulver gemäß 
Artikel 13 Absatz 2 Buchstabe a der 

Verordnung (EU) Nr. 1272/2009 

Eingang der Mitteilung über Angebote für 
Butter und Magermilchpulver gemäß 

Artikel 13 Absatz 3 der Verordnung (EU) 
Nr. 1272/2009 

Ende der Frist, innerhalb deren die 
Kommission über die Angebote für Butter 
und Magermilchpulver entsprechend den 
jeweiligen Mitteilungen entscheiden muss  

Donnerstag, 26. März 2015 

Freitag, 27. März 2015 

Montag, 30. März 2015 

Dienstag, 31. März 2015 

Mittwoch, 1. April 2015 

Donnerstag, 2. April 2015 

Freitag, 3. April 2015 

Montag, 6. April 2015 

Dienstag, 7. April 2015 

Mittwoch, 8. April 2015 

Donnerstag, 9. April 2015 

Freitag, 10. April 2015 

Montag, 13. April 2015 

Montag, 13. April 2015 

Montag, 13. April 2015 

Montag, 13. April 2015  

Freitag, 24. April 2015 

Montag, 27. April 2015 

Dienstag, 28. April 2015 

Mittwoch, 29. April 2015 

Donnerstag, 30. April 2015 

Montag, 4. Mai 2015 

Dienstag, 5. Mai 2015 

Mittwoch, 6. Mai 2015 

Donnerstag, 7. Mai 2015 

Freitag, 8. Mai 2015  

Donnerstag, 7. Mai 2015 

Freitag, 8. Mai 2015 

Montag, 11. Mai 2015 

Dienstag, 12. Mai 2015 

Mittwoch, 13. Mai 2015 

Donnerstag, 14. Mai 2015 

Freitag, 15. Mai 2015 

Montag, 18. Mai 2015 

Montag, 18. Mai 2015 

Dienstag, 19. Mai 2015 

Mittwoch, 20. Mai 2015 

Donnerstag, 21. Mai 2015 

Freitag, 22. Mai 2015 

Freitag, 22. Mai 2015 

Freitag, 22. Mai 2015 

Dienstag, 26. Mai 2015  

Dienstag, 19. Mai 2015 

Mittwoch, 20. Mai 2015 

Donnerstag, 21. Mai 2015 

Freitag, 22. Mai 2015 

Mittwoch, 27. Mai 2015 

Donnerstag, 28. Mai 2015 

Freitag, 29. Mai 2015 

Montag, 1. Juni 2015 
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Eingang der Mitteilung über Angebote für 
Butter und Magermilchpulver gemäß 
Artikel 13 Absatz 2 Buchstabe a der 

Verordnung (EU) Nr. 1272/2009 

Eingang der Mitteilung über Angebote für 
Butter und Magermilchpulver gemäß 

Artikel 13 Absatz 3 der Verordnung (EU) 
Nr. 1272/2009 

Ende der Frist, innerhalb deren die 
Kommission über die Angebote für Butter 
und Magermilchpulver entsprechend den 
jeweiligen Mitteilungen entscheiden muss 

Montag, 20. Juli 2015  Donnerstag, 23. Juli 2015  

Dienstag, 14. Juli 2015 

Mittwoch, 15. Juli 2015 

Donnerstag, 16. Juli 2015 

Freitag, 17. Juli 2015 

Montag, 20. Juli 2015 

Mittwoch, 22. Juli 2015 

Donnerstag, 23. Juli 2015 

Freitag, 24. Juli 2015 

Montag, 27. Juli 2015 

Dienstag, 28. Juli 2015   
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DURCHFÜHRUNGSVERORDNUNG (EU) Nr. 1355/2014 DER KOMMISSION 

vom 17. Dezember 2014 

zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 391/2009 hinsichtlich der Annahme bestimmter Codes und 
diesbezüglicher Änderungen bestimmter Übereinkommen und Protokolle durch die Internationale 

Seeschifffahrtsorganisation (IMO) 

(Text von Bedeutung für den EWR) 

DIE EUROPÄISCHE KOMMISSION — 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union, 

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 391/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. April 2009 über 
gemeinsame Vorschriften und Normen für Schiffsüberprüfungs- und -besichtigungsorganisationen (1), insbesondere Arti­
kel 13 Absatz 2, 

in Übereinstimmung mit der Konformitätsprüfung gemäß Artikel 5 der Verordnung (EG) Nr. 2099/2002 des Europä­
ischen Parlaments und des Rates zur Einsetzung eines Ausschusses für die Sicherheit im Seeverkehr und die Vermeidung 
von Umweltverschmutzung durch Schiffe (COSS) (2), 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1)  Gemäß Artikel 5 Absatz 1 der Verordnung (EG) Nr. 2099/2002 arbeiten die Mitgliedstaaten und die Kommission 
zusammen, um gegebenenfalls einen gemeinsamen Standpunkt oder eine gemeinsame Vorgehensweise in den 
zuständigen internationalen Gremien festzulegen und damit das Risiko einer Kollision zwischen den Rechtsvor­
schriften der Gemeinschaft über den Seeverkehr und internationalen Instrumente zu verringern. 

(2)  Die Verordnung (EG) Nr. 391/2009 und die Richtlinie 2009/15/EG des Europäischen Parlaments und des Rates (3) 
bilden zusammen ein in sich schlüssiges Gesetzespaket, durch das die Tätigkeiten der anerkannten Organisationen 
nach den gleichen Grundsätzen und Begriffsbestimmungen stimmig geregelt werden. Beschließt ein Mitgliedstaat 
gemäß Artikel 3 Absatz 2 der Richtlinie 2009/15/EG bei Schiffen, die unter seiner Flagge fahren, Organisationen 
zu ermächtigen, Überprüfungen und Besichtigungen im Zusammenhang mit staatlich vorgesehenen Zeugnissen 
für ihn durchzuführen, so überträgt er diese Aufgaben nur einer anerkannten Organisation, was gemäß Artikel 2 
Buchstabe g der genannten Richtlinie bedeutet, dass es sich um eine gemäß der Verordnung (EG) Nr. 391/2009 
anerkannte Organisation handelt. Die Vorschriften, aufgrund derer die betreffenden Organisationen anerkannt 
werden, wirken sich daher auf beide Rechtsakte aus. 

(3)  Der in Artikel 2 Buchstabe b der Verordnung (EG) 391/2009 definierte Begriff „internationale Übereinkommen“ 
bezeichnet das Internationale Übereinkommen zum Schutz des menschlichen Lebens auf See vom 1. November 
1974 (SOLAS 74) mit Ausnahme des Kapitels XI-2 der Anlage hierzu, das Internationale Freibord-Übereinkom­
men vom 5. April 1966 und das Internationale Übereinkommen zur Verhütung der Meeresverschmutzung durch 
Schiffe vom 2. November 1973 (MARPOL) mit seinen Protokollen und Änderungen sowie die damit zusammen­
hängenden, in allen Mitgliedstaaten rechtlich bindenden Kodizes, in der jeweils geltenden Fassung. 

(4)  Die IMO hat auf ihrer 28. Vollversammlung mit der IMO-Entschließung A.1070(28) vom 4. Dezember 2013 
einen Code für die Anwendung der IMO-Instrumente (IMO Instruments Implementation Code, III-Code) ange­
nommen; ferner wurden mit der IMO-Entschließung A.1083(28) vom 4. Dezember 2013 Änderungen zum Frei­
bord-Übereinkommen beschlossen, um den III-Code sowie einem damit verbundenen Flaggenstaaten-Auditsystem 
Verbindlichkeit zu verleihen. 

(5)  Der IMO-Ausschuss für den Schutz der Meeresumwelt (Marine Environment Protection Committee — MEPC) hat 
auf seiner 66. Sitzung mit seiner Entschließung MEPC.246(66) vom 4. April 2014 Änderungen des Protokolls 
von 1978 zum MARPOL-Übereinkommen angenommen, sowie mit seiner Entschließung MEPC.247(66) vom 
4. April 2014 Änderungen des Protokolls von 1997 zum MARPOL-Übereinkommen in seiner durch das Proto­
koll von 1978 geänderten Fassung angenommen, um dem III-Code sowie einem damit verbundenen Flaggenstaa­
ten-Auditsystem Verbindlichkeit zu verleihen. 
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(6)  Der IMO-Schiffssicherheitsausschuss (MSC) verabschiedete auf seiner 93. Sitzung mit seiner Entschließung 
MSC.366(93) vom 22. Mai 2014 Änderungen des SOLAS-Übereinkommens und mit seiner Entschließung 
MSC.375(93) vom 22. Mai 2014 Änderungen des Protokolls von 1988 zum Freibord-Übereinkommen, um dem 
III-Code sowie einem damit verbundenen Flaggenstaaten-Auditsystem Verbindlichkeit zu verleihen. 

(7)  Der MEPC verabschiedete auf seiner 65. Sitzung und der MSC auf seiner 92. Sitzung mit seiner Entschließung 
MSC.349(92) vom 21. Juni 2013 den IMO-Code über anerkannte Organisationen (RO-Code). 

(8)  Der MEPC billigte auf seiner 65. Sitzung mit seiner Entschließung MEPC.238(65) vom 17. Mai 2013 Änderungen 
des Protokolls von 1978 zum MARPOL-Übereinkommen, um dem RO-Code Verbindlichkeit zu verleihen. 

(9)  Der MSC billigte auf seiner 92. Sitzung mit seinen Entschließungen MSC.350(92) und MSC.356(92) vom 21. Juni 
2013 Änderungen des SOLAS-Übereinkommens sowie des Protokolls von 1988 zum Freibord-Übereinkommen, 
um dem RO-Code Verbindlichkeit zu verleihen. 

(10)  Mit dem Inkrafttreten des III-Codes und des RO-Codes ist daher entsprechend den geltenden Regeln für die 
Annahme, die Ratifizierung und das Inkrafttreten von Änderungen der betreffenden IMO-Übereinkommen im 
Zeitraum zwischen dem 1. Januar 2015 und dem 1. Januar 2018 zu rechnen. 

(11)  Der Rat verabschiedete am 13. Mai 2013 den Beschluss 2013/268/EU des Rates (1). Gemäß Artikel 5 dieses 
Beschlusses ermächtigte der Rat die Mitgliedstaaten, im Interesse der Union und unter dem Vorbehalt der im 
Anhang enthaltenen Erklärung ihre Zustimmung zu erklären, durch die in den Erwägungsgründen 4 bis 9 dieser 
Verordnung genannten Änderungen gebunden zu sein. 

(12)  In der Erklärung im Anhang zu dem Beschluss 2013/268/EU heißt es, dass die Mitgliedstaaten der Auffassung 
sind, dass der III-Code und der RO-Code eine Reihe von Mindestanforderungen enthalten, die die Staaten bei 
Bedarf weiterentwickeln und verbessern können, um die Sicherheit auf See und den Umweltschutz zu verbessern. 

(13)  Es wird ferner festgestellt, dass der III-Code oder der RO-Code nicht so auszulegen ist, als begrenze oder 
beschränke er die Erfüllung der Verpflichtungen der Mitgliedstaaten aufgrund des Rechts der Europäischen Union 
in Bezug auf die Definition der Begriffe „staatlich vorgesehene Zeugnisse“ und „Klassenzeugnisse“, den Umfang 
der für anerkannte Organisationen festgelegten Verpflichtungen und Kriterien, die Pflichten der Europäischen 
Kommission in Bezug auf die Anerkennung und Bewertung von anerkannten Organisationen und gegebenenfalls 
die Verhängung von Korrekturmaßnahmen oder Sanktionen gegen sie. In der Erklärung wird weiter ausgeführt, 
dass die Mitgliedstaaten im Falle eines IMO-Audits mitteilen, dass nur die Einhaltung solcher Bestimmungen der 
betreffenden internationalen Übereinkommen geprüft werden, die die Mitgliedstaaten, auch unter den Bedingun­
gen dieser Erklärung, angenommen haben. 

(14)  In der Rechtsordnung der Union enthalten sowohl der Geltungsbereich der Verordnung 391/2009 als auch der 
Geltungsbereich der Richtlinie 2009/15/EG Verweise auf „internationale Übereinkommen“, wie in Erwägungs­
grund 3 dargelegt. In diesem Rahmen werden Änderungen der IMO-Übereinkommen im Unionsrecht automatisch 
wirksam, sobald sie auf internationaler Ebene in Kraft treten, einschließlich der damit zusammenhängenden recht­
lich bindenden Kodizes wie der III-Code und der RO-Code, die damit zu den für die Anwendung der Verordnung 
(EG) Nr. 391/2009 relevanten IMO-Instrumenten gehören. 

(15)  Änderungen internationaler Übereinkommen können jedoch in Übereinstimmung mit der Konformitätsprüfung 
vom Geltungsbereich des Seeverkehrsrechts der Union ausgeschlossen werden, wenn sie mindestens eines der bei­
den in Artikel 5 Absatz 2 der Verordnung (EG) Nr. 2099/2002 genannten Kriterien erfüllen. 

(16)  Die Kommission bewertete die Änderungen der IMO-Übereinkommen gemäß Artikel 5 der Verordnung (EG) 
Nr. 2099/2002 und stellte eine Reihe von Diskrepanzen zwischen dem III-Code und dem RO-Code einerseits und 
der Verordnung (EG) Nr. 391/2009 und der Richtlinie 2009/15/EG andererseits fest. 

(17)  Erstens ist in Teil 2 Absatz 16.1 des III-Codes ein Minimum von Ressourcen und Verfahren vorgesehen, über die 
die Flaggenstaaten verfügen müssen, einschließlich der Bereitstellung von Verwaltungsanweisungen betreffend 
unter anderem Klassenzeugnisse, die vom Flaggenstaat als Nachweis dafür verlangt werden, dass die Anforderun­
gen eines internationalen Übereinkommens, dem er beigetreten ist, in Bezug auf bauliche, mechanische, 
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elektrische und sonstige Aspekte, oder eine Anforderung seiner nationalen Rechtsvorschriften eingehalten werden. 
Wie jedoch in Erwägungsgrund 21 erläutert, wird im Unionsrecht zwischen staatlich vorgesehenen Zeugnissen 
und Klassenzeugnissen unterschieden. Letztere sind privatrechtliche Dokumente und werden weder von einem 
Flaggenstaat noch in seinem Namen ausgestellt. Eigentlich verweist diese Bestimmung des III-Codes auf SOLAS 
Kapitel II-1 Teil A-1 Regel 3-1, wonach dafür zu sorgen ist, dass Schiffe gemäß den baulichen, mechanischen und 
elektrischen Vorschriften einer von der Verwaltung nach Regel XI-1/1 anerkannten Klassifikationsgesellschaft ent­
worfen, gebaut und instand gehalten werden. Im SOLAS-Übereinkommen wird ganz eindeutig das Schiff oder 
dessen rechtliche Vertretung gegenüber dem Flaggenstaat als Gegenstand dieser Anforderung ausgewiesen. Außer­
dem handelt eine anerkannte Organisation in ihrer Eigenschaft als Klassifikationsgesellschaft bei der Erteilung von 
Klassenzeugnissen nach ihren eigenen Regeln, Verfahren, Bedingungen und privatwirtschaftlichen Verträgen, bei 
denen der Flaggenstaat nicht Vertragspartei ist. Folglich widerspricht diese Bestimmung des III-Codes der Unter­
scheidung zwischen der Ausstellung von staatlichen Zeugnissen und Klassenzeugnissen im Sinne des geltenden 
EU-Rechts. 

(18) Zweitens muss der Flaggenstaat gemäß Teil 2 Absatz 18.1 des III-Code „ausschließlich in Bezug auf die zum Füh­
ren seiner Flagge berechtigten Schiffe“ regeln, dass eine anerkannte Organisation über angemessene Ressourcen in 
Bezug auf Technik-, Management und Forschungskapazitäten verfügt, um die ihr übertragenen Aufgaben wahr­
nehmen zu können. Im Gegensatz dazu wird dieser Aspekt im Unionsrecht als Anforderung zum Zweck der 
Anerkennung behandelt, wie Kriterium A.3 in Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 391/2009 verdeutlicht, und 
zwar im Hinblick auf die gesamte Flotte in der Klasse der betreffenden Organisation ohne Unterscheidung auf­
grund der Flagge. Sollte die obige Bestimmung des III-Codes in das Unionsrecht aufgenommen werden, würde das 
Kriterium A.3 des Anhangs I der Verordnung (EG) Nr. 391/2009 in Bezug auf die Leistung der anerkannten Orga­
nisation ausschließlich auf Schiffe unter der Flagge von Mitgliedstaaten Anwendung finden, was im Widerspruch 
zu den derzeit geltenden Anforderungen stünde. 

(19) Drittens wird durch Teil 2 Absatz 19 des III-Codes einem Flaggenstaat untersagt, seine anerkannten Organisatio­
nen zu beauftragen, auf nicht unter seiner Flagge fahrende Schiffe Anforderungen anzuwenden, die unter anderem 
mit ihren Klassifikationsregeln, -anforderungen oder -verfahren zusammenhängen. Gemäß der Richtlinie 
2009/15/EG können Mitgliedstaaten nur dann eine Organisation ermächtigen, in ihrem Auftrag staatliche Zeug­
nisse für ihre jeweilige Flotte auszustellen, wenn diese Organisation anerkannt ist und zu diesem Zweck gemäß 
der Verordnung (EG) Nr. 391/2009 überwacht wird. In diesem Rahmen müssen die anerkannten Organisationen 
als solche bei ihren einschlägigen Tätigkeiten im Zusammenhang mit ihrer klassifizierten Flotte unabhängig von 
der Flagge bestimmte Anforderungen erfüllen. Dies betrifft die meisten in Anhang I der Verordnung (EG) 
Nr. 391/2009 aufgeführten Kriterien sowie weitere Verpflichtungen, insbesondere Artikel 10 Absatz 4 der Ver­
ordnung. Sollte die obige Bestimmung des III-Codes in das Unionsrecht aufgenommen werden, würde das zu 
einer Einschränkung der Anwendung der geltenden Anerkennungsanforderungen der Verordnung (EG) Nr. 391/ 
2009 führen, u. a. wenn sie als Vorschriften, Anforderungen und Verfahren für die Leistung der anerkannten 
Organisation nur in Bezug auf Schiffe unter der Flagge von Mitgliedstaaten anzusehen sind. 

(20)  Viertens wird in Teil 2 Abschnitt 1.1 des RO-Codes eine „anerkannte Organisation“ als Organisation definiert, die 
von einem Flaggenstaat bewertet und für konform mit Teil 2 des RO-Codes befunden wurde. Im Gegensatz dazu 
wird eine anerkannte Organisation in Artikel 2 Buchstabe e der Verordnung (EG) Nr. 391/2009 definiert als „eine 
gemäß dieser Verordnung anerkannte Organisation“. Auf der Grundlage der in den Erwägungsgründen 21 bis 23 
dargelegten Bewertung der Kommission ergibt sich, dass mehrere Bestimmungen von Teil 2 des RO-Codes mit 
der Verordnung (EG) Nr. 391/2009 unvereinbar sind. Folglich würde eine anerkannte Organisation nach den 
Anforderungen des RO-Codes nicht alle Anforderungen der Verordnung (EG) Nr. 391/2009 erfüllen und würde 
somit nicht der im Unionsrecht festgelegten Definition von anerkannten Organisationen entsprechen. 

(21) Fünftens werden in Abschnitt 1.3 Teil 2 des RO-Codes die staatliche Ausstellung von Zeugnissen und Dienstleis­
tungen in einer Kategorie von Tätigkeiten zusammengefasst, zu deren Wahrnehmung anerkannte Organisationen 
im Auftrag des Flaggenstaats berechtigt sind, worunter auch die Ausstellung von Zeugnissen fällt, die sich sowohl 
auf staatliche Vorschriften als auch auf Klassenanforderungen beziehen. Dagegen unterscheiden die Begriffsbestim­
mungen in Artikel 2 Buchstaben g und i der Verordnung (EG) Nr. 391/2009 klar zwischen „staatlich vorgesehe­
nen Zeugnissen“, die von einem Flaggenstaat selbst oder in seinem Auftrag in Einklang mit den internationalen 
Übereinkommen erteilt werden, und „Klassenzeugnissen“, die von einer anerkannten Organisation ausgestellt wer­
den, um die Eignung eines Schiffes für einen bestimmten Zweck oder Dienst gemäß dem von jener anerkannten 
Organisation festgelegten und veröffentlichten Vorschriftenwerk zu bestätigen. Folglich sind staatlich vorgesehene 
Zeugnisse und Klassenzeugnisse nach Unionsrecht unterschiedliche Konzepte mit unterschiedlichen Merkmalen. 
Während staatlich vorgesehene Zeugnisse dem öffentlichen Recht unterlegen, sind Klassenzeugnisse privatrecht­
lich geregelt und werden von einer Klassifikationsgesellschaft gemäß deren eigenen Regeln, Verfahren und Bedin­
gungen ausgestellt. Damit haben die von einer anerkannten Organisation für ein Schiff ausgestellten Klassenzeug­
nisse, mit denen die Einhaltung von Klassifikationsvorschriften und -verfahren bescheinigt wird und die, sofern 
durch einen Flaggenstaat überprüft, auch als Nachweis für die Einhaltung von Regel 3-1 des SOLAS-Übereinkom­
mens Kapitel II-I Teil A-1 dienen, rein privatrechtlichen Charakter und stellen weder einen hoheitlichen Akt eines 
Flaggenstaats dar, noch erfolgt ihre Ausstellung im Namen eines Flaggenstaats. Im RO-Code wird jedoch systema­
tisch davon ausgegangen, dass die Ausstellung staatlicher Zeugnisse und die Erbringung von Dienstleistungen im 
Namen des Flaggenstaats von den anerkannten Organisationen geleistet werden, was der rechtlichen Unterschei­
dung im Unionsrecht widerspricht. Abgesehen von diesem Widerspruch beinhaltet diese Bestimmung des 
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RO-Codes bei Übernahme in das Unionsrecht die offenkundige Gefahr, dass die in der Verordnung (EG) 
Nr. 391/2009 unabhängig von der Flagge festgelegten Anforderungen an die Gesamttätigkeit der Organisation in 
der EU nicht mehr durchgesetzt werden könnten. 

(22)  Sechstens sieht der RO-Code in Teil 2 Abschnitt 3.9.3.1 einen Mechanismus für die Zusammenarbeit zwischen 
anerkannten Organisationen vor, die allein auf den vom Flaggenstaat festgelegten Grundlagen erfolgen soll, um 
die Verfahren für die Ausstellung staatlicher Zeugnisse sowie für die Erbringung von Dienstleistungen im Auftrag 
des Flaggenstaats in angemessener Weise zu standardisieren. In Teil 2 Abschnitt 3.9.3.2 desselben Codes ist die 
Festlegung eines Rahmens durch einen Flaggenstaat oder eine Gruppe von Flaggenstaaten zur Regelung der 
Zusammenarbeit ihrer anerkannten Organisationen in technischen und sicherheitsbezogenen Fragen der Ausstel­
lung staatlicher Zeugnisse und Dienstleistungen im Auftrag des genannten Flaggenstaats/der genannten Flaggen­
staaten vorgesehen. Im Unionsrecht wird die Zusammenarbeit zwischen anerkannten Organisationen jedoch 
durch Artikel 10 Absatz 1 der Verordnung (EG) Nr. 391/2009 geregelt, demzufolge sich die anerkannten Organi­
sationen regelmäßig mit der Absicht beraten, die Gleichwertigkeit zu erhalten und mit dem Ziel, die Harmonisie­
rung ihrer Vorschriften und Verfahrensabläufe und deren Umsetzung anzustreben; zudem legen sie, sofern ange­
messen, die Grundlagen für die gegenseitige Anerkennung von Klassenzeugnissen für Material, Ausrüstung und 
Komponenten fest. Diese beiden in Artikel 10 Absatz 1 festgelegten Verfahren der Zusammenarbeit fallen unter 
die privatwirtschaftlichen Tätigkeiten der anerkannten Organisationen, die sie in ihrer Eigenschaft als Klassifika­
tionsgesellschaften und damit unabhängig von der Flagge wahrnehmen. Die Übernahme des im RO-Code vorgese­
henen Kooperationsmechanismus in das Unionsrecht liefe daher auf eine Einschränkung des in der Verordnung 
(EG) Nr. 391/2009 festgelegten Kooperationsrahmens hinaus, sodass die Tätigkeiten der anerkannten Organisation 
auf Schiffe unter der Flagge von Mitgliedstaaten beschränkt würden, was im Widerspruch zu den derzeit geltenden 
Anforderungen stünde. 

(23)  Siebtens ist Abschnitt 3.9.3.3 von Teil 2 des RO-Codes identisch mit Absatz 19 von Teil 2 des III-Codes; daher 
sind die Ausführungen in Erwägungsgrund 19 für diese Bestimmung des RO-Codes gleichermaßen relevant. 

(24) Die Union sollte weder durch den Entwurf des III-Codes noch den des RO-Codes in ihren Möglichkeiten einge­
schränkt werden, in Einklang mit den Verträgen und mit dem internationalen Recht angemessene Bedingungen 
für die Anerkennung von Organisationen festzulegen, die die Mitgliedstaaten um die Ermächtigung für die Besich­
tigung von Schiffen und die Ausstellung von Zeugnissen für Schiffe in ihrem Namen ersuchen, damit die Ziele 
der Union erreicht werden können, insbesondere die Verbesserung der Sicherheit im Seeverkehr und des Umwelt­
schutzes. 

(25) Das in Artikel 10 Absatz 1 der Verordnung (EG) Nr. 391/2009 festgelegte System für die gegenseitige Anerken­
nung von Klassenzeugnissen für Material, Ausrüstung und Komponenten ist in Bezug auf Schiffe unter der Flagge 
von Mitgliedstaaten nur innerhalb der Union durchsetzbar. Bei Schiffen aus Drittstaaten unterliegt die Anerken­
nung der einschlägigen Zeugnisse dem Ermessen des jeweiligen Dritt-Flaggenstaats in Ausübung seiner ausschließ­
lichen Rechtshoheit, insbesondere im Rahmen des Seerechtsübereinkommens der Vereinten Nationen (UNCLOS). 

(26)  Aufgrund ihrer Bewertung kam die Kommission zu dem Schluss, dass die in den Erwägungsgründen aufgeführten 
Bestimmungen des III-Codes und des RO-Codes mit der Verordnung (EG) Nr. 391/2009 unvereinbar sind und 
vom Anwendungsbereich dieser Verordnung ausgeschlossen werden sollten. Damit sollte auch Artikel 2 Buch­
stabe b der Verordnung (EG) Nr. 391/2009 entsprechend geändert werden. 

(27)  Da der RO-Code am 1. Januar 2015 in Kraft tritt, sollte diese Verordnung so bald wie möglich nach dem Datum 
ihrer Veröffentlichung in Kraft treten. 

(28)  Der Ausschuss für die Sicherheit im Seeverkehr und die Vermeidung von Umweltverschmutzung durch Schiffe 
(COSS) hat zu den in dieser Verordnung vorgesehenen Maßnahmen keine Stellungnahme abgegeben. Ein Durch­
führungsrechtsakt wurde als notwendig erachtet, und der Vorsitz hat dem Berufungsausschuss den Entwurf dieses 
Durchführungsrechtsakts zur weiteren Erörterung übermittelt. Die in dieser Verordnung vorgesehenen Maßnah­
men entsprechen der Stellungsnahme des Berufungsausschusses — 

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN: 

Artikel 1 

Artikel 2 Buchstabe b der Verordnung (EG) Nr. 391/2009 erhält folgende Fassung: 

„b)  ‚internationale Übereinkommen‘ das Internationale Übereinkommen zum Schutz des menschlichen Lebens auf 
See vom 1. November 1974 (SOLAS 74) mit Ausnahme des Kapitels XI-2 der Anlage hierzu, das Internationale 
Freibord-Übereinkommen vom 5. April 1966 und das Internationale Übereinkommen zur Verhütung der Mee­
resverschmutzung durch Schiffe vom 2. November 1973 (MARPOL) mit seinen Protokollen und Änderungen 
sowie die damit zusammenhängenden, in allen Mitgliedstaaten rechtlich bindenden Kodizes, mit Ausnahme der 

19.12.2014 L 365/85 Amtsblatt der Europäischen Union DE     



Absätze 16.1, 18.1 und 19 von Teil 2 des Codes für die Anwendung der IMO-Instrumente und der 
Abschnitte 1.1, 1.3, 3.9.3.1, 3.9.3.2 und 3.9.3.3 von Teil 2 des IMO-Codes für anerkannte Organisationen, in 
der jeweils geltenden Fassung.“ 

Artikel 2 

Diese Verordnung tritt am Tag nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union in Kraft. 

Sie gilt ab dem 1. Januar 2015. 

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem 
Mitgliedstaat. 

Brüssel, den 17. Dezember 2014 

Für die Kommission 

Der Präsident 
Jean-Claude JUNCKER  
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DURCHFÜHRUNGSVERORDNUNG (EU) Nr. 1356/2014 DER KOMMISSION 

17. Dezember 2014 

zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 1484/95 in Bezug auf die Festsetzung der repräsentativen 
Preise in den Sektoren Geflügelfleisch und Eier sowie für Eieralbumin 

DIE EUROPÄISCHE KOMMISSION — 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union, 

gestützt auf die Verordnung (EU) Nr. 1308/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 17. Dezember 2013 
über eine gemeinsame Marktorganisation für landwirtschaftliche Erzeugnisse und zur Aufhebung der Verordnungen 
(EWG) Nr. 922/72, (EWG) Nr. 234/79, (EG) Nr. 1037/2001 und (EG) Nr. 1234/2007 (1), insbesondere auf Artikel 183 
Buchstabe b, 

gestützt auf die Verordnung (EU) Nr. 510/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. April 2014 über 
die Handelsregelung für bestimmte aus landwirtschaftlichen Erzeugnissen hergestellte Waren und zur Aufhebung der Ver­
ordnungen (EG) Nr. 1216/2009 und (EG) Nr. 614/2009 des Rates (2), insbesondere auf Artikel 5 Absatz 6 Buchstabe a, 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1)  Mit der Verordnung (EG) Nr. 1484/95 der Kommission (3) wurden Durchführungsbestimmungen zur Regelung 
der zusätzlichen Einfuhrzölle in den Sektoren Geflügelfleisch und Eier sowie für Eieralbumin festgelegt und die 
diesbezüglichen repräsentativen Preise festgesetzt. 

(2)  Aus der regelmäßig durchgeführten Kontrolle der Angaben, auf die sich die Festsetzung der repräsentativen Preise 
für Erzeugnisse der Sektoren Geflügelfleisch und Eier sowie für Eieralbumin stützt, geht hervor, dass die repräsen­
tativen Preise für die Einfuhren bestimmter Erzeugnisse unter Berücksichtigung der von ihrem Ursprung abhängi­
gen Preisschwankungen zu ändern sind. 

(3)  Die Verordnung (EG) Nr. 1484/95 ist entsprechend zu ändern. 

(4)  Da sicherzustellen ist, dass diese Maßnahme so bald wie möglich, nachdem die aktualisierten Angaben vorliegen, 
Anwendung findet, sollte diese Verordnung am Tag ihrer Veröffentlichung in Kraft treten — 

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN: 

Artikel 1 

Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 1484/95 erhält die Fassung des Anhangs der vorliegenden Verordnung. 

Artikel 2 

Diese Verordnung tritt am Tag ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union in Kraft. 

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem 
Mitgliedstaat. 

Brüssel, den 17. Dezember 2014 

Für die Kommission, 

im Namen des Präsidenten, 
Jerzy PLEWA 

Generaldirektor für Landwirtschaft und ländliche Entwicklung  
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(1) ABl. L 347 vom 20.12.2013, S. 671. 
(2) ABl. L 150 vom 20.5.2014, S. 1. 
(3) Verordnung (EG) Nr. 1484/95 der Kommission vom 28. Juni 1995 mit Durchführungsbestimmungen zur Regelung der zusätzlichen Ein­

fuhrzölle und zur Festsetzung der repräsentativen Preise in den Sektoren Geflügelfleisch und Eier sowie für Eieralbumin und zur Aufhe­
bung der Verordnung Nr. 163/67/EWG (ABl. L 145 vom 29.6.1995, S. 47). 



ANHANG 

„ANHANG I 

KN-Code Warenbezeichnung 
Repräsentativer 

Preis 
(EUR/100 kg) 

Sicherheit 
gemäß Artikel 3 

(EUR/100 kg) 
Ursprung (1) 

0207 12 10 Schlachtkörper von Hühnern, genannt ‚Hühner 
70 v. H.‘, gefroren 

125,5 0 AR 

0207 12 90 Schlachtkörper von Hühnern, genannt ‚Hühner 
65 v. H.‘, gefroren 

145,2 0 AR 
151,5 0 BR 

0207 14 10 Teile von Hühnern, entbeint, gefroren 328,6 0 AR 
246,8 16 BR 
343,8 0 CL 
278,1 7 TH 

0207 14 50 Hühnerbrüste, gefroren 208,7 1 BR 

0207 14 60 Hühnerschenkel, gefroren 136 2 BR 

0207 27 10 Teile von Truthühnern, entbeint, gefroren 361,5 0 BR 
516,1 0 CL 

1602 32 11 Nicht gegarte Zubereitungen von Hühnern 252,3 10 BR 

(1)  Nomenklatur der Länder gemäß der Verordnung (EU) Nr. 1106/2012 der Kommission vom 27. November 2012 zur Durchführung 
der Verordnung (EG) Nr. 471/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates über Gemeinschaftsstatistiken des Außenhandels 
mit Drittländern hinsichtlich der Aktualisierung des Verzeichnisses der Länder und Gebiete (ABl. L 328 vom 28.11.2012, S. 7). Der 
Code ‚ZZ‘ steht für ‚Andere Ursprünge‘.“   
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VERORDNUNG (EU) Nr. 1357/2014 DER KOMMISSION 

vom 18. Dezember 2014 

zur Ersetzung von Anhang III der Richtlinie 2008/98/EG des Europäischen Parlaments und des 
Rates über Abfälle und zur Aufhebung bestimmter Richtlinien 

(Text von Bedeutung für den EWR) 

DIE EUROPÄISCHE KOMMISSION — 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union, 

gestützt auf die Richtlinie 2008/98/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 19. November 2008 über 
Abfälle und zur Aufhebung bestimmter Richtlinien (1), insbesondere auf Artikel 38 Absatz 2, 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1)  Anhang III der Richtlinie 2008/98/EG enthält eine Aufstellung gefahrenrelevanter Eigenschaften von Abfällen. 

(2)  Gemäß der Richtlinie 2008/98/EG sollte die Einstufung von Abfällen als gefährliche Abfälle unter anderem auf 
den Rechtsvorschriften der Union über Chemikalien beruhen, insbesondere hinsichtlich der Einstufung von Zube­
reitungen als gefährlich, einschließlich der zu diesem Zweck verwendeten Konzentrationsgrenzwerte. Ferner ist 
das System beizubehalten, nach dem Abfälle und gefährliche Abfälle gemäß dem zuletzt durch die Entscheidung 
2000/532/EG der Kommission (2) erstellten Verzeichnis der Abfallarten eingestuft wurden, um eine harmonisierte 
Einstufung von Abfällen zu fördern und die harmonisierte Bestimmung gefährlicher Abfälle in der Union sicher­
zustellen. 

(3)  Gemäß Anhang III der Richtlinie 2008/98/EG sind die gefahrenrelevanten Eigenschaften H 4 („reizend“), H 5 
(„gesundheitsschädlich“), H 6 („giftig“ und „sehr giftig“), H 7 („krebserzeugend“), H 8 („ätzend“), H 10 („fortpflan­
zungsgefährdend“), H 11 („mutagen“) und H 14 („ökotoxisch“) nach den Kriterien in Anhang VI der Richtlinie 
67/548/EWG des Rates (3) zuzuordnen. 

(4)  Gemäß Anhang III der Richtlinie 2008/98/EG gelten gegebenenfalls die in den Anhängen II und III der Richtlinie 
1999/45/EG des Europäischen Parlaments und des Rates (4) genannten Grenzwerte. 

(5)  Die Richtlinien 67/548/EWG und 1999/45/EG sind mit Wirkung vom 1. Juni 2015 aufzuheben und durch die 
Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (5) zu ersetzen, die den wissenschaftlichen und technischen Fortschritt widerspie­
gelt. Abweichend davon können die beiden Richtlinien für bestimmte Gemische bis zum 1. Juni 2017 gelten, 
wenn diese gemäß der Richtlinie 1999/45/EG eingestuft, gekennzeichnet und verpackt wurden und bereits vor 
dem 1. Juni 2015 in Verkehr gebracht wurden. 

(6) Anhang III der Richtlinie 2008/98/EG muss geändert werden, um die Definitionen der gefahrenrelevanten Eigen­
schaften gegebenenfalls anzupassen und an die Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 anzugleichen sowie die Bezug­
nahmen auf die Richtlinien 67/548/EWG und 1999/45/EG durch Bezugnahmen auf die Verordnung (EG) 
Nr. 1272/2008 zu ersetzen. 

(7) Es ist eine weitere Studie erforderlich, um die ausreichende Vollständigkeit und Repräsentativität der Informatio­
nen über mögliche Auswirkungen einer Angleichung der gefahrenrelevanten Eigenschaft HP 14 „ökotoxisch“ an 
die Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 sicherzustellen. 

(8)  Die in Anhang III der Richtlinie 2008/98/EG definierten gefahrenrelevanten Eigenschaften H 1 bis H 15 sollten in 
HP 1 bis HP 15 umbenannt werden, um eine mögliche Verwechslung mit den Codierungen der Gefahrenhinweise 
gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 zu vermeiden. 
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(1) Richtlinie 2008/98/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 19. November 2008 über Abfälle und zur Aufhebung bestimm­
ter Richtlinien (ABl. L 312 vom 22.11.2008, S. 3). 

(2) Entscheidung 2000/532/EG der Kommission vom 3. Mai 2000 zur Ersetzung der Entscheidung 94/3/EG über ein Abfallverzeichnis 
gemäß Artikel 1 Buchstabe a der Richtlinie 75/442/EWG des Rates über Abfälle und der Entscheidung 94/904/EG des Rates über ein Ver­
zeichnis gefährlicher Abfälle im Sinne von Artikel 1 Absatz 4 der Richtlinie 91/689/EWG über gefährliche Abfälle (ABl. L 226 vom 
6.9.2000, S. 3). 

(3) Richtlinie 67/548/EWG des Rates vom 27. Juni 1967 zur Angleichung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften für die Einstufung, Ver­
packung und Kennzeichnung gefährlicher Stoffe (ABl. 196 vom 16.8.1967, S. 1). 

(4) Richtlinie 1999/45/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 31. Mai 1999 zur Angleichung der Rechts- und Verwaltungsvor­
schriften der Mitgliedstaaten für die Einstufung, Verpackung und Kennzeichnung gefährlicher Zubereitungen (ABl. L 200 vom 
30.7.1999, S. 1). 

(5) Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. Dezember 2008 über die Einstufung, Kennzeich­
nung und Verpackung von Stoffen und Gemischen, zur Änderung und Aufhebung der Richtlinien 67/548/EWG und 1999/45/EG und 
zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (ABl. L 353 vom 31.12.2008, S. 1). 



(9)  Die Bezeichnungen der früheren gefahrenrelevanten Eigenschaften H 5 („gesundheitsschädlich“) und H 6 („giftig“) 
sollten geändert werden, um sie an die Änderungen der Richtvorschriften über Chemikalien und insbesondere die 
neuen Gefahrenklasse- und Gefahrenkategorie-Codes gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 anzupassen. 

(10)  Für die früheren gefahrenrelevanten Eigenschaften H 12 und H 15 sollten neue Bezeichnungen eingeführt werden, 
um Einheitlichkeit mit der Bezeichnung der anderen gefahrenrelevanten Eigenschaften sicherzustellen. 

(11) Die in dieser Verordnung vorgesehenen Maßnahmen entsprechen der Stellungnahme des Ausschusses nach Arti­
kel 39 der Richtlinie 2008/98/EG — 

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN: 

Artikel 1 

Anhang III der Richtlinie 2008/98/EG erhält die Fassung des Anhangs dieser Verordnung. 

Artikel 2 

Diese Verordnung tritt am zwanzigsten Tag nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union in Kraft. 

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem 
Mitgliedstaat. Sie gilt ab dem 1. Juni 2015. 

Brüssel, den 18. Dezember 2014 

Für die Kommission 

Der Präsident 
Jean-Claude JUNCKER  
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ANHANG 

„ANHANG III 

GEFAHRENRELEVANTE EIGENSCHAFTEN DER ABFÄLLE 

HP 1 ‚explosiv‘: Abfall, der durch chemische Reaktion Gase solcher Temperatur, solchen Drucks und solcher 
Geschwindigkeit erzeugen kann, dass hierdurch Zerstörungen in der Umgebung eintreten. Hierzu 
gehören pyrotechnische Abfälle, explosive Abfälle in Form von organischen Peroxiden und explo­
sive selbstzersetzliche Abfälle. 

Enthält ein Abfall einen oder mehrere Stoffe, denen einer der Gefahrenklasse- und Gefahrenkategorie-Codes sowie Gefah­
renhinweis-Codes der Tabelle 1 zugeordnet ist, so ist der Abfall, soweit es angebracht und verhältnismäßig ist, nach Maß­
gabe von Prüfmethoden in Bezug auf HP 1 zu beurteilen. Deutet das Vorhandensein eines Stoffs, eines Gemischs oder 
eines Erzeugnisses darauf hin, dass der Abfall explosiv ist, ist er nach HP 1 als gefährlich einzustufen. 

Tabelle 1: Gefahrenklasse- und Gefahrenkategorie-Code sowie Codierung der Gefahrenhinweise für Abfallkomponenten 
zwecks Einstufung von Abfällen als gefährlich nach HP 1: 

Gefahrenklasse- und Gefahrenkategorie-Code Codierung der Gefahrenhinweise 

Inst. Expl. H200 

Expl. 1.1 H201 

Expl. 1.2 H202 

Expl. 1.3 H203 

Expl. 1.4 H204 

Selbstzers. A 
H240 

Org. Perox. A 

Selbstzers. B 
H241 

Org. Perox. B  

HP 2 ‚brandfördernd‘: Abfall, der in der Regel durch Zufuhr von Sauerstoff die Verbrennung anderer Materialien 
verursachen oder begünstigen kann. 

Enthält ein Abfall einen oder mehrere Stoffe, denen einer der Gefahrenklasse- und Gefahrenkategorie-Codes sowie Gefah­
renhinweis-Codes der Tabelle 2 zugeordnet ist, so ist der Abfall, soweit es angebracht und verhältnismäßig ist, nach Maß­
gabe von Prüfmethoden in Bezug auf HP 2 zu beurteilen. Deutet das Vorhandensein eines Stoffs darauf hin, dass der 
Abfall brandfördernd ist, so ist er nach HP 2 als gefährlich einzustufen. 

Tabelle 2: Gefahrenklasse- und Gefahrenkategorie-Code sowie Codierung der Gefahrenhinweise für die Einstufung von 
Abfällen als gefährlich nach HP 2: 

Gefahrenklasse- und Gefahrenkategorie-Code Codierung der Gefahrenhinweise 

Oxid. Gas 1 H270 

Oxid. Fl. 1 
H271 

Oxid. Festst. 1 
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Gefahrenklasse- und Gefahrenkategorie-Code Codierung der Gefahrenhinweise 

Oxid. Fl. 2, Oxid. Fl. 3 

H272 

Oxid. Festst. 2, Oxid. Festst. 3  

HP 3 ‚entzündbar‘: 

—  entzündbarer flüssiger Abfall: flüssiger Abfall mit einem Flammpunkt von unter 60 °C oder Abfälle von 
Gasöl, Diesel und leichten Heizölen mit einem Flammpunkt von > 55 °C und ≤ 75 °C; 

— entzündbare pyrophore Flüssigkeiten und fester Abfall: fester oder flüssiger Abfall, der selbst in kleinen Men­
gen dazu neigt, sich in Berührung mit Luft innerhalb von fünf Minuten zu entzünden; 

—  entzündbarer fester Abfall: fester Abfall, der leicht brennbar ist oder durch Reibung Brand verursachen oder 
fördern kann; 

—  entzündbarer gasförmiger Abfall: gasförmiger Abfall, der an der Luft bei 20 °C und einem Standarddruck 
von 101,3 kPa entzündbar ist; 

—  mit Wasser reagierender Abfall: Abfall, der bei Berührung mit Wasser gefährliche Mengen entzündbarer Gase 
abgibt; 

— sonstiger entzündbarer Abfall: entzündbare Aerosole, entzündbarer selbsterhitzungsfähiger Abfall, entzünd­
bare organische Peroxide und entzündbarer selbstzersetzlicher Abfall. 

Enthält ein Abfall einen oder mehrere Stoffe, denen einer der Gefahrenklasse- und Gefahrenkategorie-Codes sowie Gefah­
renhinweis-Codes der Tabelle 3 zugeordnet ist, so ist der Abfall, soweit es angebracht und verhältnismäßig ist, nach Maß­
gabe von Prüfmethoden zu beurteilen. Deutet das Vorhandensein eines Stoffs darauf hin, dass der Abfall entzündbar ist, 
so ist er nach HP 3 als gefährlich einzustufen. 

Tabelle 3: Gefahrenklasse- und Gefahrenkategorie-Code sowie Codierung der Gefahrenhinweise für Abfallkomponenten 
zwecks Einstufung von Abfällen als gefährlich nach HP 3: 

Gefahrenklasse- und Gefahrenkategorie-Code Codierung der Gefahrenhinweise 

Entz. Gas 1 H220 

Entz. Gas 2 H221 

Aerosol 1 H222 

Aerosol 2 H223 

Entz. Fl. 1 H224 

Entz. Fl.2 H225 

Entz. Fl. 3 H226 

Entz. Festst. 1 

H228 

Entz. Festst. 2 
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Gefahrenklasse- und Gefahrenkategorie-Code Codierung der Gefahrenhinweise 

Selbstzers. CD 

H242 
Selbstzers. EF 

Org. Perox. CD 

Org. Perox. EF 

Pyr. FL. 1 
H250 

Pyr. Festst. 1 

Selbsterh.1 H251 

Selbsterh. 2 H252 

Wasserreakt. 1 H260 

Wasserreakt. 2 

Wasserreakt. 3 
H261  

HP 4 ‚reizend — Hautreizung und Augenschädigung‘: Abfall, der bei Applikation Hautreizungen oder Augenschä­
digungen verursachen kann. 

Enthält ein Abfall einen oder mehrere Stoffe, denen einer der folgenden Gefahrenklasse- und Gefahrenkategorie-Codes 
sowie Gefahrenhinweis-Codes zugeordnet ist und bei denen eine oder mehrere der folgenden Konzentrationsgrenzen 
erreicht oder überschritten werden, in Konzentrationen über dem Berücksichtigungsgrenzwert, so ist der Abfall nach 
HP 4 als gefährlich einzustufen. 

Der bei einer Beurteilung auf Hautverätzung 1A (H314), Hautreizung 2 (H315), Augenschäden 1 (H318) und Augenrei­
zung 2 (H319) zugrunde zu legende Berücksichtigungsgrenzwert beträgt 1 %. 

Beträgt die Summe der Konzentrationen aller Stoffe, denen Hautverätzung 1A (H314) zugeordnet ist, 1 % oder mehr, so 
ist der Abfall nach HP 4 als gefährlich einzustufen. 

Beträgt die Summe der Konzentrationen aller Stoffe, denen H318 zugeordnet ist, 10 % oder mehr, so ist der Abfall nach 
HP 4 als gefährlich einzustufen. 

Beträgt die Summe der Konzentrationen aller Stoffe, denen H315 und H319 zugeordnet sind, 20 % oder mehr, so ist der 
Abfall nach HP 4 als gefährlich einzustufen. 

Es ist zu beachten, dass Abfälle, die Stoffe, denen H314 (Hautverätzung 1A, 1B oder 1C) zugeordnet ist, in Mengen von 
5 % oder mehr enthalten, nach HP 8 als gefährlich eingestuft werden. HP 4 findet keine Anwendung, wenn der Abfall 
als HP 8 eingestuft ist. 

HP 5 ‚Spezifische Zielorgan-Toxizität (STOT)/Aspirationsgefahr‘: Abfall, der nach einmaliger oder nach wieder­
holter Exposition Toxizität für ein spezifisches 
Zielorgan verursachen kann oder akute toxi­
sche Wirkungen nach Aspiration verursacht. 

Enthält ein Abfall einen oder mehrere Stoffe, denen einer oder mehrere der folgenden Gefahrenklasse- und Gefahrenkate­
gorie-Codes sowie Gefahrenhinweis-Codes der Tabelle 4 zugeordnet sind, und bei denen eine oder mehrere der Konzent­
rationsgrenzen gemäß Tabelle 4 erreicht oder überschritten werden, so ist der Abfall nach HP 5 als gefährlich einzustu­
fen. Enthält ein Abfall Stoffe, die als STOT eingestuft sind, so wird der Abfall nur dann nach HP 5 als gefährlich einge­
stuft, wenn ein einzelner Stoff die Konzentrationsgrenze erreicht oder überschreitet. 

Enthält ein Abfall einen oder mehrere Stoffe, die als Aspirationsgefahr 1 eingestuft sind, und erreicht oder überschreitet 
die Summe dieser Stoffe die Konzentrationsgrenze, so ist der Abfall nur dann nach HP 5 als gefährlich einzustufen, wenn 
die kinematische Viskosität (1) insgesamt (bei 40 °C) 20,5 mm2/s nicht übersteigt. 
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(1) Die kinematische Viskosität ist nur für Flüssigkeiten zu bestimmen. 



Tabelle 4: Gefahrenklasse- und Gefahrenkategorie-Code sowie Codierung der Gefahrenhinweise für Abfallkomponenten 
und die entsprechenden Konzentrationsgrenzen für die Einstufung von Abfällen als gefährlich nach HP 5 

Gefahrenklasse- und Gefahrenkategorie- 
Code Codierung der Gefahrenhinweise Konzentrationsgrenze 

STOT einm. 1 H370 1 % 

STOT einm.2 H371 10 % 

STOT einm. 3 H335 20 % 

STOT wdh. 1 H372 1 % 

STOT wdh. 2 H373 10 % 

Asp. 1 H304 10 %  

HP 6 ‚akute Toxizität‘: Abfall, der nach oraler, dermaler oder Inhalationsexposition akute toxische Wirkungen verur­
sachen kann. 

Erreicht oder überschreitet die Summe der Konzentrationen aller in einem Abfall enthaltenen Stoffe, denen ein Gefahren­
klasse- und Gefahrenkategorie-Code ‚akut toxisch‘ sowie ein Gefahrenhinweiscode der Tabelle 5 zugeordnet ist, die in die­
ser Tabelle angegebene Schwelle, so ist der Abfall nach HP 6 als gefährlich einzustufen. Enthält ein Abfall mehr als einen 
als akut toxisch eingestuften Stoff, so ist die Summe der Konzentrationen nur für Stoffe innerhalb derselben Gefahrenka­
tegorie erforderlich. 

Für die Berücksichtigung in einer Beurteilung gelten die folgenden Berücksichtigungsgrenzwerte: 

—  für akute Toxizität 1, 2 oder 3 (H300, H310, H330, H301, H311, H331): 0,1 %; 

—  für akute Toxizität 4 (H302, H312, H332): 1 %. 

Tabelle 5: Gefahrenklasse- und Gefahrenkategorie-Code und Codierung der Gefahrenhinweise für Abfallkomponenten 
und die entsprechenden Konzentrationsgrenzen für die Einstufung von Abfällen als gefährlich nach HP 6 

Gefahrenklasse- und Gefahrenkategorie- 
Code Codierung der Gefahrenhinweise Konzentrationsgrenze 

Akut Tox.1 (Oral) 

Akut Tox. 2 (Oral) 

Akut Tox. 3 (Oral) 

Akut Tox. 4 (Oral) 

Akut Tox.1 (Dermal) 

Akut Tox.2 (Dermal) 

Akut Tox. 3 (Dermal) 

Akut Tox. 4 (Dermal) 

Akut Tox. 1 (Inhal.) 

Akut Tox.2 (Inhal.) 

Akut Tox. 3 (Inhal.) 

Akut Tox. 4 (Inhal.) 

H300 

H300 

H301 

H302 

H310 

H310 

H311 

H312 

H330 

H330 

H331 

H332 

0,1 % 

0,25 % 

5 % 

25 % 

0,25 % 

2,5 % 

15 % 

55 % 

0,1 % 

0,5 % 

3,5 % 

22,5 %  

HP 7 ‚karzinogen‘: Abfall, der Krebs erzeugen oder die Krebshäufigkeit erhöhen kann. 

Enthält ein Abfall einen Stoff, dem einer der folgenden Gefahrenklasse- und Gefahrenkategorie-Codes sowie Gefahrenhin­
weis-Codes zugeordnet ist und bei dem eine der folgenden Konzentrationsgrenzen der Tabelle 6 erreicht oder überschrit­
ten wird, so ist der Abfall nach HP 7 als gefährlich einzustufen. Enthält ein Abfall mehr als einen als karzinogen einge­
stuften Stoff, wird der Abfall nur dann nach HP 7 als gefährlich eingestuft, wenn ein einzelner Stoff die Konzentrations­
grenze erreicht oder überschreitet. 
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Tabelle 6: Gefahrenklasse- und Gefahrenkategorie-Code und Codierung der Gefahrenhinweise für Abfallkomponenten 
und die entsprechenden Konzentrationsgrenzen für die Einstufung von Abfällen als gefährlich nach HP 7 

Gefahrenklasse- und Gefahrenkategorie- 
Code Codierung der Gefahrenhinweise Konzentrationsgrenze 

Karz. 1A 

H350 0,1 % 

Karz. 1B 

Karz. 2 H351 1,0 %  

HP 8 ‚ätzend‘: Abfall, der bei Applikation Hautverätzungen verursachen kann. 

Enthält ein Abfall einen oder mehrere Stoffe, die als hautätzend 1A, 1B oder 1C (H314) eingestuft sind, und beträgt die 
Summe ihrer Konzentrationen 5 % oder mehr, so ist der Abfall nach HP 8 als gefährlich einzustufen. 

Der Berücksichtigungsgrenzwert in einer Beurteilung auf Hautätzung 1A, 1B, 1C (H314) beträgt 1,0 %. 

HP 9 ‚infektiös‘: Abfall, der lebensfähige Mikroorganismen oder ihre Toxine enthält, die im Menschen oder anderen 
Lebewesen erwiesenermaßen oder vermutlich eine Krankheit hervorrufen. 

Die Zuordnung von HP 9 ist nach den Regeln zu beurteilen, die in Referenzdokumenten oder in den Rechtsvorschriften 
der Mitgliedstaaten festgelegt sind. 

HP 10 ‚reproduktionstoxisch‘: Abfall, der Sexualfunktion und Fruchtbarkeit bei Mann und Frau beeinträchtigen und 
Entwicklungstoxizität bei den Nachkommen verursachen kann. 

Enthält ein Abfall einen Stoff, dem einer der folgenden Gefahrenklasse- und Gefahrenkategorie-Codes sowie Gefahrenhin­
weis-Codes zugeordnet ist und bei dem eine der folgenden Konzentrationsgrenzen der Tabelle 7 erreicht oder überschrit­
ten wird, so ist der Abfall nach HP 10 als gefährlich einzustufen. Enthält ein Abfall einen oder mehrere Stoffe, die als 
reproduktionstoxisch eingestuft sind, so wird der Abfall nur dann nach HP 10 als gefährlich eingestuft, wenn ein einzel­
ner Stoff die Konzentrationsgrenze erreicht oder überschreitet. 

Tabelle 7: Gefahrenklasse- und Gefahrenkategorie-Code sowie Codierung der Gefahrenhinweise für Abfallkomponenten 
und die entsprechenden Konzentrationsgrenzen für die Einstufung von Abfällen als gefährlich nach HP 10 

Gefahrenklasse- und Gefahrenkategorie- 
Code Codierung der Gefahrenhinweise Konzentrationsgrenze 

Repr. 1A 

H360 0,3 % 

Repr. 1B 

Repr. 2 H361 3,0 %  

HP 11 ‚mutagen‘: Abfall, der eine Mutation, d. h. eine dauerhafte Veränderung von Menge oder Struktur des geneti­
schen Materials in einer Zelle verursachen kann. 

Enthält ein Abfall einen Stoff, dem einer der folgenden Gefahrenklasse- und Gefahrenkategorie-Codes sowie Gefahrenhin­
weis-Codes zugeordnet ist und bei dem eine der folgenden Konzentrationsgrenzen der Tabelle 8 erreicht oder überschrit­
ten wird, so ist der Abfall nach HP 11 als gefährlich einzustufen. Enthält ein Abfall mehr als einen als mutagen eingestuf­
ten Stoff, so wird der Abfall nur dann nach HP 11 als gefährlich eingestuft, wenn ein einzelner Stoff die Konzentrations­
grenze erreicht oder überschreitet. 
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Tabelle 8: Gefahrenklasse- und Gefahrenkategorie-Code sowie Codierung der Gefahrenhinweise für Abfallkomponenten 
und die entsprechenden Konzentrationsgrenzen für die Einstufung von Abfällen als gefährlich nach HP 11 

Gefahrenklasse- und Gefahrenkategorie- 
Code Codierung der Gefahrenhinweise Konzentrationsgrenze 

Mutag. 1A, 
H340 0,1 % 

Mutag. 1B 

Mutag. 2 H341 1,0 %  

HP 12 ‚Freisetzung eines akut toxischen Gases‘: Abfall, der bei Berührung mit Wasser oder einer Säure akut toxi­
sche Gase freisetzt (Akute Toxizität 1, 2 oder 3). 

Enthält ein Abfall einen Stoff, dem eine der folgenden zusätzlichen Gefahren EUH029, EUH031 und EUH032 zugeord­
net ist, so ist er nach Maßgabe von Prüfmethoden oder Leitlinien als gefährlich nach HP 12 einzustufen. 

HP 13 ‚sensibilisierend‘: Abfall, der einen oder mehrere Stoffe enthält, die bekanntermaßen sensibilisierend für die 
Haut oder die Atemwege sind. 

Erhält ein Abfall einen Stoff, der als sensibilisierend eingestuft ist und dem einer der Gefahrenhinweis-Codes H317 oder 
H334 zugeordnet ist, und erreicht oder überschreitet ein einzelner Stoff die Konzentrationsgrenze von 10 %, so ist der 
Abfall nach HP 13 als gefährlich einzustufen. 

HP 14 ‚ökotoxisch‘: Abfall, der unmittelbare oder mittelbare Gefahren für einen oder mehrere Umweltbereiche dar­
stellt oder darstellen kann. 

HP 15 ‚Abfall, der eine der oben genannten gefahrenrelevanten Eigenschaften entwickeln kann, die der 
ursprüngliche Abfall nicht unmittelbar aufweist.‘ 

Enthält ein Abfall einen oder mehrere Stoffe, denen einer der Gefahrenhinweise oder eine der zusätzlichen Gefahren der 
Tabelle 9 zugeordnet ist, so ist der Abfall nach HP 15 als gefährlich einzustufen, es sei denn, der Abfall liegt in einer 
Form vor, die unter keinen Umständen explosive oder potenziell explosive Eigenschaften zeigt. 

Tabelle 9: Gefahrenhinweise und zusätzliche Gefahren für Abfallkomponenten zwecks Einstufung von Abfällen als 
gefährlich nach HP 15 

Gefahrenhinweis(e)/Zusätzliche Gefahr(en) 

Gefahr der Massenexplosion bei Feuer. H205 

In trockenem Zustand explosiv. EUH001 

Kann explosionsfähige Peroxide bilden. EUH019 

Explosionsgefahr bei Erhitzen unter Einschluss. EUH044  

Darüber hinaus können die Mitgliedstaaten einen Abfall auf der Grundlage anderer anwendbarer Kriterien nach HP 15 
als gefährlich einstufen, z. B. aufgrund einer Beurteilung von Sickerwasser. 

Anmerkung 

Die gefahrenrelevante Eigenschaft HP 14 wird auf der Grundlage der Kriterien in Anhang VI der Richtlinie 67/548/EWG 
des Rates zugeordnet. 

Prüfmethoden 

Die anzuwendenden Prüfmethoden sind in der Verordnung (EG) Nr. 440/2008 der Kommission (1) und in anderen CEN- 
Normen oder international anerkannten Prüfmethoden und Leitlinien beschrieben.“   
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(1) Verordnung (EG) Nr. 440/2008 der Kommission vom 30. Mai 2008 zur Festlegung von Prüfmethoden gemäß der Verordnung (EG) 
Nr. 1907/2006 des Europäischen Parlaments und des Rates zur Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschränkung chemischer 
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DURCHFÜHRUNGSVERORDNUNG (EU) Nr. 1358/2014 DER KOMMISSION 

vom 18. Dezember 2014 

zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 889/2008 mit Durchführungsbestimmungen zur Verord­
nung (EG) Nr. 834/2007 des Rates hinsichtlich der Herkunft der Tiere in ökologischer/biologischer 
Aquakultur, der Haltungspraktiken in der Aquakultur, der Futtermittel für Tiere in ökologischer/ 
biologischer Aquakultur und der in der ökologischen/biologischen Aquakultur zugelassenen 

Erzeugnisse und Stoffe 

(Text von Bedeutung für den EWR) 

DIE EUROPÄISCHE KOMMISSION — 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union, 

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 834/2007 des Rates vom 28. Juni 2007 über die ökologische/biologische Produk­
tion und die Kennzeichnung von ökologischen/biologischen Erzeugnissen und zur Aufhebung der Verordnung (EWG) 
Nr. 2092/91 (1), insbesondere auf Artikel 13 Absatz 3, Artikel 15 Absatz 2 und Artikel 16 Absatz 1, 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) Mit der Verordnung (EG) Nr. 834/2007 werden allgemeine Vorschriften für die ökologische/biologische Produk­
tion von Meeresalgen und Aquakulturtieren erlassen. Die Verordnung (EG) Nr. 889/2008 der Kommission (2) ent­
hält Durchführungsbestimmungen zu diesen Vorschriften. 

(2)  Im Zeitraum von November 2012 bis April 2013 haben einige Mitgliedstaaten die Überarbeitung der Vorschriften 
für Erzeugnisse, Stoffe, Futtermittelquellen und Verfahren beantragt, deren Verwendung in der ökologischen/biolo­
gischen Aquakultur zugelassen ist. Diese Anträge wurden von der mit dem Beschluss 2009/427/EG der Kommis­
sion (3) eingesetzten Sachverständigengruppe für technische Beratung bezüglich der ökologischen/biologischen 
Produktion (expert group for technical advice on organic production, EGTOP) bewertet. Unter Berücksichtigung 
der Stellungnahme der EGTOP hält es die Kommission für erforderlich, die bestehenden Regeln für die Umsetzung 
der Vorschriften für die ökologische/biologische Produktion von Meeresalgen und Aquakulturtieren zu aktualisie­
ren und zu integrieren. 

(3)  Gemäß Artikel 15 Absatz 1 Buchstabe a Ziffer ii der Verordnung (EG) Nr. 834/2007 können unter bestimmten 
Bedingungen nichtökologisch/nichtbiologisch erzeugte Tiere in einen Betrieb eingebracht werden, wenn keine 
Jungbestände aus ökologischen/biologischen Brutbeständen oder Betrieben erhältlich sind. In der Verordnung (EG) 
Nr. 889/2008 sind die besonderen Beschränkungen in Bezug auf wild gefangene Aquakulturtiere, einschließlich 
wilder juveniler Aquakulturtiere, festgelegt. Einige traditionelle Methoden der extensiven Fischzucht in Feuchtbio­
topen, wie durch Dämme und Böschungen abgetrennten Brackwasserteichen, Gezeitenzonen und Küstenlagunen, 
bestehen seit Jahrhunderten und sind für die örtlichen Gemeinschaften hinsichtlich des kulturellen Erbes, der 
Erhaltung der biologischen Vielfalt und der wirtschaftlichen Perspektiven von besonderem Wert. Unter bestimm­
ten Bedingungen wirken sich diese Methoden nicht auf die Bestandslage der betreffenden Arten aus. 

(4)  Die Verwendung wilder Fischbrut als Besatzmaterial im Rahmen solcher traditioneller Aquakulturmethoden gilt 
daher als mit den Zielen, Kriterien und Grundsätzen der ökologischen/biologischen Aquakultur unter der Voraus­
setzung vereinbar, dass von der für die Bewirtschaftung der betreffenden Fischbestände zuständigen Behörde 
genehmigte Bewirtschaftungsmaßnahmen umgesetzt werden, um die nachhaltige Bewirtschaftung der betreffen­
den Arten zu gewährleisten, dass der Besatz mit diesen Maßnahmen im Einklang steht und dass die Fische aus­
schließlich mit Futtermitteln gefüttert werden, die in dem Umfeld natürlich vorkommen. 

(5)  Die EGTOP äußerte Bedenken, wonach die in der ökologischen/biologischen Aquakultur zugelassenen Futter- und 
Ergänzungsmittelquellen den Nahrungsmittelbedarf fleischfressender Fischarten nicht ausreichend decken. Gemäß 
Artikel 15 Absatz 1 Buchstabe d Ziffer i der Verordnung (EG) Nr. 834/2007 sind die Tiere mit Futtermitteln zu 
füttern, die ihrem ernährungsphysiologischen Bedarf in den verschiedenen Entwicklungsstadien entsprechen. 
Daher sollte die Verwendung von ganzen Fischen als Futtermittelquelle für fleischfressende Tiere in der ökologi­
schen/biologischen Aquakultur zugelassen werden. Dies sollte jedoch nicht zu zusätzlichem Druck auf vom Aus­
sterben bedrohte oder überfischte Bestände führen. Aus diesem Grund sollten nur Fischereierzeugnisse, die von 
einer dritten Partei als nachhaltig eingestuft wurden, zur Herstellung von Futtermitteln für fleischfressende Tiere 
in ökologischer/biologischer Aquakultur verwendet werden. Dabei ist es wichtig, dass die herangezogene Nachhal­
tigkeitsregelung glaubwürdig ist, damit die Verbraucher sicher sein können, dass das ökologische/biologische 
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(1) ABl. L 189 vom 20.7.2007, S. 1. 
(2) Verordnung (EG) Nr. 889/2008 der Kommission vom 5. September 2008 mit Durchführungsvorschriften zur Verordnung (EG) 

Nr. 834/2007 des Rates über die ökologische/biologische Produktion und die Kennzeichnung von ökologischen/biologischen Erzeugnis­
sen hinsichtlich der ökologischen/biologischen Produktion, Kennzeichnung und Kontrolle (ABl. L 250 vom 18.9.2008, S. 1). 

(3) Beschluss 2009/427/EG der Kommission vom 3. Juni 2009 zur Einsetzung einer Sachverständigengruppe für technische Beratung 
bezüglich der ökologischen/biologischen Produktion (ABl. L 139 vom 5.6.2009, S. 29). 



Aquakulturerzeugnis insgesamt nachhaltig ist. Deshalb sollten die zuständigen Behörden die Zertifizierungssys­
teme bestimmen, durch die ihrer Ansicht nach unter Berücksichtigung der Grundsätze der nachhaltigen Fischerei 
gemäß der Verordnung (EU) Nr. 1380/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates (1) die Nachhaltigkeit 
von Fischereierzeugnissen zur Verwendung als Futtermittel in der ökologischen/biologischen Aquakultur nachge­
wiesen werden kann. Zur Bewertung, ob sich ein Zertifizierungssystem eignet, können die FAO-Leitlinien aus 
dem Jahr 2009 für die Ökokennzeichnung von Fisch und Fischereierzeugnissen aus der Seefischerei (2) herangezo­
gen werden. 

(6)  Die EGTOP betonte auch, dass das Futter von Salmoniden Histidin in ausreichender Menge enthalten muss, um 
bei dieser Art ein hohes Maß an Tiergesundheit und Tierschutz zu gewährleisten. Angesichts der je nach Art und 
Jahreszeit sowie nach Erzeugungs-, Verarbeitung- und Lagerbedingungen erheblichen Schwankungen des Histidin­
gehalts in marinen Rohstoffen, sollte die Verwendung von durch Gärung gewonnenem Histidin zulässig sein, um 
sicherzustellen, dass der Nahrungsmittelbedarf von Salmoniden gedeckt wird. 

(7) Die derzeit zulässige Höchstmenge Fischmehl bei der Fütterung von Garnelen reicht nicht aus, um ihren Nah­
rungsmittelbedarf zu decken und sollte deshalb erhöht werden. Wenn es zur Bereitstellung der erforderlichen Fut­
termittelmenge erforderlich ist, sollte entsprechend den Empfehlungen des EGTOP-Berichts eine Futtermittelergän­
zung durch Cholesterin zulässig sein. Hierfür sollte, wenn verfügbar, ökologisch/biologisch erzeugtes Cholesterin 
verwendet werden. Cholesterin aus Wolle, Meeresfrüchten oder anderen Quellen darf ebenfalls verwendet werden, 
wenn kein ökologisch/biologisch erzeugtes Cholesterin verfügbar ist. 

(8)  Die Ausnahmeregelung gemäß Artikel 25k Absatz 2 läuft am 31. Dezember 2014 aus; daher sollte dieser Absatz 
gestrichen werden. 

(9) Um die Einhaltung von Artikel 15 Absatz 1 Buchstabe a der Verordnung (EG) Nr. 834/2007 hinsichtlich der Auf­
zucht eines Jungbestands, der aus ökologischen/biologischen Brutbeständen und ökologischen/biologischen Betrie­
ben stammt, sicherzustellen, wird es als notwendig erachtet — und entspricht auch dem EGTOP-Bericht —, spezi­
fische Vorschriften für die Verwendung von Plankton bei der Fütterung von ökologischen/biologischen Jungtieren 
einzuführen. Plankton ist zur Aufzucht von Jungtieren nötig und wird nicht nach ökologischen/biologischen Vor­
gaben hergestellt. 

(10) Die EGTOP empfahl außerdem, die Liste der Stoffe zu aktualisieren, die in der ökologischen/biologischen Aqua­
kultur zur Reinigung und Desinfektion zugelassen sind, insbesondere hinsichtlich der Möglichkeit, einige der 
bereits erfassten Stoffe auch dann zu verwenden, wenn Tiere anwesend sind. Anhang VII der Verordnung (EG) 
Nr. 889/2008 sollte entsprechend geändert werden. 

(11)  Der in Artikel 25f Absatz 2 festgelegte Geltungsbereich des Anhangs XIIIa der Verordnung (EG) Nr. 889/2008 
sollte klarer definiert werden, insbesondere in Bezug auf die Haltungspraktiken. 

(12)  Die maximale Besatzdichte für Seesaibling sollte erhöht werden, um den Bedürfnissen dieser Art besser gerecht zu 
werden. Auch für Flusskrebse sollten maximale Besatzdichten festgelegt werden. Anhang XIIIa der Verordnung 
(EG) Nr. 889/2008 sollte entsprechend geändert werden. 

(13)  Die Verordnung (EG) Nr. 889/2008 sollte daher entsprechend geändert werden. 

(14)  Die in dieser Verordnung vorgesehenen Maßnahmen entsprechen der Stellungnahme des Regelungsausschusses 
für ökologische/biologische Produktion — 

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN: 

Artikel 1 

Die Verordnung (EG) Nr. 889/2008 wird wie folgt geändert: 

1.  Artikel 25e Absatz 4 erhält folgende Fassung: 

„(4) Die Verwendung von Wildfängen als Besatzmaterial ist nur in den nachstehenden Fällen erlaubt: 

a)  natürliches Einströmen von Fisch- oder Krebstierlarven und Juvenilen beim Auffüllen von Teichen und anderen 
Haltungseinrichtungen; 

b)  Europäischer Glasaal, solange es für den betreffenden Standort einen genehmigten Aalbewirtschaftungsplan gibt 
und die künstliche Vermehrung von Aal weiterhin Probleme aufwirft; 
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c) die Verwendung wilder Fischbrut anderer Arten als Europäischer Aal als Besatzmaterial in der traditionellen exten­
siven Aquakulturhaltung in Feuchtbiotopen, wie durch Dämme und Böschungen abgetrennten Brackwasserteichen, 
Gezeitenzonen und Küstenlagunen, sofern 

i) der Besatz mit den Bewirtschaftungsmaßnahmen im Einklang steht, die von den für die Bewirtschaftung der be­
treffenden Fischbestände zuständigen Behörden genehmigt wurden, um die nachhaltige Bewirtschaftung der be­
treffenden Art zu gewährleisten, und 

ii)  die Fische ausschließlich mit Futtermitteln gefüttert werden, die in dem Umfeld natürlich vorkommen.“ 

2.  Artikel 25f Absatz 2 erhält folgende Fassung: 

„(2) Die Besatzdichte und die Haltungspraktiken sind für jede Art oder Artengruppe in Anhang XIIIa festgelegt. Da 
sich die Besatzdichte und die Haltungspraktiken auf das Wohlbefinden der Aquakulturfische auswirken, werden der 
Zustand der Fische (Flossen- oder andere Verletzungen, Wachstumsraten, Verhalten und allgemeiner Gesundheitszu­
stand) und die Wasserqualität regelmäßig überwacht.“ 

3.  In Artikel 25k Absatz 1 wird folgender Buchstabe e angefügt: 

„e)  mit Futtermitteln aus ganzen Fischen, die aus Fischereien stammen, die im Rahmen einer von der zuständigen 
Behörde anerkannten Regelung gemäß den Grundsätzen der Verordnung (EU) Nr. 1380/2013 des Europäischen 
Parlaments und des Rates (*) als nachhaltig eingestuft wurden.  

(*) Verordnung (EU) Nr. 1380/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 11. Dezember 2013 über die 
Gemeinsame Fischereipolitik und zur Änderung der Verordnungen (EG) Nr. 1954/2003 und (EG) Nr. 1224/2009 
des Rates sowie zur Aufhebung der Verordnungen (EG) Nr. 2371/2002 und (EG) Nr. 639/2004 des Rates und 
des Beschlusses 2004/585/EG des Rates (ABl. L 354 vom 28.12.2013, S. 22).“ 

4.  Artikel 25k Absatz 2 wird gestrichen. 

5.  In Artikel 25k wird folgender Absatz angefügt: 

„(5) Durch Gärung gewonnenes Histidin darf Bestandteil der Futterration von Salmoniden sein, wenn durch die in 
Absatz 1 aufgeführten Futtermittel keine ausreichende Menge an Histidin gewährleistet werden kann, um den Nah­
rungsmittelbedarf der Fische zu decken und die Bildung von Katarakten zu verhindern.“ 

6.  Artikel 25l Absatz 3 erhält folgende Fassung: 

„(3) Bei Zufütterung gemäß Absatz 2 

a)  darf die Futterration für die in Anhang XIIIa Abschnitt 9 genannten Haiwelse (Pangasius spp.) einen Höchstanteil 
von 10 % Fischmehl oder Fischöl aus nachhaltiger Fischerei enthalten; 

b) darf die Futterration für die in Anhang XIIIa Abschnitt 7 genannten Garnelen einen Höchstanteil von 25 % Fisch­
mehl und 10 % Fischöl aus nachhaltiger Fischerei enthalten. Um die für Garnelen erforderliche Futtermittelmenge 
bereitstellen zu können, darf ergänzend ökologisch/biologisch erzeugtes Cholesterin verwendet werden. Ist kein 
ökologisch/biologisch erzeugtes Cholesterin erhältlich, so darf nichtökologisch/nichtbiologisch erzeugtes Choleste­
rin aus Wolle, Meeresfrüchten oder anderen Quellen verwendet werden.“ 

7.  Folgender Artikel 25la wird eingefügt: 

„Artikel 25la 

Spezifische Vorschriften für Futtermittel für ökologische/biologische Jungtiere 

Bei der Larvenaufzucht ökologischer/biologischer Jungtiere ist die Verwendung von konventionellem Phytoplankton 
und Zooplankton als Futtermittel zulässig.“ 

8.  Artikel 25s Absatz 6 erhält folgende Fassung: 

„(6) Für die biologische Bekämpfung von Ektoparasiten werden vorzugsweise Putzerfische eingesetzt und Süßwas­
ser, Salzwasser und Natriumchloridlösungen verwendet.“ 
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9.  Die Anhänge VII und XIIIa werden gemäß dem Anhang der vorliegenden Verordnung geändert. 

Artikel 2 

Diese Verordnung tritt am dritten Tag nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union in Kraft. 

Sie gilt ab dem 1. Januar 2015. 

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem 
Mitgliedstaat. 

Brüssel, den 18. Dezember 2014 

Für die Kommission 

Der Präsident 
Jean-Claude JUNCKER  
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ANHANG 

1.  Anhang VII Nummer 2 der Verordnung (EG) Nr. 889/2008 erhält folgende Fassung: 

„2. Mittel für die Reinigung und Desinfektion von Anlagen für die Produktion von Aquakulturtieren und Meeresal­
gen gemäß Artikel 6e Absatz 2, Artikel 25s Absatz 2 und Artikel 29a: 

2.1.  Vorbehaltlich der Einhaltung der einschlägigen Unionsbestimmungen und der nationalen Bestimmungen gemäß 
Artikel 16 Absatz 1 der Verordnung (EG) Nr. 834/2007 und insbesondere der Verordnung (EU) Nr. 528/2012 
des Europäischen Parlaments und des Rates (*) dürfen Erzeugnisse für die Reinigung und Desinfektion von Aus­
rüstungen und Anlagen in Abwesenheit von Aquakulturtieren folgende Wirkstoffe enthalten: 

—  Ozon, 

—  Natriumhypochlorit, 

—  Calciumhypochlorit, 

—  Calciumhydroxid, 

—  Calciumoxid, 

—  Natriumhydroxid, 

—  Alkohol, 

—  Kupfersulfat: nur bis 31. Dezember 2015, 

—  Kaliumpermanganat, 

—  Kamelienölkuchen (tea seed cake) aus natürlichen Kameliensamen (ausschließlich für die Garnelenzucht), 

—  Hypochlorsäure bildende Mischungen aus Kaliumperoxomonosulfat und Natriumchlorid. 

2.2.  Vorbehaltlich der Einhaltung der einschlägigen Unionsbestimmungen und der nationalen Bestimmungen gemäß 
Artikel 16 Absatz 1 der Verordnung (EG) Nr. 834/2007 und insbesondere der Verordnung (EU) Nr. 528/2012 
und der Richtlinie 2001/82/EG des Europäischen Parlaments und des Rates (**) dürfen Erzeugnisse für die Reini­
gung und Desinfektion von Ausrüstungen und Anlagen sowohl in Anwesenheit als auch in Abwesenheit von 
Aquakulturtieren folgende Wirkstoffe enthalten: 

—  Kalkstein (Calciumcarbonat) zur pH-Kontrolle 

—  Dolomit zur pH-Korrektur (ausschließlich für die Garnelenzucht) 

—  Natriumchlorid 

—  Wasserstoffperoxid 

—  Natriumpercarbonat 

—  organische Säuren (Essigsäure, Milchsäure, Zitronensäure) 

—  Huminsäure 

—  Peroxyessigsäure 

—  Peressig- und Peroctansäuren 

—  Iodophore (wenn ausschließlich Eier vorhanden sind).  

(*) Verordnung (EU) Nr. 528/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 22. Mai 2012 über die Bereitstel­
lung auf dem Markt und die Verwendung von Biozidprodukten (ABl. L 167 vom 27.6.2012, S. 1). 

(**) Richtlinie 2001/82/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 6. November 2001 zur Schaffung eines 
Gemeinschaftskodexes für Tierarzneimittel (ABl. L 311 vom 28.11.2001, S. 1).“ 
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2.  Anhang XIIIa der Verordnung (EG) Nr. 889/2008 wird wie folgt geändert: 

a)  In der Tabelle in Abschnitt 1 wird in der Zeile „Maximale Besatzdichte“ „Seesaibling 20 kg/m3“ durch „Seesaibling 
25 kg/m3“ ersetzt. 

b)  Nach Abschnitt 7 wird folgender Abschnitt eingefügt: 

„Abschnitt 7a 

Ökologische/biologische Produktion von Flusskrebsen: 

Betroffene Arten: Astacus astacus, Pacifastacus leniusculus. 

Maximale Besatzdichte: Bei kleinen Krebsen (< 20 mm): 100 Tiere pro m2. Bei mittelgroßen 
Krebsen (20-50 mm): 30 Tiere pro m2. Bei erwachsenen Krebsen 
(> 50 mm): 10 Tiere pro m2, sofern geeignete Verstecke zur Verfü­
gung stehen.“   
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DURCHFÜHRUNGSVERORDNUNG (EU) Nr. 1359/2014 DER KOMMISSION 

vom 18. Dezember 2014 

zur Änderung des Anhangs der Verordnung (EU) Nr. 37/2010 betreffend Tulathromycin 

(Text von Bedeutung für den EWR) 

DIE EUROPÄISCHE KOMMISSION — 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union, 

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 470/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 6. Mai 2009 über die 
Schaffung eines Gemeinschaftsverfahrens für die Festsetzung von Höchstmengen für Rückstände pharmakologisch wirk­
samer Stoffe in Lebensmitteln tierischen Ursprungs, zur Aufhebung der Verordnung (EWG) Nr. 2377/90 des Rates und 
zur Änderung der Richtlinie 2001/82/EG des Europäischen Parlaments und des Rates und der Verordnung (EG) 
Nr. 726/2004 des Europäischen Parlaments und des Rates (1), insbesondere auf Artikel 14 in Verbindung mit Artikel 17, 

nach Stellungnahme der Europäischen Arzneimittel-Agentur, die vom Ausschuss für Tierarzneimittel abgegeben wurde, 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) Die Höchstmengen an Rückständen pharmakologisch wirksamer Stoffe, die in der Europäischen Union zur Ver­
wendung in Arzneimitteln für Tiere, die zur Lebensmittelerzeugung genutzt werden, oder in Biozidprodukten, die 
in der Tierhaltung eingesetzt werden, bestimmt sind, werden gemäß der Verordnung (EG) Nr. 470/2009 festge­
setzt. 

(2)  Der Anhang der Verordnung (EU) Nr. 37/2010 der Kommission (2) enthält eine Liste pharmakologisch wirksamer 
Stoffe und deren Einstufung hinsichtlich der Rückstandshöchstmengen in Lebensmitteln tierischen Ursprungs. 

(3)  Tulathromycin wird derzeit in Tabelle 1 des Anhangs der Verordnung (EU) Nr. 37/2010 als ein bei Rindern und 
Schweinen zugelassener Stoff — Zielgewebe: Fett (Haut und Fett bei Schweinen), Leber und Nieren — geführt. 

(4) Der Europäischen Arzneimittel-Agentur liegt ein Antrag auf Änderung des bestehenden Eintrags für Tulathromy­
cin vor. 

(5) Der Ausschuss für Tierarzneimittel hat die Änderung der derzeit geltenden annehmbaren täglichen Aufnahme­
menge für Tulathromycin sowie die Festlegung einer vorläufigen Rückstandshöchstmenge in Bezug auf Rinder 
und Schweine empfohlen, da das Analyseverfahren zur Rückstandsüberwachung bei Rindern und Schweinen für 
die vorgeschlagenen Rückstandshöchstmengen nicht ausreichend validiert ist. Die unvollständigen Daten zur Vali­
dierung des Analyseverfahrens stellen keine Gefahr für die menschliche Gesundheit dar. 

(6)  Gemäß Artikel 5 der Verordnung (EG) Nr. 470/2009 muss die Europäische Arzneimittel-Agentur erwägen, die 
Rückstandshöchstmengen, die für einen pharmakologisch wirksamen Stoff in einem bestimmten Lebensmittel 
bzw. in Bezug auf eine oder mehrere Tierarten festgesetzt wurden, auf ein anderes von derselben Tierart stammen­
des Lebensmittel bzw. auf andere Tierarten anzuwenden. 

(7) Der Ausschuss für Tierarzneimittel ist zu dem Schluss gekommen, dass die Extrapolation auf andere zur Lebens­
mittelerzeugung genutzte Arten für diesen Stoff nicht befürwortet werden kann. 

(8) Daher sollte die Verordnung (EU) Nr. 37/2010 dahingehend geändert werden, dass die vorläufigen Rückstands­
höchstmengen für Tulathromycin in Bezug auf Rinder und Schweine (Zielgewebe: Muskel, Haut, Fett, Leber und 
Nieren) aufgenommen werden. Die in der Tabelle angegebenen vorläufigen Rückstandshöchstmengen für Rinder 
und Schweine sollten bis zum 1. Januar 2015 gelten. 

(9)  Die Verordnung (EU) Nr. 37/2010 sollte daher entsprechend geändert werden. 
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(10)  Es sollte ein angemessener Zeitraum vorgesehen werden, damit die betroffenen Akteure das gegebenenfalls Nötige 
veranlassen können, um den neuen Rückstandshöchstmengen Rechnung zu tragen. 

(11)  Die in dieser Verordnung vorgesehenen Maßnahmen entsprechen der Stellungnahme des Ständigen Ausschusses 
für Tierarzneimittel — 

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN: 

Artikel 1 

Der Anhang der Verordnung (EU) Nr. 37/2010 wird gemäß dem Anhang der vorliegenden Verordnung geändert. 

Artikel 2 

Diese Verordnung tritt am zwanzigsten Tag nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union in Kraft. 

Sie gilt ab dem 17. Februar 2015. 

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem 
Mitgliedstaat. 

Brüssel, den 18. Dezember 2014 

Für die Kommission 

Der Präsident 
Jean-Claude JUNCKER  

19.12.2014 L 365/104 Amtsblatt der Europäischen Union DE     



ANHANG 

In Tabelle 1 des Anhangs der Verordnung (EU) Nr. 37/2010 erhält der Eintrag für den Stoff Tulathromycin folgende Fassung: 

Pharmakologisch 
wirksame(r) Stoff(e) Markerrückstand Tierart(en) Rückstandshöchst­

menge(n) Zielgewebe 
Sonstige Vorschriften (gemäß Artikel 14 

Absatz 7 der Verordnung (EG) 
Nr. 470/2009) 

Therapeutische 
Einstufung 

„Tulathromycin (2R,3S,4R,5R,8R,10R,11R,12S, 
13S,14R)-2-Ethyl-3,4,10,13- 
tetra-hydroxy-3,5,8,10,12,14- 
hexamethyl-11-[[3,4,6-tri­
deoxy-3-(dimethy-lamino)-ß-D- 
xylo-hexopyranosyl]oxy]-1- 
oxa-6-azacyclopent-decan-15- 
on, ausgedrückt als Tulathro­
mycin-Äquivalente 

Rinder 300 µg/kg 

200 µg/kg 

4 500 µg/kg 

3 000 µg/kg 

Muskel 

Fett 

Leber 

Nieren 

Nicht anwenden bei Tieren, von denen 
Milch für den menschlichen Verzehr 
gewonnen wird. 

Die vorläufigen Rückstandshöchstmen­
gen gelten bis zum 1. Januar 2015. 

Mittel gegen Infektio­
nen/Antibiotika“ 

Schweine 800 µg/kg 

300 µg/kg 

4 000 µg/kg 

8 000 µg/kg 

Muskel 

Haut und Fett in natürli­
chen Verhältnissen 

Leber 

Nieren 

Die vorläufigen Rückstandshöchstmen­
gen gelten bis zum 1. Januar 2015.   
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DURCHFÜHRUNGSVERORDNUNG (EU) Nr. 1360/2014 DER KOMMISSION 

vom 18. Dezember 2014 

über Abzüge von den Fangquoten für 2014 für bestimmte Fischbestände wegen Überfischung 
anderer Bestände in vorangegangenen Jahren und zur Änderung der Durchführungsverordnung 

(EU) Nr. 871/2014 hinsichtlich der in künftigen Jahren abzuziehenden Mengen 

DIE EUROPÄISCHE KOMMISSION — 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union, 

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 1224/2009 des Rates vom 20. November 2009 zur Einführung einer gemeinschaft­
lichen Kontrollregelung zur Sicherstellung der Einhaltung der Vorschriften der gemeinsamen Fischereipolitik und zur 
Änderung der Verordnungen (EG) Nr. 847/96, (EG) Nr. 2371/2002, (EG) Nr. 811/2004, (EG) Nr. 768/2005, (EG) 
Nr. 2115/2005, (EG) Nr. 2166/2005, (EG) Nr. 388/2006, (EG) Nr. 509/2007, (EG) Nr. 676/2007, (EG) Nr. 1098/2007, 
(EG) Nr. 1300/2008, (EG) Nr. 1342/2008 sowie zur Aufhebung der Verordnungen (EWG) Nr. 2847/93, (EG) 
Nr. 1627/94 und (EG) Nr. 1966/2006 (1), insbesondere auf Artikel 105 Absätze 1, 2, 3 und 5, 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1)  Mit den Verordnungen (EU) Nr. 1262/2012 (2), (EU) Nr. 1088/2012 (3), (EU) Nr. 1261/2012 (4), (EU) 
Nr. 39/2013 (5) und (EU) Nr. 40/2013 (6) des Rates wurden Fangquoten für bestimmte Bestände für das Jahr 
2013 festgelegt. 

(2)  Mit den Verordnungen (EU) Nr. 1262/2012, (EU) Nr. 1180/2013 (7), (EU) Nr. 24/2014 (8) und (EU) 
Nr. 43/2014 (9) des Rates wurden Fangquoten für bestimmte Bestände für das Jahr 2014 festgelegt. 

(3) Gemäß Artikel 105 Absatz 1 der Verordnung (EG) Nr. 1224/2009 kürzt die Kommission die künftigen Fangquo­
ten eines Mitgliedstaats, wenn sie feststellt, dass dieser Mitgliedstaat die ihm zugeteilten Fangquoten überschritten 
hat. 

(4)  Mit der Durchführungsverordnung (EU) Nr. 871/2014 der Kommission (10) wurden Abzüge von den Fangquoten 
für 2014 für bestimmte Fischbestände wegen Überfischung in den vorangegangenen Jahren festgesetzt. 

(5)  Bei manchen Mitgliedstaaten konnten jedoch im Rahmen der Durchführungsverordnung (EU) Nr. 871/2014 keine 
Abzüge wegen Überfischung von den zugewiesenen Quoten vorgenommen werden, da diese Mitgliedstaaten im 
Jahr 2014 nicht über solche Quoten verfügten. 

(6)  Ist es nicht möglich, die Quote für den überfischten Bestand im Jahr nach der Überfischung zu kürzen, weil der 
betreffende Mitgliedstaat über keine Quote verfügt, sollte gemäß Artikel 105 Absatz 5 der Verordnung (EG) 
Nr. 1224/2009 der Abzug für andere Bestände in demselben geografischen Gebiet oder von gleichem Marktwert 
vorgenommen werden. Gemäß der Mitteilung der Kommission Nr. 2012/C 72/07 (11) sollten solche Abzüge vor­
zugsweise an Quoten für Bestände vorgenommen werden, die von derselben Flotte befischt werden, die die Quote 
überfischt hat, wobei darauf zu achten ist, dass es Rückwürfe in gemischten Fischereien zu verhindern gilt. 

19.12.2014 L 365/106 Amtsblatt der Europäischen Union DE     

(1) ABl. L 343 vom 22.12.2009, S. 1. 
(2) Verordnung (EU) Nr. 1262/2012 des Rates vom 20. Dezember 2012 zur Festsetzung der Fangmöglichkeiten von EU-Schiffen für 

bestimmte Bestände von Tiefseearten (2013 und 2014) (ABl. L 356 vom 22.12.2012, S. 22). 
(3) Verordnung (EU) Nr. 1088/2012 des Rates vom 20. November 2012 zur Festsetzung der Fangmöglichkeiten für bestimmte Fischbe­

stände und Bestandsgruppen in der Ostsee (2013) (ABl. L 323 vom 22.11.2012, S. 2). 
(4) Verordnung (EU) Nr. 1261/2012 des Rates vom 20. Dezember 2012 zur Festsetzung der Fangmöglichkeiten für bestimmte Fischbestände 

und Bestandsgruppen im Schwarzen Meer (2013) (ABl. L 356 vom 22.12.2012, S. 19). 
(5) Verordnung (EU) Nr. 39/2013 des Rates vom 21. Januar 2013 zur Festsetzung der Fangmöglichkeiten für EU-Schiffe im Jahr 2013 für 

bestimmte, nicht über internationale Verhandlungen und Übereinkünfte regulierte Fischbestände und Bestandsgruppen (ABl. L 23 vom 
25.1.2013, S. 1). 

(6) Verordnung (EU) Nr. 40/2013 des Rates vom 21. Januar 2013 zur Festsetzung der Fangmöglichkeiten im Jahr 2013 in EU-Gewässern 
und für EU-Schiffe in bestimmten Nicht-EU-Gewässern für bestimmte, über internationale Verhandlungen und Übereinkünfte regulierte 
Fischbestände und Bestandsgruppen (ABl. L 23 vom 25.1.2013, S. 54). 

(7) Verordnung (EU) Nr. 1180/2013 des Rates vom 19. November 2013 zur Festsetzung der Fangmöglichkeiten für bestimmte Fischbe­
stände und Bestandsgruppen in der Ostsee (2014) (ABl. L 313 vom 22.11.2013, S. 4). 
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(7)  Die betreffenden Mitgliedstaaten wurden bezüglich der vorgeschlagenen Abzüge von Quoten für andere als die 
überfischten Bestände konsultiert. 

(8)  Darüber hinaus liegen in manchen Fällen die Abzüge gemäß der Durchführungsverordnung (EU) Nr. 871/2014 
offensichtlich über der angepassten Quote für das Jahr 2014 und können somit nicht in vollem Umfang an dieser 
Quote vorgenommen werden. Gemäß der Mitteilung der Kommission Nr. 2012/C 72/07 sollten die verbleibenden 
Mengen von den angepassten, in den folgenden Jahren verfügbaren Quoten abgezogen werden. 

(9)  Die Durchführungsverordnung (EU) Nr. 871/2014 sollte daher entsprechend geändert werden — 

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN: 

Artikel 1 

Die in Anhang I dieser Verordnung genannten Fangquoten für 2014 werden entsprechend den in dem Anhang angeführ­
ten Abzügen für andere Bestände gekürzt. 

Artikel 2 

Der Anhang zur Durchführungsverordnung (EU) Nr. 871/2014 erhält die Fassung des Anhangs II der vorliegenden Ver­
ordnung. 

Artikel 3 

Diese Verordnung tritt am siebten Tag nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union in Kraft. 

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem 
Mitgliedstaat. 

Brüssel, den 18. Dezember 2014 

Für die Kommission 

Der Präsident 
Jean-Claude JUNCKER  
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ANHANG I 

ABZÜGE VON QUOTEN FÜR ANDERE ALS DIE ÜBERFISCHTEN BESTÄNDE 

Mit­
glied­
staat 

Arten 
— 

code 

Gebiets­
code Artenname Gebietsbezeichnung 

Zulässige 
Anlandun­
gen 2013 

(angepasste 
Menge ins­
gesamt in 

Tonnen) (1) 

Gesamt­
fänge 
2013 

(Menge in 
Tonnen) 

Quoten­
ausschöp­
fung (%) 

Über­
fischung in 
Bezug auf 

die zulässi­
gen 

Anlandun­
gen 

(Menge in 
Tonnen) 

Multipli­
kations­
faktor (2) 

Zusätz­
licher 

Multipli­
kations­
faktor (3) 

Verblei­
bender 

Abzug aus 
2013 (4) 

(Menge in 
Tonnen) 

Verbleibender 
Saldo (5) 

(Menge in 
Tonnen) 

Abzüge 
2014 

(Menge in 
Tonnen)  

DK NOP 04-N Stintdorsch und 
dazugehörige 
Beifänge 

Norwegische Gewässer 
von IV 

0 4,980 Entfällt 4,980 / / / / 4 

Abzug von folgendem Bestand: 

DK OTH 04N. Andere Arten Norwegische Gewässer 
von IV 

/ / / / / / / / 4  

DK POK 1N2AB. Seelachs Norwegische Gewässer 
von I und II 

20,000 21,680 108,40 % 1,680 / / / / 1 

Abzug von folgendem Bestand: 

DK OTH 04 N. Andere Arten Norwegische Gewässer 
von IV 

/ / / / / / / / 1  

ES DGS 15X14 Dornhai Unions- und interna­
tionale Gewässer von 
I, V, VI, VII, VIII, XII 
und XIV 

0 1,670 Entfällt 1,670 / A / / 2 19.12.2014 
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Mit­
glied­
staat 

Arten 
— 

code 

Gebiets­
code Artenname Gebietsbezeichnung 

Zulässige 
Anlandun­
gen 2013 

(angepasste 
Menge ins­
gesamt in 

Tonnen) (1) 

Gesamt­
fänge 
2013 

(Menge in 
Tonnen) 

Quoten­
ausschöp­
fung (%) 

Über­
fischung in 
Bezug auf 

die zulässi­
gen 

Anlandun­
gen 

(Menge in 
Tonnen) 

Multipli­
kations­
faktor (2) 

Zusätz­
licher 

Multipli­
kations­
faktor (3) 

Verblei­
bender 

Abzug aus 
2013 (4) 

(Menge in 
Tonnen) 

Verbleibender 
Saldo (5) 

(Menge in 
Tonnen) 

Abzüge 
2014 

(Menge in 
Tonnen) 

Abzug von folgendem Bestand: 

ES HKE 571,214 Europäischer 
Seehecht 

VI und VII; Unions- 
und internationale 
Gewässer von Vb; 
internationale Gewäs­
ser von XII und XIV 

/ / / / / / / / 2  

ES DWS 56789 
— 

Tiefseehaie EU-Gewässer und 
internationale Gewäs­
ser von V, VI, VII, VIII 
und IX 

0 5,330 Entfällt 5,330 / A / / 8 

Abzug von folgendem Bestand: 

ES RNG 8X14- Rundnasengre­
nadier 

EU- und internationale 
Gewässer von VIII, IX, 
X, XII und XIV 

/ / / / / / / / 8  

ES GHL 1N2AB. Schwarzer Heil­
butt 

Norwegische Gewässer 
von I und II 

0 12,370 Entfällt 12,370 / / / / 12 

Abzug von folgendem Bestand: 

ES RED 1N2AB. Rotbarsch Norwegische Gewässer 
von I und II 

/ / / / / / / / 12  

ES HAD 7X7A34 Schellfisch VIIb-k, VIII, IX und X; 
Unionsgewässer von 
CECAF 34.1.1 

0 8,540 Entfällt 8,540 / / / / 8 
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Mit­
glied­
staat 

Arten 
— 

code 

Gebiets­
code Artenname Gebietsbezeichnung 

Zulässige 
Anlandun­
gen 2013 

(angepasste 
Menge ins­
gesamt in 

Tonnen) (1) 

Gesamt­
fänge 
2013 

(Menge in 
Tonnen) 

Quoten­
ausschöp­
fung (%) 

Über­
fischung in 
Bezug auf 

die zulässi­
gen 

Anlandun­
gen 

(Menge in 
Tonnen) 

Multipli­
kations­
faktor (2) 

Zusätz­
licher 

Multipli­
kations­
faktor (3) 

Verblei­
bender 

Abzug aus 
2013 (4) 

(Menge in 
Tonnen) 

Verbleibender 
Saldo (5) 

(Menge in 
Tonnen) 

Abzüge 
2014 

(Menge in 
Tonnen) 

Abzug von folgendem Bestand: 

ES RNG 8X14- Rundnasengre­
nadier 

EU- und internationale 
Gewässer von VIII, IX, 
X, XII und XIV 

/ / / / / / / / 8  

ES OTH 1N2AB. Andere Arten Norwegische Gewässer 
von I und II 

0 15,530 Entfällt 15,530 / / / / 15 

Abzug von folgendem Bestand: 

ES RED 1N2AB. Rotbarsch Norwegische Gewässer 
von I und II 

/ / / / / / / / 15  

ES POR 3-1234 Heringshai Gewässer von Franzö­
sisch Guayana, Katte­
gat; Unionsgewässer 
des Skagerrak und von 
I, II, III, IV, V, VI, VII, 
VIII, IX, X, XII und 
XIV; Unionsgewässer 
von CECAF 34.1.1, 
34.1.2 und 34.2 

0 3,160 Entfällt 3,160 / / / / 3 

Abzug von folgendem Bestand: 

ES RNG 8X14- Rundnasengre­
nadier 

EU- und internationale 
Gewässer von VIII, IX, 
X, XII und XIV 

/ / / / / / / / 3  

19.12.2014 
L 365/110 

A
m

tsblatt der Europäischen U
nion 

D
E     



Mit­
glied­
staat 

Arten 
— 

code 

Gebiets­
code Artenname Gebietsbezeichnung 

Zulässige 
Anlandun­
gen 2013 

(angepasste 
Menge ins­
gesamt in 

Tonnen) (1) 

Gesamt­
fänge 
2013 

(Menge in 
Tonnen) 

Quoten­
ausschöp­
fung (%) 

Über­
fischung in 
Bezug auf 

die zulässi­
gen 

Anlandun­
gen 

(Menge in 
Tonnen) 

Multipli­
kations­
faktor (2) 

Zusätz­
licher 

Multipli­
kations­
faktor (3) 

Verblei­
bender 

Abzug aus 
2013 (4) 

(Menge in 
Tonnen) 

Verbleibender 
Saldo (5) 

(Menge in 
Tonnen) 

Abzüge 
2014 

(Menge in 
Tonnen) 

FR GHL 1N2AB. Schwarzer Heil­
butt 

Norwegische Gewässer 
von I und II 

0 17,500 Entfällt 17,500 / / / / 17 

Abzug von folgendem Bestand: 

FR RED 1N2AB. Rotbarsch Norwegische Gewässer 
von I und II 

/ / / / / / / / 17  

NL HKE 3A/BCD Europäischer 
Seehecht 

IIIa; Unionsgewässer 
der Unterdivisionen 
22-32 

0 0,671 Entfällt 0,671 / C / / 1 

Abzug von folgendem Bestand: 

NL HKE 8ABDE Europäischer 
Seehecht 

VIIIa, VIIIb, VIIId und 
VIIIe 

/ / / / / / / / 1  

PT GHL 1N2AB Schwarzer Heil­
butt 

Norwegische Gewässer 
von I und II 

0 2,000 Entfällt 2,000 / / / / 2 

Abzug von folgendem Bestand: 

PT RED 1N2AB. Rotbarsch Norwegische Gewässer 
von I und II 

/ / / / / / / / 2  
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Mit­
glied­
staat 

Arten 
— 

code 

Gebiets­
code Artenname Gebietsbezeichnung 

Zulässige 
Anlandun­
gen 2013 

(angepasste 
Menge ins­
gesamt in 

Tonnen) (1) 

Gesamt­
fänge 
2013 

(Menge in 
Tonnen) 

Quoten­
ausschöp­
fung (%) 

Über­
fischung in 
Bezug auf 

die zulässi­
gen 

Anlandun­
gen 

(Menge in 
Tonnen) 

Multipli­
kations­
faktor (2) 

Zusätz­
licher 

Multipli­
kations­
faktor (3) 

Verblei­
bender 

Abzug aus 
2013 (4) 

(Menge in 
Tonnen) 

Verbleibender 
Saldo (5) 

(Menge in 
Tonnen) 

Abzüge 
2014 

(Menge in 
Tonnen) 

UK DGS 15X14 Dornhai Unions- und interna­
tionale Gewässer von 
I, V, VI, VII, VIII, XII 
und XIV 

0 5,800 Entfällt 5,800 / / / / 5 

Abzug von folgendem Bestand: 

UK WHG 7X7A-C Wittling VIIb, VIIc, VIId, VIIe, 
VIIf, VIIg, VIIh, VIIj 
und VIIk 

/ / / / / / / / 5 

(1) Einem Mitgliedstaat aufgrund der betreffenden Verordnungen über die Fangmöglichkeiten zugeteilte Quoten, unter Berücksichtigung des Tauschs von Fangmöglichkeiten gemäß Artikel 20 Absatz 5 der Verord­
nung (EG) Nr. 2371/2002 (ABl. L 358 vom 31.12.2002, S. 59) und Artikel 16 Absatz 8 der Verordnung (EU) Nr. 1380/2013, von Quotenübertragungen gemäß Artikel 4 Absatz 2 der Verordnung (EG) 
Nr. 847/96 des Rates (ABl. L 115 vom 9.5.1996, S. 3) und/oder der Neuaufteilung und des Abzugs von Fangmöglichkeiten gemäß den Artikeln 37 und 105 der Verordnung (EG) Nr. 1224/2009 des Rates. 

(2)  Gemäß Artikel 105 Absatz 2 der Verordnung (EG) Nr. 1224/2009 des Rates. Ein Abzug in Höhe der Überfischung * 1,00 gilt in allen Fällen, in denen die Überfischung 100 Tonnen oder weniger beträgt. 
(3)  Gemäß Artikel 105 Absatz 3 der Verordnung (EG) Nr. 1224/2009 des Rates. Buchstabe „A“ bedeutet, dass ein zusätzlicher Multiplikationsfaktor von 1,5 aufgrund kontinuierlicher Überfischung in den Jahren 

2011, 2012 und 2013 angewendet wurde. Buchstabe „C“ bedeutet, dass ein zusätzlicher Multiplikationsfaktor von 1,5 angewendet wurde, da für den Bestand ein Mehrjahresplan gilt. 
(4) Gemäß Verordnung (EU) Nr. 770/2013 und Verordnung (EU) Nr. 1204/2013 wurden für bestimmte Länder und Arten Abzüge von den Fangquoten für 2013 vorgenommen. Allerdings waren die vorzuneh­

menden Abzüge bei einigen Mitgliedstaaten höher als ihre entsprechende Quote für 2013, so dass die Abzüge in dem Jahr nicht vollständig vorgenommen werden konnten. Um sicherzustellen, dass auch in 
solchen Fällen die Abzüge in voller Höhe vorgenommen werden, wurden die verbleibenden Mengen bei den Abzügen von den Quoten für 2014 berücksichtigt. 

(5)  Verbleibende Mengen aus Überfischung in den Jahren vor Inkrafttreten der Kontrollverordnung (EG) Nr. 1224/2009, die nicht von einem anderen Bestand abgezogen werden können   
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ANHANG II 

Der Anhang der Durchführungsverordnung (EU) Nr. 871/2014 erhält folgende Fassung: 

„ANHANG 

ABZÜGE VON QUOTEN FÜR ÜBERFISCHTE BESTÄNDE 

Mit­
glied­
staat 

Arten 
¬ code 

Gebiets­
code Artenname Gebietsbezeichnung Ausgangsquote 

2013 

Zulässige 
Anlandungen 

2013 
(angepasste 

Menge 
insgesamt in 
Tonnen) (1) 

Gesamtfänge 
2013 (in 
Tonnen) 

Quotenaus­
schöpfung 
in Bezug 
auf die 

zulässigen 
Anlandun­
gen (in %) 

Über fischung 
in Bezug auf 

die zulässigen 
Anlandun 

gen (Menge 
in Tonnen) 

Multipli­
kations­
faktor (2) 

Zusätz- 
licher 

Multi-plika- 
tions- 

faktor (3) (4) 

Verblei­
bender 

Abzug aus 
2013 

Verblei­
bender 

Saldo (5) 

Abzüge 
2014 

(Menge in 
Tonnen) (6) 

Abzüge 
2014 (in 

Tonnen) (7) 

2015 und 
in den 

nachfolgen­
den Jahren 
vorzuneh 

mende 
Abzüge 

(Menge in 
Tonnen) 

BE HAD 7X7A34 Schellfisch VIIb-k, VIII, IX und X; 
Unionsgewässer von 
CECAF 34.1.1 

157,000 167,600 174,700 104,24 % 7,100 / / / / 7 7 / 

BE HER 4CXB7D Hering IVc, VIId außer Black­
water-Bestand 

9 285,000 14,000 22,200 158,57 % 8,200 / / / / 8 8 / 

BE PLE 7FG. Scholle VIIf und VIIg 46,000 160,000 185,700 116,06 % 25,700 / / / / 25 25 / 

BE SRX 07D. Rochen Unionsgewässer von 
VIId 

72,000 75,300 87,700 116,47 % 12,400 / / / / 12 12 / 

BE SRX 2AC4-C Rochen Unionsgewässer von 
IIa undIV 

211,000 218,800 229,800 105,03 % 11,000 / / / / 11 11 / 

DK HER *3BCDC Hering Unionsgewässer der 
Unterdivisionen 22-32 

1 972,720 1 972,720 2 039,210 103,37 % 66,490 / / / / 66 66 / 

DK MAC 2A34. Makrele IIIa und IV; Unionsge­
wässer von IIa, IIIb, 
IIIc und Unterdivisio­
nen 22-32 

15 072,000 16 780,390 17 043,000 101,56 % 262,610 / / / / 262 262 / 

DK NOP 04-N Stintdorsch 
und dazu­
gehörige 
Beifänge 

Norwegische Gewässer 
von IV 

0 0 4,980 Entfällt 4,980 / / / / 4 4 / 

DK POK 1N2AB. Seelachs Norwegische Gewässer 
von I und II 

/ 20,000 21,680 108,40 % 1,680 / / / / 1 1 / 
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Mit­
glied­
staat 

Arten 
¬ code 

Gebiets­
code Artenname Gebietsbezeichnung Ausgangsquote 

2013 

Zulässige 
Anlandungen 

2013 
(angepasste 

Menge 
insgesamt in 
Tonnen) (1) 

Gesamtfänge 
2013 (in 
Tonnen) 

Quotenaus­
schöpfung 
in Bezug 
auf die 

zulässigen 
Anlandun­
gen (in %) 

Über fischung 
in Bezug auf 

die zulässigen 
Anlandun 

gen (Menge 
in Tonnen) 

Multipli­
kations­
faktor (2) 

Zusätz- 
licher 

Multi-plika- 
tions- 

faktor (3) (4) 

Verblei­
bender 

Abzug aus 
2013 

Verblei­
bender 

Saldo (5) 

Abzüge 
2014 

(Menge in 
Tonnen) (6) 

Abzüge 
2014 (in 

Tonnen) (7) 

2015 und 
in den 

nachfolgen­
den Jahren 
vorzuneh 

mende 
Abzüge 

(Menge in 
Tonnen) 

DK SAN 234_ 2 Sandaal Unionsgewässer des 
Sandaal-Bewirtschaf­
tungsgebiets 2 

16 549,000 16 837,980 21 144,000 125,57 % 4 306,020 1,4 / / / 6 028 (9) 6 028 (9) / 

DK SAN 234_ 4 Sandaal Unionsgewässer des 
Sandaal-Bewirtschaf­
tungsgebiets 4 

3 773,000 3 999,300 5 064,000 126,62 % 1 064,700 1,4 / / / 1 490 (9) 1 490 (9) / 

EL BFT AE45WM Roter Thun Atlantik, östlich von 
45° W, und Mittelmeer 

129,070 177,520 177,557 100,02 % 0,037 / C 1,435 / 1,49 1,49 / 

ES ALF 3X14- Kaiser­
barsch 

EU- und internationale 
Gewässer von III, IV, 
V, VI, VII, VIII, IX, X, 
XII und XIV 

70,000 59,470 61,770 103,87 % 2,300 / A / / 3 0 3 

ES BLI 5B67- Blauleng Unions- und interna­
tionale Gewässer von 
Vb, VI, VII 

79,000 79,000 138,649 175,49 % 59,640 / / 4,22 0,07 63 63 / 

ES BSF 56712- Schwarzer 
Degenfisch 

EU- und internationale 
Gewässer von V, VI, 
VII und XII 

174,000 102,030 109,190 107,02 % 7,160 / A / / 10 10 / 

ES BSF 8910- Schwarzer 
Degenfisch 

EU- und internationale 
Gewässer von VIII, IX 
und X 

12,000 2,770 3,340 120,58 % 0,570 / A 32,85 / 33 5,87 27,13 

ES BUM ATLANT Atlantischer 
Blauer Mar­
lin 

Atlantik 27,200 16,920 44,040 260,28 % 27,120 / / / / 27 0 27 

ES COD N3M. Kabeljau NAFO-Gebiet 3M 2 019,000 2 318,240 2 360,100 101,81 % 41,860 / / / / 41 41 / 

ES DGS 15X14 Dornhai Unions- und interna­
tionale Gewässer von 
I, V, VI, VII, VIII, XII 
und XIV 

0 0 1,670 Entfällt 1,670 / A / / 2 2 / 

ES DWS 56789- Tiefseehaie EU- und internationale 
Gewässer von V, VI, 
VII, VIII und IX 

0 0 5,330 Entfällt 5,330 / A / / 8 8 / 

ES GFB 89- Gabel­
dorsch 

EU- und internationale 
Gewässer von VIII und 
IX 

242,000 185,560 214,640 115,67 % 29,080 / A / / 43 25,25 17,75 
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Mit­
glied­
staat 

Arten 
¬ code 

Gebiets­
code Artenname Gebietsbezeichnung Ausgangsquote 

2013 

Zulässige 
Anlandungen 

2013 
(angepasste 

Menge 
insgesamt in 
Tonnen) (1) 

Gesamtfänge 
2013 (in 
Tonnen) 

Quotenaus­
schöpfung 
in Bezug 
auf die 

zulässigen 
Anlandun­
gen (in %) 

Über fischung 
in Bezug auf 

die zulässigen 
Anlandun 

gen (Menge 
in Tonnen) 

Multipli­
kations­
faktor (2) 

Zusätz- 
licher 

Multi-plika- 
tions- 

faktor (3) (4) 

Verblei­
bender 

Abzug aus 
2013 

Verblei­
bender 

Saldo (5) 

Abzüge 
2014 

(Menge in 
Tonnen) (6) 

Abzüge 
2014 (in 

Tonnen) (7) 

2015 und 
in den 

nachfolgen­
den Jahren 
vorzuneh 

mende 
Abzüge 

(Menge in 
Tonnen) 

ES GHL 1/2INT Schwarzer 
Heilbutt 

Internationale Gewäs­
ser von I und II 

/ 0 4,700 Entfällt 4,700 / / / / 4 4 / 

ES GHL 1N2AB. Schwarzer 
Heilbutt 

Norwegische Gewässer 
von I und II 

/ 0 12,370 Entfällt 12,370 / / / / 12 12 / 

ES GHL N3LMNO Schwarzer 
Heilbutt 

NAFO 3LMNO 4 262,000 4 228,560 4 287,200 101,39 % 58,640 / C / / 87 87 / 

ES HAD 5BC6A. Schellfisch Unions- und interna­
tionale Gewässer von 
Vb und VIa 

/ 5,850 13,550 231,62 % 7,700 / A 10,72 / 22 9,16 12,54 

ES HAD 7X7A34 Schellfisch VIIb-k, VIII, IX und X; 
Unionsgewässer von 
CECAF 34.1.1 

/ 0 8,540 Entfällt 8,540 / / / / 8 8 / 

ES NEP 9/3411 Kaisergra­
nat 

IX und X; Unionsge­
wässer von CECAF 
34.1.1 

62,000 36,850 31,340 85,05 % – 5,510 / Entfällt 44,79 (8)  25 25 19 

ES OTH 1N2AB. Andere 
Arten 

Norwegische Gewässer 
von I und II 

/ 0 15,530 Entfällt 15,530 / / / / 15 15 / 

ES POL 08C. Pollack VIIIc 208,000 208,000 239,310 115,05 % 31,310 / / / / 31 31 / 

ES POR 3-1234 Heringshai Gewässer von Franzö­
sisch Guayana, Katte­
gat; Unionsgewässer 
des Skagerrak und von 
I, II, III, IV, V, VI, VII, 
VIII, IX, X, XII und 
XIV; Unionsgewässer 
von CECAF 34.1.1, 
34.1.2 und 34.2 

0 0 3,160 Entfällt 3,160 / / / / 3 3 / 

ES RED 51214D Rotbarsch Unions- und interna­
tionale Gewässer von 
V; internationale 
Gewässer von XII und 
IV 

433,000 2 209,000 2 230,300 100,96 % 21,300 / / / / 21 21 / 

ES SOL 8AB. Gemeine 
Seezunge 

VIIIa und VIIIb 9,000 8,720 8,810 101,03 % 0,090 / A + C 3 / 3 0,9 2,1 
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Mit­
glied­
staat 

Arten 
¬ code 

Gebiets­
code Artenname Gebietsbezeichnung Ausgangsquote 

2013 

Zulässige 
Anlandungen 

2013 
(angepasste 

Menge 
insgesamt in 
Tonnen) (1) 

Gesamtfänge 
2013 (in 
Tonnen) 

Quotenaus­
schöpfung 
in Bezug 
auf die 

zulässigen 
Anlandun­
gen (in %) 

Über fischung 
in Bezug auf 

die zulässigen 
Anlandun 

gen (Menge 
in Tonnen) 

Multipli­
kations­
faktor (2) 

Zusätz- 
licher 

Multi-plika- 
tions- 

faktor (3) (4) 

Verblei­
bender 

Abzug aus 
2013 

Verblei­
bender 

Saldo (5) 

Abzüge 
2014 

(Menge in 
Tonnen) (6) 

Abzüge 
2014 (in 

Tonnen) (7) 

2015 und 
in den 

nachfolgen­
den Jahren 
vorzuneh 

mende 
Abzüge 

(Menge in 
Tonnen) 

ES USK 567EI. Lumb Unions- und interna­
tionale Gewässer von 
V, VI und VII 

46,000 40,320 85,000 210,81 % 44,680 / A 22,87 / 89 30,23 58,77 

ES WHM ATLANT Weißer 
Marlin 

Atlantik 30,500 30,500 36,330 119,11 % 5,830 / / / / 5 4,83 0,17 

FR GHL 1N2AB. Schwarzer 
Heilbutt 

Norwegische Gewässer 
von I und II 

/ 0 17,500 Entfällt 17,500 / / / / 17 17 / 

FR PLE 7FG. Scholle VIIf und VIIg 83,000 92,250 94,300 102,22 % 2,050 / / / / 2 2 / 

FR RED 51214D Rotbarsch Unions- und interna­
tionale Gewässer von 
V; internationale 
Gewässer von XII und 
IV 

230,000 23,000 41,500 180,43 % 18,500 / / / / 18 18 / 

IE HAD 1N2AB. Schellfisch Norwegische Gewässer 
von I und II 

/ 20,500 25,630 125,02 % 5,130 / / / / 5 5 / 

IE HAD 7X7A34 Schellfisch VIIb-k, VIII, IX und X; 
Unionsgewässer von 
CECAF 34.1.1 

3 144,000 2 696,760 2 698,749 100,07 % 1,989 / / / / 1 1 / 

IE PLE 7FG. Scholle VIIf und VIIg 197,000 66,790 79,817 119,60 % 13,027 / / / / 13 13 / 

IE PLE 7HJK. Scholle VIIh, VIIj und VIIk 61,000 49,700 51,823 104,27 % 2,123 / / / / 2 2 / 

LT GHL N3LMNO Schwarzer 
Heilbutt 

NAFO 3LMNO 22,000 15,700 0 Entfällt – 15,700 / Entfällt 120,279 / 104 58 46 

NL HKE 3A/BCD Europä­
ischer See­
hecht 

IIIa; Unionsgewässer 
der Unterdivisionen 
22-32 

/ 0 0,671 Entfällt 0,671 / C / / 1 1 / 

NL SRX 07D. Rochen Unionsgewässer von 
VIId 

4,000 3,000 1,932 64,40 % – 1.068 / / 0,015 / 0 0 / 
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Mit­
glied­
staat 

Arten 
¬ code 

Gebiets­
code Artenname Gebietsbezeichnung Ausgangsquote 

2013 

Zulässige 
Anlandungen 

2013 
(angepasste 

Menge 
insgesamt in 
Tonnen) (1) 

Gesamtfänge 
2013 (in 
Tonnen) 

Quotenaus­
schöpfung 
in Bezug 
auf die 

zulässigen 
Anlandun­
gen (in %) 

Über fischung 
in Bezug auf 

die zulässigen 
Anlandun 

gen (Menge 
in Tonnen) 

Multipli­
kations­
faktor (2) 

Zusätz- 
licher 

Multi-plika- 
tions- 

faktor (3) (4) 

Verblei­
bender 

Abzug aus 
2013 

Verblei­
bender 

Saldo (5) 

Abzüge 
2014 

(Menge in 
Tonnen) (6) 

Abzüge 
2014 (in 

Tonnen) (7) 

2015 und 
in den 

nachfolgen­
den Jahren 
vorzuneh 

mende 
Abzüge 

(Menge in 
Tonnen) 

NL SRX 2AC4-C Rochen Unionsgewässer von 
IIa undIV 

180,000 275,430 357,115 129,66 % 81,685 / / / / 81 65,58 15,42 

PL SAL 3BCD-F Lachs Unionsgewässer der 
Unterdivisionen 22-31 

6 837,000 5 061,000 5 277,000 104,27 % 216,000 / / / / 216 (in 
Stück) 

216 (in 
Stück) 

/ 

PL SPR 3BCD-C Sprotte und 
dazugehö­
rige Bei­
fänge 

EU-Gewässer der 
Unterdivisionen 22-32 

73 392,000 76 680,000 80 987,740 105,62 % 4 307,740 1,1 / 477,314 / 5 215 5 215 / 

PT ALF 3X14- Kaiser­
barsch 

EU- und internationale 
Gewässer von III, IV, 
V, VI, VII, VIII, IX, X, 
XII und XIV 

203,000 153,810 160,350 104,25 % 6,540 / A / / 9 9 / 

PT ANF 8C3411 Seeteufel VIIIc, IX und X; Unio­
nsgewässer von 
CECAF 34.1.1 

410,000 603,440 625,929 103,73 % 22,489 / / / / 22 22 / 

PT GHL N3LMNO Schwarzer 
Heilbutt 

NAFO 3LMNO 1 782,000 2 119,790 2 120,980 100,06 % 1,190 / C / / 1 1 / 

PT GHL 1N2AB Schwarzer 
Heilbutt 

Norwegische Gewässer 
von I und II 

/ 0 2,000 Entfällt 2,000 / / / / 2 2 // 

PT HAD 1N2AB Schellfisch Norwegische Gewässer 
von I und II 

/ 34,400 34,000 98,84 % – 0,400 / / / 376,126 375 30,05 344,95 

PT MAC 8C3411 Makrele VIIIc, IX und X; Unio­
nsgewässer von 
CECAF 34.1.1 

5 308,000 4 134,300 4 170,525 100,88 % 36,225 / / 1,07 / 37 37 / 

PT PLE 8/3411 Scholle VIII, IX und X; Unio­
nsgewässer von 
CECAF 34.1.1 

66,000 61,200 44,601 72,88 % – 16,599 / / 1,906 / 0 0 / 

PT POK 1N2AB. Seelachs Norwegische Gewässer 
von I und II 

/ 16,700 17,000 101,80 % 0,300 / / / 209,76 210 25 185 
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Mit­
glied­
staat 

Arten 
¬ code 

Gebiets­
code Artenname Gebietsbezeichnung Ausgangsquote 

2013 

Zulässige 
Anlandungen 

2013 
(angepasste 

Menge 
insgesamt in 
Tonnen) (1) 

Gesamtfänge 
2013 (in 
Tonnen) 

Quotenaus­
schöpfung 
in Bezug 
auf die 

zulässigen 
Anlandun­
gen (in %) 

Über fischung 
in Bezug auf 

die zulässigen 
Anlandun 

gen (Menge 
in Tonnen) 

Multipli­
kations­
faktor (2) 

Zusätz- 
licher 

Multi-plika- 
tions- 

faktor (3) (4) 

Verblei­
bender 

Abzug aus 
2013 

Verblei­
bender 

Saldo (5) 

Abzüge 
2014 

(Menge in 
Tonnen) (6) 

Abzüge 
2014 (in 

Tonnen) (7) 

2015 und 
in den 

nachfolgen­
den Jahren 
vorzuneh 

mende 
Abzüge 

(Menge in 
Tonnen) 

PT RED N3LN Rotbarsch NAFO 3LN / 1 070,980 1 101,260 102,83 % 30,280 / / / / 30 30 / 

PT WHM ATLANT Weißer 
Marlin 

Atlantik 19,500 18,300 12,212 66,73 % – 6,088 / / 3,021 / 0 0 / 

UK COD N1GL14 Kabeljau NAFO 1 (grönländi­
sche Gewässer) und 
XIV (grönländische 
Gewässer) 

309,000 876,300 920,000 104,99 % 43,700 / A / / 65 65 / 

UK DGS 15X14 Dornhai Unions- und interna­
tionale Gewässer von 
I, V, VI, VII, VIII, XII 
und XIV 

0 0 5,800 Entfällt 5,800 / / / / 5 5 / 

UK GHL 514GRN Schwarzer 
Heilbutt 

Grönländische Gewäs­
ser von V und XIV 

195,000 0 0,800 Entfällt 0,800 / / 1 / 1 0 1 

UK HAD 7X7A34 Schellfisch VIIb-k, VIII, IX und X; 
Unionsgewässer von 
CECAF 34.1.1 

1 415,000 1 389,200 1 457,800 104,94 % 68,600 / / / / 68 68 / 

UK HER 1/2- Hering Unions-, norwegische 
und internationale 
Gewässer von I und II 
(HER/1/2-) 

8 827,000 8 208,600 8 342,100 101,63 % 133,500 / / / / 133 133 / 

UK HER 4AB. Hering Unions- und norwegi­
sche Gewässer von IV 
nördlich von 53° 30′ 
N 

65 901,000 58 841,000 58 951,300 100,19 % 110,300 / / / / 110 110 / 

UK MAC 2CX14- Makrele VI, VII, VIIIa, VIIIb, 
VIIId und VIIIe; 
Unions- und interna­
tionale Gewässer 
vonVb; internationale 
Gewässer von IIa, XII 
und XIV 

158 825,000 156 199,200 162 468,500 104,10 % 6 269,300 / / / / 6 269 6 269 / 

UK PLE 7FG. Scholle VIIf und VIIg 43,000 35,900 40,200 111,98 % 4,300 / / / / 4 4 / 

19.12.2014 
L 365/118 

A
m

tsblatt der Europäischen U
nion 

D
E     



Mit­
glied­
staat 

Arten 
¬ code 

Gebiets­
code Artenname Gebietsbezeichnung Ausgangsquote 

2013 

Zulässige 
Anlandungen 

2013 
(angepasste 

Menge 
insgesamt in 
Tonnen) (1) 

Gesamtfänge 
2013 (in 
Tonnen) 

Quotenaus­
schöpfung 
in Bezug 
auf die 

zulässigen 
Anlandun­
gen (in %) 

Über fischung 
in Bezug auf 

die zulässigen 
Anlandun 

gen (Menge 
in Tonnen) 

Multipli­
kations­
faktor (2) 

Zusätz- 
licher 

Multi-plika- 
tions- 

faktor (3) (4) 

Verblei­
bender 

Abzug aus 
2013 

Verblei­
bender 

Saldo (5) 

Abzüge 
2014 

(Menge in 
Tonnen) (6) 

Abzüge 
2014 (in 

Tonnen) (7) 

2015 und 
in den 

nachfolgen­
den Jahren 
vorzuneh 

mende 
Abzüge 

(Menge in 
Tonnen) 

UK PLE 7HJK. Scholle VIIh, VIIj und VIIk 18,000 33,700 39,900 118,40 % 6,200 / / / / 6 6 / 

UK SOL 7FG. Gemeine 
Seezunge 

VIIf und VIIg 309,000 195,410 205,400 105,11 % 9,990 / / / / 9 7,05 1,95 

(1) Einem Mitgliedstaat aufgrund der betreffenden Verordnungen über die Fangmöglichkeiten zugeteilte Quoten, unter Berücksichtigung des Tauschs von Fangmöglichkeiten gemäß Artikel 20 Absatz 5 der Verord­
nung (EG) Nr. 2371/2002 und Artikel 16 Absatz 8 der Verordnung (EU) Nr. 1380/2013, von Quotenübertragungen gemäß Artikel 4 Absatz 2 der Verordnung (EG) Nr. 847/96 des Rates und/oder der Neu­
aufteilung und des Abzugs von Fangmöglichkeiten gemäß den Artikeln 37 und 105 der Verordnung (EG) Nr. 1224/2009 des Rates. 

(2)  Gemäß Artikel 105 Absatz 2 der Verordnung (EG) Nr. 1224/2009 des Rates. Ein Abzug in Höhe der Überfischung * 1,00 gilt in allen Fällen, in denen die Überfischung 100 Tonnen oder weniger beträgt. 
(3)  Gemäß Artikel 105 Absatz 3 der Verordnung (EG) Nr. 1224/2009 des Rates. 
(4)  Buchstabe ‚A‘ bedeutet, dass ein zusätzlicher Multiplikationsfaktor von 1,5 aufgrund kontinuierlicher Überfischung in den Jahren 2011, 2012 und 2013 angewendet wurde. Buchstabe ‚C‘ bedeutet, dass ein 

zusätzlicher Multiplikationsfaktor von 1,5 angewendet wurde, da für den Bestand ein Mehrjahresplan gilt. 
(5)  Verbleibende Mengen aus Überfischung in den Jahren vor Inkrafttreten der Kontrollverordnung (EG) Nr. 1224/2009, die nicht von einem anderen Bestand abgezogen werden können. 
(6)  Abzüge für das Jahr 2014 gemäß der Durchführungsverordnung (EU) Nr. 871/2014. 
(7)  Abzüge für das Jahr 2014, die in Anbetracht der verfügbaren Quote tatsächlich angewandt werden konnten. 
(8)  Auf Ersuchen Spaniens werden die im Jahr 2013 vorzunehmenden Abzüge über drei Jahre verteilt. 
(9)  Vom Bestand SAN/234_3 abzuziehen.“   
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VERORDNUNG (EU) Nr. 1361/2014 DER KOMMISSION 

vom 18. Dezember 2014 

zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 1126/2008 zur Übernahme bestimmter internationaler 
Rechnungslegungsstandards gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1606/2002 des Europäischen 
Parlaments und des Rates im Hinblick auf die International Financial Reporting Standards 3 und 

13 und auf International Accounting Standard 40 

(Text von Bedeutung für den EWR) 

DIE EUROPÄISCHE KOMMISSION — 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union, 

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 1606/2002 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 19. Juli 2002 betref­
fend die Anwendung internationaler Rechnungslegungsstandards (1), insbesondere auf Artikel 3 Absatz 1, 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) Mit der Verordnung (EG) Nr. 1126/2008 der Kommission (2) wurden bestimmte internationale Rechnungsle­
gungsstandards und Interpretationen, die am 15. Oktober 2008 vorlagen, in das EU-Recht übernommen. 

(2)  Am 12. Dezember 2013 veröffentlichte das International Accounting Standards Board (IASB) im Rahmen seines 
kontinuierlichen Verbesserungsprozesses, der darauf abzielt, die Standards zu straffen und klarer zu fassen, die 
Jährlichen Verbesserungen an den IFRS, Zyklus 2011-2013 („jährliche Verbesserungen“). Gegenstand der jährlichen 
Verbesserungen sind nicht vordringliche, aber verbesserungsbedürftige Aspekte in Bereichen, in denen die Interna­
tional Financial Reporting Standards (IFRS) inkohärent sind oder klarer formuliert werden sollten und die das 
IASB während des seit 2011 laufenden Projektzyklus erörtert hat. Bei den Änderungen an IFRS 3 und IFRS 13 
handelt es sich um Klarstellungen oder Korrekturen an den jeweiligen Standards. Mit den Änderungen an Interna­
tional Accounting Standard (IAS) 40 werden bestehende Anforderungen geändert oder zusätzliche Orientierungs­
hilfen für die Umsetzung dieser Anforderungen gegeben. 

(3)  Die Änderungen an den genannten Standards enthalten einige Verweise auf IFRS 9, der noch nicht von der EU 
übernommen wurde und daher zurzeit noch nicht angewandt werden kann. Aus diesem Grund sollte jeder Ver­
weis auf IFRS 9 im Anhang dieser Verordnung als Verweis auf IAS 39 Finanzinstrumente: Ansatz und Bewertung ver­
standen werden. 

(4) Die Anhörung der Sachverständigengruppe (Technical Expert Group) der Europäischen Beratergruppe für Rech­
nungslegung (European Financial Reporting Advisory Group) hat bestätigt, dass die jährlichen Verbesserungen die 
in Artikel 3 Absatz 2 der Verordnung (EG) Nr. 1606/2002 genannten technischen Kriterien für eine Übernahme 
erfüllen. 

(5)  Die Verordnung (EG) Nr. 1126/2008 sollte daher entsprechend geändert werden. 

(6) Die in der vorliegenden Verordnung vorgesehenen Maßnahmen stehen mit der Stellungnahme des Regelungsaus­
schusses für Rechnungslegung in Einklang — 

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN: 

Artikel 1 

1. Der Anhang der Verordnung (EG) Nr. 1126/2008 wird wie folgt geändert: 

(a)  IFRS 3 Unternehmenszusammenschlüsse wird dem Anhang der vorliegenden Verordnung entsprechend geändert, 

(b)  IFRS 13 Bemessung des beizulegenden Zeitwerts wird dem Anhang der vorliegenden Verordnung entsprechend geändert, 

(c) IAS 40 Als Finanzinvestition gehaltene Immobilien wird dem Anhang der vorliegenden Verordnung entsprechend geän­
dert. 

19.12.2014 L 365/120 Amtsblatt der Europäischen Union DE     

(1) ABl. L 243 vom 11.9.2002, S. 1. 
(2) Verordnung (EG) Nr. 1126/2008 der Kommission vom 3. November 2008 zur Übernahme bestimmter internationaler Rechnungsle­

gungsstandards gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1606/2002 des Europäischen Parlaments und des Rates (ABl. L 320 vom 29.11.2008, 
S. 1). 



2. Jeder Verweis auf den im Anhang dieser Verordnung enthaltenen IFRS 9 ist als Verweis auf IAS 39 Finanzinstru­
mente: Ansatz und Bewertung zu verstehen. 

Artikel 2 

Die Unternehmen wenden die in Artikel 1 Absatz 1 genannten Änderungen spätestens mit Beginn ihres ersten am oder 
nach dem [erster Tag des Monats nach Inkrafttreten dieser Verordnung] beginnenden Geschäftsjahres an. 

Artikel 3 

Diese Verordnung tritt am dritten Tag nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union in Kraft. 

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem 
Mitgliedstaat. 

Brüssel, den 18. Dezember 2014 

Für die Kommission 

Der Präsident 
Jean-Claude JUNCKER  
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ANHANG 

Jährliche Verbesserungen an den IFRS Zyklus 2011–2013 (1) 

Änderung an IFRS 3 Unternehmenszusammenschlüsse 

Paragraph 2 wird geändert und Paragraph 64J angefügt. 

Anwendungsbereich 

2 Dieser IFRS ist auf Transaktionen oder andere Ereignisse anzuwenden, die die Definition eines Unternehmenszu­
sammenschlusses erfüllen. Nicht anwendbar ist dieser IFRS auf: 

(a) die Bilanzierung der Schaffung einer gemeinsamen Vereinbarung im Abschluss des gemeinschaftlich geführ­
ten Unternehmens selbst. 

(b)  …  

Zeitpunkt des Inkrafttretens 

… 

64J  Mit den im Dezember 2013 veröffentlichten Jährlichen Verbesserungen, Zyklus 2011–2013, wurde Paragraph 2(a) 
geändert. Ein Unternehmen hat diese Änderung prospektiv auf Geschäftsjahre anzuwenden, die am oder nach 
dem 1. Juli 2014 beginnen. Eine frühere Anwendung ist zulässig. Wendet ein Unternehmen die Änderung auf 
eine frühere Periode an, hat es dies anzugeben. 

Änderung an IFRS 13 Bemessung des beizulegenden Zeitwerts 

Paragraph 52 wird geändert und Paragraph C4 angefügt. 

Anwendung auf finanzielle Vermögenswerte und finanzielle Verbindlichkeiten mit einander ausgleichenden Positionen in 
Marktrisiken oder im Kontrahenten-Ausfallrisiko 

… 

52 Die Ausnahme in Paragraph 48 gilt nur für finanzielle Vermögenswerte, finanzielle Verbindlichkeiten und sons­
tige Verträge im Anwendungsbereich von IAS 39 Finanzinstrumente: Ansatz und Bewertung oder IFRS 9 Finanzin­
strumente. Die Bezugnahmen auf finanzielle Vermögenswerte und finanzielle Verbindlichkeiten in den Paragra­
phen 48–51 und 53–56 sollten unabhängig davon, ob sie der Definition von finanziellen Vermögenswerten oder 
finanziellen Verbindlichkeiten in IAS 32 Finanzinstrumente: Darstellung entsprechen, als Bezugnahmen auf sämtli­
che Verträge verstanden werden, die in den Anwendungsbereich von IAS 39 oder IFRS 9 fallen und nach diesen 
bilanziert werden. 

… 

Anhang C 

Zeitpunkt des Inkrafttretens und Übergang 

… 

C4  Mit den im Dezember 2013 veröffentlichten Jährlichen Verbesserungen, Zyklus 2011–2013, wurde Paragraph 52 
geändert. Diese Änderung ist auf Geschäftsjahre anzuwenden, die am oder nach dem 1. Juli 2014 beginnen. Ein 
Unternehmen hat diese Änderung prospektiv ab Beginn des Geschäftsjahres anzuwenden, in dem erstmals 
IFRS 13 angewandt wurde. Eine frühere Anwendung ist zulässig. Wendet ein Unternehmen die Änderung auf 
eine frühere Periode an, hat es dies anzugeben. 

Änderung an IAS 40 Als Finanzinvestition gehaltene Immobilien 

Vor Paragraph 6 wird eine Überschrift eingefügt. Paragraph 14 A wird angefügt. Nach Paragraph 84 werden eine Über­
schrift und die Paragraphen 84A und 85D angefügt. 

Einstufung einer Immobilie als eine als Finanzinvestition gehaltene oder vom Eigentümer selbstgenutzte Immobilie 

6  Eine von einem Leasingnehmer im Rahmen eines Operating-Leasingverhältnisses gehaltene Immobilie 
kann dann, und nur dann als eine als Finanzinvestition gehaltene Immobilie eingestuft und bilanziert 
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werden, wenn diese Immobilie ansonsten die Definition von als Finanzinvestition gehaltenen Immobi­
lien erfüllen würde und der Leasingnehmer auf den erfassten Vermögenswert das in den Paragra­
phen 33-55 beschriebene Modell des beizulegenden Zeitwerts anwendet. Diese alternative Einstufung 
kann für jede Immobilie einzeln gewählt werden. Sobald die alternative Einstufung jedoch für eine im 
Rahmen eines Operating-Leasingverhältnisses gehaltene Immobilie gewählt wurde, sind alle als Finanz­
investition gehaltenen Immobilien nach dem Modell des beizulegenden Zeitwertes zu bilanzieren. Bei 
Wahl dieser alternativen Einstufung ist jede so eingestufte Immobilie in die Angaben nach den Paragra­
phen 74-78 einzubeziehen. 

… 

14 Die Feststellung, ob eine Immobilie die Kriterien einer als Finanzinvestition gehaltenen Immobilie erfüllt, erfor­
dert eine Beurteilung. Damit ein Unternehmen diese Beurteilung einheitlich in Übereinstimmung mit der Defini­
tion für als Finanzinvestition gehaltene Immobilien und den damit verbundenen Anwendungsleitlinien in den 
Paragraphen 7-13 vornehmen kann, legt es Kriterien fest. Gemäß Paragraph 75(c) ist ein Unternehmen zur 
Angabe dieser Kriterien verpflichtet, sofern eine Zuordnung Schwierigkeiten bereitet. 

14A Eine Beurteilung ist auch erforderlich, um festzulegen, ob es sich beim Erwerb einer als Finanzinvestition gehalt­
enen Immobilie um den Erwerb eines Vermögenswerts oder einer Gruppe von Vermögenswerten oder um einen 
Unternehmenszusammenschluss im Anwendungsbereich von IFRS 3 Unternehmenszusammenschlüsse handelt. Bei 
der Bestimmung, ob es sich um einen Unternehmenszusammenschluss handelt, sollte auf IFRS 3 Bezug genom­
men werden. Die Erörterung in den Paragraphen 7-14 des vorliegenden Standards bezieht sich auf die Frage, ob 
eine Immobilie vom Eigentümer selbst genutzt oder als Finanzinvestition gehalten wird, und nicht darauf, ob der 
Erwerb der Immobilie einen Unternehmenszusammenschluss im Sinne des IFRS 3 darstellt oder nicht. Um zu 
bestimmen, ob ein bestimmtes Geschäft der Definition eines Unternehmenszusammenschlusses in IFRS 3 ent­
spricht und eine als Finanzinvestition gehaltene Immobilie im Sinne des vorliegenden Standards umfasst, müssen 
beide Standards unabhängig voneinander angewandt werden. 

… 

Übergangsbestimmungen 

… 

Anschaffungskostenmodell 

… 

Unternehmenszusammenschlüsse 

84A Mit den im Dezember 2013 veröffentlichten Jährlichen Verbesserungen, Zyklus 2011–2013, wurden Para­
graph14A und eine Überschrift vor Paragraph 6 angefügt. Ein Unternehmen hat diese Änderung ab 
Beginn des ersten Geschäftsjahres, in dem diese Änderung angewandt wird, prospektiv auf jeden 
Erwerb einer als Finanzinvestition gehaltenen Immobilie anzuwenden. Die Bilanzierung für in früheren 
Perioden erworbene, als Finanzinvestition gehaltene Immobilien ist somit nicht zu berichtigen. Ein 
Unternehmen kann allerdings beschließen, die Änderung auf einzelne Erwerbungen von als Finanzin­
vestition gehaltenen Immobilien anzuwenden, die vor Beginn des ersten Geschäftsjahres, das am oder 
nach dem Datum des Inkrafttretens der Änderung beginnt, getätigt wurden, wenn, und nur wenn das 
Unternehmen über die zur Anwendung der Änderung auf frühere Erwerbungen erforderlichen Infor­
mationen verfügt. 

ZEITPUNKT DES INKRAFTTRETENS 

… 

85D Mit den im Dezember 2013 veröffentlichten Jährlichen Verbesserungen, Zyklus 2011–2013, wurden vor Para­
graph 6 und nach Paragraph 84 Überschriften eingefügt und die Paragraphen 14A und 84A angefügt. Ein Unter­
nehmen hat diese Änderungen auf Geschäftsjahre anzuwenden, die am oder nach dem 1. Juli 2014 beginnen. 
Eine frühere Anwendung ist zulässig. Wendet ein Unternehmen diese Änderungen auf eine frühere Periode an, 
hat es dies anzugeben.  
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DURCHFÜHRUNGSVERORDNUNG (EU) Nr. 1362/2014 DER KOMMISSION 

vom 18. Dezember 2014 

zur Festlegung von Vorschriften für ein vereinfachtes Verfahren zur Genehmigung bestimmter 
Änderungen von im Rahmen des Europäischen Meeres- und Fischereifonds finanzierten operation­
ellen Programmen sowie von Vorschriften zum Format und der Aufmachung der jährlichen 

Berichte über die Durchführung dieser Programme 

DIE EUROPÄISCHE KOMMISSION — 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union, 

gestützt auf die Verordnung (EU) Nr. 508/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 15. Mai 2014 über den 
Europäischen Meeres- und Fischereifonds und zur Aufhebung der Verordnungen (EG) Nr. 2328/2003, (EG) Nr. 861/ 
2006, (EG) Nr. 1198/2006 und (EG) Nr. 791/2007 des Rates und der Verordnung (EU) Nr. 1255/2011 des Europäischen 
Parlaments und des Rates (1), insbesondere auf Artikel 22 Absatz 1 und Artikel 114 Absatz 3, 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) Gemäß Artikel 20 der Verordnung (EU) Nr. 508/2014 müssen Änderungen an einem im Rahmen des Europä­
ischen Meeres- und Fischereifonds (im Folgenden „EMFF“) finanzierten operationellen Programm von der Kommis­
sion genehmigt werden. 

(2)  Gemäß Artikel 22 Absatz 2 der Verordnung (EU) Nr. 508/2014 werden die Verfahren und die Zeitpläne für die 
Vorlage und Genehmigung der nachstehenden Änderungen an operationellen Programmen in folgenden Fällen 
vereinfacht: a) Übertragung von Mitteln zwischen Prioritäten der Union, vorausgesetzt, dass die übertragenen Mit­
tel 10 % des für die betreffende Priorität der Union vorgesehenen Betrags nicht überschreiten; b) Einführung oder 
Abschaffung von Maßnahmen oder Arten relevanter Vorhaben sowie diesbezügliche Informationen und Indikato­
ren; c) Änderungen in der Beschreibung von Maßnahmen, einschließlich Änderungen der Voraussetzungen für die 
Förderfähigkeit; d) Änderungen, die durch Veränderungen bei den Prioritäten der Union in den Bereichen Durch­
setzung und Kontrolle erforderlich werden. Solche Änderungen operationeller Programme sollten sich nicht auf 
die allgemeine Interventionslogik des Programms, die ausgewählten Prioritäten und Einzelziele der Union oder die 
zu erreichenden Ergebnisse auswirken und sollten daher keinerlei Bedenken hinsichtlich ihrer Vereinbarkeit mit 
den geltenden Vorschriften und Praktiken hervorrufen. 

(3) Daher ist es erforderlich, Vorschriften für ein vereinfachtes Verfahren zur Genehmigung von Änderungen opera­
tioneller Programme gemäß Artikel 22 Absatz 2 der Verordnung (EU) Nr. 508/2014 festzulegen. Durch dieses 
Verfahren sollte die Kommission in die Lage versetzt werden, solche Änderungen, die ein bestimmter Mitgliedstaat 
an seinem operationellen Programm vornehmen will, beschleunigt zu genehmigen. Angesichts der zeitlichen 
Beschränkungen sollte das vereinfachte Verfahren Mitgliedstaaten vorbehalten sein, die einen Antrag mit vollstän­
digen Angaben vorlegen, so dass die Kommission die vorgeschlagenen Änderungen umfassend bewerten kann. 

(4)  Gemäß Artikel 50 der Verordnung (EU) Nr. 1303/2013 und Artikel 114 der Verordnung (EU) Nr. 508/2014 muss 
jeder Mitgliedstaat der Kommission bis zum 31. Mai eines jeden Jahres zwischen 2016 und 2023 einen jährlichen 
Bericht über die Durchführung seines operationellen Programms vorlegen. 

(5)  Der von den Mitgliedstaaten vorgelegte jährliche Durchführungsbericht sollte Angaben enthalten, die zwischen 
den einzelnen Jahren der Durchführung sowie zwischen den verschiedenen Mitgliedstaaten kohärent und ver­
gleichbar sind. Durch den Bericht sollte auch eine Zusammenfassung von Daten auf der Ebene des EMFF oder, 
wenn erforderlich, für die gesamten europäischen Struktur- und Investitionsfonds möglich sein. 

(6)  Es ist notwendig, Vorschriften zum Format und der Aufmachung dieser jährlichen Durchführungsberichte zu 
erlassen. 

(7) Damit die in dieser Verordnung vorgesehenen Maßnahmen zügig angewendet werden können, sollte diese Verord­
nung am Tag nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union in Kraft treten. 

(8)  Die in dieser Verordnung vorgesehenen Maßnahmen entsprechen der Stellungnahme des Ausschusses für den 
Europäischen Meeres- und Fischereifonds — 
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HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN: 

Artikel 1 

Genehmigung von Änderungen operationeller Programme im vereinfachten Verfahren 

1. Legt ein Mitgliedstaat der Kommission einen Antrag auf Genehmigung einer Änderung seines operationellen Pro­
gramms vor, die in den Anwendungsbereich von Artikel 22 Absatz 2 der Verordnung (EU) Nr. 508/2014 fällt, so ersucht 
er die Kommission, diese Änderung gemäß vorliegendem Artikel im vereinfachten Verfahren zu genehmigen. 

2. Anträge auf Genehmigung im vereinfachten Verfahren dürfen nur für Änderungen gestellt werden, die in Artikel 22 
Absatz 2 der Verordnung (EU) Nr. 508/2014 aufgeführt sind. 

3. Ist die Kommission der Auffassung, dass die von dem betreffenden Mitgliedstaat vorgelegten Angaben zu einer 
Änderung gemäß Absatz 1 unvollständig sind, so fordert sie alle weiteren erforderlichen Angaben an. Der in den Absät­
zen 4 und 5 festgelegte Zeitraum beginnt am Tag nach dem Eingang eines vollständigen Antrags auf Genehmigung einer 
Änderung des operationellen Programms gemäß der Mitteilung der Kommission an den Mitgliedstaat. 

4. Hat die Kommission dem Mitgliedstaat innerhalb von 25 Arbeitstagen nach Eingang eines Antrags auf Genehmi­
gung im vereinfachten Verfahren keine Anmerkungen zugesandt, so gilt die Änderung des operationellen Programms als 
von der Kommission genehmigt. 

5. Hat die Kommission dem Mitgliedstaat innerhalb von 25 Arbeitstagen nach Eingang des Antrags auf Genehmigung 
im vereinfachten Verfahren Anmerkungen zugesandt, so wird die Änderung des operationellen Programms nach dem 
Verfahren gemäß Artikel 30 Absatz 2 der Verordnung (EU) Nr. 1303/2013 und Artikel 20 Absatz 1 der Verordnung 
(EU) Nr. 508/2014 genehmigt. 

Artikel 2 

Format und Aufmachung der jährlichen Durchführungsberichte 

Der jährliche Durchführungsbericht gemäß Artikel 50 der Verordnung (EU) Nr. 1303/2013 sowie gemäß Artikel 114 
Absatz 2 der Verordnung (EU) Nr. 508/2014 wird entsprechend dem Muster im Anhang dieser Verordnung vorgelegt. 

Artikel 3 

Diese Verordnung tritt am Tag nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union in Kraft. 

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem 
Mitgliedstaat. 

Brüssel, den 18. Dezember 2014 

Für die Kommission 

Der Präsident 
Jean-Claude JUNCKER  
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ANHANG 

Muster für den jährlichen Durchführungsbericht im Rahmen des EMFF 

Teil A — Jährliche Berichterstattung 

1. Angaben zum jährlichen Durchführungsbericht 

CCI <1.1 type=”S” input=”S”> (1) 

Bezeichnung <1.2 type=”S” input=”G”> 

Version <1.3 type=”N” input=”G”> 

Berichtsjahr <1.4 type=”D” maxlength=”4” input=”M”> 

Datum der Genehmigung des Berichts durch den Begleitaus­
schuss 

(Artikel 113 Buchstabe d EMFF) 

<1.5 type=”D” input=”M”>  

2. Übersicht über die Durchführung des operationellen Programms (Artikel 50 Absatz 2 Der Verordnung (EU) Nr. 1303/2013) 

Wichtigste Informationen zur Durchführung des operationellen Programms für das betreffende Jahr, einschließlich 
Finanzinstrumenten, mit Bezug auf die Finanz- und Indikatordaten. 

<2.1 type=”S” maxlength=”7000” input=”M”>  

3. Durchführung der Prioritäten der Union 

3.1. Übersicht über die Durchführung (Artikel 50 Absatz 2 der Verordnung (EU) Nr. 1303/2013) 

Die Angaben sollten als kurzer und allgemeiner Kommentar zur Durchführung der Prioritäten der Union und der techni­
schen Hilfe für das betreffende Jahr/die betreffenden Jahre vorgelegt werden, mit Verweis auf die wichtigsten Entwicklun­
gen, wesentliche Probleme und zu deren Bewältigung unternommene Schritte. 

Priorität der Union 
Wichtigste Informationen zur Durchführung der Priorität mit Verweis auf die wich­
tigsten Entwicklungen, wesentliche Probleme und zu deren Bewältigung unternom­

mene Schritte 

Bezeichnung der Priorität der Union <3.1 
type=”S” input=”G”> 

<3.1 type=”S” maxlength=”7000” input=”M”>    

3.2. Ergebnis-, Output- und Finanzindikatoren für den EMFF (Artikel 50 Absatz 2 der Verordnung (EU) Nr. 1303/2013) 

Angaben zu den Ergebnis-, Output- und Finanzindikatoren sowie zu den Etappenzielen und den Ziele für den Leistungs­
rahmen unter Verwendung der Tabellen 1 bis 3.  
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TABELLE 1 

Ergebnisindikatoren für den EMFF (Referenztabelle unter 3.2 des Musters für operationelle Programme) 

Nachstehende Tabelle ist für jede Priorität der Union auszufüllen. 

Priorität der Union (Bezeichnung der Priorität der Union <3.2.1 type=”S” input=”G”>) 

Einzelziel Ergebnis-indika­
tor Maßeinheit Zielwert 

(2023) 

Jährlicher Wert Kumulier­
ter Wert 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Bezeichnung 
des Einzelziels 
<3.2.1 type=”S” 
input=”G”> 

Bezeichnung 
des Ergebnis- 
indikators 
<3.2.1 type=”S” 
input=”G”> 

<3.2.1 
type=”S” 
input=”G”> 

<3.2.1 
type=”N” 
input=”G”> 

<3.2.1 
type=”N” 
input=”M”> 

<3.2.1 
type=”N” 
input=”M”> 

<3.2.1 
type=”N” 
input=”M”> 

<3.2.1 
type=”N” 
input=”M”> 

<3.2.1 
type=”N” 
input=”M”> 

<3.2.1 
type=”N” 
input=”M”> 

<3.2.1 
type=”N” 
input=”M”> 

<3.2.1 
type=”N” 
input=”M”> 

<3.2.1 
type=”N” 
input=”M”> 

<3.2.1 
type=”N” 
input=”M”> 

<3.2.1 
type=”S” 
input=”M”>                                                                                            
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TABELLE 2 

Outputindikatoren für den EMFF (Referenztabellen unter 3.3 und 7.1 des Musters für operationelle Programme) 

Nachstehende Tabelle ist für jedes ausgewählte Einzelziel der entsprechenden Priorität der Union auszufüllen. 

Priorität der Union (Bezeichnung der Priorität der Union <3.2.2 type=”S” input=”G”>) 

Einzelziel (Bezeichnung des Einzelziels <3.2.2 type=”S” input=”G”>) 

Ausge­
wählte rele­
vante Maß­

nahme 

Thema- 
tisches Ziel 

Outputindikatoren 

Kumulierter 
Wert 

Indikator 

In den Leis­
tungs-rah­

men aufge­
nommen 

Etappen- 
ziel (2018) 

Zielwert 
(2023) 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Bezeich­
nung der 
Maßnahme 
<3.2.2 
type=”S” 
input=”G”> 

<3.2.2 
type=”S” 
input=”G”> 

Bezeich­
nung des 
Indikators 
<3.2.2 
type=”S” 
input=”G”> 

<3.2.2 
type=”B” 
input=”G”> 

<3.2.2 
type=”N” 
input=”G”> 

<3.2.2 
type=”N” 
input=”G”> 

<3.2.2 
type=”N” 
input=”M”> 

<3.2.2 
type=”N” 
input=”M”> 

<3.2.2 
type=”N” 
input=”M”> 

<3.2.2 
type=”N” 
input=”M”> 

<3.2.2 
type=”N” 
input=”M”> 

<3.2.2 
type=”N” 
input=”M”> 

<3.2.2 
type=”N” 
input=”M”> 

<3.2.2 
type=”N” 
input=”M”> 

<3.2.2 
type=”N” 
input=”M”> 

<3.2.2 
type=”N” 
input=”M”> 

<3.2.2 
type=”S” 
input=”G”>                                    
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TABELLE 3 

Finanzindikatoren für den EMFF (Referenztabelle unter 7.1 des Musters für operationelle Programme) 

Priorität der 
Union 

Finanzindikatoren 
Kumulier­
ter Wert Indikator Etappen- 

ziel (2018) 
Zielwert 

(2023) 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Bezeichnung 
der Priorität der 
Union <3.2.3 
type=”S” 
input=”G”> 

Bezeichnung 
des Indikators 
<3.2.3 type=”S” 
input=”G”> 

<3.2.3 
type=”N” 
input=”G”> 

<3.2.3 
type=”N” 
input=”G”> 

<3.2.3 
type=”N” 
input=”M”> 

<3.2.3 
type=”N” 
input=”M”> 

<3.2.3 
type=”N” 
input=”M”> 

<3.2.3 
type=”N” 
input=”M”> 

<3.2.3 
type=”N” 
input=”M”> 

<3.2.3 
type=”N” 
input=”M”> 

<3.2.3 
type=”N” 
input=”M”> 

<3.2.3 
type=”N” 
input=”M”> 

<3.2.3 
type=”N” 
input=”M”> 

<3.2.3 
type=”N” 
input=”M”> 

<3.2.3 
type=”S” 
input=”G”>                                                                             
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3.3. Finanzdaten 

TABELLE 4 

Finanzdaten für den EMFF (Referenztabellen unter 8.2, 8.3 und 9.2 des Musters für operationelle Programme) 

Priorität der 
Union 

Ausge­
wähltes 

Einzelziel 

Themati­
sches Ziel Maßnahme 

Öffent­
licher Bei­
trag insge­

samt 
(EUR) 

EMFF-Bei­
trag 

(EUR) 

Beitrag 
zum Kli­
maschutz 
aus dem 

EMFF-Bei­
trag 

(EUR) 

EMFF-Kofi­
nanzie­

rungssatz 
(%) 

Förderfä­
hige 

Gesamt­
kosten der 

für eine 
Unterstüt­
zung aus­
gewählten 
Vorhaben 

(EUR) 

Öffent­
licher Bei­
trag insge­

samt für 
die für 

eine Unter­
stützung 

ausgewähl­
ten Vorha­

ben 
(EUR) 

Anteil der 
Gesamtzu­

weisung 
für die aus­
gewählten 
Vorhaben 

(%) 

Beitrag 
zum Kli­
maschutz 

der für 
eine Unter­

stützung 
ausgewähl­
ten Vorha­

ben 
(EUR) 

Von den 
Begüns­

tigten bei 
der Verwal­

tungsbe­
hörde gel­

tend 
gemachte 

förderfähige 
Gesamtaus­

gaben 
(EUR) 

Von den 
Begüns­

tigten bei 
der Verwal­

tungsbe­
hörde gel­

tend 
gemachte 

förderfähige 
öffentliche 
Gesamtaus­

gaben 
(EUR) 

Anteil der 
von den 

Begünstigten 
geltend 

gemachten 
förderfähi­
gen öffent­

lichen 
Gesamtaus­

gaben an der 
Gesamtzu­

weisung 
(%) 

Von den 
Begünstigten 

bei der Verwal­
tungsbehörde 

geltend 
gemachte för­

derfähige 
öffentliche 

Gesamtausga­
ben 

(EUR) 

Anzahl der 
ausgewähl­
ten Vorha­

ben 

1.  Förderung 
ökologisch 
nachhaltiger, 
ressourcen­
schonender, 
innovativer, 
wettbewerbs­
fähiger und 
wissensba­
sierter 
Fischerei 

Bezeich­
nung des 
Einzelziels 
<3.3.1 
type=”S” 
input=”G”> 

<3.3.1 
type=”S” 
input=”G”> 

Bezeich­
nung der 
Maßnahme 
<3.3.1 
type=”S” 
input=”G”> 

<3.3.1 
type=”N” 
input=”M”> 

<3.3.1 
type=”N” 
input=”M”> 

<3.3.1 
type=”N” 
input=”G”> 

<3.3.1 
type=”P” 
input=”G”> 

<3.3.1 
type=”N” 
input=”M”> 

<3.3.1 
type=”N” 
input=”M”> 

<3.3.1 
type=”P” 
input=”M”> 

<3.3.1 
type=”N” 
input=”G”> 

<3.3.1 
type=”N” 
input=”M”> 

<3.3.1 
type=”N” 
input=”M”> 

<3.3.1 
type=”P” 
input=”M”> 

<3.3.1 
type=”N” 
input=”G”> 

<3.3.1 
type=”N” 
input=”M”>                                                                         

2.  Förderung 
ökologisch 
nachhaltiger, 
ressourcen­
schonender, 
innovativer, 
wettbewerbs­
fähiger und 
wissensba­
sierter Aqua­
kultur                                                                                         
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Priorität der 
Union 

Ausge­
wähltes 

Einzelziel 

Themati­
sches Ziel Maßnahme 

Öffent­
licher Bei­
trag insge­

samt 
(EUR) 

EMFF-Bei­
trag 

(EUR) 

Beitrag 
zum Kli­
maschutz 
aus dem 

EMFF-Bei­
trag 

(EUR) 

EMFF-Kofi­
nanzie­

rungssatz 
(%) 

Förderfä­
hige 

Gesamt­
kosten der 

für eine 
Unterstüt­
zung aus­
gewählten 
Vorhaben 

(EUR) 

Öffent­
licher Bei­
trag insge­

samt für 
die für 

eine Unter­
stützung 

ausgewähl­
ten Vorha­

ben 
(EUR) 

Anteil der 
Gesamtzu­

weisung 
für die aus­
gewählten 
Vorhaben 

(%) 

Beitrag 
zum Kli­
maschutz 

der für 
eine Unter­

stützung 
ausgewähl­
ten Vorha­

ben 
(EUR) 

Von den 
Begüns­

tigten bei 
der Verwal­

tungsbe­
hörde gel­

tend 
gemachte 

förderfähige 
Gesamtaus­

gaben 
(EUR) 

Von den 
Begüns­

tigten bei 
der Verwal­

tungsbe­
hörde gel­

tend 
gemachte 

förderfähige 
öffentliche 
Gesamtaus­

gaben 
(EUR) 

Anteil der 
von den 

Begünstigten 
geltend 

gemachten 
förderfähi­
gen öffent­

lichen 
Gesamtaus­

gaben an der 
Gesamtzu­

weisung 
(%) 

Von den 
Begünstigten 

bei der Verwal­
tungsbehörde 

geltend 
gemachte för­

derfähige 
öffentliche 

Gesamtausga­
ben 

(EUR) 

Anzahl der 
ausgewähl­
ten Vorha­

ben 

3.  Förderung 
der Durch­
führung der 
GFP                                                 

4.  Steigerung 
von Beschäf­
tigung und 
territorialem 
Zusammen­
halt                                                           

5.  Förderung 
von Vermark­
tung und Ver­
arbeitung                                                                                 

6.  Förderung 
der Durch­
führung der 
integrierten 
Meerespolitik                               

Technische Hilfe                
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TABELLE 5 

Kosten für außerhalb des Programmgebiets durchgeführte Vorhaben (Artikel 70 der Verordnung (EU) Nr. 1303/2013) 

Priorität der Union 

Förderfähige Ausgaben im Rahmen des EMFF, 
angefallen bei außerhalb des Programmgebiets 

durchgeführten Vorhaben, bei der Verwaltungsbe­
hörde geltend gemacht durch den Begünstigten 

(EUR) 

Anteil der Gesamt­
mittelzuweisung für 
die Prioritätsachse 

(%) 

1. Förderung ökologisch nachhaltiger, res­
sourcenschonender, innovativer, wett­
bewerbsfähiger und wissensbasierter 
Fischerei 

<3.3.2 type=”N” input=”M”> <3.3.2 type=”P” 
input=”G”> 

2. Förderung ökologisch nachhaltiger, res­
sourcenschonender, innovativer, wett­
bewerbsfähiger und wissensbasierter 
Aquakultur 

<3.3.2 type=”N” input=”M”> <3.3.2 type=”P” 
input=”G”> 

3.  Förderung der Durchführung der GFP <3.3.2 type=”N” input=”M”> <3.3.2 type=”P” 
input=”G”> 

4. Steigerung von Beschäftigung und ter­
ritorialem Zusammenhalt 

<3.3.2 type=”N” input=”M”> <3.3.2 type=”P” 
input=”G”> 

5. Förderung von Vermarktung und Ver­
arbeitung 

<3.3.2 type=”N” input=”M”> <3.3.2 type=”P” 
input=”G”> 

6.  Förderung der Durchführung der 
integrierten Meerespolitik 

<3.3.2 type=”N” input=”M”> <3.3.2 type=”P” 
input=”G”> 

Technische Hilfe <3.3.2 type=”N” input=”M”> <3.3.2 type=”P” 
input=”G”> 

OPERATIONELLES PROGRAMM INSGE­
SAMT 

<3.3.2 type=”N” input=”G”> <3.3.2 type=”P” 
input=”G”>  

4. Die Leistung Des Programms betreffende Probleme und Abhilfemassnahmen 

4.1. Maßnahmen zur Erfüllung der Ex-ante-Konditionalitäten (Artikel 50 Absatz 4 der Verordnung (EU) Nr. 1303/2013) 

Die Mitgliedstaaten müssen gegenüber der Kommission Angaben zu spezifischen Ex-ante-Konditionalitäten machen, die 
zum Zeitpunkt der Genehmigung des operationellen Programms nicht erfüllt sind. 

Beschreibung des Stands der getroffenen Maßnahmen zur Erfüllung der spezifischen Ex-ante-Konditionalitäten im Hin­
blick auf die geplanten und in der Partnerschaftsvereinbarung sowie im operationellen Programm vorgesehenen Maßnah­
men und zeitlichen Planungen. (gilt nur für die 2016 und 2017 vorzulegenden Berichte)   
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TABELLE 6 

Maßnahmen zur Erfüllung der geltenden EMFF-spezifischen Ex-ante-Konditionalitäten 

Thematische Ex-ante- 
Konditionalitäten, die 

nicht oder nur teilweise 
erfüllt sind 

Nicht erfüllte Kri­
terien 

Zu ergreifende 
Maßnahmen 

Frist 
(Datum) 

Für die Erfüllung 
zuständige Stellen 

Maßnahme frist­
gerecht abge­

schlossen 
(J/N) 

Kriterien erfüllt 
(J/N) 

Voraussichtlicher 
Zeitpunkt der voll­
ständigen Umset­

zung der verbleib­
enden Maßnahmen 

Erläuterungen 

Bezeichnung der themati­
schen Ex-ante-Konditionali­
tät <4.1.1 type=”S” 
input=”S”> 

Bezeichnung des 
Kriteriums <4.1.1 
type=”S” 
input=”S”> 

<4.1.1 type=”S” 
max­
length=”1000” 
input=”M”> 

<4.1.1 type=”D” 
maxlength=”10” 
input=”M”> 

<4.1.1 type=”S” 
maxlength=”500” 
input=”M”> 

<4.1.1 type=”B” 
input=”S”> 

<4.1.1 type=”B” 
input=”S”> 

<4.1.1 type=”D” 
input=”M”> 

<4.1.1 type=”S” 
maxlength=”1000” 
input=”M”>                              
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4.2. Die Leistung des Programms betreffende Probleme und Abhilfemaßnahmen (Artikel 50 Absatz 2 der Verordnung 
(EU) Nr. 1303/2013) 

<4.2.1 type=”S” maxlength=”7000” input=”M”>  

5. Informationen über schwere Verstösse und Abhilfemassnahmen (Artikel 114 Absatz 2 Der verordnung (EU) Nr. 508/2014) 

Informationen über die Maßnahmen in Fällen von schweren Verstößen gemäß Artikel 10 Absatz 1 und von Nichteinhal­
tung der Nachhaltigkeitsvorgaben sowie Abhilfemaßnahmen gemäß Artikel 10 Absatz 2. 

<5.1 type=”S” maxlength=”7000” input=”M”>  

6. Informationen über ergriffene Massnahmen zur Erfüllung von Artikel 41 Absatz 8 (Artikel 114 Absatz 2 Der Verordnung (EU) 
Nr. 508/2014) 

Zusammenfassung der Maßnahmen, die ergriffen wurden, um Fortschritte bei der Erfüllung der Bestimmungen gemäß 
Artikel 41 Absatz 8 hinsichtlich der Priorität zu erzielen, bis zu 60 % der öffentlichen Unterstützung für die kleine Küs­
tenfischerei aufzuwenden, einschließlich Angaben zum tatsächlichen Anteil der kleinen Küstenfischerei an den im Rah­
men der Maßnahme gemäß Artikel 41 Absatz 2 finanzierten Maßnahmen. 

<6.1 type=”S” maxlength=”7000” input=”M”>  

7. Informationen über ergriffene Massnahmen zur Gewährleistung der Veröffentlichung der Begünstigten (Artikel 114 Absatz 2 
Der Verordnung (EU) Nr. 508/2014) 

Zusammenfassung der ergriffenen Maßnahmen im Einklang mit Anhang V der EMFF-Verordnung unter besonderer 
Berücksichtigung nationaler Rechtsvorschriften, einschließlich geltender Beschränkungen bei der Veröffentlichung von 
Daten natürlicher Personen. 

<7.1 type=”S” maxlength=”7000” input=”M”>  

8. Tätigkeiten im Zusammenhang mit dem Bewertungsplan und der Synthese der bewertungen (Artikel 114 Absatz 2 Der Verord­
nung (EU) Nr. 508/2014, Artikel 50 Absatz 2 der Verordnung (EU) Nr. 1303/2013) 

Zusammenfassung der ergriffenen Maßnahmen im Hinblick auf die Durchführung des Bewertungsplans, einschließlich 
der Weiterverfolgung der bei den Bewertungen gemachten Feststellungen. 

Synthese der im Laufe des vorausgegangenen Haushaltsjahres erzielten Erkenntnisse aller Bewertungen des Programms 
unter Angabe von Titel und Bezugszeitraum der herangezogenen Bewertungsberichte. 

Darüber hinaus sollte hier der Zugang zu den gemäß Artikel 54 Absatz 4 der Verordnung (EU) Nr. 1303/2013 öffentlich 
zugänglich gemachten Bewertungen angegeben werden. 

<8.1 type=”S” maxlength=”17500” input=”M”>  

9. Bürgerinfo (Artikel 50 Absatz 9 Verordnung (EU) Nr. 1303/2013) 

Es sollte eine Bürgerinfo zum Inhalt der jährlichen Durchführungsberichte öffentlich zugänglich gemacht werden. 

[Eine Bürgerinfo zum Inhalt der jährlichen Durchführungsberichte sollte öffentlich zugänglich gemacht und in einer gesonderten 
Datei als Anhang des jährlichen Durchführungsberichts hochgeladen werden. Vorgeschlagenes Format: als gesonderte Datei in 
SFC2014 hochladen, keine strukturierten Daten, keine Begrenzung der maximalen Zeichenzahl.] 

10. Bericht über den Einsatz der Finanzinstrumente (Artikel 46 der Verordnung (EU) Nr. 1303/2013) 

Hat die Verwaltungsbehörde die Nutzung von Finanzinstrumenten beschlossen, muss sie der Kommission einen spezifi­
schen Bericht zu den Vorhaben mit Finanzinstrumenten als Anhang des jährlichen Durchführungsberichts zukommen 
lassen; zu verwenden ist hierbei das Muster aus dem auf Grundlage von Artikel 46 Absatz 3 der Verordnung (EU) 
Nr. 1303/2013 erlassenen Durchführungsrechtsakt. 
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Teil B — Berichterstattung in den Jahren 2017, 2019 und zu dem in Artikel 138 Absatz 1 der Verordnung (EU) 
Nr. 1303/2013 genannten Termin (zusätzlich zu Teil A) 

11. Bewertung der Durchführung des operationellen Programms (Artikel 50 Absatz 4 Der Verordnung (EU) Nr. 1303/2013) 

Für jede Priorität der Union sollte eine Bewertung der in Teil A vorgelegten Informationen und Angaben sowie der Fort­
schritte bei der Erreichung der Ziele des Programms vorgenommen werden (unter Einbeziehung der Erkenntnisse und 
Empfehlungen der Bewertungen). 

Priorität der Union Bewertung der Daten und der Fortschritte bei der Errei­
chung der Ziele des Programms 

Bezeichnung der Priorität der Union <11.1 type=”S” 
input=”G”> 

<11.1 type=”S” maxlength=”7000” input=”M”>      

Für jede Priorität der Union Bewertung, ob die Fortschritte auf dem Weg zu den Etappenzielen und Zielen ausreichen, 
um deren Erreichen sicherzustellen, gegebenenfalls unter Angabe bereits getroffener oder geplanter Abhilfemaßnahmen. 

Priorität der Union 

Bewertung, ob die Fortschritte auf dem Weg zu den Etap­
penzielen und Zielen ausreichen, um deren Erreichen 

sicherzustellen, gegebenenfalls unter Angabe bereits getrof­
fener oder geplanter Abhilfemaßnahmen. 

Bezeichnung der Priorität der Union <11.2 type=”S” 
input=”G”> 

<11.2 type=”S” maxlength=”7000” input=”M”>      

12. Übergreifende Grundsätze der Durchführung (Artikel 50 Absatz 4 der Verordnung (EU) Nr. 1303/2013) 

Bewertung der Durchführung spezifischer Maßnahmen zur Berücksichtigung der in Artikel 5 der Verordnung (EU) 
Nr. 1303/2013 festgelegten Grundsätze zur Partnerschaft und Steuerung auf mehreren Ebenen, mit besonderem Schwer­
punkt auf der Rolle der Partner bei der Durchführung des Programms. 

<12.1 type=”S” maxlength=”7000” input=”M”>  

Bewertung der Durchführung spezifischer Maßnahmen zur Berücksichtigung der in Artikel 7 der Verordnung (EU) 
Nr. 1303/2013 festgelegten Grundsätze zur Förderung der Gleichstellung von Männern und Frauen und der Nichtdiskri­
minierung, einschließlich der Barrierefreiheit für Menschen mit Behinderung sowie der Maßnahmen, durch die die 
Berücksichtigung des Gleichstellungsaspektes im operationellen Programm gewährleistet wird. 

<12.2 type=”S” maxlength=”3500” input=”M”>  

Bewertung der Durchführung spezifischer Maßnahmen zur Berücksichtigung der in Artikel 8 der Verordnung (EU) 
Nr. 1303/2013 festgelegten Grundsätze zur nachhaltigen Entwicklung, einschließlich einer Übersicht über die Maßnah­
men zur Förderung der nachhaltigen Entwicklung. 

<12.3 type=”S” maxlength=”3500” input=”M”>  
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13. Berichterstattung über die für die Klimaschutzziele verwendete Unterstützung (Artikel 50 Absatz 4 der Verordnung (EU) 
Nr. 1303/2013) 

Die Zahlen werden automatisch berechnet und werden in Tabelle 4 über die Finanzdaten aufgenommen. Die angegebe­
nen Werte können erläutert werden, insbesondere wenn die tatsächlichen Daten niedriger ausfallen als die Planung. 

<13.1 type=”S” maxlength=”3500” input=”M”>  

Teil C — Berichterstattung 2019 und zu dem in Artikel 138 Absatz 1 der Verordnung (EU) Nr. 1303/2013 
genannten Termin (zusätzlich zu den Teilen A und B) 

14. Intelligentes, nachhaltiges und integratives Wachstum (Artikel 50 Absatz 5 der Verordnung (EU) Nr. 1303/2013) 

Der Beitrag des operationellen Programms zum Erreichen der Ziele der Unionsstrategie für intelligentes, nachhaltiges 
und integratives Wachstum sollte angegeben und bewertet werden. 

<13.1 type=”S” maxlength=”17500” input=”M”>  

15. Die leistung des Programms betreffende Probleme — Leistungsrahmen (Artikel 50 Absatz 2 der Verordnung (EU) Nr. 1303/ 
2013) 

Zeigt die Bewertung der Fortschritte im Hinblick auf die im Leistungsrahmen festgelegten Etappenziele und Ziele, dass 
bestimmte Etappenziele und Ziele nicht erreicht wurden, sollten die Mitgliedstaaten die Gründe für das Verfehlen dieser 
Ziele im Bericht 2019 (für die Meilensteine) und in dem Bericht, der zu dem in Artikel 138 Absatz 1 der Verordnung 
(EU) Nr. 1303/2013 genannten Termin vorzulegen ist (für die Ziele), darlegen. 

<14.1 type=”S” maxlength=”7000” input=”M”>   
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DURCHFÜHRUNGSVERORDNUNG (EU) Nr. 1363/2014 DER KOMMISSION 

vom 18. Dezember 2014 

zur Festlegung pauschaler Einfuhrwerte für die Bestimmung der für bestimmtes Obst und Gemüse 
geltenden Einfuhrpreise 

DIE EUROPÄISCHE KOMMISSION — 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union, 

gestützt auf die Verordnung (EU) Nr. 1308/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 17. Dezember 2013 
über eine gemeinsame Marktorganisation für landwirtschaftliche Erzeugnisse und zur Aufhebung der Verordnungen 
(EWG) Nr. 922/72, (EWG) Nr. 234/79, (EG) Nr. 1037/2001 und (EG) Nr. 1234/2007 (1), 

gestützt auf die Durchführungsverordnung (EU) Nr. 543/2011 der Kommission vom 7. Juni 2011 mit Durchführungs­
bestimmungen zur Verordnung (EG) Nr. 1234/2007 des Rates für die Sektoren Obst und Gemüse und Verarbeitungser­
zeugnisse aus Obst und Gemüse (2), insbesondere auf Artikel 136 Absatz 1, 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) Die in Anwendung der Ergebnisse der multilateralen Handelsverhandlungen der Uruguay-Runde von der Kommis­
sion festzulegenden, zur Bestimmung der pauschalen Einfuhrwerte zu berücksichtigenden Kriterien sind in der 
Durchführungsverordnung (EU) Nr. 543/2011 für die in ihrem Anhang XVI Teil A aufgeführten Erzeugnisse und 
Zeiträume festgelegt. 

(2)  Gemäß Artikel 136 Absatz 1 der Durchführungsverordnung (EU) Nr. 543/2011 wird der pauschale Einfuhrwert 
an jedem Arbeitstag unter Berücksichtigung variabler Tageswerte berechnet. Die vorliegende Verordnung sollte 
daher am Tag ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union in Kraft treten — 

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN: 

Artikel 1 

Die in Artikel 136 der Durchführungsverordnung (EU) Nr. 543/2011 genannten pauschalen Einfuhrwerte sind im 
Anhang der vorliegenden Verordnung festgesetzt. 

Artikel 2 

Diese Verordnung tritt am Tag ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union in Kraft. 

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem 
Mitgliedstaat. 

Brüssel, den 18. Dezember 2014 

Für die Kommission, 

im Namen des Präsidenten, 
Jerzy PLEWA 

Generaldirektor für Landwirtschaft und ländliche Entwicklung  
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ANHANG 

Pauschale Einfuhrwerte für die Bestimmung der für bestimmtes Obst und Gemüse geltenden Einfuhrpreise 

(EUR/100kg) 

KN-Code Drittland-Code (1) Pauschaler Einfuhrwert 

0702 00 00 AL  66,1 

IL  88,5 

MA  85,8 

TN  139,2 

TR  107,0 

ZZ  97,3 

0707 00 05 EG  191,6 

TR  143,6 

ZZ  167,6 

0709 93 10 MA  81,3 

TR  132,4 

ZZ  106,9 

0805 10 20 AR  35,3 

MA  68,6 

TR  59,8 

UY  32,9 

ZA  50,0 

ZW  33,9 

ZZ  46,8 

0805 20 10 MA  62,9 

ZZ  62,9 

0805 20 30, 0805 20 50, 
0805 20 70, 0805 20 90 

IL  93,2 

MA  75,3 

TR  74,4 

ZZ  81,0 

0805 50 10 TR  66,3 

ZZ  66,3 

0808 10 80 BR  59,1 

CL  80,2 

NZ  90,6 

US  92,9 

ZA  143,5 

ZZ  93,3 

0808 30 90 CN  97,9 

US  141,4 

ZZ  119,7 

(1)  Nomenklatur der Länder gemäß der Verordnung (EU) Nr. 1106/2012 der Kommission vom 27. November 2012 zur Durchführung 
der Verordnung (EG) Nr. 471/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates über Gemeinschaftsstatistiken des Außenhandels 
mit Drittländern hinsichtlich der Aktualisierung des Verzeichnisses der Länder und Gebiete. Der Code „ZZ“ steht für „Andere 
Ursprünge“.  
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DURCHFÜHRUNGSVERORDNUNG (EU) Nr. 1364/2014 DER KOMMISSION 

vom 18. Dezember 2014 

zur Festsetzung des Zuteilungskoeffizienten für die Mengen, für die vom 1. bis 7. Dezember 2014 
Einfuhrlizenzanträge gestellt wurden, und zur Festsetzung der Mengen, die zu der für den Teilzeit­
raum vom 1. April bis 30. Juni 2015 hinzuzufügen sind, im Rahmen der mit der Verordnung (EG) 

Nr. 533/2007 eröffneten Zollkontingente für Geflügelfleisch 

DIE EUROPÄISCHE KOMMISSION — 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union, 

gestützt auf die Verordnung (EU) Nr. 1308/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 17. Dezember 2013 
über eine gemeinsame Marktorganisation für landwirtschaftliche Erzeugnisse und zur Aufhebung der Verordnungen 
(EWG) Nr. 922/72, (EWG) Nr. 234/79, (EG) Nr. 1037/2001 und (EG) Nr. 1234/2007 (1), insbesondere auf Artikel 188, 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1)  Mit der Verordnung (EG) Nr. 533/2007 der Kommission (2) wurden jährliche Zollkontingente für die Einfuhr von 
Erzeugnissen des Geflügelfleischsektors eröffnet. 

(2)  Die Mengen, auf die sich die vom 1. bis 7. Dezember 2014 für den Teilzeitraum vom 1. Januar bis 31. März 
2015 gestellten Einfuhrlizenzanträge beziehen, sind bei bestimmten Kontingenten höher als die verfügbaren Men­
gen. Daher ist zu bestimmen, in welchem Umfang die Einfuhrlizenzen erteilt werden können, indem der auf die 
beantragten Mengen anzuwendende Zuteilungskoeffizient festgesetzt wird, der gemäß Artikel 7 Absatz 2 der Ver­
ordnung (EG) Nr. 1301/2006 der Kommission (3) berechnet wird. 

(3)  Die Mengen, auf die sich die vom 1. bis 7. Dezember 2014 für den Teilzeitraum vom 1. Januar bis 31. März 
2015 gestellten Einfuhrlizenzanträge beziehen, sind bei bestimmten Kontingenten niedriger als die verfügbaren 
Mengen. Daher sind die Mengen zu bestimmen, für die keine Anträge gestellt worden sind, und diese Mengen zu 
der für den folgenden Kontingentsteilzeitraum festgesetzten Menge hinzuzufügen. 

(4)  Um die Wirksamkeit der Maßnahme zu gewährleisten, sollte diese Verordnung am Tag ihrer Veröffentlichung im 
Amtsblatt der Europäischen Union in Kraft treten — 

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN: 

Artikel 1 

(1) Auf die Mengen, auf die sich die gemäß der Verordnung (EG) Nr. 533/2007 für den Teilzeitraum vom 1. Januar 
bis 31. März 2015 gestellten Einfuhrlizenzanträge beziehen, wird der im Anhang der vorliegenden Verordnung angege­
bene Zuteilungskoeffizient angewandt. 

(2) Die Mengen, für die keine Einfuhrlizenzanträge gemäß der Verordnung (EG) Nr. 533/2007 gestellt wurden und die 
zum Teilzeitraum vom 1. April bis 30. Juni 2015 hinzuzufügen sind, sind im Anhang der vorliegenden Verordnung auf­
geführt. 
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Artikel 2 

Diese Verordnung tritt am Tag ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union in Kraft. 

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem 
Mitgliedstaat. 

Brüssel, den 18. Dezember 2014 

Für die Kommission, 

im Namen des Präsidenten, 
Jerzy PLEWA 

Generaldirektor für Landwirtschaft und ländliche Entwicklung   

ANHANG 

Lfd. Nr. 
Zuteilungskoeffizient — für den Teilzeitraum vom 

1. Januar bis 31. März 2015 gestellte Anträge 
(%) 

Nicht beantragte Mengen, die zu den verfügbaren 
Mengen für den Teilzeitraum vom 1. April bis 

30. Juni 2015 hinzuzufügen sind 
(in kg) 

09.4067 1,483683 — 

09.4068 — 1 199 000 

09.4069 0,23566 — 

09.4070 — 1 335 750   
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DURCHFÜHRUNGSVERORDNUNG (EU) Nr. 1365/2014 DER KOMMISSION 

vom 18. Dezember 2014 

zur Festsetzung des Zuteilungskoeffizienten für die Mengen, für die vom 1. bis 7. Dezember 2014 
Einfuhrlizenzanträge gestellt wurden, und zur Bestimmung der Mengen, die zu der für den Teilzeit­
raum vom 1. April bis 30. Juni 2015 festgesetzten Menge hinzuzufügen sind, im Rahmen der mit 

der Verordnung (EG) Nr. 1385/2007 eröffneten Zollkontingente für Geflügelfleisch 

DIE EUROPÄISCHE KOMMISSION — 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union, 

gestützt auf die Verordnung (EU) Nr. 1308/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 17. Dezember 2013 
über eine gemeinsame Marktorganisation für landwirtschaftliche Erzeugnisse und zur Aufhebung der Verordnungen 
(EWG) Nr. 922/72, (EWG) Nr. 234/79, (EG) Nr. 1037/2001 und (EG) Nr. 1234/2007 des Rates (1), insbesondere auf 
Artikel 188, 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1)  Mit der Verordnung (EG) Nr. 1385/2007 der Kommission (2) wurden jährliche Zollkontingente für die Einfuhr 
von Erzeugnissen des Geflügelfleischsektors eröffnet. 

(2)  Die Mengen, auf die sich die vom 1. bis 7. Dezember 2014 für den Teilzeitraum vom 1. Januar bis 31. März 
2015 gestellten Einfuhrlizenzanträge beziehen, sind bei bestimmten Kontingenten höher als die verfügbaren Men­
gen. Daher ist zu bestimmen, in welchem Umfang die Einfuhrlizenzen erteilt werden können, indem der auf die 
beantragten Mengen anzuwendende Zuteilungskoeffizient festgesetzt wird, der gemäß Artikel 7 Absatz 2 der Ver­
ordnung (EG) Nr. 1301/2006 der Kommission (3) berechnet wird. 

(3)  Die Mengen, auf die sich die vom 1. bis 7. Dezember 2014 für den Teilzeitraum vom 1. Januar bis 31. März 
2015 gestellten Einfuhrlizenzanträge beziehen, sind bei bestimmten Kontingenten niedriger als die verfügbaren 
Mengen. Daher sind die Mengen zu bestimmen, für die keine Anträge gestellt wurden, und sind diese Mengen zu 
der für den folgenden Kontingentsteilzeitraum festgesetzten Menge hinzuzufügen. 

(4)  Um die Wirksamkeit der Maßnahme zu gewährleisten, sollte diese Verordnung am Tag ihrer Veröffentlichung im 
Amtsblatt der Europäischen Union in Kraft treten — 

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN: 

Artikel 1 

(1) Auf die Mengen, auf die sich die gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1385/2007 für den Teilzeitraum vom 1. Januar 
bis 31. März 2015 gestellten Einfuhrlizenzanträge beziehen, wird der im Anhang der vorliegenden Verordnung angege­
bene Zuteilungskoeffizient angewandt. 

(2) Die Mengen, für die keine Einfuhrlizenzanträge gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1385/2007 gestellt wurden und 
die zum Teilzeitraum vom 1. April bis 30. Juni 2015 hinzuzufügen sind, sind im Anhang der vorliegenden Verordnung 
aufgeführt. 
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Artikel 2 

Diese Verordnung tritt am Tag ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union in Kraft. 

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied­
staat. 

Brüssel, den 18. Dezember 2014 

Für die Kommission, 

Im Namen des Präsidenten, 
Jerzy PLEWA 

Generaldirektor für Landwirtschaft und ländliche Entwicklung   

ANHANG 

Lfd. Nr. 
Zuteilungskoeffizient — für den Teilzeitraum vom 

1. Januar bis 31. März 2015 gestellte Anträge 
(in %) 

Nicht beantragte Mengen, die zu den verfügbaren 
Mengen für den Teilzeitraum vom 1. April bis 

30. Juni 2015 hinzuzufügen sind 
(in kg) 

09.4410 0,215749 — 

09.4411 0,217864 — 

09.4412 0,226654 — 

09.4420 0,302297 — 

09.4421 — 175 000 

09.4422 0,306842 —   
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BESCHLÜSSE 

BESCHLUSS DES RATES 

vom 16. Dezember 2014 

über die Zusammensetzung des Ausschusses der Regionen 

(2014/930/EU) 

DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION — 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union, insbesondere auf Artikel 305, 

auf Vorschlag der Europäischen Kommission, 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) Artikel 300 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV) legt die Regeln für die Zusam­
mensetzung des Ausschusses der Regionen fest. 

(2)  Gemäß Artikel 305 AEUV beschließt der Rat über die Zusammensetzung des Ausschusses der Regionen. Letzterer 
hat höchstens 350 Mitglieder. 

(3)  Am 6. Oktober 2010 nahm der Ausschuss der Regionen Empfehlungen an die Kommission und den Rat über die 
künftige Zusammensetzung des Ausschusses der Regionen an (1). 

(4)  Das derzeitige Gleichgewicht in der Zusammensetzung des Ausschusses der Regionen sollte nach Möglichkeit 
gewahrt bleiben, da es im Zuge mehrerer Regierungskonferenzen zustande gekommen ist. 

(5)  Bei dem vorliegenden Beschluss handelt es sich um eine Übergangsregelung, da er zur Klärung einer speziellen 
rechtlichen Frage angenommen wird, nämlich der Diskrepanz zwischen der Gesamtzahl der Mitglieder des Aus­
schusses der Regionen, die im Zuge mehrerer Regierungskonferenzen zustande gekommen ist, und der in Arti­
kel 305 des AEUV festgelegten Höchstzahl von Mitgliedern. 

(6) Dieser Beschluss wird im Zusammenhang mit den besonderen Umständen des Ausschusses der Regionen ange­
nommen und stellt keinen Präzedenzfall für die Zusammensetzung der Organe dar. 

(7) Dieser Beschluss wird vom Rat auf der Grundlage eines Kommissionsvorschlags rechtzeitig vor der 2020 beginn­
enden Amtszeit des Ausschusses, in jedem Fall jedoch im Hinblick auf die nächste Erweiterung überarbeitet. 

(8) Die Überarbeitung wird sich auf das Ergebnis des vorliegenden Beschlusses stützen und die Anzahl der Sitze wah­
ren, die hiermit für die von dieser Änderung betroffenen Mitgliedstaaten festgelegt wird. Aufgrund dieser Überar­
beitung wird die weitere Reduzierung der Sitze nicht für die Mitgliedstaaten gelten, die vom vorliegenden 
Beschluss betroffen sind. 

(9)  Um die Zusammensetzung des Ausschusses der Regionen im Einklang mit Artikel 24 der Beitrittsakte Kroatiens 
bis zum Ende der Amtszeit der derzeitigen Mitglieder beibehalten zu können, sollte dieser Beschluss erst zu die­
sem Zeitpunkt in Kraft treten — 

HAT FOLGENDEN BESCHLUSS ERLASSEN: 

Artikel 1 

Die Zahl der Mitglieder des Ausschusses der Regionen wird wie folgt festgesetzt: 

Belgien 12 

Bulgarien 12 
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Tschechische Republik 12 

Dänemark 9 

Deutschland 24 

Estland 6 

Irland 9 

Griechenland 12 

Spanien 21 

Frankreich 24 

Kroatien 9 

Italien 24 

Zypern 5 

Lettland 7 

Litauen 9 

Luxemburg 5 

Ungarn 12 

Malta 5 

Niederlande 12 

Österreich 12 

Polen 21 

Portugal 12 

Rumänien 15 

Slowenien 7 

Slowakei 9 

Finnland 9 

Schweden 12 

Vereinigtes Königreich 24  

Artikel 2 

Dieser Beschluss tritt am Tag seiner Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union in Kraft. 

Er gilt ab dem 26. Januar 2015. 

Geschehen zu Brüssel am 16. Dezember 2014. 

Im Namen des Rates 

Der Präsident 
S. GOZI  
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DURCHFÜHRUNGSBESCHLUSS DES RATES 

vom 16. Dezember 2014 

zur Verlängerung der Anwendung des Durchführungsbeschlusses 2012/181/EU zur Ermächtigung 
Rumäniens, eine von Artikel 287 der Richtlinie 2006/112/EG über das gemeinsame Mehrwert­

steuersystem abweichende Sondermaßnahme einzuführen 

(2014/931/EU) 

DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION — 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union, 

gestützt auf die Richtlinie 2006/112/EG des Rates vom 28. November 2006 über das gemeinsame Mehrwertsteuer­
system (1), insbesondere auf Artikel 395 Absatz 1, 

auf Vorschlag der Europäischen Kommission, 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1)  Mit am 28. April 2014 und 22. August 2014 beim Generalsekretariat der Kommission registrierten Schreiben hat 
Rumänien die Ermächtigung beantragt, abweichend von Artikel 287 Nummer 18 der Richtlinie 2006/112/EG die 
Steuerbefreiung für Steuerpflichtige, deren Jahresumsatz den in Landeswährung ausgedrückten Gegenwert von 
65 000 EUR zu dem am Tag seines Beitritts zur Union geltenden Umrechnungskurs nicht übersteigt (im Folgen­
den „Maßnahme“), beizubehalten. Die Maßnahme würde die betreffenden Steuerpflichtigen weiterhin von einigen 
oder allen Mehrwertsteuerpflichten gemäß Titel XI Kapitel 2 bis 6 der Richtlinie 2006/112/EG befreien. 

(2)  Die Kommission setzte die anderen Mitgliedstaaten gemäß Artikel 395 Absatz 2 Unterabsatz 2 der Richtlinie 
2006/112/EG mit Schreiben vom 1. September 2014 über den Antrag Rumäniens in Kenntnis. Mit Schreiben 
vom 3. September 2014 teilte die Kommission Rumänien mit, dass sie über alle für die Beurteilung des Antrags 
erforderlichen Angaben verfügt. 

(3)  Eine Sonderregelung für Kleinunternehmen steht den Mitgliedstaaten bereits gemäß Titel XII der Richtlinie 
2006/112/EG zur Verfügung. Nach Artikel 287 Nummer 18 der Richtlinie 2006/112/EG kann Rumänien Steuer­
pflichtigen, deren Jahresumsatz den in Landeswährung ausgedrückten Gegenwert von 35 000 EUR zu dem am 
Beitrittstag geltenden Umrechnungskurs nicht übersteigt, eine Mehrwertsteuerbefreiung gewähren. 

(4)  Mit dem Durchführungsbeschluss 2012/181/EU des Rates (2) wurde Rumänien ermächtigt, bis zum 31. Dezember 
2014 im Rahmen einer Ausnahmeregelung Steuerpflichtigen, deren Jahresumsatz den in Landeswährung ausge­
drückten Gegenwert von 65 000 EUR zu dem am Beitrittstag geltenden Umrechnungskurs nicht übersteigt, eine 
Mehrwertsteuerbefreiung zu gewähren. Da diese höhere Schwelle zu einer Verringerung der Mehrwertsteuer­
pflichten für kleinere Unternehmen geführt hat, Letztere sich aber nach wie vor gemäß Artikel 290 der Richtlinie 
2006/112/EG für die normale Mehrwertsteuerregelung entscheiden können, sollte Rumänien ermächtigt werden, 
die Maßnahme für einen weiteren befristeten Zeitraum anzuwenden. 

(5)  Aus den von Rumänien übermittelten Informationen geht hervor, dass die Auswirkungen Maßnahme auf die auf 
der Stufe des Endverbrauchs erhobene Mehrwertsteuer unerheblich sein werden. 

(6)  Die Ausnahmeregelung hat keine Auswirkungen auf die Mehrwertsteuer-Eigenmittel der Union — 
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(1) ABl. L 347 vom 11.12.2006, S. 1. 
(2) Durchführungsbeschluss 2012/181/EU des Rates vom 26. März 2012 zur Ermächtigung Rumäniens, eine von Artikel 287 der Richtlinie 

2006/112/EG über das gemeinsame Mehrwertsteuersystem abweichende Sondermaßnahme einzuführen (ABl. L 92 vom 30.3.2012, 
S. 26). 



HAT FOLGENDEN BESCHLUSS ERLASSEN: 

Artikel 1 

In Artikel 2 Absatz 2 des Durchführungsbeschlusses 2012/181/EU wird das Datum „31. Dezember 2014“ durch das 
Datum „31. Dezember 2017“ ersetzt. 

Artikel 2 

Dieser Beschluss gilt ab dem 1. Januar 2015. 

Artikel 3 

Dieser Beschluss ist an Rumänien gerichtet. 

Geschehen zu Brüssel am 16. Dezember 2014. 

Im Namen des Rates 

Der Präsident 
S. GOZI  
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BESCHLUSS 2014/932/GASP DES RATES 

vom 18. Dezember 2014 

über restriktive Maßnahmen angesichts der Lage in Jemen 

DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION — 

gestützt auf den Vertrag über die Europäische Union, insbesondere auf Artikel 29, 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) Am 26. Februar 2014 verabschiedete der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen unter Hinweis auf seine Resolutio­
nen 2014 (2011) und 2051 (2012) und die Erklärung des Präsidenten des Sicherheitsrates der Vereinten Nationen 
vom 15. Februar 2013 die Resolution 2140 (2014), in der das entschlossene Eintreten des Sicherheitsrates der 
Vereinten Nationen für die Einheit, Souveränität, Unabhängigkeit und territoriale Unversehrtheit Jemens bekräftigt 
wurde. 

(2)  Gemäß der Resolution 2140 (2014) des Sicherheitsrates der Vereinten Nationen sollen Reisebeschränkungen 
gegen Personen angewendet werden, die von dem nach Nummer 19 der Resolution 2140 (2014) des Sicherheits­
rates der Vereinten Nationen eingesetzten Ausschuss (im Folgenden „Ausschuss“) zu benennen sind, und Gelder 
und Vermögenswerte von Personen oder Einrichtungen eingefroren werden, die vom Ausschuss zu benennen 
sind. 

(3)  Am 7. November 2014 hat der Ausschuss im Einklang mit den in Nummer 17 der Resolution 2140 (2014) des 
Sicherheitsrates der Vereinten Nationen genannten Kriterien drei Personen benannt. 

(4)  Für die Durchführung bestimmter Maßnahmen ist ein Tätigwerden der Union erforderlich — 

HAT FOLGENDEN BESCHLUSS ERLASSEN: 

Artikel 1 

(1) Die Mitgliedstaaten treffen die Maßnahmen, die erforderlich sind, um den vom Ausschuss benannten Personen die 
Einreise in oder die Durchreise durch ihr Hoheitsgebiet zu untersagen, die an Handlungen beteiligt sind oder Handlungen 
unterstützen, die den Frieden, die Sicherheit oder die Stabilität in Jemen bedrohen, einschließlich, aber nicht beschränkt 
auf 

a) Handlungen, die den erfolgreichen Abschluss des politischen Übergangs im Sinne der Vereinbarung über den Umset­
zungsmechanismus der Initiative des Golf-Kooperationsrates behindern oder untergraben, 

b)  Handlungen, die durch Gewalt die Umsetzung der Schlussfolgerungen des Abschlussberichts der Konferenz des 
umfassenden nationalen Dialogs behindern, oder Angriffe auf wesentliche Infrastrukturen oder 

c) die Planung, Leitung oder Begehung von Handlungen in Jemen, die die geltenden internationalen Menschenrechtsnor­
men oder das humanitäre Völkerrecht verletzen oder Handlungen, die Menschenrechtsverletzungen darstellen. 

Die Personen im Sinne dieses Absatzes sind im Anhang dieses Beschlusses aufgeführt. 

(2) Absatz 1 verpflichtet die Mitgliedstaaten nicht dazu, ihren eigenen Staatsangehörigen die Einreise in ihr Hoheitsge­
biet zu verweigern. 

(3) Absatz 1 findet keine Anwendung, wenn die Ein- oder Durchreise zur Teilnahme an einem Gerichtsverfahren 
erforderlich ist. 

(4) Absatz 1 findet keine Anwendung, wenn ein Mitgliedstaat im Einzelfall feststellt, dass die Ein- oder Durchreise 
erforderlich ist, um den Frieden und die Stabilität in Jemen zu fördern, und den Ausschuss binnen 48 Stunden nach einer 
entsprechenden Feststellung darüber unterrichtet. 

(5) Absatz 1 findet keine Anwendung, wenn der Ausschuss im Einzelfall feststellt, dass 

a)  die Ein- oder Durchreise aus humanitären Gründen, einschließlich religiöser Verpflichtungen, erforderlich ist oder 

b)  eine Ausnahme die Ziele des Friedens und der nationalen Aussöhnung in Jemen fördern würde. 

(6) In den Fällen, in denen ein Mitgliedstaat aufgrund der Absätze 3, 4 oder 5 den im Anhang aufgeführten Personen 
die Einreise in oder die Durchreise durch sein Hoheitsgebiet genehmigt, gilt die Genehmigung nur für den Zweck, für 
den sie erteilt wurde, und nur für die von der Genehmigung betroffenen Personen. 
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Artikel 2 

(1) Sämtliche Gelder und wirtschaftlichen Ressourcen, die im Eigentum oder Besitz der von dem Ausschuss benann­
ten Personen oder Einrichtungen sind oder von diesen gehalten oder kontrolliert werden, die an Handlungen beteiligt 
sind oder Handlungen unterstützen, die den Frieden, die Sicherheit oder die Stabilität in Jemen bedrohen, einschließlich, 
aber nicht beschränkt auf 

a) Handlungen, die den erfolgreichen Abschluss des politischen Übergangs im Sinne der Vereinbarung über den Umset­
zungsmechanismus der Initiative des Golf-Kooperationsrates behindern oder untergraben, 

b)  Handlungen, die durch Gewalt die Umsetzung der Schlussfolgerungen des Abschlussberichts der Konferenz des 
umfassenden nationalen Dialogs behindern, oder Angriffe auf wesentliche Infrastrukturen oder 

c) die Planung, Leitung oder Begehung von Handlungen in Jemen, die die geltenden internationalen Menschenrechtsnor­
men oder das humanitäre Völkerrecht verletzen oder Handlungen, die Menschenrechtsverletzungen darstellen, 

oder von Personen oder Einrichtungen, die in ihrem Namen oder auf ihre Anweisung handeln, und Einrichtungen, die in 
ihrem Eigentum oder unter ihrer Kontrolle stehen, werden eingefroren. 

Die Personen und Einrichtungen im Sinne dieses Absatzes sind im Anhang dieses Beschlusses aufgeführt. 

(2) Den im Anhang aufgeführten Personen oder Einrichtungen dürfen weder unmittelbar noch mittelbar Gelder oder 
wirtschaftliche Ressourcen zur Verfügung gestellt werden oder zugutekommen. 

(3) Die Mitgliedstaaten können Ausnahmen von den in den Absätzen 1 und 2 genannten Maßnahmen zulassen in 
Bezug auf Gelder und wirtschaftliche Ressourcen, die 

a)  für Grundausgaben erforderlich sind, einschließlich der Bezahlung von Nahrungsmitteln, Mieten oder Hypotheken, 
Medikamenten und ärztlicher Behandlung, Steuern, Versicherungsprämien und Gebühren öffentlicher Versorgungsein­
richtungen; 

b)  ausschließlich der Bezahlung angemessener Honorare und der Rückerstattung von Ausgaben im Zusammenhang mit 
der Erbringung juristischer Dienstleistungen dienen; 

c) ausschließlich der Bezahlung von Gebühren oder Dienstleistungskosten für die routinemäßige Verwahrung oder Ver­
waltung eingefrorener Gelder oder wirtschaftlicher Ressourcen dienen; 

nachdem der betreffende Mitgliedstaat dem Ausschuss seine Absicht mitgeteilt hat, gegebenenfalls den Zugang zu diesen 
Geldern oder wirtschaftlichen Ressourcen zu genehmigen, und der Ausschuss innerhalb von fünf Arbeitstagen nach die­
ser Mitteilung keine ablehnende Entscheidung getroffen hat. 

(4) Die Mitgliedstaaten können zudem Ausnahmen von den in den Absätzen 1 und 2 genannten Maßnahmen zulas­
sen in Bezug auf Gelder oder wirtschaftliche Ressourcen, die 

a)  für außerordentliche Ausgaben erforderlich sind, sofern der Mitgliedstaat diese Feststellung dem Ausschuss mitgeteilt 
hat und diese vom Ausschuss gebilligt wurde oder 

b) Gegenstand eines Sicherungs- oder Zurückbehaltungsrechts oder einer Entscheidung eines Gerichts, einer Verwal­
tungsstelle oder eines Schiedsgerichts sind, in welchem Fall die Gelder und wirtschaftlichen Ressourcen für die Erfül­
lung von Forderungen aus diesem Sicherungs- oder Zurückbehaltungsrecht oder dieser Entscheidung verwendet wer­
den können, vorausgesetzt, das Sicherungs- oder Zurückbehaltungsrecht oder die Entscheidung ist vor dem Datum, 
zu dem die Person oder Einrichtung in den Anhang aufgenommen wurde, eingetreten, begünstigt nicht eine Person 
oder Einrichtung nach Artikel 1 und wurde dem Ausschuss durch den betreffenden Mitgliedstaat mitgeteilt. 

(5) Absatz 1 hindert eine benannte Person oder Einrichtung nicht daran, Zahlungen aufgrund eines Vertrags zu leis­
ten, der geschlossen wurde, bevor diese Person oder Einrichtung benannt wurde, vorausgesetzt, dass der betreffende Mit­
gliedstaat festgestellt hat, dass die Zahlung nicht unmittelbar oder mittelbar von einer Person oder Einrichtung entgegen­
genommen wird, auf die in Artikel 2 Absatz 1 Bezug genommen wird, und nachdem der betreffende Mitgliedstaat dem 
Ausschuss seine Absicht mitgeteilt hat, solche Zahlungen zu leisten oder entgegenzunehmen oder gegebenenfalls die Auf­
hebung des Einfrierens von Geldern oder wirtschaftlichen Ressourcen zu diesem Zweck zu genehmigen, wobei diese Mit­
teilung zehn Arbeitstage vor einer solchen Genehmigung zu erfolgen hat. 

(6) Absatz 2 gilt nicht für eine auf eingefrorene Konten erfolgte Gutschrift von 

a)  Zinsen oder sonstigen Erträgen dieser Konten oder 

b)  Zahlungen aufgrund von Verträgen, Vereinbarungen oder Verpflichtungen, die vor dem Datum geschlossen wurden 
oder entstanden sind, ab dem diese Konten den restriktiven Maßnahmen gemäß diesem Beschlusses unterliegen, 

vorausgesetzt, dass diese Zinsen, sonstigen Erträge und Zahlungen weiterhin unter Absatz 1 fallen. 
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Artikel 3 

Der Rat erstellt die Liste im Anhang und ändert diese entsprechend den Feststellungen des Sicherheitsrates oder des Aus­
schusses. 

Artikel 4 

(1) Benennt der Sicherheitsrat oder der Ausschuss eine Person oder Einrichtung, so nimmt der Rat diese Person oder 
Einrichtung in den Anhang auf. Der Rat setzt die betreffende Person entweder auf direktem Weg, falls ihre Anschrift 
bekannt ist, oder durch die Veröffentlichung einer Bekanntmachung von seinem Beschluss und den Gründen für die Auf­
nahme in die Liste in Kenntnis und gibt dabei dieser Person Gelegenheit zur Stellungnahme. 

(2) Wird eine Stellungnahme unterbreitet oder werden wesentliche neue Beweise vorgelegt, so überprüft der Rat sei­
nen Beschluss und unterrichtet die betreffende Person entsprechend. 

Artikel 5 

(1) Der Anhang enthält die vom Sicherheitsrat oder vom Ausschuss angegebenen Gründe für die Aufnahme der be­
treffenden Personen und Einrichtungen in die Liste. 

(2) Der Anhang enthält, soweit verfügbar, auch Angaben, die vom Sicherheitsrat oder vom Ausschuss übermittelt wer­
den und die zur Identifizierung der betreffenden Personen oder Einrichtungen erforderlich sind. In Bezug auf Personen 
können diese Angaben Namen, einschließlich Aliasnamen, Geburtsdatum und -ort, Staatsangehörigkeit, Reisepass- und 
Personalausweisnummern, Geschlecht, Anschrift, soweit bekannt, sowie Funktion oder Beruf umfassen. In Bezug auf Ein­
richtungen können diese Angaben Namen, Ort und Datum der Registrierung, Registriernummer und Geschäftsort 
umfassen. 

Artikel 6 

Dieser Beschluss wird entsprechend den Feststellungen des Sicherheitsrates gegebenenfalls geändert oder aufgehoben. 

Artikel 7 

Dieser Beschluss tritt am Tag seiner Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union in Kraft. 

Geschehen zu Brüssel am 18. Dezember 2014. 

Im Namen des Rates 

Der Präsident 
S. GOZI  
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ANHANG 

Liste der in Artikel 1 Absatz 1 und Artikel 2 Absätze 1 und 2 genannten Personen und Einrichtungen 

PERSONEN 

1.  Abdullah Yahya Al Hakim (alias: a) Abu Ali al Hakim; b) Abu-Ali al- Hakim; c) Abdallah al-Hakim; d) Abu Ali 
Alhakim; e) Abdallah al-Mu'ayyad). 

Originalschrift: 

Benennung: Stellvertretender Befehlshaber der Huthi-Gruppe. Anschrift: Dahyan, Gouvernement Sa'dah, Jemen. 
Geburtsdatum: a) Etwa 1985 b) zwischen 1984 und 1986. Geburtsort: a) Dahyan, Jemen; b) Gouvernement Sa'­
dah, Jemen. Staatsangehörigkeit: Jemenitisch. Sonstige Angaben: Geschlecht: männlich. Tag der Benennung 
durch die VN: 7.11.2014. 

Zusätzliche Informationen aus der vom Sanktionsausschuss bereitgestellten Zusammenfassung der Gründe 
für die Aufnahme in die Liste: 

Abdullah Yahya al Hakim wurde am 7. November 2014 gemäß den Nummern 11 und 15 der Resolution 
2140 (2014) des Sicherheitsrates der Vereinten Nationen in die Sanktionsliste aufgenommen, da er den Kriterien für 
die Aufnahme entsprechend den Nummern 17 und 18 der Resolution genügte. 

Abdullah Yahya al Hakim hat sich an Handlungen beteiligt, die den Frieden, die Sicherheit oder die Stabilität in Jemen 
bedrohen, wie Handlungen, die die Umsetzung des Abkommens vom 23. November 2011 zwischen der Regierung 
Jemens und der Opposition über einen friedlichen Machtübergang in Jemen und den politischen Prozess im Land 
behindern. 

Im Juni 2014 hat Abdullah Yahya al Hakim Berichten zufolge ein Treffen organisiert, um einen Staatsstreich gegen 
den jemenitischen Präsidenten Abdrabuh Mansour Hadi zu planen. Al Hakim hat sich mit militärischen Befehlshabern 
und Befehlshabern des Sicherheitsdienstes sowie mit Stammesfürsten getroffen; auch führende Partisanenvertreter und 
Anhänger des früheren jemenitischen Präsidenten Ali Abdullah Saleh nahmen an dem Treffen teil, das dem Ziel 
diente, das militärische Vorgehen im Hinblick auf die Einnahme der jemenitischen Hauptstadt Sanaa zu koordinieren. 

Der Präsident des Sicherheitsrates der Vereinten Nationen hat in einer öffentlichen Erklärung vom 29. August 2014 
das Vorgehen der Kämpfer unter dem Befehl von Abdullah Yahya al Hakim, die Amran in Jemen sowie das Haupt­
quartier einer jemenitischen Armeebrigade am 8. Juli 2014 überrannt haben, im Namen des Rates verurteilt. Al 
Hakim hat im Juli 2014 die gewalttätige Übernahme des Gouvernements Amran angeführt und war als militärischer 
Befehlshaber für Entscheidungen im Zusammenhang mit fortdauernden Konflikten im Gouvernement Amran und in 
Hamdan, Jemen, verantwortlich. 

Ab Anfang September 2014 hat sich Abdullah Yahya al Hakim in Sanaa aufgehalten, um bei einem etwaigen Aus­
bruch von Kampfhandlungen diese zu überwachen. Seine Rolle bestand in der Organisation der militärischen Opera­
tionen im Hinblick auf den Umsturz der jemenitischen Regierung; ferner war er für die Sicherung und Kontrolle 
sämtlicher Verkehrswege nach und von Sanaa verantwortlich. 

2.  Abd Al-Khaliq Al-Huthi (alias: a) Abd-al-Khaliq al-Huthi; b) Abd-al-Khaliq Badr-al-Din al Huthi; c) 'Abd al-Khaliq 
Badr al-Din al-Huthi; d) Abu-Yunus). 

Originalschrift: 

Benennung: Militärischer Befehlshaber der Huthi. Geburtsdatum: 1984. Staatsangehörigkeit: Jemenitisch. Weitere 
Angaben: Geschlecht: männlich. Tag der Benennung durch die VN: 7.11.2014. 

Zusätzliche Informationen aus der vom Sanktionsausschuss bereitgestellten Zusammenfassung der Gründe 
für die Aufnahme in die Liste: 

Abd al-Khaliq al-Huthi wurde am 7. November 2014 gemäß den Nummern 11 und 15 der Resolution 2140 (2014) 
des Sicherheitsrates der Vereinten Nationen in die Sanktionsliste aufgenommen, da er den Kriterien für die Aufnahme 
entsprechend den Nummern 17 und 18 der Resolution genügte. 

Abd al-Khaliq al-Huthi hat sich an Handlungen beteiligt, die den Frieden, die Sicherheit oder die Stabilität in Jemen 
bedrohen, wie Handlungen, die die Umsetzung des Abkommens vom 23. November 2011 zwischen der Regierung 
Jemens und der Opposition über einen friedlichen Machtübergang in Jemen und den politischen Prozess im Land 
behindern. 
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Ende Oktober 2013 führte Abd al-Khaliq al-Huthi eine Gruppe von Kämpfern mit jemenitischen Militäruniformen 
bekleidet bei einem Angriff auf Standorte in Dimaj, Jemen, an. In den anschließenden Kämpfen gab es zahlreiche 
Todesopfer. 

Ende September 2014 wurde eine unbekannte Zahl nicht identifizierter Kämpfer angeblich auf einen Angriff auf dip­
lomatische Einrichtungen in Sanaa, Jemen, vorbereitet, wozu sie von Abd Al-Khaliq al-Huthi den Befehl erhalten soll­
ten. Am 30. August 2014 hat al-Huthi die Verbringung von Waffen aus Amran in ein Protestcamp in Sanaa koordi­
niert. 

3.  Ali Abdullah Saleh (alias: Ali Abdallah Salih). 

Originalschrift: 

Benennung: a) Präsident des jemenitischen Allgemeinen Volkskongresses; b) Früherer Präsident der Republik Jemen. 
Geburtsdatum: a) 21.3.1945; b) 21.3.1946; c) 21.3.1942; d) 21.3.1947. Geburtsort: a) Bayt al-Ahmar, Gouverne­
ment Sanaa, Jemen; b) Sanaa, Jemen; c) Sana'a, Sanhan, Al-Rib' al-Sharqi. Staatsangehörigkeit: Jemenitisch. Reise­
passnummer: 00016161 (Jemen). Nationale Kennziffer: 01010744444. Weitere Angaben: Geschlecht: männlich. 
Tag der Benennung durch die VN: 7.11.2014. 

Zusätzliche Informationen aus der vom Sanktionsausschuss bereitgestellten Zusammenfassung der Gründe 
für die Aufnahme in die Liste: 

Ali Abdullah Saleh wurde am 7. November 2014 gemäß den Nummern 11 und 15 der Resolution 2140 (2014) des 
Sicherheitsrates der Vereinten Nationen in die Sanktionsliste aufgenommen, da er den Kriterien für die Aufnahme ent­
sprechend den Nummern 17 und 18 der Resolution genügte. 

Ali Abdullah Saleh hat sich an Handlungen beteiligt, die den Frieden, die Sicherheit oder die Stabilität in Jemen bedro­
hen, wie Handlungen, die die Umsetzung des Abkommens vom 23. November 2011 zwischen der Regierung Jemens 
und der Opposition über einen friedlichen Machtübergang in Jemen und den politischen Prozess im Land behindern. 

Gemäß dem durch den Golf-Kooperationsrat gebilligten Abkommen vom 23. November 2011 ist Ali Abdullah Saleh 
nach mehr als 30 Jahren als Präsident Jemens zurückgetreten. 

Ab Herbst 2012 war Ali Abdullah Saleh angeblich einer der glühendsten Verfechter eines gewalttätigen Vorgehens der 
Huthi in Nordjemen. 

Die gewalttätigen Auseinandersetzungen vom Februar 2013 im Süden Jemens waren ein Ergebnis der gemeinsamen 
Bemühungen von Saleh, AQAP und des südjemenitischen Separatisten Ali Salim al-Bayd, vor der Konferenz für den 
nationalen Dialog im Jemen vom 18. März 2013 Unruhe zu stiften. In jüngster Vergangenheit, d. h. seit September 
2014, destabilisiert Saleh Jemen, indem er die Autorität der Zentralregierung mit fremder Hilfe untergräbt und genü­
gend Instabilität provoziert, um einen Staatsstreich vom Zaun zu brechen. Nach einem Bericht der Expertengruppe 
der Vereinten Nationen für Jemen vom September 2014 unterstützt Saleh Informanten zufolge gewalttätige Aktionen 
bestimmter jemenitischer Gruppen finanziell und politisch und indem er sicherstellt, dass Mitglieder des Allgemein 
Volkskomitees weiterhin mit verschiedenen Mitteln zur Destabilisierung Jemens beitragen.  
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BESCHLUSS 2014/933/GASP DES RATES 

vom 18. Dezember 2014 

zur Änderung des Beschlusses 2014/386/GASP über restriktive Maßnahmen als Reaktion auf die 
rechtswidrige Eingliederung der Krim und Sewastopols durch Annexion 

DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION — 

gestützt auf den Vertrag über die Europäische Union, insbesondere auf Artikel 29, 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1)  Der Rat hat am 23. Juni 2014 den Beschluss 2014/386/GASP (1) angenommen. 

(2)  Angesichts der andauernden rechtswidrigen Eingliederung der Krim und Sewastopols durch Annexion vertritt der 
Rat die Auffassung, dass Maßnahmen ergriffen werden sollten, um Investitionen auf der Krim und in Sewastopol 
weiter zu beschränken. 

(3)  Die Investitionsverbote dieses Beschlusses und die Beschränkungen des Handels mit Waren und Technologien zur 
Nutzung in bestimmten Sektoren auf der Krim oder in Sewastopol sollten für Einrichtungen gelten, die ihren sat­
zungsmäßigen Sitz, ihre Hauptverwaltung oder ihre Hauptniederlassung auf der Krim oder in Sewastopol haben, 
für deren Tochtergesellschaften oder verbundene Unternehmen unter ihrer Kontrolle auf der Krim oder in Sewas­
topol sowie für Zweigniederlassungen und andere Einrichtungen, die auf der Krim oder in Sewastopol tätig sind. 

(4)  Außerdem sollte der Handel mit Waren und Technologien zur Nutzung in bestimmten Sektoren auf der Krim 
oder in Sewastopol beschränkt werden. Für die Zwecke dieses Beschlusses sollte der Verwendungsort von Waren 
und Technologien auf der Grundlage einer Bewertung objektiver Elemente festgestellt werden, u. a., jedoch ohne 
Beschränkung darauf, des Bestimmungsortes der Lieferung, der Postleitzahl des Lieferortes, jeglicher Angaben 
zum Verbrauchsort und vom Importeur dokumentierter Angaben. Der Begriff „Verwendungsort“ sollte für Waren 
und Technologien gelten, die dauerhaft auf der Krim oder in Sewastopol genutzt werden. 

(5) Dienstleistungen in den Bereichen Verkehr, Telekommunikation, Energie oder Prospektion, Exploration und Förde­
rung von Öl-, Gas- und Mineralressourcen, sowie Dienstleistungen die in Zusammenhang mit Tourismusaktivitä­
ten, einschließlich im maritimen Sektor, auf der Krim oder in Sewastopol stehen, sollten verboten werden. 

(6)  Die Verbote und Beschränkungen dieses Beschlusses können nicht so ausgelegt werden, dass sie den Transit durch 
das Gebiet der Krim oder Sewastopols durch natürliche oder juristische Personen oder Einrichtungen der Union 
verbieten oder beschränken. 

(7)  Die Verbote und Beschränkungen dieses Beschlusses gelten nicht für rechtmäßige Geschäfte mit Einrichtungen 
außerhalb der Krim oder Sewastopols, die im Gebiet der Krim oder Sewastopols operieren, wenn keine hinrei­
chende Gründe für die Annahme vorliegen, dass die betreffenden Waren oder Dienstleistungen für den Gebrauch 
im Gebiet der Krim oder Sewastopols bestimmt sind oder wenn die damit zusammenhängenden Investitionen 
nicht für Unternehmen oder Tochtergesellschaften oder verbundene Unternehmen unter ihrer Kontrolle auf der 
Krim oder in Sewastopol bestimmt sind. 

(8)  Für die Durchführung bestimmter Maßnahmen ist ein weiteres Tätigwerden der Union erforderlich. 

(9)  Der Beschluss 2014/386/GASP sollte entsprechend geändert werden — 

HAT FOLGENDEN BESCHLUSS ERLASSEN: 

Artikel 1 

Der Beschluss 2014/386/GASP wird wie folgt geändert: 

1.  Die Artikel 4a bis 4e erhalten folgende Fassung: 

„Artikel 4a 

(1) Folgendes ist verboten: 

a)  der Erwerb oder die Erweiterung einer Beteiligung an Immobilien auf der Krim oder in Sewastopol; 

b) der Erwerb oder die Erweiterung einer Beteiligung an Einrichtungen auf der Krim oder in Sewastopol, einschließ­
lich des vollständigen Erwerbs solcher Einrichtungen, sowie der Erwerb von Anteilen und anderen Wertpapieren 
mit Beteiligungscharakter; 
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c)  die Gewährung von Finanzierungen an Einrichtungen auf der Krim oder in Sewastopol oder zum nachweislichen 
Zweck der Finanzierung von Einrichtungen auf der Krim oder in Sewastopol; 

d)  die Gründung von Gemeinschaftsunternehmen mit Einrichtungen auf der Krim oder in Sewastopol; 

e) die Erbringung von Investitionsdienstleistungen, die direkt mit den unter den Buchstaben a bis d genannten Tätig­
keiten in Zusammenhang stehen. 

Die Verbote und Beschränkungen dieses Artikels gelten nicht für rechtmäßige Geschäfte mit Einrichtungen außerhalb 
der Krim oder Sewastopols, wenn die betreffenden Investitionen nicht für Einrichtungen auf der Krim oder in Sewas­
topol bestimmt sind. 

(2) Die Verbote gemäß Absatz 1 

a)  gelten unbeschadet der Erfüllung von Verpflichtungen aufgrund von Verträgen, die vor dem 20. Dezember 2014 
geschlossen wurden; 

b)  stehen der Ausweitung einer Beteiligung nicht entgegen, sofern diese Ausweitung eine Verpflichtung aus einem 
Vertrag ist, der vor dem 20. Dezember 2014 geschlossen wurde. 

(3) Es ist verboten, wissentlich oder vorsätzlich an Tätigkeiten teilzunehmen, mit denen die Umgehung der Verbote 
gemäß Absatz 1 bezweckt oder bewirkt wird. 

Artikel 4b 

(1) Der Verkauf, die Lieferung, die Weitergabe oder die Ausfuhr von Waren und Technologien durch Staatsangehö­
rige der Mitgliedstaaten oder vom Hoheitsgebiet der Mitgliedstaaten aus oder durch Schiffe oder Luftfahrzeuge, die 
der Gerichtsbarkeit eines Mitgliedstaats unterliegen, unabhängig davon, ob diese Güter und Technologien ihren 
Ursprung im Hoheitsgebiet der Mitgliedstaaten haben oder nicht, sind verboten 

a)  an Einrichtungen auf der Krim oder in Sewastopol oder 

b)  zur Nutzung auf der Krim oder in Sewastopol, 

in den folgenden Bereichen: 

i)  Verkehr, 

ii)  Telekommunikation, 

iii)  Energie, 

iv)  Prospektion, Exploration und Förderung von Öl-, Gas- und Mineralressourcen. 

(2) Die Bereitstellung von: 

a) technischer Hilfe oder Ausbildung und anderer Dienstleistungen in Bezug auf Waren und Technologien in den Sek­
toren gemäß Absatz 1, 

b)  Finanzmitteln oder Finanzhilfen für den Verkauf, die Lieferung, die Weitergabe oder die Ausfuhr von Waren und 
Technologie in den Sektoren gemäß Absatz 1 oder für die Erbringung damit verbundener technischer Hilfe oder 
Ausbildung 

ist verboten. 

(3) Sind die Verbote nach Absatz 1 und nach Absatz 2 mit Absatz 1 Buchstabe b verbunden, so gelten sie nicht, 
wenn keine hinreichende Gründe für die Annahme vorliegen, dass die Güter und Technologien oder die Dienstleistun­
gen gemäß Absatz 2 auf der Krim oder in Sewastopol verwendet werden sollen. 

(4) Die Verbote gemäß den Absätzen 1 und 2 gelten unbeschadet der Erfüllung — bis zum 21. März 2015 — von 
vor dem 20. Dezember 2014 geschlossenen Verträgen, oder akzessorischen Verträgen, die für die Erfüllung dieser 
Verträge erforderlich sind. 

(5) Es ist verboten, wissentlich oder vorsätzlich an Tätigkeiten teilzunehmen, mit denen die Umgehung der Verbote 
gemäß den Absätzen 1 und 2 bezweckt oder bewirkt wird. 

(6) Die Union ergreift die notwendigen Maßnahmen zur Festlegung der relevanten Gegenstände, die von diesem 
Artikel erfasst werden. 
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Artikel 4c 

(1) Es ist verboten, technische Hilfe oder Vermittlungsdienste, Bau- oder Ingenieurleistungen in direktem Zusam­
menhang mit Infrastrukturen auf der Krim oder in Sewastopol in den in Artikel 4b Absatz 1 genannten Sektoren zu 
erbringen, und zwar unabhängig vom Ursprungsort der Waren und Technologien. 

(2) Die Verbote gemäß Absatz 1 gelten unbeschadet der Erfüllung — bis zum 21. März 2015 — von vor dem 
20. Dezember 2014 geschlossenen Verträgen oder akzessorischen Verträgen, die für die Erfüllung dieser Verträge 
erforderlich sind. 

(3) Es ist verboten, wissentlich oder vorsätzlich an Tätigkeiten teilzunehmen, mit denen die Umgehung der Verbote 
gemäß den Absätzen 1 und 2 bezweckt oder bewirkt wird. 

Artikel 4d 

(1) Die zuständigen Behörden können im Zusammenhang mit in Artikel 4a Absatz 1, Artikel 4b Absatz 2 und 
Artikel 4c Absatz 1 aufgeführten Tätigkeiten und für Güter und Technologie nach Artikel 4b Absatz 1 eine Genehmi­
gung erteilen, sofern sie 

a)  für die amtliche Tätigkeit konsularischer Vertretungen oder internationaler Organisationen mit Sitz auf der Krim 
oder in Sewastopol, die nach dem Völkerrecht Immunität genießen, erforderlich sind oder 

b) im Zusammenhang mit Projekten erfolgen, die ausschließlich zur Unterstützung von Krankenhäusern oder ande­
ren öffentlichen Gesundheitseinrichtungen, die Gesundheitsdienstleistungen anbieten, oder zivilen Bildungseinrich­
tungen auf der Krim oder in Sewastopol bestimmt sind. 

(2) Die zuständigen Behörden können außerdem unter ihnen geeignet erscheinenden Bedingungen eine Transak­
tion im Zusammenhang mit den in Artikel 4a Absatz 1 aufgeführten Tätigkeiten genehmigen, sofern diese Transak­
tion der Instandhaltung und somit der Gewährleistung der Sicherheit der bestehenden Infrastruktur dient. 

(3) Die zuständigen Behörden können ferner eine Genehmigung im Zusammenhang mit den in Artikel 4b Absatz 1 
aufgeführten Gütern und Technologien und mit den in Artikel 4b Absatz 2 und Artikel 4c aufgeführten Tätigkeiten 
erteilen, sofern der Verkauf, die Lieferung, die Weitergabe oder die Ausfuhr der Gegenstände und Technologien oder 
die Durchführung der Tätigkeiten zur dringenden Abwendung oder Eindämmung eines Ereignisses erforderlich ist, 
das voraussichtlich schwerwiegende und wesentliche Auswirkungen auf die Gesundheit und Sicherheit von Menschen, 
einschließlich der Sicherheit vorhandener Infrastruktur, oder die Umwelt haben wird. In hinreichend begründeten 
dringenden Fällen kann der Verkauf, die Lieferung, die Weitergabe oder die Ausfuhr ohne vorherige Genehmigung 
erfolgen, sofern der Ausführer die zuständige Behörde innerhalb von fünf Arbeitstagen nach dem Verkauf, der Liefe­
rung, der Weitergabe oder der Ausfuhr davon unterrichtet und die einschlägigen Gründe für den Verkauf, die Liefe­
rung, die Weitergabe oder die Ausfuhr ohne vorherige Genehmigung ausführlich darlegt. 

Die Kommission und die Mitgliedstaaten informieren einander über die nach diesem Absatz getroffenen Maßnahmen 
und übermitteln einander die ihnen vorliegenden sonstigen sachdienlichen Informationen. 

Artikel 4e 

(1) Die Erbringung von Dienstleistungen in direktem Zusammenhang mit tourismusbezogenen Aktivitäten auf der 
Krim oder in Sewastopol durch Staatsangehörige der Mitgliedstaaten oder vom Hoheitsgebiet der Mitgliedstaaten aus 
oder durch Schiffe oder Luftfahrzeuge, die der Gerichtsbarkeit eines Mitgliedstaats unterliegen, ist verboten. 

(2) Das Anlaufen der Häfen auf der Halbinsel Krim oder das Einlegen eines Zwischenstopps in diesen Häfen durch 
Schiffe, die Kreuzfahrtdienste durchführen, ist verboten. 

Die Union ergreift die notwendigen Maßnahmen zur Festlegung der relevanten Häfen, die von diesem Absatz erfasst 
werden. 

(3) Das Verbot nach Absatz 2 gilt nicht, wenn ein Schiff aus Gründen der maritimen Sicherheit in Notfällen einen 
der Häfen auf der Halbinsel Krim anläuft oder dort einen Zwischenstopp einlegt. Die zuständige Behörde ist innerhalb 
von fünf Arbeitstagen von dem Einlaufen in den betreffenden Hafen oder dem Anlaufen des betreffenden Hafens zu 
unterrichten. 

(4) Die Verbote nach Absatz 1 gelten unbeschadet der Erfüllung — bis zum 21. März 2015 — von vor dem 
20. Dezember 2014 geschlossenen Verträgen oder von akzessorischen Verträgen, die für die Erfüllung solcher Ver­
träge erforderlich sind. 

(5) Es ist verboten, wissentlich oder vorsätzlich an Tätigkeiten teilzunehmen, mit denen die Umgehung der Verbote 
gemäß Absatz 1 bezweckt oder bewirkt wird.“ 
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2.  Die Artikel 4f und 4g werden gestrichen. 

Artikel 2 

Dieser Beschluss tritt am Tag nach seiner Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union in Kraft. 

Geschehen zu Brüssel am 18. Dezember 2014. 

Im Namen des Rates 

Der Präsident 
S. GOZI  
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DURCHFÜHRUNGSBESCHLUSS DER KOMMISSION 

vom 17. Dezember 2014 

über die Streichung der Fundstelle der Norm EN 13525:2005+A2:2009 über Buschholzhacker aus 
dem Amtsblatt der Europäischen Union gemäß der Richtlinie 2006/42/EG des Europäischen 

Parlaments und des Rates 

(Bekanntgegeben unter Aktenzeichen C(2014) 9507) 

(Text von Bedeutung für den EWR) 

(2014/934/EU) 

DIE EUROPÄISCHE KOMMISSION — 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union, 

gestützt auf die Richtlinie 2006/42/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 17. Mai 2006 über Maschinen 
und zur Änderung der Richtlinie 95/16/EG (1), insbesondere auf Artikel 10, 

nach Stellungnahme des gemäß Artikel 22 der Verordnung (EU) Nr. 1025/2012 des Europäischen Parlaments und des 
Rates vom 25. Oktober 2012 zur europäischen Normung, zur Änderung der Richtlinien 89/686/EWG und 93/15/EWG 
des Rates sowie der Richtlinien 94/9/EG, 94/25/EG, 95/16/EG, 97/23/EG, 98/34/EG, 2004/22/EG, 2007/23/EG, 
2009/23/EG und 2009/105/EG des Europäischen Parlaments und des Rates und zur Aufhebung des Beschlusses 
87/95/EWG des Rates und des Beschlusses Nr. 1673/2006/EG des Europäischen Parlaments und des Rates (2) eingesetz­
ten Ausschusses, 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1)  Entspricht eine nationale Norm zur Umsetzung einer harmonisierten Norm, deren Fundstelle im Amtsblatt der 
Europäischen Union veröffentlicht worden ist, einer oder mehreren grundlegenden Gesundheits- und Sicherheitsan­
forderungen nach Anhang I der Richtlinie 2006/42/EG, wird bei nach dieser Norm gebauten Maschinen davon 
ausgegangen, dass sie den betreffenden grundlegenden Anforderungen genügen. 

(2) Im Juli 2012 erhob Frankreich einen förmlichen Einwand gemäß Artikel 10 der Richtlinie 2006/42/EG hinsicht­
lich der Norm EN 13525:2005+A2:2009 „Forstmaschinen — Buschholzhacker — Sicherheit“, die nach dem Vor­
schlag des Europäischen Komitees für Normung (CEN) im Rahmen der Richtlinie 2006/42/EG harmonisiert wer­
den sollte. Die Norm ersetzt die vorangegangene Fassung EN 13525:2005+A1:2007, deren Fundstelle zuerst im 
Amtsblatt der Europäischen Union vom 6. November 2007 (3) veröffentlicht wurde. 

(3) Der formelle Einwand stützt sich darauf, dass die Bestimmungen 4.2.4 Stellteil zum Stillsetzen der Zuführeinrichtun­
gen und 4.3.3 Gefahren in Bezug auf die Zuführeinrichtungen und Hackwerkzeuge der Norm die grundlegenden 
Gesundheits- und Sicherheitsanforderungen in Anhang I der Richtlinie 2006/42/EG nicht ausreichend abdecken, 
da in der Norm die Möglichkeit, dass Bedienungspersonen von gefährlichen beweglichen Teilen der Maschine 
erfasst und zu ihnen hin gezogen werden können, ohne in der Lage zu sein, die Nothalt-Funktion zu aktivieren, 
nicht angemessen berücksichtigt wird. 

(4) Nachdem die Kommission die Norm EN 13525:2005+A2:2009 zusammen mit den Vertretern des gemäß Arti­
kel 22 der Richtlinie 2006/42/EG eingesetzten Ausschusses geprüft hat, ist sie zu dem Schluss gekommen, dass 
die Norm die grundlegenden Gesundheits- und Sicherheitsanforderungen des Anhangs I Nummern 1.3.7 Risiken 
durch bewegliche Teile und 1.3.8.2 Bewegliche Teile, die am Arbeitsprozess beteiligt sind der Richtlinie 2006/42/EG nicht 
erfüllt, weil die auf die Erfüllung dieser Anforderungen ausgelegten Maschinen, wie die vorgekommenen tödlichen 
Unfälle belegen, eine erhebliche Gefährdung für das Bedienungspersonal und Dritte darstellen. 

(5) Unter Berücksichtigung der Notwendigkeit, die Sicherheitsaspekte der Norm EN 13525:2005+A2:2009 zu verbes­
sern, sollte die Fundstelle dieser Norm aus dem Amtsblatt der Europäischen Union gestrichen werden — 
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HAT FOLGENDEN BESCHLUSS ERLASSEN: 

Artikel 1 

Die Fundstelle der Norm EN 13525:2005+A2:2009 „Forstmaschinen — Buschholzhacker — Sicherheit“ wird aus dem 
Amtsblatt der Europäischen Union gestrichen. 

Artikel 2 

Diese Verordnung tritt am zwanzigsten Tag nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union in Kraft. 

Brüssel, den 17. Dezember 2014 

Für die Kommission 

Der Präsident 
Jean-Claude JUNCKER  
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DURCHFÜHRUNGSBESCHLUSS DER KOMMISSION 

vom 17. Dezember 2014 

über die Anerkennung Japans gemäß der Richtlinie 2008/106/EG des Europäischen Parlaments 
und des Rates in Bezug auf die Systeme für die Ausbildung von Seeleuten und die Verfahren der 

Zeugniserteilung 

(Bekanntgegeben unter C(2014) 9590) 

(Text von Bedeutung für den EWR) 

(2014/935/EU) 

DIE EUROPÄISCHE KOMMISSION — 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union, 

gestützt auf die Richtlinie 2008/106/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 19. November 2008 über Min­
destanforderungen für die Ausbildung von Seeleuten (1), insbesondere auf Artikel 19 Absatz 3, 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1)  Gemäß der Richtlinie 2008/106/EG können die Mitgliedstaaten von einem Drittland erteilte Befähigungszeugnisse 
von Seeleuten durch einen Vermerk anerkennen, sofern das betreffende Drittland von der Kommission anerkannt 
wurde. Die betreffenden Drittländer müssen alle Anforderungen erfüllen, die in der jüngsten Änderungsfassung 
des Übereinkommens der Internationalen Seeschifffahrts-Organisation (IMO) über Normen für die Ausbildung, 
die Erteilung von Befähigungszeugnissen und den Wachdienst von Seeleuten von 1978 (STCW-Übereinkommen) 
festgelegt sind. 

(2)  Mit Schreiben vom 13. Mai 2005 beantragte die Republik Zypern die Anerkennung Japans. Aufgrund dessen 
nahm die Kommission im Hinblick auf eine Prüfung des Ausbildungssystems und der Verfahren der Zeugnisertei­
lung in Japan Kontakt zu den japanischen Behörden auf, um festzustellen, ob das Land alle Anforderungen des 
STCW-Übereinkommens erfüllt und ausreichende Maßnahmen zur Vermeidung von Betrug mit Zeugnissen 
getroffen hat. Dabei wurde erläutert, dass sich die Prüfung auf die Ergebnisse einer Inspektion durch Sachverstän­
dige der Europäischen Agentur für die Sicherheit des Seeverkehrs stützen werde. Nach längeren Diskussionen über 
die Rechtsgrundlage der Europäischen Union stimmten die japanischen Behörden mit Schreiben vom 8. März 
2011 einer Inspektion zu. Daraufhin unterzog die Kommission das System für die Ausbildung von Seeleuten und 
die Verfahren der Zeugniserteilung in Japan einer Prüfung, die auf den Ergebnissen einer Inspektion durch Sach­
verständige der Europäischen Agentur für die Sicherheit des Seeverkehrs vom Februar 2012 und der Antwort der 
japanischen Behörden vom 10. Januar 2014 auf eine Aufforderung vom 25. Oktober 2012 zur Durchführung 
eines Plans für freiwillige Korrekturmaßnahmen basierte. 

(3)  Die Prüfung ergab keinen Anlass zu ernsten Bedenken, es wurden jedoch einige Bereiche festgestellt, die genauerer 
Betrachtung bedurften. Insbesondere wurden bestimmte Verfahren durch das Qualitätssicherungssystem der See­
verkehrsbehörden und der Ausbildungseinrichtungen für Seeleute nicht abgedeckt. Auch gewährleisteten die nach 
den nationalen Standards eingerichteten Lehrpläne und praktischen Ausbildungsgänge für die Ausbildungsmodule 
„Lebensrettung“ und „Brandbekämpfung“ nicht die Einhaltung bestimmter vorgeschriebener Kompetenzstandards. 

(4)  So war es nach japanischem Recht möglich, dass Bewerber um ein Befähigungszeugnis ihre Seefahrtzeit an Bord 
von Schiffen mit einer Bruttoraumzahl oder Antriebsleistung unter den für das zu erteilende Zeugnis geltenden 
Begrenzungen oder an Bord von Fischereifahrzeugen oder Küstenwachtschiffen absolvierten. Um zu gewährleisten, 
dass diese Seefahrtzeit für das beantragte Zeugnis relevant ist und dass während der Seefahrtzeit alle einschlägigen 
Kompetenzen erworben werden, wandte die Behörde für die Bewerber, die im Rahmen eines zugelassenen Ausbil­
dungsprogramms eine zwölfmonatige Seefahrtzeit abgeleistet hatten, bestimmte Kriterien an. Wie aus der Analyse 
der von den japanischen Behörden vorgelegten Unterlagen hervorgeht, gewährleistete die Behörde jedoch für 
Bewerber, die eine Seefahrtzeit von 36 Monaten abgeleistet hatten, nicht, dass diese Art von Seefahrtzeit für das 
beantragte Zeugnis tatsächlich relevant war und dass während der Seefahrtzeit alle einschlägigen Kompetenzen 
erworben wurden. Auch im Hinblick auf die Gültigkeitserneuerung und Erweiterung von Zeugnissen stellte es 
sich für alle Bewerber heraus, dass die Behörde nicht gewährleistete, dass diese Art von Seefahrtzeit für das bean­
tragte Zeugnis tatsächlich relevant war und dass während der Seefahrtzeit alle einschlägigen Kompetenzen erwor­
ben wurden. 

(5)  Schließlich verlangte die Behörde von Bewerbern, die im Rahmen eines zugelassenen Ausbildungsprogramms eine 
zugelassene zwölfmonatige Seefahrtzeit abgeleistet hatten, den Abschluss der zugelassenen Ausbildung, um ein 
Zeugnis auf Betriebsebene beantragen zu können. Von Bewerbern, die eine Seefahrtzeit von 36 Monaten abgeleis­
tet hatten, verlangte die Behörde jedoch offenbar nicht ebenfalls den Abschluss einer zugelassenen Ausbildung, 
um ein Zeugnis auf Betriebsebene beantragen zu können. 
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(6) Mit Schreiben vom 5. Juni 2014 ersuchte die Kommission die japanischen Behörden um die erforderlichen Klar­
stellungen zu den in der Bewertung aufgeworfenen Fragen und um deren Untermauerung durch relevante Unterla­
gen. Am 4. August 2014 übermittelten die japanischen Behörden ihre Antwort. 

(7)  Darin legten die japanischen Behörden auch Unterlagen vor, um nachzuweisen, dass alle fehlenden Verfahren jetzt 
durch ein Qualitätssicherungssystem erfasst werden. Sie hatten ferner Entwürfe neuer Rechtsvorschriften erstellt 
und ihre Einrichtungen erweitert, um die fehlenden Standards in die Ausbildungsmodule „Lebensrettung“ und 
„Brandbekämpfung“ einzubeziehen. 

(8) Zur Frage der Überprüfung seitens der Behörde, ob bei Bewerbern, die eine Seefahrtzeit von 36 Monaten abgeleis­
tet haben, bzw. Bewerbern, die eine Gültigkeitserneuerung und Erweiterung ihrer Zeugnisse beantragt haben, die 
Seefahrtzeit für das beantragte Zeugnis relevant ist und alle relevanten Kompetenzen während der Seefahrtzeit 
erworben wurden, erklärten die japanischen Behörden, dass sie Kriterien für die Erteilung, Gültigkeitserneuerung 
und Erweiterung von Zeugnissen im Zusammenhang mit der Größe des Schiffs, dem Navigationsgebiet und den 
wahrgenommenen Aufgaben anwenden. Die Anwendung dieser Kriterien wurde jedoch durch die übermittelten 
Informationen nicht ausreichend nachgewiesen. 

(9)  Zur Frage des Abschlusses einer zugelassenen Ausbildung durch Bewerber, die ein Zeugnis auf Betriebsebene 
beantragen und eine Seefahrtzeit von 36 Monaten abgeleistet haben, erklärten die japanischen Behörden, dass sie 
die einschlägigen Anforderungen des STCW-Übereinkommens erfüllen. Dies wurde jedoch durch die übermittel­
ten Informationen nicht ausreichend nachgewiesen. 

(10)  Auch wenn die Rechtfertigungen zu den beiden letztgenannten Punkten die in der Prüfung geäußerten Bedenken 
nicht völlig ausräumen, wird nicht infrage gestellt, dass Japan die STCW-Anforderungen in Bezug auf die Ausbil­
dung von Seeleuten und die Verfahren der Zeugniserteilung generell erfüllt. 

(11)  Die endgültigen Prüfungsergebnisse zeigen, dass Japan die Anforderungen des STCW-Übereinkommens erfüllt 
und ausreichende Maßnahmen zur Verhinderung von Betrug mit Zeugnissen getroffen hat. 

(12)  Den Mitgliedstaaten wurde ein Bericht über die Ergebnisse der Prüfung übermittelt. 

(13)  Die in diesem Beschluss vorgesehene Maßnahme entspricht der Stellungnahme des Ausschusses für die Sicherheit 
im Seeverkehr und die Vermeidung von Umweltverschmutzung durch Schiffe — 

HAT FOLGENDEN BESCHLUSS ERLASSEN: 

Artikel 1 

Japan wird hinsichtlich der Ausbildungssysteme und Erteilung von Befähigungszeugnissen für Seeleute für die Zwecke 
des Artikels 19 der Richtlinie 2008/106/EG anerkannt. 

Artikel 2 

Dieser Beschluss ist an die Mitgliedstaaten gerichtet. 

Brüssel, den 17. Dezember 2014 

Für die Kommission 
Violeta BULC 

Mitglied der Kommission  

19.12.2014 L 365/159 Amtsblatt der Europäischen Union DE     



DURCHFÜHRUNGSBESCHLUSS DER KOMMISSION 

vom 17. Dezember 2014 

betreffend vorläufige Maßnahmen zum Schutz vor der hochpathogenen Aviären Influenza des 
Subtyps H5N8 in Italien 

(Bekanntgegeben unter Aktenzeichen C(2014) 10143) 

(Nur der italienische Text ist verbindlich) 

(Text von Bedeutung für den EWR) 

(2014/936/EU) 

DIE EUROPÄISCHE KOMMISSION — 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union, 

gestützt auf die Richtlinie 89/662/EWG des Rates vom 11. Dezember 1989 zur Regelung der veterinärrechtlichen Kon­
trollen im innergemeinschaftlichen Handel im Hinblick auf den gemeinsamen Binnenmarkt (1), insbesondere auf Artikel 9 
Absatz 4, 

gestützt auf die Richtlinie 90/425/EWG vom 26. Juni 1990 zur Regelung der veterinärrechtlichen und tierzüchterischen 
Kontrollen im innergemeinschaftlichen Handel mit lebenden Tieren und Erzeugnissen im Hinblick auf den Binnen­
markt (2), insbesondere auf Artikel 10 Absatz 4, 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1)  Die Aviäre Influenza ist eine ansteckende Viruserkrankung bei Vögeln, einschließlich Geflügel. Infektionen mit 
dem Virus der Aviären Influenza bei Hausgeflügel verursachen zwei Hauptformen dieser Seuche, die sich in ihrer 
Virulenz unterscheiden. Die niedrigpathogene Form verursacht im Allgemeinen nur leichte Symptome, während 
die hochpathogene Form bei den meisten Geflügelarten eine sehr hohe Sterblichkeit zur Folge hat. Die Seuche 
kann schwerwiegende Auswirkungen auf die Rentabilität von Geflügelhaltungsbetrieben haben. 

(2)  Die Aviäre Influenza tritt hauptsächlich bei Vögeln auf, doch unter bestimmten Umständen kann es auch beim 
Menschen zu Infektionen kommen, wenngleich das Risiko im Allgemeinen sehr gering ist. 

(3)  Bei einem Ausbruch der Aviären Influenza besteht die Gefahr, dass sich der Erreger auf andere Betriebe ausbreitet, 
in denen Geflügel oder andere in Gefangenschaft gehaltene Vögel gehalten werden. In der Folge kann er über den 
Handel mit lebenden Vögeln oder aus ihnen gewonnenen Erzeugnissen aus einem Mitgliedstaat in andere Mit­
gliedstaaten oder in Drittländer eingeschleppt werden. 

(4) In der Richtlinie 2005/94/EG des Rates (3) sind bestimmte Vorbeugungsmaßnahmen hinsichtlich der Überwa­
chung und Früherkennung der Aviären Influenza und Mindestbekämpfungsmaßnahmen festgelegt, die bei Aus­
bruch dieser Seuche bei Geflügel oder anderen in Gefangenschaft gehaltenen Vögeln durchzuführen sind. Die 
genannte Richtlinie sieht bei Ausbruch der hochpathogenen Aviären Influenza die Abgrenzung von Schutz- und 
Überwachungszonen vor. 

(5)  Italien hat der Kommission einen Ausbruch der hochpathogenen Aviären Influenza des Subtyps H5N8 in einem 
Betrieb, in dem Geflügel bzw. andere in Gefangenschaft gehaltene Vögel gehalten werden, auf seinem Hoheitsge­
biet gemeldet und unverzüglich die gemäß der Richtlinie 2005/94/EG erforderlichen Maßnahmen getroffen, ein­
schließlich der Abgrenzung von Schutz- und Überwachungszonen, die in Teil A und Teil B des Anhangs dieses 
Beschlusses festgelegt werden sollten. 

(6)  Die Kommission hat diese Maßnahmen in Zusammenarbeit mit Italien geprüft und ist davon überzeugt, dass die 
Grenzen dieser von der zuständigen Behörde des genannten Mitgliedstaats festgelegten Zonen ausreichend weit 
von dem Betrieb entfernt sind, in dem der Ausbruch bestätigt wurde. 

(7) Um unnötige Störungen des Handels innerhalb der Union zu verhindern und von Drittländern auferlegte unge­
rechtfertigte Hemmnisse für den Handel zu vermeiden, sollten diese Zonen in Italien rasch auf Unionsebene fest­
gelegt und Vorschriften erlassen werden, denen zufolge keine Sendungen mit lebendem Geflügel, Junglegegeflügel, 
Eintagsküken und Bruteiern aus diesen Zonen in andere Mitgliedstaaten oder Drittländer versandt werden dürfen. 
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(8) Daher sollten die Schutz- und Überwachungszonen in Italien, in denen die tierseuchenrechtlichen Kontrollmaß­
nahmen gemäß der Richtlinie 2005/94/EG durchgeführt werden, und die Dauer dieser Regionalisierung in dieser 
Entscheidung festgelegt werden. 

(9)  Die in diesem Beschluss vorgesehenen Maßnahmen entsprechen der Stellungnahme des Ständigen Ausschusses für 
Pflanzen, Tiere, Lebensmittel und Futtermittel — 

HAT FOLGENDEN BESCHLUSS ERLASSEN: 

Artikel 1 

Italien stellt sicher, dass die gemäß Artikel 16 Absatz 1 der Richtlinie 2005/94/EG abgegrenzten Schutz- und Überwa­
chungszonen mindestens die in Teil A und Teil B des Anhangs des vorliegenden Beschlusses aufgeführten Gebiete umfas­
sen. 

Artikel 2 

Dieser Beschluss ist an die Italienische Republik gerichtet. 

Brüssel, den 17. Dezember 2014 

Für die Kommission 
Vytenis ANDRIUKAITIS 

Mitglied der Kommission  
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ANHANG 

TEIL A 

Schutzzone gemäß Artikel 1: 

ISO- Länder-code Mitglied-staat Code 
(falls verfügbar) Name Gültig bis (gemäß Artikel 29 der 

Richtlinie 2005/94/EG) 

IT Italien 
45014 

Das Gebiet umfasst: 
Porto Viro 

9. Januar 2015  

TEIL B 

Überwachungszone gemäß Artikel 1: 

ISO- Länder-code Mitglied-staat Code 
(falls verfügbar) Name Gültig bis (gemäß Artikel 31 der 

Richtlinie 2005/94/EG) 

IT Italien  Das Gebiet umfasst: 18. Januar 2015 
45011 Adria 
45012 Ariano nel Polesine 
30015 Chioggia 
45015 Corbola 
45017 Loreo 
45010 Rosolina 
45019 Taglio di Po 
45018 Porto Tolle   
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BESCHLUSS DER EUROPÄISCHEN ZENTRALBANK 

vom 11. Dezember 2014 

über die Genehmigung des Umfangs der Ausgabe von Münzen im Jahr 2015 

(EZB/2014/53) 

(2014/937/EU) 

DER EZB-RAT — 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union, insbesondere auf Artikel 128 Absatz 2 und Arti­
kel 140 Absatz 2, 

gestützt auf den Beschluss 2014/509/EU des Rates vom 23. Juli 2014 über die Einführung des Euro in Litauen am 
1. Januar 2015 (1), insbesondere auf Artikel 1, 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) Die Europäische Zentralbank (EZB) hat seit dem 1. Januar 1999 das ausschließliche Recht, den Umfang der Aus­
gabe von Münzen durch die Mitgliedstaaten, deren Währung der Euro ist, zu genehmigen. 

(2)  Die für Litauen nach Artikel 4 der Beitrittsakte von 2003 geltende Ausnahmeregelung wird zum 1. Januar 2015 
aufgehoben. 

(3)  Die 18 Mitgliedstaaten, deren Währung der Euro ist, und Litauen haben der EZB ihre Schätzungen hinsichtlich 
des Umfangs der Ausgabe von Euro-Münzen im Jahr 2015 zur Genehmigung vorgelegt, ergänzt durch Erläuterun­
gen zur verwendeten Prognosenmethodik. 

(4) Da der Umfang der Ausgabe von Euro-Münzen der Genehmigung durch die EZB bedarf, dürfen die Mitglied­
staaten den von der EZB genehmigten Umfang nicht ohne vorherige Zustimmung der EZB überschreiten — 

HAT FOLGENDEN BESCHLUSS ERLASSEN: 

Artikel 1 

Genehmigung des Umfangs der Ausgabe von Euro-Münzen im Jahr 2015 

Die EZB genehmigt hiermit den Umfang der Ausgabe von Euro-Münzen durch die Mitgliedstaaten, deren Währung der 
Euro ist, im Jahr 2015 wie in der folgenden Tabelle aufgeführt: 

(in Mio. EUR)  

Ausgabe von für den Umlauf bestimmten Münzen und Ausgabe von (nicht für den Umlauf 
bestimmten) Sammlermünzen im Jahr 2015 

Belgien  0,8 

Deutschland  529,0 

Estland  10,3 

Irland  39,0 

Griechenland  13,3 

Spanien  301,4 

Frankreich  230,0 
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(in Mio. EUR)  

Ausgabe von für den Umlauf bestimmten Münzen und Ausgabe von (nicht für den Umlauf 
bestimmten) Sammlermünzen im Jahr 2015 

Italien  41,5 

Zypern  10,0 

Litauen  120,7 

Luxemburg  45,0 

Malta  8,7 

Niederlande  52,5 

Lettland  30,6 

Österreich  248,0 

Portugal  30,0 

Slowenien  13,0 

Slowakei  13,4 

Finnland  60,0  

Artikel 2 

Inkrafttreten 

Dieser Beschluss tritt am Tag seiner Mitteilung an die Adressaten in Kraft. 

Artikel 3 

Adressaten 

Dieser Beschluss ist an die Mitgliedstaaten, deren Währung der Euro ist, und an Litauen gerichtet. 

Geschehen zu Frankfurt am Main am 11. Dezember 2014. 

Der Präsident der EZB 
Mario DRAGHI  
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